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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen durch die von ihr bestellten Schriftführer und durch Stenographen 

aufzeichnen lassen. Hiernach erfolgte die nachstehende Bearbeitung der Verhandlungen.

Die Landessynode tagte im Bibelheim Bethanien in Langensteinbach.

Erste öffentliche Sitzung

Langensteinbach, Dienstag, den 1. November 1949, vormittags 8.30 Uhr

Tagesordnung
I.

Begrüszung der Synode durch den Präsidenten.
II.

Mitteilung von Anderungen über die Zusammensetzung 
der Synode.

III.
Bekanntgabe von Vorlagen und Eingängen.

IV.
Ansprache des Herrn Landesbischofs.

*
Präsident Dr. Umhauer eröffnet die Sitzung. Abgeord- 

neter Joest spricht das Eingangsgebet.
Präsident Dr. Umhauer: Sc begrüsze Sie herzlich zu der 

heute beginnenden Tagung unserer Synode. Wir sind lange 
Zeit nicht zusammengekommen, und icweisz, das viele unter 
Ihnen damit nicht zufrieden sind. Ich weisz, das viele unter 
Ihnen auch den Zeitpunkt für nicht günstig gewählt halten, 
da einerseits die kirchliche Winterarbeit im Beginnen ift, 
andererseits besonders die Herren Professoren unter uns es 
ungern sehen, das Sie gerabe bei Beginn des Semesters 
einige Tage ihrer Berufsarbeit entzogen finb. Es sind auch 

‘ an mic schriftliche Klagen barüber gekommen, und ic habe 
ben Oberkirchenrat verständigt davon. Es ift mir vom Ober- 
kirchenrat als Grund für bie Verzögerung folgendes ange- 
geben worden:

„Ursprünglich war beabsichtigt, bie Landessynode in ber 
erften Oktoberhälfte zusammentreten zu lassen. Auf biefer 
Sitzungsperiode sollte ber Synode neben bem Landes- 
kirchensteuervoranschlag eine Beschlussfassung über bie neu 
einzuführende Biblische Geschichte und, wenn möglich, auch 
über eine Anderung ber Gottesdienstordnung vorgelegt 
werden. ■

Leider konnte ber Verlag bie für bie Verhandlungen ber 
Bezirkssynoden notwendigen Exemplare ber Biblischen Ge- 
schichte „Schild des Glaubens" erft im Juni ds. 8s. liefern; 
auch die Vorschläge ber liturgischen Kommission mürben 
erft in biefer Zeit fertig, sodasz bie Borlagen an bie Bezirks- 
synoden leiber nicht früher erfolgen tonnten.

Wenn auch bie Landessynode ben Beschluß über bie 
Biblische Geschichte unbedingt fassen sollte, meil mir feit 
Jahren keine Biblische Geschichte für ben Religionsunter- 
richt mehr haben, fo kann bie Beschlussfassung über bie neue 
Gottesdienstordnung ohne Schaden auf ber Synode vertagt 
werden, menn es auch wünschenswert ift, dasz sie in bie 
Beratung eintritt."
Ic nehme an, das bamit bie Aufklärung, bie gewünscht 

wird, gegeben ift.
Ic habe Ihnen nun einige Veränderungen in ber Zu- 

sammensetzung ber Synode bekannt zu geben, bie feit unferer 
letzten Tagung eingetreten finb.

Es ift dies vor allem ber fehr bedauernswerte Verlust 
unseres Herrn Karl Frei in Aglasterhausen. Herr Mühlen- 
besitzer Karl Frei gehörte bereits ber vorläufigen Landes- 
synode vom Jahre 1945 an. Er mar ein stiller, feft im evan- 
gelischen Stauben gegründeter Mann, ber gerabe in ber Zeit 
beS Kirchenkampfes sich tapfer für bie Kirche eingesetzt hat 
unb treu zur Bekennenden Kirche stand. So wurde er durch 
baS Bertrauen feines Kirchenbezirks zum Mitglied unferer 
Synode gewählt unb hat an ben entscheidenden Sitzungen 
ber letzten Jahre regen Anteil genommen.

Wenige Wochen nach ber letzten Tagung ift er am 14. No- 
vember vorigen Jahres nach kurzer schwerer Krankheit in 
bie Ewigkeit abgerufen morben. Die Landessynode verliert 
mit bem heimgegangenen Abgeordneten Karl Frei einen 
Mann, ber allezeit treu zur evangelischen Kirche ftanb unb 
bem ber Aufbau beS kirchlichen Gemeindelebens ein ernstes 
Anliegen mar. Sein Gedächtnis soll unter uns in Ehren 
bleiben.

Ic barf Sie bitten, sic zu Ehren beS verstorbenen Kon- 
synodalen Karl Frei zu erheben.

Anstelle beS Herrn Frei ift gewählt morben vom Kirchen- 
bezirk Neckargemünd Herr Dr. med. Kurt Schlapper, Leiter 
beS Sanatoriums Rockenau über Eberbach.

Herr Pfarrer Dr. Heidland ift am 1. Mai 1949 zum Ober- 
kirchenrat gewählt morben. Wir begrüszen ihn in feiner 
neuen Würde in unferer Mitte unb wünschen ihm für feine 
berufliche Arbeit alles Sute unb Sottes reichen Segen. An 
feiner Stelle ift vom Kirchenbezirk Heidelberg—Ladenburg—

&



2 Erste Sigung

Weinheim Herr Pfarrer Dr. Barner, Heidelberg-Neuenheim, 
gewählt worden.

Herr Hauptlehrer Edwin Baumann in Gutach/Schwarz- 
wald, ber vom Kirchenbezirk Hornberg gewählt mar, hat fein 
Amt am 12. Juli 1949 niedergelegt, weil er versetzt wurde. 
An feiner Stelle ift gewählt worden Herr Dr.-Ing. Frit 
Schmidt, Königsfeld.

Herr Universitätsprofessor D. Dr. Erik Wolf in Freiburg 
hat fein Amt am 4. Juli 1949 niebergelegt. An feiner Stelle 
wurde Dom Kirchenbezirk Freiburg ber praktische Arzt Dr. 
Lüdemann-Ravit gewählt.

Präsident Dr. Umhauer verliest hierauf den Briefwechsel 
zwischen ihm unb Prof. D. Dr. Wolf unb fährt fort:

Ic habe Don verschiedenen Seiten gehört, dasz Herr Pro- 
feffor Wolf Don feinem Entschluß unb feiner Durchführung 
auch anderen Herren ber Synode Kenntnis gegeben hat, unb 
dasz durc Rundschreiben eine größere Zahl Don Mitgliedern 
ber Synode in ben Besitz eines weiteren Rundschreibens beS 
Herrn Professor Wolf nebst Anlage gekommen finb, einer 
Anlage, in ber Herr Professor Wolf im einzelnen bie Gründe, 
bie ihn zum Rücktritt veranlaszt haben, niebergelegt hat. Es 
ift auch an mich ber Wunsch herangetragen morben, dasz diese 
beiden anderen Schreiben hier gleichfalls verlesen merben, unb 
dasz sic eine Diskussion baran anschliesze. Ic möchte aber 
bitten, es für bie heutige Plenarsitzung babei bemenben zu 
laffen, dasz ic bie Korrespondenz, bie ic selbst mit Herrn 
Professor Wolf geführt habe, verlese unb ic möchte, dasz bie 
anberen Mitteilungen beS Herrn Professors unb baS, maS 
baran anknüpfend zu fagen ift, im Zusammenhang mit ber 
Vorlage beS Oberkirchenrates über bie Gottesdienstordnung 
unb bie Liturgie im Ausschuß behandelt wird. Es wird bann 
ber Berichterstatter des Ausschusses Gelegenheit haben, im 
Plenum barüber zu berichten. Ic hoffe, dasz Sie mit diesem, 
meinem Vorschlag einverstanden finb.
Die Synode stimmt diesem Vorschlag zu.

Es mirb hierauf bie Anwesenheit ber Mitglieder ber Lan- 
dessynode festgestellt. Infolge Krankheit ober anbermeitiger 
dienstlicher Verpflichtungen haben sic entschuldigt bie Syno- 
balen Birk, Ilzhöfer, Mondon, Lie. Mülhaupt, Dr. Ritter, 
Dr. Schmechel, Siegel, Specht.

Es erfolgt bie Verpflichtung ber neu gewählten Synodalen 
Dr. Varner, Dr. Lüdemann-Ravit, Dr. Sthlapper unb Dr. 
Schmidt unb beS Synodalen Frh. von Gemmingen, ber an 
ben früheren Tagungen ber Landessynode krankheitshalber 
nicht teilnehmen tonnte.

Präsident Dr. Umhauer: Wir haben brei Ausschüsse unb 
einige Heinere Ausschüsse. Wir muffen angesichts ber Ver- 
änderungen in ber Zusammensetzung ber Synode sehen, ob 
mir nicht einzelne Ersatzwahlen Dornehmen müssen. Es 
tommt noch hinzu, dasz einige. Herren sowohl im Verfassungs- 
ausschusz als auch im Hauptausschusz ober im Finanzausschuß 
finb. Bisher haben bie Ausschüsse barauf Rücksicht genommen 
mit ihren einzelnen Sitzungen. Ich glaube nicht, daß baS 
heute bei dieser Tagung möglich ift. Wir merben gleichzeitig 
tagen müssen, bamit mir in ber kurzen zur Verfügung stehen- 
ben Zeit mit ber Fülle Don Material durchkommen. Es mirb 
alfo zweckmäszig fein, wenn bie Herren, bie Doppelmitglieder 
finb, sich schlüssig merben, an welchem Ausschuß sie sic nun 
während biefer Tagung beteiligen wollen.

Nach ben sic anschliessenden Vorschlägen unb Wahlen, bie
durch baS Ausscheiden früherer Mitglieder unb durc bie Zu-

mahl neuer Mitglieder ber Synode notwendig waren, setzen 
sic bie Ausschüsse aus folgenden Synodalen zusammen:

Hauptausschusz:
Eisinger, Frank, Hausz, D. Hupfeld, Joest, Mondon, Sie.

Mülhaupt, Wüller, Specht, D. Dr. Ritter, Dr. Schmechel, 
Döpfer, Uhl, Dr. Uhrig, Weber.

6 Berfajjungsausschus:
Dr. Barner, D. Dr. von Dietze, Kley, Kühlewein, Dr. Kuhn,

Rücklin, D. Dr. Schlink, Schneider, Schweikhart, Zitt.

Finanzausschuß:
Bernlehr, Dr. Vier, Hausz, Lindenbach, Dr. Lüdemann- 

Ravit, Odenwald, Ritz, Ruser, Dr. Schmechel, Schneider, 
Willauer.

Kleiner Verfassungsausschusz:
D. Dr. Don Dietze, Hof, D. Dr. Schlink.

Kleiner Finanzausschuß:
Hausz, Odenwald, Dr. Schmechel, Schneider.

Ausschuß für kirchliche Lebensordnung:
D. Hupfeld, Joest, Dr. Kuhn, D. Maas, Pfarrer Wagner- 

Elsenz.
Gesangbuchausschus:

Lic. Mülhaupt, Pfarrer Dr. Scheuerpflug-Bruchsal, Pfar- 
rer Zöbeley-Baiertal.

Liturgische Kommission:
Hausz, Weber, Pfarrer Dreher-Freiburg, Kirchenarchivar 

Erbacher, Landesjugendpfarrer Werrmann, Dozent Tramnitz- 
Heidelberg.

Präsident Dr. Umhauer: Ic komme nun zu Ziffer III der 
Tagesordnung: Bekanntgabe der Eingänge und der Vorlagen 
des Oberkirchenrats. Die Eingaben und Vorlagen werden an 
die einzelnen Ausschüsse weitergeleitet.
• Landesbischof D. Bender: Bevor ic ihnen ein kurzes Wort 
sage, möchte ic daran erinnern, das es die erste Sitzung der 
Synode feit 15 Jahren ift, auf der Oberkirchenrat Rost nicht 
mehr unter uns ift. Ic halte es für meine Pflicht, das ic 
unserem Mitarbeiter für feinen langen 15jährigen Dienst, 
sowohl im Oberkirchenrat, wie auf den Synoden, herzlich 
danke. Persönlich bin ic ihm zu besonderem Dank verpflichter, 
das er damals 1946 feine Mitarbeit, feine grosze Erfahrung 
und feinen guten Rat und Anteilnahme in der Kirchenleitung 
nicht versagt hat und bis zur Erreichung der Grenze zuletzt 
infolge eines überanstrengten Herzens nicht ohne Mühe aus- 
gehalten hat.

Wir, meine Brüder vom Oberkirchenrat und ich, haben, 
uns auf diese Synode herzlich gefreut, und mir hoffen zuver- 
sichtlich, dasz die Arbeit, die mir vorbereitend getan haben, 
und die • Arbeit, die die Synode zu tun hat, sic zu dem 
Resultat addieren möchte, das für unfere Stirdje gut ift. In 
diese Vorfreude ift allerdings für mich ein schmerzlicher Schat- 
ten gefallen. Das ift das freiwillige Ausscheiden von Herrn 
Professor Wolf aus feinen kirchlichen Ämtern und auch aus 
denen unferer Synode. Es hat mich geschmerzt, das die Ge- 
meinschaft, deren mir unS mit ihm erfreuen durften, nach 
feiner Ansicht die Belastung verschiedener theologischer und 
kirchlicher Überzeugungen nicht sollte aushalten können. Es 
hat mich aber getröstet, dasz ich bei einem längeren Besuch 
vor 4 Wochen feststellen konnte, das fein Schritt baS brüder- 
liche Verhältnis nicht zerstört hat.

Was ic nun zum Eingang der Synode sagen möchte, ift 
nicht ein Rückblick über baS kirchliche Geschehen, denn mir 
werden ja anhand ber Vorlagen wirklich bie ganze Vreite

'
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unserer kirchlichen Arbeit miteinander durchgehen, sondern 
eine Frage möchte ic mit Ihnen behandeln, die mir als 
besonders dringend und drängend erscheint; das ift die Frage 
des Verhältnisses der Kirche zum Politischen. Zu den drän- 
genden Aufgaben der Kirche heute gehört die innere Aus- 
einandersetzung mit bem Problem ber Stellung ber Kirche 
innerhalb ber Welt des Politischen. Es ift eine nüchterne Fest- 
stellung, das Kirche unb Politik sic heute in einer besonderen 
Weise aufeinander zubewegen. Der Kampf, ben bie Beken- 
nenbe Kirche in ben Jahren ber nationalsozialistischen Herr- 
schaft geführt hat, mar in erster Linie ein Kampf des christ- 
lichen Glaubens um ben glauben, aber je länger desto mehr 
hat er unbewuszt unb bewuszt zum Mindesten politisch ge- 
wirkt, wenn nicht gar politische Elemente in sic aufgenom- 
men: Zwangsläufig fiel ber Kampf gegen bie Gottlosigkeit 
des Nationalsozialismus zusammen mit bem politischen 
Kampf gegen bie Führerstellung biefer Bewegung. Geblieben 
ist als Frucht biefer Entwicklung das starke Bewusztsein um 
bie politische Verantwortung des Christen feinem Volk unb 
Staat gegenüber. Der „Öffentlichkeitswille" ber Kirche ift 
heute ein oft gebrauchtes Wort, wenn auch eine Klarheit 
barüber nicht besteht, was es mit diesem „Öffentlichkeits- 
willen" auf sic hat unb wie er biblisch-legitim feiner Aufgabe 
gerecht wird. Auf jeben Fall scheint vielen deutlich geworden 
zu sein, das bie evangelische Kirche heute einen Rückzug aus 
ber Welt, in ber sie nach Gottes Willen lebt unb leben muß, 
auf einen inneren, geistlichen Bezirk nicht antreten könne. 
Die Kirche ift nach ber Seite des Politischen hin in einer 
Weise offen, tote wohl feit ben Tagen ber Reformation nicht 
mehr. Zugleich mit biefer Bewegung ber Kirche zum Bereich 
des Politischen hin ift umgekehrt eine Bewegung des Poli- 
tischen auf bie Kirche hin festzustellen. Das äuszert sic nicht 
nur in Tatsachen wie ber einer sic christlich nennenben 
Partei ober in bem Ringen beftimmter Kreise ber SPD um 
das Verständnis ber Christen. Der tieffte Grund für bie 
Begegnung von Kirche unb Politik liegt tiefer, nämlic in 
ber für bie Weltentwicklung nach bem erften Weltkrieg charak- 
teristischen Politisierung des gesamten Lebens. In bem 
Ringen um ben Primat im Staat ift bie Wirtschaft ber 
Politik unterlegen, seitdem bie Politik es verstanden hat, bie 
Weltanschauung zu ihrem Bundesgenossen zu machen. Die 
Politik ift bem naiven Stadium ber Selbstbeschränkung auf 
bie Bewältigung konkreter umgrenzter Aufgaben entwachsen, 
fie ift durch ihre Verbindung mit einer Weltanschauung, ja 
mit einem religiösen ober religiös gefärbten Glauben radikal 
unb totalitär geworden. Je tiefer ber Ansatzpunkt für das 
Selbstverständnis des Politischen gelegt wurde, desto um- 
fassender unb durchdringender muszte bie Tendenz des Poli- 
tischen werden. Die Politisierung hat jedes Lebensgebiet, 
jeben Kulturbereic erfaszt, fie kann unb wird auch vor ber 
Kirche nicht halt machen. Weder hat ber Nationalsozialismus 
biefen Prozesz erft eingeleitet, noch hat die Entmächtigung des 
Nationalsozialismus diesem Prozesz Einhalt geboten; man 
braucht nur an bas bolschewistische Ruszland zu denken. Es 
märe aber ein Zeichen von innerer Erblindung, wollte man 
diese unheimliche Erscheinung ber Politisierung des gesamten 
Lebens nur auf bie ausgesprochen totalitären Staaten des 
Ostens beschränkt sehen. Sie ift, menu auch in verborgener 
Gestalt, ebenso in ber westlichen Welt vorhanden. Sie ift 
m. E. das tieffte Motiv für bie Absicht auch ber EKD für bie 
Errichtung einer Art evangelischen Nuntiatur in Bonn, wenn 
bie Pressenachrichten richtig sind.
Im Blick auf biefe fortschreitende Allpolitisierung des

öffentlichen unb privaten Lebens ift es eine unabweisbare 
Pflicht ber evangelischen Kirche, sic über ihr Verhältnis zur 
Politik Rechenschaft zu geben. Es barf nicht so fein, daß bie 
Kirche sic baS Gesetz beS Handelns von auszen her etwa von 
bem Vorbilb ber katholischen Kirche vorschreiben läszt. Das 
Letztere ift uns durch bie Verschiedenheit ber Glaubensan- 
schauungen verwehrt, bie, toenn fie echt unb lebenbig finb, 
sic auch in ber verschiedenen Stellung zu ben Fragen beS 
irbifChen Lebens bekunden.

Vei bem Suchen nach bem Richtpunkt für bie Bestimmung 
beS Verhältnisses von Kirche unb Politik bürfen nicht poli- 
tische ober kirchenpolitische Erwägungen felber bestimmend 
fein. Typisch für biefe Denkweise ift ein Aufsatz beS nieder- 
sächsischen Staatsministers, Pastor Albertz, überschrieben: 
„Gegenreformation!"; hier toirb unter Hinweis auf bie 
politische Vormachtstellung ber katholischen Kirche in bem 
neuen Bundesstaat mit Ernst bie evangelische Kirche gefragt, 
ob fie nicht mit ben Sozialisten zusammen sic gegen „bie 
heilige Allianz von Vonn, bie klerikal, romantisch unb reak- 
tionär" fei, zur Wehr setzen müsse. Die Frage ist aber zuerst 
gar nicht bie, mit welcher Partei bie Kirche ein VünbniS 
eingehen bürfe ober müsse, fonbern ob bie Kirche überhaupt 
ein VünbniS eingehen kann. So wie bie Dinge heute liegen, 
scheint bie Kirche im Raum ber Politik posto fassen zu müssen, 
toenn fie .sich nicht überspielen lassen will. Aber alle biefe 
Formulierungen sollten bie Kirche zur Vorsicht mahnen.

Wer ift baS Subjeft ber Kirche, von ber toir sprechen? Vei 
ber katholischen Kirche ift es sehr real greifbar, bie Hierarchie 
mit ihrer Spitze im Papst. Das Subjekt jeber recht fiCh ver- 
stehenden evangelischen Kirche aber ift in erfter Linie ber 
Dreieinige Gott selbst. Darum spricht das Augsburgische 
Glaubensbekenntnis, baS Grundbekenntnis auch unserer 
Kirche, in feinem 7. Artikel nicht davon, toer bie Kirche ift, 
fonbern Wo fie ift, nämlic bort, too baS Evangelium recht 
geprebigt unb bie Sakramente nach Christi Einsetzung ver- 
waltet werden. Es kann also unter uns nie von ber Kirche 
gedacht unb gerebet werden, ohne dasz ber Blick auf ben 
Herrn ber Kirche, auf ben Hirten ber Herde geht. Die Ge- 
schlossenheit ber evangelischen Kirche beruht deshalb nicht 
auf ber äuszeren, auch politisch einsetzbaren Korporation unb 
Organisation, fonbern auf ber Glaubensverbundenheit ihrer 
Glieder mit ihrem gegenwärtigen, aber zugleich unsichtbaren 
Herrn. In ber bemütigen Anerkennung Jesu Christi als ihres 
alleinigen Herrn verliert bie evangelische Kirche nicht baS 
Wissen barum, das Christus fein Volf in allerlei Kirchen hat, 
fofern Er in tounberbarer Weise auch bort inmitten falscher 
Lehren es macht, dasz Menschen in Ihm ihren Heiland glau- 
ben. Gerade bie Gewiszheit beS an Christus unb an Christus 
allein hangenden Glaubens verbietet ihr bie falsche Gewiszheit 
ber allein seligmachenden römischen Kirche, in ber ber totale 
Herrschaftsanspruc beS Herrn Christus unversehens auf bie 
Kirche, als ber Magd Christi, übergegangen ift.

Diese Glaubensanschauung ber evangelischen Kirche hat 
bestimmenden Einflusz auf ihre Anschauungen vom politi- 
schen Leben unb ihr praktisches Verhalten zu biefem politi- 
schen Leben. So sehr bie römische Kirche fiCh als ausschliessliche 
Glaubenseinheit vor Gott unb barum auch ebenfo gegenüber 
biefer Welt empfindet unb also bie Glaubensstellung ihrer 
Glieder in absolute Deckung mit ber von ihr für richtig ge- 
haltenen politischen Meinung unb Organisation bringt, fo 
wenig vermag bieS bie evangelische Kirche. Sie könnte nur 
bann in ber einbeutigen Weise toie bie römische Kirche sic 
politisch betätigen, toenn fie für ihre fontreten politischen
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Entscheidungen ein Wort vom Herrn hätte. Dieses Wort vom 
Herrn ift ihr nicht gegeben. Darum musz unb kann fie es hin- 
nehmen, dasz ihre Glieder politisch verschieden denken unb 
handeln. Die evangelische Kirche wird, soviel fie auch zum 
bolschewistischen Kommunismus ju sagen hat, nicht bie Kom- 
munisten Von ber kirchlichen Gemeinschaft ausschlieszen kön- 
nen unb wollen. Menschen, bie sic jum Evangelium unb 
zum Sakrament faktisch halten, gehören jur Kirche, beren 
Herr Christus allein ift.

Die Kirche hat eine politische Verantwortung für Volk unb 
Staat, ja fie hat bie tieffte Verantwortung, nämlich bie Ver- 
antwortung für bie Seelen aller Volksgenossen; fie hat bie 
Verantwortung, dasz Gottes Namen nicht unter ben tausend 
irdischen Namen, dasz Gottes Gesetz nicht unter ber Menge 
irdischer Gesetze unb dasz Gottes Gnade nicht unter bem 
menschlichen Wohlfahrtswillen begraben werde. Die Kirche 
kann sic barum nur fo ihrer eigenen, unübertragbaren Auf- 
gäbe gebenüber ber Welt, bem Staat, ben politischen Par- 
teien entledigen, dasz fie barum ringt, Kirche des breieinigen 
Gottes ju fein unb ju bleiben unb biefe ihre Berufung fest- 
zuhalten. Die Kirche verfälscht ihre Aufgabe, wenn fie sic 
auf direktem Weg in bie Arena ber Politik begibt unb Partei 
unter Parteien wird, wie es bie römische Kirche Von ihren 
Voraussetzungen her mit gutem Gewissen tut.

Es ift freilich schwer, bie Argumente richtig zu erfaffen unb 
ju werten, bie heute auch unferer Kirche vorgehalten werden, 
um fie politisch zu aktivieren. Musz bie Kirche nicht um des 
Notstandes willen, in bem sic ber Staat befinbet, bie poli- 
tische Aufgabe gleichsam stellvertretend, zur linken Hand über- 
nehmen, wie es nach bem Zusammenbruch unb bem Einmarsch 
ber Alliierten vorübergehend deutlich ber Fall war? Es gab 
ohne Zweifel in ben vergangenen Jahren Aufgaben, bie echte 
Aufgaben des Staates waren, bie aber bie Kirche einfach
übernommen hat, weil ber Staat nicht ba war, j. B. baS . bindliches, einbeutigeS Wort in ben politischen Fragen; fie hat 
Eintreten für gerechte Handhabung ber Rechtsprechung in es nicht unb barf es nicht haben wollen.
den sogenannten Kriegsverbrecherprozessen, in Denazifizie- 
rungsverfahren und in der Sorge um die Kriegsgefangenen, 
ja weithin um die Bekämpfung der materiellen Not der Zeit- 
opfer. Mit der Wiederherstellung der staatlichen Ordnung 
und der staatlichen Funktionen wird bie Kirche von vielen ihr 
aufgenötigten Aufgaben entlastet, und es iff nötig, dasz fie ihre 
Aufgabe gegenüber bem politischen Bereich aufs neue grund- 
sätzlic überprüft.

Was bie Kirche vor einer falschen politischen Verantwor- 
tung unb Betätigung bewahren musz, ift das aus bem Neuen 
Testament geschöpfte und durch bie Erfahrung immer wieder 
bestätigte Wissen darum, dasz ein Element ber Politik bie 
Macht ift. Darüber barf uns bie heute beliebte Diffamierung 
ber Macht nicht hinwegtäuschen, benn bie Macht schlieszt das 
Recht nicht in jebem Falle aus, vielmehr schlieszt Recht immer 
rechtverstandene Macht ein. Es zeugt von einer törichten 
Oberflächlichkeit, wenn bie Geschichte nur als das Feld un- 
aufhörlicher Machtkämpfe angesehen unb bamit negativ ge- 
wertet wird. Jeder echte Staat hat Macht, unb es ift nicht 
bie Frage, ob er barauf verzichten will, sondern wie er fie 
gebraucht: Ob zur Förderung ber Guten unb jur Zähmung 
ber Bösen unb umgekehrt. Der Staat barf feine Macht nicht 
verleugnen ober fie aus falscher Scham verbergen — das 
würde nur jur Heuchelei führen — im Gegenteil: er muß 
fie jur Anwendung bringen unb wehe ihm, wenn er dies 
aus innerer Vollmachtlosigkeit versäumt.

Aber eben, weil bie Macht zum Wesen des Staates gehört, 
bie Macht bis in ben physischen Bereich feiner Gemeinschaft

hinein, barum kann bie Kirche fich nicht auf feine Ebene 
begeben. „Ihr wisset", — fagt Jesus feinen Jüngern — „dasz 
bie weltlichen Fürsten herrschen unb bie Oberherren haben 
Gewalt. So soll es nicht unter euch sein, sondern, fo jemand 
unter euch will gewaltig fein, ber fei euer Diener." Mit 
diesem Wort wertet Jesus nicht bie irdische Herrschaft ab, 
sondern er jeigt nur ben qualitativen Unterschied ■ zwischen 
bem Bereich des Staatlich- politischen unb bem Bereich ber 
Kirche.

Man kann nicht einfach einen Katalog Von politischen 
Aufgaben aufstellen, bie bie Kirche übernehmen könnte unb 
müszte. Jesus hat aber feiner Kirche ein untrügliches Krite- 
rium gegeben, an bem fie innewerden kann, ob fie im Begriff 
steht, sic in ein fremdes Amt zu mischen: nämlich, wenn fie 
jum Mittel des Machteinsatzes getrieben werden soll.

Die Kirche al§ Kirche hat nur ein einziges Amt: Dasz fie 
unter bem Beistand des Heiligen Geistes unablässig sic selbst 
unb bie Welt Von ihren Sünben überführen läßt, sic unb 
ber Welt bie auf bie Rechtfertigung hinzielende Gerechtigkeit 
Gottes unb bie Wiederkunft ihres Herrn bejeugt, ber Gericht 
unb Gnade Gottes jur Bollenbung bringt. Indem fie dieses 
tut, unb dieses mit aller gebotenen Eindeutigkeit unb Ein- 
seitigkeit, gibt fie ihren Gliedern bie Ausrüstung, beren fie 
für ihre politische Betätigung — politisch im weitesten Sinn 
des Wortes — bedürfen. Es ergibt fich in einer Kirche, bie 
fo ihr Amt versteht, dies doppelte:
1. dasz ihre Glieder von ber Funktion des einen Amtes leben 

unb unter biefem einen Amt sic Vereinigt finben, unb
2. dasz biefe Glieder ber Kirche, unter ber Verkündigung bes 

Evangeliums geeint, auf ber politischen Ebene in verschie- 
benen Lagern stehen.
Die Kirche hat für ihre Glieder wohl ein einjigeS Wort 

Vom Herrn über ihren Herrn, aber fie hat fein ebenfo ver-

es nicht und darf es nicht haben wollen.
3n biefer Tatsache grünbet bie immer wieder beflagte Not 

politischer Bedeutungslosigkeit ber evangelischen Kirche unb 
bie immer neue Versuchung, biefer Not abzuhelfen. Das ein- 
drucksvolle Bilb ber römischen Kirche bebeutet wirklich für 
unS alle eine Anfechtung; fie wirkt gestaltend auf ben Gang 
ber Weltpolitik im Kleinen unb im Groszen unb scheint ganj 
anberS als bie evangelische Kirche ein Salj ber Erbe ju fein. 
Sie überläszt unS gern bie politische Unscheinbarkeit, in ber 
fie nur bie wohlverdiente Strafe für ben Abfall von ber 
wahren Kirche erblickt unb greift wie jum Wanderstab ber 
Apostel fo auch jum Szepter beS Weltkönigs. Sie nimmt, 
ihrer Sendung bewuszt unb gewisz, bie Herausforderung 
Stalins an, ber gesagt haben soll, dasz ber Endkampf ber Ge- 
schichte zwischen Moskau unb Rom ausgefochten werden wird.

Die evangelische Kirche aber musz immer aufs neue ben 
Auftrag. beS Herrn erfaffen, ber nicht jum Erbschlichter, son- 
bern jum Heiland ber verlorenen Welt unb auch ber verlo- 
renen Politiker gesetzt war. Sie muß mit vollem Bewusstsein 
unb innerer Bejahung bie Verlegenheit tragen, ja ben Schein 
ber Unbrauchbarkeit auf sic nehmen, in ber fie sich ber Welt 
barbietet. Sie ift auS ber Schrift unb aus ber Erfahrung 
gelehrt, dasz bie Preisgabe ihres einzigen Amtes ihr vielleicht 
manchen Einfluß in ber Welt unb über bie Welt bes Poli- 
tischen verschaffen fönnte, aber ihr ebenfo gewiß bie Voll- 
macht nimmt, bie binbet, ohne sic binden ju lassen. Das be­
beutet nicht Weltflucht. So wahr es ift, dasz bie Kirche über 
ben Parteien steht, unb stehen musz, fo wahr ift es, das ihre 
Glieder in ben Parteien, in ben politischen Ämtern stehen
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bürfen unb sollen. Politische Enthaltsamkeit im weiten Sinn 
beS Wortes politisch fann unb barf es für ben evangelischen 
Christen nicht geben, benn er hat ber Stadt Bestes zu suchen, 
in ber er wohnt; politische Enthaltsamkeit im engeren Sinn, 
3. V. baS Nichtübernehmen eines beftimmten Amtes ober 
Nichtausübung des Wahlrechtes fann im Einzelfall geboten 
fein, 3. V. bem geistlichen Amte bie parteipolitische Betäti- 
gung. In feiner politischen Vetätigung repräsentiert ber

heit unb Friede. Wenn sie erst alles unter ein Gesetz, unter 
eine Direktion gebracht hat, alles, bann wird ber bedrohende 
Streit zu Ende fein. Es ift eine Art religiöser Monismus, 
ber das politische Denken in Ost unb West beherrscht; dieses 
Denken aber entspringt ber Verachtung aller von Gott ge- 
setzten Grenzen, Unterscheidungen und Ordnungen unb macht 
diese durchgehende Grenzverwischung zum Prinzip feiner 
Theorie unb feiner Praxis. Innerhalb dieses sic vollziehen-

Christ nicht die Kirche, sondern da tut er ein Shüc seines • den Berwischungsprozesses ist der Kirche die Gabe der Nüch-
irdischen Tageswerkes nach ber ihm gebotenen Erkenntnis 
unter ber Mahnung unb bem Trost des Wortes Gottes, das 
ihm Gott durch das Amt ber Kirche darreicht.

Ic weisz, dasz, was hier gedanklich, aber auch sachlich aus- 
einandergehalten wird unb werden musz, in ber konkreten 
Situation untrennbar* ineinandergeschoben zu fein scheint. 
So stellt sic bie Aufgabe ber Kirche vor allem in ber Blick- 
richtung ber Kirchenleitung bar. Wie schwer ift im Einzelfall 
zu entscheiden, ob bie Kirchenleitung ein Wort an bie Öffent- 
lichkeit, zum Staat, zu ben Parteien, zu ganz bestimmten 
politischen Fragen zu sagen hat unb wenn ja, was unb wie 
fie zu reben hat. Sie wird babei bie Erfahrung madden, dasz 
fie bald nach ber Seite falscher Zurückhaltung, bald nach ber 
Seite unerlaubter Einmischung vom geraben Weg unb ben 
Fuszstapfen Christi abirren wird; aber Christi Amt in Aktion 
unb Passion ift ber Kompasz, um beffen Richtungweisung fie 
bittet unb gewis nicht vergeblich bittet.

Dasz ber Weg ber evangelischen Kirche mitten durch ben 
Bereich des Politischen hindurch, ihn nicht verachtend, aber 
sic nicht an ihn hingebend, von ber katholischen Kirche misz- 
beutet werben kann, ift nicht gefährlich, aber gefährlich wäre, 
wenn bie Glieder unferer evangelischen Kirche selbst von ihrer 
Kirche einen Weg in bie politische Aktion verlangten, ber ihr 
vom Worte Gottes verwehrt ift

Es ift eine gute Sache, dasz nahmhafte evangelische Christen, 
an ihrer Spitze ber Bundesinnenminister Heinemann, poli- 
tische Verantwortung auf sic genommen haben, aber es 
mürbe zu einer Auflösung ber Kirche vom Politischen her 
führen, wenn bie Kirche als Ganzes dasselbe versuchte, benn 
fie müszte sic bann ebenso. Wie es ihre Glieder tun müffen, 
mit einer ganz beftimmten politischen Konzeption, mit ganz 
beftimmten politischen Lösungsversuchen unb Entscheidungen 
identifizieren; bamit aber hörte fie auf, bie Mutter aller 
Gläubigen zu fein, bie durch ben politischen Raum hin zer- 
ftreut wohnen. Damit hätte fie sic an bie Welt verloren unb 
ihres Amtes für bie ganze Welt vergessen. Davor aber be- 
Wahre Gott unfere Kirche. „Lieber foil fie einäugig unb ein- 
feitig ins Reich Gottes gehen, als mit beiben Augen unb als 
eine Allerweltskirche in bie Hölle."

Unfere Zeit steht in ber grauenhaften Gefahr, ber radikalen 
Politisierung zu Verfallen. Von ber Politik erwartet bie ver- 
schmachtende Welt diesmal das Heil, Von einer ganz bestimm- 
ten Politik, bie, weil fie nicht mehr mit Gott rechnet, felbft 
bie Welt in Ordnung bringen zu müffen unb zu können 
meint. Ihr Charakteristikum ift die Verwechslung Von Ein-

ternheit unb ber Unterscheidungsfähigkeit im Wort ihres 
Herrn gegeben, unb fie bient ber dahintaumelnden Welt da- 
durch, dasz fie sic ihr nicht einorbnen unb unterordnen läszt, 
dasz fie ihres alleinigen, Von allen anberen Ämtern unter- 
schiedenen unb unterscheidenden Amtes sic erinnert unb 
dieses ihres Amtes: beS Zeugnisses beS Evangeliums für alle 
Waltet, unbekümmert barum, ob fie verstanden wirb ober 
nicht, ob man fie barum lobt ober schilt. Bleibt fie in biefem 
ihrem Amte, bann folgt fie ben Spuren Jesu Christi, ber sic 
felbft für bie Seinen geheiligt hat, unb b. h. ber immer gegen« 
über ihren menschlichen Gedanken unb Ansinnungen auf 
Gottes Seite trat unb alfo, inbem er sich von ber Welt schied, 
ihr ben entscheidenden Dienst getan hat. Bleibt fie in biefem 
Amte treu, bann bleibt fie bei all ihrer Gebundenheit etwa 
gegenüber ber frei ausschreitenden römischen Kirche doch Vor 
Gott bie Freie, bie unser aller Mutter ift; bann wirb fie um 
ihres Herrn unb ihres Amtes Willen als eine „Verschnittene" 
auf alles verzichten, was allein weltänbernbe Kraft verheizt: 
eine eigene Partei, eine eigene Gewerkschaft, eine eigene 
Wissenschaft, eine eigene Kunst. Sie wirb bie Schmach poli- 
tischer Unfruchtbarkeit tragen, unb doch glauben, dasz sic 
gerabe barin über ihr bie Wunberbare Verheiszung erfüllt, 
bie schon ben Bölkerapostel getröstet hat: „Sei fröhlich, du 
Unfruchtbare, bie bu nicht gebierst, unb brich hervor unb rufe, 
bie bu nicht schwanger bist, benn bie Einsame hat viel mehr 
Kinder, benn bie ben Mann hat."

Gott verleihe unferer evangelischen Kirche bie Ginfalt beS 
Glaubens, bie nicht auf ihre politische Wirkung unb Bedeu- 
tung reflektiert unb es verschmäht, mit ben politischen Mäch- 
ten in Konkurrenz zu treten, fonbern bie unablässig auf ihren 
Herrn sieht, feines Wohlgefallens sic tröftet unb feine selig- 
machenden Tugenden allein verkündigt. So allein hilft fie 
ihren Gliedern, das fie im Schweisze ihres Angesichts ihr 
Stücklein Erde bebauen unb babei nicht verschmachten, fon« 
bern gestärkt unb erquickt werben; fo allein hilft fie, dasz bie 
Politiker glauben lernen unb im Glauben bleiben, ohne 
welchen fein Tun Gottes Wohlgefallen finbet, durch welchen 
aber alle Werke einen rechten Gang gehen.

Auf Vorschlag des Abgeordneten D. Hupfeld wird ber 
Donnerstagabend für bie Aussprache über das Referat, das 
inzwischen hektographiert unb allen Synodalen zugestellt wird, - 
in Aussicht genommen.

Die Sitzung wird fobann mit Gebet, das Kreisdekan 
D. Maas spricht, geschlossen.

/
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Zweite öffentliche Sitzung
Langensteinbach, Donnerstag, ben 3. November 1949, 15.30 Uhr.

Tagesordnung:
I.

Bekanntgabe neuer Eingänge unb Beschluszfassung über 
ihre geschäftliche Behandlung.

II.
Berichte des Verfassungsausschusses über

1. ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Die Besetzung 
von Pfarrstellen betr. (Anlage II ber Borlage beS Eo. 
Oberkirchenrats)

Berichterftatter: Prof. D. Dr. o. Dietze.
2. bie Eingabe beS Kirchenbezirks Hornberg betr. Er- 

nennung ber Defane
Berichterftatter: Prof. D. Dr. o. Dietze.

3. ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Die Ergänzung 
ber Wahlordnung betr. (Anlage III ber Borlage des 
Eö. Oberkirchenrats)

Berichterstatter: Dr. Kuhn;
4. ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Die Errichtung 

einer ebang. Kirchengemeinde Langenbrücken betr. (An- 
lage VI ber Borlage beS Eb. Oberkirchenrats)

Berichterftatter: Dr. Kuhn;
5. ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Die Bildung 

beS Erweiterten Oberkirchenrats betr. (Anlage VII ber 
Borlage beS Eb. Oberkirchenrats)

Berichterftatter: Dr. Kuhn;
6. den Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Die Hinter- 

bliebenenversorgung ber Geistlichen betr. (Anlage VIII 
ber Borlage beS Eb. Oberkirchenrats)

Berichterstatter: Dr. Kuhn;
7. ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Borläufige kirch- 

liehe Gesetze betr. (Anlage IX ber Borlage beS Eb. Ober- 
kirchenrats)

Berichterftatter: Dr. Kuhn;
8. bie Eingabe zum Ruhegeset ber Pfarrer wegen ber 

Durchführung beS Gesetzes zur Wiederherstellung eines 
bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes

Berichterftatter: Dr. Kuhn;
9. bie Eingabe beS Synodalen Dr. Schmidt betr. Anrech- 

nung ausländischer Semester auf bas Stubium ber 
Theologie

Berichterstatter: Prof. D. Dr. b. Dietze.
10. bie Eingabe ber Kirchenältesten bon Eggenstein 

Berichterftatter: Dr. Kuhn;
11. bie Entschlieszung betr. versetzte Synodale 

Berichterstatter: Prof. D. Dr. b. Dietze.
• 12. bie Wahl eines weiteren Mitgliedes beS Verfassungs- 

ausschusses;
13. Bericht über bie Arbeiten des „Heinen Verfassungs- 

ausschusses"
Berichterstatter: Kreisdekan Hof;

14. Wahl weiterer Mitglieder in ben „kleinen Verfassungs- 
ausschusz"

Berichterstatter: Prof. D. Dr. v. Dietze.

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung. Abgeordneter 
Kühlewein spricht das Eingangsgebet.

Präsident Dr. Umhauer: Ic habe noch einige geschäftliche 
Mitteilungen zu machen. Seit unserer ersten Sitzung sind 
angekommen: Abgeordneter Mondon und Abgeordneter 
Siegel, bie sic für bie erfte Sitzung entschuldigt hatten. Für 
heute beurlaubt ift Abgeordneter Hammann, weil er an ber 
Beerdigung des Herrn Pfarrers Scheel in Mannheim teil- 
nehmen musz.

Wegen ber Präsens möchte ic folgendes sagen: In ber 
ersten Sitzung haben wir alle namentlich aufgerufen und fest- 
gestellt, wer ba ift bzw. nicht ba ift. Für bie Zukunft möchte 
ich mich an § 29 Abs. 2 ber Geschäftsordnung halten, worin 
es heizt:

„Die Anwesenheit ber Abgeordneten wird jeden Tag 
durch eigenhändige Eintragung in eine während ber Ta- 
gung an einem bestimmten Ort aufliegende Liste beur- 
kundet."
Von früheren Tagungen sind noch einige Dinge im Rück- 

stand, wie inzwischen festgestellt wurde. Es ift ba ein Beschluß 
gefaszt:

1. über bie Einführung eines kirchlichen Gedenktages für 
bie Gefallenen. Durch Beschluß ber Synode wurde folgender 
Antrag bem OR überwiesen:

„Auf Anregung des Pfarrkonvents des Kirchenbezirks 
Lörrach wird bie Synode gebeten, bie alsbaldige Einfüh- 
rung eines kirchlichen Gedenktages für bie Gefallenen an- 
regen zu wollen."
Wir haben vor 1% Jahren über bie Sache schon gesprochen. 

Wenn meine Erinnerung noch frisch genug ift, fo haben mir 
damals vom Oberkirchenrat — das mar damals m. E. ORR 
Rost — gehört, baft nicht beabsichtigt fei, einen besonderen 
Gedenktag für bie Gefallenen einzuführen, sondern an bem 
allgemeinen Totengedenktag auch ber Gefallenen zu gedenken. 
Ich frage, ob sic hieran etwas geändert hat‘?

Ic nehme an, ba kein Widerspruch aus ber Synode sic 
erhebt, baft bamit ber Antrag erledigt ift.

2. Betr. das Erntedankfest: Der folgende Antrag, einge- 
reicht von Eifinger, Ruser, Kley, wurde bem oR zur ent- 
sprechenden Verwertung bei feinen Beratungen übermiefen: 

„Der neue Termin des Ernte- unb Dankfestes wird von 
mehreren Gemeinten des Oberlandes als zu früh bezeich- 
net. Die Synode wird daher gebeten, zu prüfen, ob eine 
Verschiebung des Termins möglich ober erwünscht er- 
scheint, ober ob es angängig ift, baft einzelne Gemeinden 
ober Kirchenbezirke von sich aus das Ernte- unb Dankfest 
auf einen späteren Sonntag oerlegen."

■ Ich habe über das Schicksal dieses Antrags inzwischen nichts 
gehört. Wird von feiten des Oberkirchenrats dazu Stellung 
genommen?

Landesbischof D. Bender: Wir haben bie Frage erwogen 
unb merben sie im Erweit. on noch einmal zur Entscheidung 
bringen können. Ic glaube, baft ber Anregung Rechnung 
getragen merben sollte.

Präsident Dr. Umhauer: Dann barf ich auch diesen Antrag 
für bie heutige Sitzung als erledigt ansehen.
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3. Die Abschnitte X unb XI beS Hauptberichts beS Ober- 
/ kirchenrats sind zurückgestellt Worben. Ich habe von bem 

Herrn Vorsitzenden beS Finanzausschusses, Bürgermeister 
Schneider, gehört, daß fie jetzt im Zusammenhang mit der 
Beratung beS vorliegenden Kirchenvoranschlags behandelt 
werden. ES Wirb bas alfo auf bie morgige Tagesordnung 
ber Steuersynode gesetzt werden.

4. Betr. Verwendung ber Vikarinnen: Der Antrag beS 
Hauptausschusses über baS Amt ber Vikarinnen in ber Lan- 
deskirche wurbe in folgender Fassung angenommen:

„Die Frage nach ben Möglichkeiten ber Verwendung Von 
Vikarinnen in unserer Landeskirche unter, die Vorlagen 
ber Kirchenleitung für eine ber nächsten Tagungen ber 
Landessynoden aufzunehmen."
Wenn ic das heute zur Sprache bringe, fo foil eS keine 

Erinnerung fein, sondern nur eine Feststellung. Dieser An- 
trag harrt noch ber Erledigung. Drängen wollen Wir nicht.

5. Als letzter Punkt: Die Altersversorgung ber Gemeinde- 
helferinnen. Ic verweise auf S. 31 beS gedruckten Berichts 
über bie Verhandlungen ber Landessynode vom März 1948. 
Es wurbe damals folgenber Beschluß gefaszt:

„Die Synode bittet bie Kirchenleitung,
1. bie Altersversorgung ber Gemeindehelferinnen zu er- 

Wägen;
2. Sorge zu tragen, das bie Pfarrer unb bie Gemeinde- 

helferinnen wieber mehr zu ihrer eigentlichen Seelsorge- 
aufgabe kommen, und eS sic angelegen fein lassen, ge- 
eignete Gemeindeglieder auf biefen Beruf aufmerksam zu 
machen."

Biff. 1 dieses Beschlusses harrt noch der Erledigung. Ic 
sehe unter ben heutigen Eingängen, bie ic nachher zur Ver- 
lesung bringe, eine Wiederholung dieses Antrags. Ic barf 
alfo auf bie spätere Besprechung dieses Antrags verweisen.

Weiterhin habe ich Eingänge bekannt zu geben. Wir haben 
10 Telegramme bekommen, bie sic famt unb sonders mit ber 
Festlegung des Busz- und Bettags auf Mittwoch, ben 16. No- 
vember, befassen unb mit ber Sicherung ber Heilighaltung 
dieses TageS.

Abgeordneter Schweikhart verlieft eins biefer Telegramme: 
„Der evang. Kirchengemeinderat Unterschüpf, Oberschüpf 

unb Lengenrieden tritt unter allen Umständen für bie Ein- 
haltung des Mittwoch, ben 16. November, als Busz- unb 
Bettag unb Feiertag ein. Wir bitten hohe Synode, bie 
evang. Gemeinden zur Feier dieses TageS deutlich aufzu- 
rufen. Gegebenenfalls Verhandlungen mit Landesregierung 
ober Bundesregierung aufzunehmen unb gegen einseitige 
Benachteiligung unserer evang. Konfession zu protestieren.

Evang. Kirchengemeinderat Unterschüpf."
Telegramme ähnlichen Inhalts haben ber Bezirkskirchen- 

rat des Kirchenbezirks Boxberg, bie Kirchengemeinderäte 
Borberg-Wölchingen, Eubigheim, Schillingstadt-Schwabhau- 
fen, Hirschlanden, Buch a. Alh., Bobstadt, Schweigern-Epp- 
fingen unb bas Dekanat Wertheim übersandt.

Präsident Dr. Umbauer: Ich frage bie Synode, ob sie 
wünscht, das biefe Telegramme bem Hauptausschus über- 
wiesen ober unmittelbar im Plenum behandelt werden?

Abgeordneter Schneider: Ic beantrage unmittelbare Er- 
ledigung.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Das in ben Eingaben 
verlangte Wort an bie Gemeinden ift unterbeffen schon her- 
ausgegangen, unb zwar am 31. 10. dieses Jahres. Hierin ift

ganz klar bie Lage, wie sie sic im Augenblick ergibt, fest- 
gelegt. Wegen des Busz- und Bettages verhandeln wir schon 
feit dem letzten Busz- und Bettag, mit bem Ergebnis aller- 
dings, daß weder in Nordbaden, nodj in Südbaden ein Fest- 
tagsschut zu erreichen ift. In Nordbaden haben mir ein Gesetz 
über bie Festtage aus bem Jahre 1947. In diesem Gesetz ift 
im § 1 auch ber evangelische Zandesbusztag als Festtag auf- 
geführt. Es ift aber nichts gefagt, an“ welchem Tag, ins- 
besondere nichts darüber, ob er an einem Sonntag ober an 
einem Werktag gefeiert Wirb. Sie Werben sic erinnern, das 
im Vorjahre, bis am Dienstag vor bem entsprechenden 
Mittwoch, bie Sache unklar war, unb dasz wir in Nordbaden 
es bann schliesslich bem Eingreifen beS Präsidenten beS 
Landesbezirks Nordbaden, Dr. Köhler, verdankt haben, ber 
einfach anorbnete, das ber Mittwoch gefeiert wird. Im 
letzten Augenblick hat sic noch bie Stabt Mannheim mit 
allen Mitteln bagegen gewehrt. Aber ber Festtagschut ift. 
schliesslich gewährt Worben. Unterbeffen sind von feiten ber 
Industrie wieberum erneut starke Bedenken unb Einsprüche 
erfolgt, auch von feiten CDU-Abgeovdneter sind solche Ein- 
sprüche erfolgt. Das Staatsministerium in Stuttgart hat bie 
Lage erneut geprüft. Wir hatten im Juli bort eine Bespre- 
chung, bei ber auch Vertreter beS Justizministeriums unb 
beS Kultministeriums zugegen Waren. Ebenso War auch 
ein Vertreter beS Arbeitsministeriums zugegen. Bei biefer 
Besprechung Wurbe bargelegt, dasz ber Gesetzgeber beS 
Feiertagsgesetzes davon ausgegangen ift, das ber Landesbusz- 
tag ein Sonntag ift. Man kann biefe Behauptung schlecht 
widerlegen. Wir haben geltend gemacht, mir halten unter 
allen Umständen an bem letzten Mittwoch vor bem letzten 
Trinitatissonntag feft. Das Staatsministerium hat darauf- 
hin erklärt: Wenn baS verlangt wird, fo wollen wir gerne 
einen Entwurf zu einem Nachtragsgesetz beim Landtag ein- 
reichen, in bem ausdrücklich feftgelegt wird, das es biefer 
Mittwoch fein foil. Dazu ift baS Staatsministerium ver- 
pflichtet — fo wurbe es bargelegt — bamit bann, wenn biefer 
Mittwoch Festtagsschut bekommt, auch bie Lohnzahlung — 
unb baS ift baS Entscheidende unb nicht bie konfessionellen 
Gegensätze ober konfessionelle Benachteiligung — für diesen 
Tag angesetzt Wirb, b. h., das ber Arbeiter auch an diesem 
Tag feinen Lohn bekommt, wie er ihu an einer Reihe anberer 
in ber Woche liegenden Festtage, wie z- B. am 1. unb 2. 
Weihnachtsfeiertag, bem Ostermontag, bem Pfingstmontag 
usw. bekommt. Hier liegt ber Schwerpunkt ber Frage. Das 
Staatsministerium hat erflärt, wenn es auch im vorigen 
Jahre noch einmal gut abgegangen sei, es in diesem Jahre 
nicht mehr so gut abgehen werbe, wenn durch eine Anord- 
nung beS Staatsministeriums ober durch eine Ausführungs- 
verordnung zu biefem Gesetz ber Festtagsschut angeordnet 
Wirb. Dann wirb prompt eine Klage von feiten ber Industrie 
gegen ben Staat auf Schadenersatz erfolgen. Die Mittel, bie 
notwenbig sind, um bie Lohnzahlungen zu bewirten, betragen 
für Nordwürttemberg unb Nordbaden 5,3 Millionen. Dieser 
Gefahr kann sic baS Staatsministerium nicht aussetzen. 
Wir haben unterbeffen wiederholt unsere Forderung er- 
hoben unb immer wieder gebeten unb kategorisch erklärt: 
Wir verlangen baS. In ber vorigen Woche hat wieder 
eine Besprechung beS Kultministeriums in Stuttgart statt- 
gefunden, bei ber ber Kultminister selbst im Auftrage des 
Kabinetts uns mitteilte, baS Kabinett hätte sic erneut mit 
ber Sache befaszt unb fei bei biefer Rechtslage, auf bie beson- 
berS ber Justizminister hingewiesen hat, nicht in ber Lage,
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für dieses Jahr Festtagsschut zu gewähren. Es sollen weitere • biefen Tag — wenn sie nicht grundsätzlich das Beto aufheben 
wollen — bie Genehmigung zu erwirken versucht. Sc kannVerhandlungen stattfinden. Man wird unter Umständen ber-

suchen, ein Gesetz einzubringen. Ob das Gejet Vom Landtag 
angenommen mirb, ist eine ganz anbere Frage. Dagegen wird 
sich bie Industrie-stellen. Die Gewerkschaft unb bie Sozial- 
demokratie werden vielleicht Gemehr bei Fusz stehen, menn 
bie Lohnzahlung verfügt mirb. Wie baS ausgeht, ift nicht zu 
jagen. Der Kultminister hat uns in Aussicht gestellt, dasz durch 
ben Entwurf unter Umständen eine Religions- ober Kirchen- 
bebatte entfesselt mirb. Nachdem Festtagsschut nicht gemährt 
mirb, mürbe für biefeS Jahr eine Weisung an bie Pfarr- 
ämter herausgegeben, es bei einem Abendgottesdienst an 
diesem Mittwoch bewenden zu lassen. Soviel für Nordbaden. 
Für Sübbaben hat ber Landtag in Freiburg seinerzeit ein 
Gesetz beschlossen, in welchem in anerkennenswerter Weise 
ber Busz- unb Bettag, ganz gleichgültig ob bie evangelische 
Konfession Pfarrechte hat ober nicht, Feiertagsschut be- 

kommt. Dieses Gesetz vom 26. 2. 48 ift aber, ba bie franzö- 
sische Militärregierung Einspruch erhob, bis jetzt noch nicht 
verkündet. Vorige Woche noch hat baS Ministerium beS 
Innern in zwei Schreiben unS mitgeteilt, daß es leider nicht 
in ber Sage ift, dem Tage Schutz angedeihen zu lassen, ba 
baS Gesetz noch nicht verkündet, also infolgedessen noch nicht 
in Kraft ift. Herr Bürgermeister Schneider hat am Montag 
noch mitgeteilt, das ber Herr Staatspräsident Wohleb sic 
bemühen mill, bie Bedenken ber Militärregierung zu zer- 
streuen unb baS Gesetz bann vielleicht noch veröffentlichen zu 
lassen. Wenn das geschehen sollte, bann mürbe ber Tag ja im 
letzten Augenblick noch Feiertagsschut bekommen. So ift bie 
Rechtslage in Nordbaden unb Sübbaben. Der Evangelische 
Oberkirchenrat hat sich trotz biefer Rechtslage entschlossen, unb 
baS im Punkt 3 beS Runderlasses ausgeführt, ben Tag doch 
am 16. November biefeS Jahres, am Mittwoch vor bem letz- 
ten Trinitatissonntag, zu feiern. Er empfiehlt, in Gemein- 
ben, mo baS irgend möglich ist, einen Hauptgottesdienst vor- 
mittags abzuhalten, mo sic aber eine arbeitende Bevölkerung 
befindet, bie leider burch die Arbeit in Anspruch genommen 
ist, unter Umständen ben Hauptgottesdienst am Abend zu 
feiern. Das ift bas, was ic zu ber Sache zu jagen habe.

Präsident Dr. Umhauer: Ic glaube, baft bie verschiedenen 
Telegramme unb bie barin enthaltenen Anregungen unb 
Wünsche durch biefe Erklärungen beS Herrn Oberkirchenrates 
als erledigt betrachtet werden können.

Abgeordneter Schneider: Ic bin ber Auffassung, baft bie 
Synode ihrerseits durchaus verpflichtet ift, von hier aus noch- 
einmal an bie beiben Staatsregierungen auch durch Tele- 
gramme heranzutreten. Wir können auch fo Viel Gelb auf- 
bringen, mie bie Gemeinde Hirschlanden ober mie bie anderen 
heiszen. Wir sollten durch Telegramme unser Erstaunen dar- 
über zum Ausdruck bringen, baft bem evangelischen Volksteil 
nicht biefer Feiertagsschut an einem ber höchsten Feiertage 
gemährt mirb. Wir müssen noch einmal direkt forbern, baft 
bie Staatsregierungen sic bemühen, baS doch zu erreichen. 
Sch möchte baS besonders für Sübbaben nocheinmal in ben 
Vordergrund stellen, benn mir finb an sic ber Auffassung, baft 
baS Veto ber Militärregierung, jetzt nachdem baS Besatzungs- 
statut in Kraft ift, eigentlich nidht mehr zu Recht besteht. Ic 
habe noch am Montagmorgen bem Herrn Staatspräsident 
Wohleb bieS ausdrücklich erklärt unb ihm gesagt, er habe bie 
Verpflichtung, baft er bei ben Vertretern ber Hohen Kom- 
missare in Freiburg bieS zum Ausdruck bringen unb unter 
allen Umständen es versuchen solle, das er wenigstens für

mir denken, das ein sehr klares und präzises ernstes Wort 
den Herrn Staatspräsidenten unterstützen könnte. Ich würde 
vorschlagen, ihm durch ein Telegramm nach Freiburg Hilfe- 
stellung zu geben.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ic möchte vorschlagen, 
das Synodale Schneider den Wortlaut eines solchen Tele- 
gramms aufsetzt, um es dann vielleicht heute abend abschicken 
zu tönnen. Die Universität Freiburg ift gemäsz ber Verkündi- 
gung im Vorlesungsverzeichnis am 16. November vorlesungs- 
frei.

Landesbischof D. Bender: Wir haben versucht, diesen Tag
wenigstens als einen schulfreien Tag erklären zu lassen, damit 
unsere Kinder an bem Vormittagsgottesdienst teilnehmen 
können und sic auf biefe Weise bie Bedeutung des Tages 
im Bewusztsein ber Familie erhält.

Präsident Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Ic frage bie Synode, ob fie mit bem Bor- 
schlag, ein Telegramm an bie beiben Landesregierungen in 
Freiburg und Stuttgart zu richten, einverstanden ift. — Der 
Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Präsident gibt weitere Eingänge bekannt unb erteilt 
hierauf bem Herrn Landesbischof das Wort zu einer An- 
sprache.

Landesbischof D. Bender: Es brängt mich, Sie, liebe 
Synodale, wissen zu lassen, das Oberkirchenrat D. Dr. Fried- 
rich im Laufe dieses Monats noch fein 25jähriges Dienst- 
jubiläum feiern barf. Ic nehme an, das Sie mit uns von 
ber Kirchenleitung wohl ermessen, was biefe Zeitspanne an 
Arbeitslast unb auch Kampf für ihn umschlossen hat. Ic 
möchte hier meinem Mitarbeiter, Oberkirchenrat D. Dr. 
Friedrich für bie Treue unb Hingebung danken, mit ber er 
das verantwortungsvolle Amt des Justitiars unferer Kirche 
geführt hat. Wenn auch wir von ber „geistlichen Bank" nicht 
imstande finb, nach feinem Urteil bie volle Bedeutung des 
Rechts in ber Kirche unb für bie Kirche zu ermessen, fo finb 
mir doch auf bem Wege, das zu lernen; benn das Recht ift in 
.ber Tat eine ber klammern, bie bie Seele unb den Leib ber

Kirche zusammenhalten.
Vor allem für 2 Fakten ift unsere Kirche ihrem Justitiar zu 

Dank verpflichtet: für bie Vorbereitung unb Durchführung 
des Staatsvertrags 1932 kurz vor Machtübernahme burch den 
Nationalsozialismus unb bann für den schweren unb zähen 
Kampf um das Eigenleben ber Kirche gegenüber ber Finanz- 
abteilung. Das mar, wie es mir auf Schritt unb Tritt aus 
ben Akten begegnet, ein nervenbelastender täglicher Klein- 
krieg, von Groszkampftagen unterbrochen mie etwa jener Tag, 
als Herr Jäger mit feinen Helfern im Evang. Oberkirchenrat 
auftrat.

Vei biefer Gelegenheit soll auch einmal ausgesprochen wer- 
den, das gerabe dieses Amt, das Dr. Friedrich nun burch 
25 Jahre hindurch bekleidet hat, ein nicht immer dankbares 
Amt ist unb manche, vor allem Pfarrer, mit bem Aint des 
Justitiars bie heimliche Vorstellung des Richters, menn nicht 
des Scharfrichters verbinden. Gerabe deshalb schulden mir 
OK Dr. Friedrich besonderen Dank, das er bie schwere Ver- 
antwortung als Referent ber Veamten unb Angestellten ber 
kirchlichen Verwaltung mit ben oft von ihm geforberten 
harten Masznahmen, 3. V. notwendige Kündigungen, willig 
auf sic nahm, unbekümmert um Tadel unb Anfechtung, bis 
hin zu Presseangriffen. Wir danken ihm für feinen treuen unb
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hervorragenden Dienst unb wünschen ihm noch manches Jahr 
in rüftiger Arbeit.

Eine anbere frohe Tatfache barf ic Ihnen mitteilen: dasz 
unser verehrter Prof. v. Dietze einen ehrenvollen Ruf nach 
Göttingen endgültig abgelehnt hat unb also nicht nur ber 
Freiburger Universität, fonbern Vor allem unserer badischen 
Landeskirche erhalten bleibt. Ic bin froh, dasz die Gefahr, 
bie lange über feinem unb unserem Haupte schwebte, end-

Jesu Christi dazu nur ein klares Nein sagen unb ihre Pfarrer 
unb Theologiestudenten ermahnen, bei bem apostolischen 
Zeugnis von ber wahrhaften Auferstehung Jesu Christi zu 
beharren.

Präsident Dr. Umhauer: Ich barf namens ber Landes- 
synode unS bem Glückwunsch unb bem Dank anschliezen, ben 
ber Herr Landesbischof bem Herrn Oberkirchenrat D. Dr.
Friedrich zu feinem bevorstehenden 25jährigen Dienstjubiläum 

gültig abgewenbet ift unb wir feine Mitarbeit in ber Synode, als Oberkirchenrat gezollt hat. Auch wir hatten reichlich 
im Erweiterten Oberkirchenrat unb nun fünftig auch im Gelegenheit, bie äuszerst wertvolle unb stets fruchtbare Arbeit 
»einen Verf.-Ausschusz Weiterhin haben bürfen. des Herrn Oberkirchenrat Dr. Friedric festzustellen, unb Wir

Wir wünschen Shnen, lieber, verehrter Herr Professor, daß freuen uns, daß Gott ihm Gesundheit unb Seraft schenkt.
Ihnen bie Landeskirche ben Gegendienst tun barf, zu bem fie biefen Tag zu erleben. Unfere herzlichen Glückwünsche!
berufen ift unb Sie das volle Heimatgefühl allezeit finben 
unb haben mögen.

Ebenso gebe ic namens ber Landessynode ber Freude dar- 
über Ausdruck, dasz Herr Professor von Dietze uns erhalten

Unb bann noch eine meitere erfreuliche Nachricht: @Es maren geblieben ift. Einen boppelten Verlust auS Freiburg hätten 
über bie Mittagsessenszeit 2 Mitglieder ber neu gebildeten mir nicht ertragen tönnen.
Gesellschaft der Freunde der ED. Akademie in Herrenalb Wird zu ben Ausführungen beS Herrn Landesbischofs baS 
hier, um mir von ber Gründung biefer Gesellschaft Kenntnis Wort gewünscht? — Das scheint nicht ber Fall zu fein. Dann 
Zu geben unb mitzuteilen, baß bereits über 100 ehemalige darf ic in bie TageSorbnung eintreten. TageSorbnung,
Teilnehmer sich gemeibet haben, unb daß biefe Teilnehmer Punkt 1, ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes „Die Be- 
für das Fahr 1950 eine Summe von 1000 DM garantiert setzung von Pfarrstellen" betr. (Einlage II ber Vorlage beS 
haben. „Im Auftrage ber ehemaligen Teilnehmer bitten wir", Evang. Oberkirchenrats).
heizt es in dem Schreiben, „der Synode unseren aufrichtigen Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. von Diese: Darf ic
Dank bafür auszusprechen, dasz bie Arbeit in Herrenalb trotz bitten, dasz Dr. Kuhn zunächst einen Überblick gibt über bas,
der großen finanziellen Schwierigkeiten bisher aufrecht er- was der Ausschuß bearbeitet hat.
halten worden ift. Wir bitten ferner, heiszt es weiter in dem Abgeordneter Dr. Kuhn: Dem Verfassungsausschuß sind
Schreiben, ber Synode dieses erfreuliche Ergebnis ber Um- folgende Vorlagen zur Behandlung überwiesen worden:
frage rechtzeitig vor Beschlußfassung über ben Weiterbestand 
ber Akademie in Herrenalb bekannt zu geben unb hoffen, dasz 
es bie Synodalen mitveranlaszt, ben Weiterbestand ber Evang. 
Akademie in Herrenalb, bie für viele Glieder unferer Landes- 
kirche eine geistliche $eimat geworden ist, zu sichern."

Unb zuletzt muß ic mich noch eines Auftrags entledigen 
von ber alten Synode her: Es ift bei biefer Synode ein An- 
trag, unterzeichnet Dr. Schmechel, Heidland, Mülhaupt, Joest, 
Kühlewein, Zitt eingegangen über bie Frage ber Ent- 
mythologisierung ber neutestamentlichen Verkündi- 
gung, eine Frage, bie feit vielen Jahren unfere Theologie be- 
schäftigt. Es murbe bann in ber Schlusssitzung ein Antrag 
einftimmig angenommen dahingehend, dasz biefer Antrag 
bem Landesbischof zur weiteren Behandlung unb Bearbei- 
tung zu überweisen märe. In biefem Auftrag ber Synode 
habe ic eine Anfrage an ben Rat ber ERD gerichtet, ob ein 
solches Wort von ber gefamten ERD gesagt werden tönne. 
Diese Anfrage murbe dahin beantmortet, dasz ein solches bie 
Lehre betreffenbeS Wort in bie Zuständigkeit ber einzelnen 
Landeskirchen falle.

Es tann nicht Aufgabe unferer Synode fein, in bie Aus- 
einandersetzung mit bem Ganzen ber Bultmannschen Theo­
logie einzutreten. Das erforbert eine gründliche, beS Ernstes 
ber von Bultmann gestellten Fragen mürbige Arbeit, benn 
Bultmann faszt noch einmal baS Ergebnis ber historisch- 
kritischen Forschung beS letzten Jahrhunderts wie in einem 
Brennspiegel zusammen unb zwingt bie kirchliche Theologie 
Zur Verantwortung.

Es muß aber zugleich mit aller Einfalt unb Deutlichkeit 
ausgesprochen werben, dasz Bultmann bie aller theologischen 
Arbeit gezogenen Grenzen bort überschreitet, wo er zu Er-

1. Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, „Die Besetzung von 
Pfarrstellen betr.".

2. Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, „Die Ergänzung 
ber Wahlordnung betr.".

3. Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, „Die Errichtung 
einer evangel. Kirchengemeinde Langenbrücken betr.". 
Letztere Vorlage mürbe bem Verfassungsausschusz zu- 
fammen mit bem Finanzausschuß zugewiesen.

4. Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, „Die Bildung des 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrates betr.".

5. Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, „Die Hinterblie- 
benenversorgung ber Geistlichen betr."
Auch biefe Vorlage erfolgte an ben Verfassungsausschusz 
zusammen mit bem Finanzausschusz.

-6. Der Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, „Vorläufige 
kirchliche Gesetze betr.".

7. Ein Antrag ber Pfarrkonferenz Villingen über bie Be- 
setzung ber Dekanate.

8. Zwei Eingänge betr. bie Durchführung des Gesetzes zur 
Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrer- 
standes.

9. Ein Antrag beS Synodalen Dr. Schmidt betr. bie An- 
erkennung von Semeftern an deutschsprachigen Univer- 
fitäten im Ausland.

10. Eine Eingabe ber Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport unb Verkehr, Ortsverwaltung Karlsruhe, 

zusammen mit bem Finanzausschusz, unb schlieszlic
11. eine Eingabe ber Kirchenältesten ber Gemeinde Eggen- 

[tein, bie Wahl ber Pfarrer betr.
Es wirb zunächst Herr Professor Dr. Von Dietze zum Pfarr- 

gebnissen kommt, bie bie heilsgeschichtlichen Tatfachen auf- stellengeset unb zu bem Antrag ber Pfarrkonferenz über bie 
lösen. Wenn baS Ereignis ber Auferstehung Christi in bie Besetzung ber Dekanate berichten. Zu ben weiteren Positionen 
Region beS Mystischen gerückt wirb, fo kann bie Gemeinde werbe ic berichten, abgesehen von ber Position 10, Eingabe
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ber Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport unb Verkehr, 
über bie in ber nächsten Sitzung berichtet werden wird.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Hohe 
Synode! In ben Händen -ber Synodalen finb bie gedruckte 
Anlage II, bie bie Borlage des Erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrates für ein Gesetz, bie Besetzung von Pfarrstellen 
betr. unb noch einen Eventual-Entwurf in biefer Anlage auf 
Seite 6 enthält, ferner feit geftern abend ber mit Matrize ab- 
gezogene Entwurf unseres Berfassungsausschusses, Entwurf 
des Berfassungsausschusses für bas kirchliche Gesetz bie Be- 
setzung von Pfarrstellen betr. Den Entwürfen finb Begrün- 
dungen beigegeben, in bem eben genannten Entwurf ganz 
kurz auf Seite 5, bie ic als bekannt voraussetzen barf. Ic 
nehme an, das sic bie Synodalen mit biefen Begründungen 
schon vertraut gemacht haben.

Die Borlage des Erweiterten Oberkirchenrates in ber ge- 
brueften Anlage II ift hervorgegangen aus ben Arbeiten des 
ständigen Berfassungsausschusses. Ich barf ben Unterschied 
nocheinmal erläutern. Der Verfassungsausschusz, in dessen 
Namen ic augenblicklich berichte, ift ein Ausschuß unferer 
Landessynode, ber während ber Tagung ber Synode getagt 
hat unb noch tagen wird. Der ftänbige fleine Verfassungs- 
ausschußift von ber Landessynode im März 1948 zusammen- 
gesetzt worden, um bie Borarbeiten für eine erneute Grund- 
orbnung unferer Landeskirche zu leisten. Aus ber Arbeit 
dieses ständigen kleinen Verfassungsausschusses ift nun ber 
Inhalt des Primärentwurfes hervorgegangen. Dieser fleine 
ftänbige Verfassungsausschusz fam zu ber Überzeugung, das 
bie Regelung ber Besetzung von Pfarrstellen nicht bis zum 
Zustandekommen einer etwaigen neuen Grundordnung un- 
serer Landeskirche aufgeschoben werden bürfe. Das geltende 
Gesetz von 1940 hat bie Gemeindewahl abgeschafft. Es hat 
einige wertvolle Dienste geleistet, aber für bie Zukunft wird 
in unferer Landeskirche allgemein eine neue Regelung ge- 
wünscht. Es wird überwiegend gewünscht, dasz eine Gemeinde- 
wahl wieder eingeführt werden foil. Für biefe Wiederein- 
führung ber Gemeindewahl hat fich auch die grosze Mehrheit 
ber Bezirkssynoden ausgesprochen, ohne allerdings zu ber 
Frage Stellung nehmen zu können, wie fich dann der Wahl- 
körper zusammensetzt, ob insbesondere bie Gemeindevertre- 
tung bie Wahl vollziehen soll, ober ob sämtliche in bie Wähler- 
lifte eingetragenen Gemeindeglieder wahlberechtigt fein sollen, 
ober fonft irgend eine Anderung ins Auge gefaßt werden soll. 
Der ftänbige Heine Verfassungsausschusz hat bie Wahl burch 
alle in bie Wählerliste eingetragenen Gemeindeglieder vor- 
geschlagen, so wie fie in ben Primärentwurf übergegangen 
ift; Er hat bie Gemeindewahl allerdings nicht fo aufgefaszt, 
als ob bamit bie einzelne Gemeinde ihren Pfarrer in feine 
Stelle berufe, fonbern bie Berufung burch den Landesbischof 
als unferer Auffassung vom Pfarramte entsprechend ange- 
sehen. Die Gemeindewahl soll nur eine Form für bas Zu- 
sammenwirken von Landeskirche unb Gemeinde bei ber Be- 
setzung von Pfarrstellen fein. Der Erweiterte Oberkirchenrat 
hat nun alfo biefen Entwurf des ftänbigen Heinen Ver- 
fassungsausschusses mit geringen Anderungen ber Synode 

.borgelegt. Auf Anregung eines synodalen Mitgliedes hat er 
noch einen Eventual-Entwurf hinzugefügt, ber auf Seite 6 
ber gedruckten Einlage II uns bekanntgegeben worden ift. 
Dieser Eventual-Entwurf sieht nicht bie Gemeindewahl bor, 
bielmehr will er bie Mitwirkung ber Gemeinde gegenüber 
bem jetzigen Zustand burch vorherige Fühlungnahme des 
Oberkirchenrates mit ber Gemeinde unb durch eine erweiterte

Möglichkeit des Einspruches herbeiführen. Der Verfassungs- 
ausschuß der Landessynode, für den ic augenblicklich beriete, 
hat sic einstimmig für die Gemeindewahl entschieden, er hat 
aber mit Mehrheit auch die vom ständigen Heinen Verfas- 
sungsausschusz ausgearbeitete, in den Primärentwurf überge- 
gangene Wahl durch alle in die Wählerliste eingetragenen Ge- 
meindeglieder abgelehnt. Sein Entwurf, der mit Matrize ab- 
gezogen und gestern abend verteilt worden ift, enthält infolge- 
dessen die Gemeindewahl; aber nicht durch aUe in die Wähler- 
lifte eingetragenen Gemeindeglieder, sondern durch bie Ge- 
meindevertretung. Daher weichen bie Bestimmungen des Ab- 
schnittes II von benen des Primärentwurfes wesentlich ab. 
Sie sehen, ber Entwurf ift gegliedert in I. Allgemeine Be- 
stimmungen, II. Besetzung durch Gemeindewahl, III. Be- 
setzung durch bie Kirchenleitung, IV. Besetzung von Patro- 
natspfarrstellen, V. Übergangs- und Durchführungsbestim- 
mungen. Im Abschnitt II „Besetzung durch Gemeindewahl" 
liegen bie entscheidenden Abweichungen gegenüber bem Pri- 
mär-Entwurf ber gedruckten Anlage II. In ben Abschnitten 
III—V ift ber Primär-Entwurf faft mörtlic übernommen 
worden. Im Abschnitt I ift er durch ben jetzigen § 3 er- 
gänzt worden, ber bie vorherige Besprechung des OKRats 
mit ber Gemeindevertretung vorsieht. Diese Bestimmung ift 
bem Eventual-Entwurf entnommen worden.

Bei unseren Arbeiten unb Aussprachen suchten wir zu be- 
herzigen unb zu nutzen, was ber Herr Landesbischof schon im 
Erweiterten Oberkirchenrat unb auch hier in unferem Ver- 
fassungsausschusz ausgesprochen hat:

1. D ie Entscheidung für ober gegen bie Gemeindewahl, für 
biefe ober jene Form ber Gemeindewahl, ift feine Sache 
des Bekenntnisses. Wir haben es bei all diesen Einzel- 
heiten ber Entwürfe mit nichts zu tun, was unser Ge- 
wissen im Sinne also einer Bekenntnisfrage zu be- 
schweren braucht.

2. E s fommt darauf an, ein vertrauenvolles Zusammen- 
wirken zwischen allen Beteiligten, allen Instanzen — 
wenn ic so fagen barf — zu ermöglichen unb zu förbern. 
Die Abgrenzung ber Befugnisse zwischen Kirchenleitung 
unb Gemeinden, sowie innerhalb ber Gemeinden, etwa 
zwischen Gemeindevertretung unb ber Gesamtheit aller 
in ber Wählerliste eingetragenen Gemeindeglieder barf 
also nicht auf Misztrauen gegründet sein, sondern muß 
ein solches Vertrauen schon voraussetzen, um es weiter
entwickeln und fördern 311 können.

Zu ben wichtigsten Bestimmungen des Entwurfes möchte 
ich jetzt noch einige Bemerkungen machen unb bann vor- 
schlagen, daß mir bie Gelegenheit zu einer Aussprache wahr- 
nehmen.

Zum Abschnitt I:
§ 1 befagt: Die Landeskirche beruft ben Pfarrer durch ben 

Landesbischof,
§ 2 enthält bie Vorschriften über bie Ausschreibung ber 

Pfarrstellen unb bie Abgrenzung ber zugelassenen Bewerber,
§ 3 fchreibt bor, dasz schon während ber Bewerbungsfrist, 

ehe bie Bewerbungen eingegangen finb, eine Besprechung 
zwischen bem Oberkirchenrat unb ben Gemeindevertretern 
unter Hinzuziehung des Dekans stattfindet. Die Allgemeinen 
Bestimmungen gelten alfo auch für bie Fälle, in benen nicht 
bie Besetzung durch Gemeindewahl nach Abschnitt II vor- 
gefehen ift.
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Zum Abschnitt II:
Normalerweise wählt, menn biefer Abschnitt so Gesetz wird, 

ber o® aus ber Zahl ber Bewerber 3 geeignete Bewerber 
aus unb schlägt Jie ber Gemeinde vor. Die Gemeinde hat sich 
über bie vorgeschlagenen Bewerber gewissenhaft zu unter- 
richten. Sie kann dazu entweder ein Jog. „Abhörverfahren" 
ober bie Einlabung zu einem Hauptgottesdienst benutzen ober 
irgend etwas anderes. Die Gemeindevertretung kann bann 
noch auf bie Wahl verzichten. Tut sie das nicht, Jo ist für eine 
gültige Wahl bie Mehrheit aller Gemeindeältesten in ber 
Regel also erforderlich. Auf bie Einzelfälle gehe ic jetzt noch 
nicht ein. Der gültig Gewählte wird, wenn bie Wahl nicht 
angefochten wird, bann vom Landesbischof berufen.

Zum Abschnitt III:
Die Bestimmungen über bie landeskirchlichen Pfarrstellen 

unb über bie Patronatspfarrstellen, b. i. also § 14 für Patro- 
natspfarrstellen unb § 11 Ziff 2d) für landeskirchliche Pfarr- 
stellen, finb durch bie Sache ober durc vorliegende Verpflich- 
tungen geboten.

Nach § 11, la Jollen bis ju 15 Stellen jährlich durc ben 
Landesbischof ohne Gemeindewahl besetzt werden können. Das 
ist erheblich weniger als bei einem alternierenden Verfahren, 
b. h. also Besetzung durc Landesbischof unb Gemeindewahl, 
wie es in ber Altpreusz. Union üblich war. Eine nicht geringe 
Anzahl, bie unmittelbar durc ben Landesbischof besetzt wer- 
ben fönnen, ift heutzutage geradezu unentbehrlich. Es gilt 
manchmal auch, das Pfarrhaus nicht leerstehen ju lassen, da- 
mit es nicht vom Wohnungsamt beschlagnahmt wird. Wegen 
ber Eilbedürftigkeit in biefen Fällen ift bann auch nicht bie 
Anhörung des Erweiterten OK vorgesehen, sondern, wie Sie 
aus § 11 ersehen können, bei Ziff. 1 bie Anhörung des Eb. 
os unb bei Ziff. 2 bie Anhörung des Erweit. OK. Also bis 
ju 15 Stellen ift wegen Eilbebürftigfeit nicht bie Anhörung 
beS Erweit. OR vorgesehen, ber im übrigen bei ben bom 
Landesbischof ju besetzenden Pfarrstellen vorher gehört wird.

Zu ben bom Landesbischof ju besetzenden Pfarrstellen ge- 
hören nach § 11 Ziff. 2b auch diejenigen, beren Inhaber mit 
bem Amt beS Dekans betraut werben sollen. Im- Zusam- 
menhange mit biefer Bestimmung haben wir bie Eingabe 
beraten, bie bon Pfarrern beS Kirchenbezirks Hornberg 
unterm 24. Oktober ber Landessynode zugestellt worden ift 
mit bem Antrag, bie Synode wolle bie Mitwirkung ber Bez.- 
Synoden bei ber Bestellung ber Dekane beschlieszen, unb bie 
nachher ausdrücklich davon spricht, dasz auch bie Ernennung 
beS Dekans nach brüderlicher Anhörung ber Kirchengemein- 
ben geschehen möge. Der Verf. Ausschuß konnte in ber jetzigen 
Tagung hierzu noch nicht Stellung nehmen. Er ift ber Über- 
jeugung, das sie eine gründliche Prüfung erfordert, auch in 
ber Richtung, ob entsprechend ber in Papern gültigen Rege- 
lung etwa ber Dekan durc ben Landesbischof ju ernennen, 
aber fein Stellvertreter bon ber Bezirkssynode ju wählen fei. 
Wir beantragen bie überweisung biefer Eingabe bon Pfar- 
rern beS Kirchenbezirks Kornberg an ben ständigen Ver- 
fasjungsausschusz. Weil biefer ja früher wieder zusammen- 
treten Wirb als ber Verfassungsausschusz, ber erft bei ber 
nächsten Tagung ber Spnobe wieber zusammenkommen kann.

Ehe nun bie einzelnen §§ beS Entwurfs durchgesprochen 
werben, möchte ich anregen, jetzt eine Aussprache über bie im 
gegebenen Bericht vorgetragenen Grundlinien beS Entwurfs 
ju ermöglichen.

Präsident Dr. Umbauer: Ich baute Herrn Prof. b. Dietze 
für feine allgemeinen Ausführungen unb eröffne bie Dis-

kussion und zwar in Form einer Generaldebatte über die 
Grundgedanken des Entwurfs. Ich bitte davon abzusehen, 
die einzelnen Paragraphen zu kritisieren. Daran werden wir 
noch besonders kommen, wenn ich die einzelnen Paragraphen 
nach der Geschäftsordnung aufrufe.

Liegt Wortmeldung vor zur allgemeinen Diskussion?
Es scheint niemand den Wunsch zu haben, sic im allge- 

meinen zu äuszern. Ich darf daraus schlieszen, das die allge- 
meinen Gedanken des Entwurfs von Ihnen gebilligt werden.
Nun kommen wir zur Spezialberatung. Ic habe nach ber 

Geschäftsordnung nicht bie gedruckte Vorlage des oR, sondern 
den Antrag des Verfassungsausschusses jur Grundlage ber 
Arbeitsordnung zu nehmen.

Zunächst bie Überschrift: „Kirchliches Gesetz bie Besetzung 
von Pfarrstellen betr.". Wird hierzu etwas geäuszert?

Dann Einleitung unb § 1.
Abgeordneter Zitt: Ich bitte um eine authentische Inter- 

pretation des Nebensatzes: „in beren Auftrag er steht". Ic 
halte es nicht für richtig, diesen Nebensatz in biefen Zusam- 
menhang zu stellen, einmal, weil bamit eine Vorentscheidung 
gefällt ift über das, was vielleicht in ber Grundordnung über 
das Pfarramt ju fagen ift, unb jum zweiten, weil mit biefem 
Nebensatz bas Recht ber Mitwirkung ber Landeskirche unb 
ihrer Leitung in besonderer Weise akzentuiert ist, während 
das bei bem Recht ber Gemeinde in bem ganzen Gesetz nicht 
ber Fall ift.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Hier ift ju ber Frage 
Stellung genommen: Ist ber Pfarrer ein Bediensteter ber 
Gemeinde, in ber er steht, ber er ju bienen hat, ober ift 
es nicht vielmehr so, das er ein Diener ber Gesamtkirche, hier 
ber Landeskirche, ift mit bem besonderen Auftrag, in ber 
Gemeinde, in ber er unb von ber er gewählt ift, ju wirken. 
Wir stehen auf bem letzteren Standpunkt. Unb ich möchte 
betonen, das dies nicht nur ein irgendwie lutherisch konfessio- 
neller Standpunkt ift, sondern das dies weithin bie Auf- 
fassung ist. Es scheint hier auch angeregt ju fein das jetzt doch 
immer mehr in ben Vordergrund tretenbe Problem: Gemeinde 
unb Landeskirche. Geht man davon aus, dasz bie Gemeinde 
als bie Verwirklichung des Leibes Christi bie Kirche ist unb 
bie Landeskirche nicht mehr eigentlich Äirche in biefem Sinn 
ift, bann ift ber Pfarrer ein Bediensteter ber Gemeinde, unb 
bann müszte das ganze Pfarrstellenbesetzungsgeset unb bie 
ganje Rechtsstellung des Pfarrers eine grundsätzlich andere 
fein, als sie heute ift. Geht man aber davon aus, das zwar 
bie Gemeinde auch eine Erscheinungsform des Leibes Christi 
ist, aber nicht sie allein, sondern auch bie Gemeinsamkeit, bie 
Summe ber Gemeinden, das Zusammensein ber Gemeinden 
in einer Landeskirche ebenso ber Seib Christi ift, bann ift 
auch ber Pfarrer nicht nur ein Diener biefer Gemeinde, son- 
dern inbem er biefer Gemeinde bient, bient er zugleich ber 
gesamten Kirche, unb er bient auch hinaus über bie Landes- 
kirche ber gesamten Kirche, bie über bie ganje Welt geht.

Das scheint mir bie Frage ju fein, bie durch ben Herrn 
Synodalen Zitt hier angeregt ift.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Ic habe bie Frage in einem 
anderen und engeren Sinn verstanden, nämlic in folgendem: 
Ist es notwendig, in einem Gesetzentwurf, ber ja nun noch 
nicht bie gesamte Grundordnung ber Landeskirche festlegen 
soll, sondern nur diese eine Materie regeln soll, einen solchen 
Nebensatz aufzunehmen, ber in einer ganj bestimmten Rich-

(
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tung einen Akzent verleiht. Unb mir scheint, — ich sage offen, 
ich habe das bisher nicht genügend bedacht unb durchdacht — 
dasz mir in diesem Gesetz biefen Nebensatz entbehren könnten 
unb fogar entbehren sollten. Meine Frage märe, ob sich an 
bent weiteren Inhalt dieses Gesetzes irgendetwas ändert, 
wenn mir biefen Nebensatz streichen?

Abgeordneter D. Hupfeld: Ic nehme Anstosz an bem Wort 
„in beren Auftrag er steht". Denn ber Pfarrer steht nicht im 
Auftrag ber Landeskirche, er ift auch nicht Bediensteter ber 
Gemeinde, sondern ber Pfarrer steht im Auftrag des Herrn 
ber Kirche an ber Gemeinde innerhalb ber Landeskirche. Man 
muh biefen Satz einfach streichen, weil er theologisch nicht zu 
rechtfertigen ift.

Landesbischof D. Bender: Ohne auf bies Kapitel ber Theo- 
logic einzugehen, mill ich nur baran erinnern, das mir unter- 
scheiden zwischen ber vocatio mediata und ber vocatio imme- 
diata, b. h- der mittelbaren unb unmittelbaren Berufung, als 
zweier unerläszlicher Arten von Berufung. Ic hatte biefem 
Sat nicht dieses Gewicht gegeben, das ihm eben gegeben wor- 
ben ift. Sc denke einfach, dasz es dem Pfarrer einen gewissen 
inneren unb äuszeren Schut verleiht, wenn er in feiner Ge- 
meinde steht unb weisz: ic habe meinen Auftrag nicht bon 
ber Gemeinde, sondern von ber Kirche. Das mirb aktuell in 
solchen Momenten, wo ber Pfarrer über bem Worte Gottes 
in einen Widerspruch mit ber Gemeinde tritt. Dann muh er 
wissen, warum er biefen Widerspruch aushalten barf. Es mag 
ihm bann eine gute tröstliche Erinnerung fein, bah er bon 
bem Ganzen ber Kirche berufen ift.

Abgeordneter Zitt: Ic kann bem, was ber Herr Landes- 
bischof eben fagte, vollkommen zustimmen. 3c mürbe auch 
in solchen Augenblicken dieses Trostes bebürfen. Aber ber 
Skopus meiner Ausführungen war ber, bah wir in biefem 
Zusammenhänge hier auf biefen Sat verzichten, mic es auch 
Herr Professor bon Dietze aufgefaszt hat. Ic glaube, er ift
nicht notwendig und hat bereits gezeigt, bah er in feiner
Formulierung problematisch ift. Schalte es nicht für not- 
wendig, baß biefer problematische Nebensatz das Gesetz belastet.

Präsident Dr. Umhauer: Ic stelle fest, dasz Abgeordneter 
Zit beantragt, dasz im § 1, letzter Absatz, „in beren Auftrag 
er steht" gestrichen werden soll.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic kann biefem Antrag nicht 
zustimmen. Mit allem Nachdruck erinnere ich baran, wie 
wichtig es ift, das ber Pfarrer ben Auftrag nicht von ber 
Gemeinde erhält, sondern ben äuszeren sMuftrag, bie äuszere 
Berufung, durch bie Landeskirche.

Abgeordneter Kühlewein: Diesem Anliegen ift durch ben 
ersten Sat im § 1 doch bereits entsprochen!

Präsident Dr. Umhauer: Ic stelle nocheinmal feft: ber 
Antrag Zitt lautet, „in beren Auftrag er steht" im Satz 2 
zu streichen. Dem ift entgegenzuhalten, das dasselbe schon im 
Sat 1 des § 1 ausgedrückt ift, und man kann aus biefen Aus- 
führungen schlieszen, man könne um so eher es im letzten 
Sat entbehren.

Abgeordneter D. Hupfeld: Das ift etwas, an bas mir bei 
ber Ausarbeitung nicht gedacht haben, unb ic bitte, ben 
Nebensatz zu streichen.

Präsident Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Ic bringe ben Abänderungsantrag Zitt zur 
Abstimmung. Er wird mit 29 gegen 11 Stimmen bei 1 Ent- 
haltung angenommen.

Der ganze § 1 wird einstimmig angenommen.

Wir kommen zu § 2.
Abgeordneter D. Hupfeld: Ich möchte eine Frage stellen. 

Es könnte fein, bah unter Umftänben eine Pfarrstelle eine 
besondere Bedeutung hat. Ist bamit im Grunde doch aus- 
geschlossen, bah sic 3- B. eine bedeutende Pfarrerpersönlich- 
keit aus einer anderen Landeskirche auf eine solche Stelle 
melden barf? Das mürbe ich grundsätzlich bebauern.

Abgeordneter D. Dr. bon Dietze: Wir haben biefe Frage 
auch im Ausschuß erörtert. Ic glaube, mir können biefe 
Bedenken beruhigen, Es ift nämlic bann möglich — nach 
bem, was mir bom Oberkirchenrat gehört haben —, bah biefer 
Pfarrer bann feine Bewerbung nicht eher einreicht, bis er 
unter bie Pfarrkandidaten ber badischen Landeskirche auf- 
genommen ift.

Präsident Dr. Umhauer: Ic weisz nicht, ob Herr Professor 
Hupfeld mit biefer Erläuterung zufrieden ift. Das mürbe zur 
Folge haben, bah berjenige, ber sic bewerben mill, eine Ein- 
gäbe um Aufnahme unter bie Pfarrkandidaten machen muh. 
Scstelle anheim, Gegenantrag zu stellen.

Abgeordneter D. Hupfeld: Ic bin nicht ganz befriebigt. 
Wenn es sic um eine ganz bedeutende Persönlichkeit handelt, 
mirb biefe einige Hemmungen haben, fich unter bie Pfarr- 
Kandidaten rechnen zu lassen. Die Situation ift denkbar, bah 
für eine bestimmte Stelle nicht ber geeignete Mann vorhan- 
ben ift unb man fich einen Pfarrer aus einer anderen Kirche 
holen muh. Könnte man nicht durch Ersetzung beS Wortes 
„nur" burch baS Wort „in ber Regel" bie Sache etwas auf- 
lockern, bamit mir nicht auf einmal vor einer Lage stehen, 
bie burch biefen Paragraphen nicht zu lösen ift?

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Auf ber einen Seite ift 
bie Möglichkeit, wenn dieses „nur" wegfällt, bah sic jeder 
Pfarrer einer auswärtigen Kirche hier melden könnte unb 
bah die Bewerbungen ins Unübersehbare anschwellen wür- 
ben. Auf ber anderen Seite bie Gefahr, bah sic durc die 
Bestimmung, mie sie hier gefaszt ift, unb ben nicht ganz er- 
munternden Ausdruck „unter bie Pfarrkandidaten" jemand, 
ben man gerne haben möchte, abschrecken lassen tönnte. Viel- 
leicht tönnte man bie Bestimmung dahingehend ergänzen: 
„Bewerben kann sich nur, mer unter bie Pfarrfanbibaten 
unb Pfarrer aufgenommen ober vom Landesbischof unb Ev. 
Oberkirchenrat zur Bewerbung aufgeforbert mirb."

Abgeorbneter D. Hupfeld: dagegen habe ich nichts. Dann 
haben mir auf jeden Fall baS offene Tor. Wenn bies nämlic 
nicht ba steht, tann man doch beispielsweise einem Asmussen 

nicht zumuten, melbe dic unter bie Pfarrtanbibaten. ES 
mürbe durch biefe Formulierung erreicht werden, bah ein 
solcher Mann, ben mir haben möchten, sic bewirbt.

Abgeorbneter Dr. Barner: Vielleicht barf ich noch barauf 
hinweisen, bah die Landeskirche bie Möglichkeit haben muh, 
den Bewerber auf feine Stellung zum Bekenntnisstand ber 
Kirche prüfen zu können. Nach § 5 ber Verfassung ber Ver- 
einigten evangelisch protestantischen Landeskirche Badens ift 
von ber Landeskirche aus biefe Bestimmung gegeben. Die 
Landeskirche fordert von ihren Geistlichen, bah sie die Lehren 
ber Heilsgeschichte nach bem Bekenntnis ber Landeskirche 
verkünden.

Landesbischof D. Bender: Ich muh sagen, das mir bas ge- 
übt haben bei unferen Pfarrern, bie mir aus ben Ostkirchen 
bei unS aufgenommen haben. Sie mürben schriftlich gefragt, 
unb sie muhten schriftlich auf biefe Frage Antmort geben.
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Abgeordneter D. Dr. bon Dietze: Dann barf ich jetzt den 
formalen Antrag stellen, bei § 2 Abs. 3 bie Worte hinzu- 
zufügen: „ober bom Landesbischof zur Bewerbung aufgefor- 
bert ist".

Präsident Dr. Umhauer: Ich möchte Sie fragen, ob es 
nicht zweckmäszig wäre, wenn nicht bie Aufforderung bom 
Herrn Landesbischof, sondern bom Evang. Oberkirchenrat 
vorgesehen wird, weil ber Herr Landesbischof bie Berufung 
hat nach § 1 Abs. 1, unb mir scheint eS zu biel zu fein, wenn 
ber Landesbischof zur Bewerbung aufforbert unb bann noch 
folgt: aber nun ift noch fraglich, ob bu berufen wirst. ES ift 
wohl besser, ber O® fordert zur Bewerbung auf, unb ber 
Landesbischof hat bann freie Hand zur Berufung.

Landesbischof D. Bender: In bem Arbeitsverhältnis, in 
bem mir als Kollegium stehen, ift es unmöglich, bafe ber OR 
einen Pfarrer beruft, ben ic ablehnen müfete; denn mir 
fassen alle Beschlüsse gemeinsam.

Abgeordneter D. Dr. bon Dietze: Also sagen mir: „bom 
Evang. Oberkirchenrat".

Präsident Dr. Umhauer: Der Antrag bon Dietze geht alfo 
dahin, bafe Abs. 3 folgenden Zusatz erhält: „ober bom Evang. 
Oberkirchenrat zur Bewerbung aufgefordert ist". ES mürbe 
bann Ziffer 3 heiszen:

„Bewerben fann sic nur, wer unter bie Pfarrkandidaten 
ober bie Pfarrer ber Landeskirche aufgenommen ober bom 
Ebang. Oberkirchenrat zur Bewerbung aufgeforbert ist." 
Abgeordneter Frank: Eine formale Sache: Die Bewerbung 

ift nur beim Oberkirchenrat anzuzeigen unb nicht auch bem 
Dekanat. Sollte baS nicht noch eingefügt werden? Früher 
ftanb baS auch im Gesetz: Die Bewerbung ift beim OR ein- 
zureichen unb bem Dekanat anzuzeigen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Es ift beabsichtigt, biefe 
Dinge in bie Durchführungsverordnung hereinzunehmen, da- 
mit baS Gesetz nicht zu sehr belaftet ift. ES werden noch mehr 
Dinge in bie Durchführungsverordnung hereinkommen.

§ 2 wird, einstimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zu § 3:

„Während ber Bewerbungsfrist bespricht ber Ebang. 
Oberkirchenrat mit bem Kirchengemeinderat, bei ben Ge- 
meinden mit mehreren Pfarreien (geteilte Kirchengemein- 
ben) mit bem Altestenkreis (Sprengelrat) ber zu besetzenden 
Pfarrstelle unter Zuziehung beS Dekans ben Zustand ber 
Gemeinde, ihre Bedürfnisse unb ihre Wünsche über ben zu
berufenden Pfarrer."
Wortmeldungen liegen nicht bor. Sc bitte abzustimtmten. 

§ 3 wird einstimmig angenommen.
Der § 4 lautet:

„1. Nac Ablauf der Meldefrist entscheidet der Ed. Ober- 
kirchenrat, welche Bewerber für die zu besetzende Pfarr- 
stelle geeignet sind, und schlägt drei geeignete Bewerber der 
Gemeinde vor. Haben sic nur zwei geeignete Bewerber 
gemeldet, fo werden sie der Gemeinde vorgeschlagen. 2. Hat 
sic niemand ober nur ein Bewerber gemeldet, ober ist nach 
ber Auffassung des Erweit. Ev. Oberkirchenrats feiner ober 
nur ein Bewerber für das Pfarramt geeignet, fo erfolgt 
bie Besetzung nach Abschnitt III des Gesetzes. Die Ge- 
meinbe ift barüber zu verständigen. Bittet fie um eine noch- 
malige Ausschreibung, so entspricht ber Ev. Oberkirchenrat 
dieser Bitte, wenn er begrünbete Aussicht auf Erfolg sieht." 
§ 4 wird einstimmig angenommen.

Es folgt § 5:
„1. Über bie Personen und über bie Amtstätigkeit ber 

ber vorgeschlagenen Bewerber hat sic ber Kirchengemeinde- 
rat (bzw. ber Altestenkreis) in geeigneter Weise zu unter- 
ritten. Er fann hierfür bie Bewerber zur Abhaltung eines 
Gottesdienstes einladen ober Vertreter in bie Gemeinden 
ber Bewerber entsenden. 2. Der Kirchengemeinderat (bzw. 
ber Altestenkreis) kann auf bie Wahl verzichten. Hierfür 
ift die Mehrheit aller Mitglieder erforderlich."
§ 5 löst eine längere Diskussion in freier Rede aus, wäh- 

renb ber Präsident Dr. Umhauer auf gröszere Konzentration 
auf das Wesentliche brängt.

Die Abgeordneten Dr. Lüdemann unb Zitt beanstanden ben 
2. Satz in Abs. 1 mit ber Begründung, das das Abhören 
eines Pfarrers in feiner eigenen Gemeinde zu Miszbräuchen 
führen unb eine Probepredigt u. U. eine grosze Belastung für 
einen Pfarrer fein fann.

Die Abgeordneten Uhrig unb Dr. Kuhn betrachten biefen 
Sat nur als zwei Möglichkeiten unter anberen für eine ge- 
eignete Unterrichtung über bie Person beS Bewerbers.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich spricht sich für bie Bei- 
behaltung biefeS Satzes aus, weil er flar bie Rechte unb 
Pflichten beS Pfarrers umreifet.

Zu Absatz 2 erbittet Abgeordneter Zitt eine Klärung beS 
Begriffes „Mehrheit". Er hält 2/3 Mehrheit aller Mitglieder 
beS Kirchengemeinderates für nötig, während bie Abgeord- 
neten D. Dr. von Dietze unb Dr. Kuhn für bie einfache Mehr- 
heit aller Mitglieder beS Kirchengemeinderates eintreten.

Abgeordneter Zitt stellt Antrag auf 2/3 Mehrheit — der 
Antrag wird abgelehnt.

Die Abstimmung über § 5 in ber Fassung ber Vorlage beS 
Ausschusses ergibt bei einer Enthaltung Annahme von § 5.

Im Verlauf ber Debatte wendet sic Abgeordneter Schnei- 
der dagegen, bafe Wortmeldungen übergangen werden. Zu ben 
§§ 17 unb 18 ber Geschäftsordnung wird in biefem Zusam- 
menhang vorgeschlagen, bafe sic ber Altestenrat gelegentlich 
mit beren Handhabung befassen soll.

Präsident Dr. Umbauet hält es für angebracht, bis dahin 
noch bei Antrag auf Schluß ber Debatte zu fragen, ob Wort- 
meldungen vorliegen.

ES folgt § 6:
„Die Wahl wird borgenommen von bem Kirchen- 

gemeinderat, in ben Gemeinden mit mehreren Pfarreien 
bon bem Altestenkreis ber zu besetzenden Pfarrei unb bem 
Vorsitzenden beS Kirchengemeinderats.

Vor ber Vornahme ber Wahl hat ber Altestenkreis ben 
Kirchengemeinderat anzuhören."
Abgeordneter Lindenbach: Mit biefer Fassung bin ic nicht 

ganz einverstanden. ES wäre mir persönlich unb auch vielen 
Freunden biel lieber gewesen, bie Gemeinde hätte gewählt, 
genau wie es in bem borgelegten Entwurf vorgesehen war: 
Wahl durch bie wahlberechtigten Gemeindeglieder. Sc stelle 
deshalb ben Antrag: biefen § 6 dahin abzuändern, bafe bie 
Wahl beS Pfarrers borgenommen wird bon sämtlichen in bie 
Wählerliste eingetragenen Gemeindegliedern.

ES folgen nun in freier Rede Erwägungen für unb gegen 
biefen Antrag.

Abgeordneter Frank stimmt bem Antrag Lindenbac zu mit 
bem Hinweis, bafe bie Verantwortung für ben zahlenmäszig 
oft kleinen Kirchengemeinderat zu grofe fei. ES entstünde bie
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®efahr des Verzichtes auf bie Wahl, was einer Flucht bor 
ber Verantwortung Vorschub leifte.

Abgeordneter Kühlewein fügt hinzu, dasz nach ber Wahl- 
orbnung ben Gemeinden bie Verantwortung für das geistliche 
Leben auferlegt mirb; dasz ihnen bann aber auch das wichtigste 
geistliche Recht, das ber Pfarrmahl gegeben merben müsse. 
Wenn bie Gemeinden dafür nicht münbig feien, fo müszten 
fie bafür erzogen merben.

Präsident Dr. Umbauer zieht eine — sic feiner Auffassung 
nach aus bem Antrag Lindenbacher ergebende — Anderung 
ber Vorlage bes Ausschusses in Betracht.

Abgeordneter D. Dr. bon Dietze schlägt kurze Ausschusz- 
sitzung bor, bie im wesentlichen ben Primärentwurf wieder- 
herstellen tönnte.

Gegen ben Antrag Lindenbac spricht Abgeordneter Bern- 
lehr unter Hinweis auf frühere Erfahrungen mit ber Gefahr 
ber Machtkämpfe zwischen Einzelnen unb Gruppen in ben 
Gemeinden, bie fogar unter Umständen politischen Einschlag 
bekommen können.

Abgeordneter Uhrig schlieszt sic biefem Hinweis auf mög- 
liehe Miszstände bei ben Gemeinden an, er befürwortet, ben 
Altesten bie Verantwortung aufzuerlegen.

Abgeordneter Siegel, ber selbst Altester ift, ift für bie Wahl 
durch bie Altesten, weil bie ganze Gemeinde bie Verant- 
wortung nicht auf sic nehmen kann.

Abgeordneter Rücklin ift im Grunde für ben Eventual- 
Entwurf beS Oberkirchenrates, dessen Grundzug vertrauens- 
bolles Zusammenarbeiten bon Kirchenleitung unb Gemeinde 
ift unb ber Abneigung vieler Leute gegen ein Wahlstatut 
entgegenkommt. Doch spricht er sich für Annahme ber Fassung 
bes Verfassungsausschusses aus, ba bie Altesten einmal bie 
Vertrauensleute ber Gemeinde sind unb andererseits bie Ver- 
antwortung mit ber Kirchenleitung teilen, bie ihnen bie 
Pfarrer nach reiflicher Überlegung jur Wahl stellt, bie fie für 
geeignet hält.

Abgeordneter D. Hupfeld ift gegen ben Eventual-Entwurf 
und für bie Beteiligung ber Gemeinde durch bie Stimmen ber 
Altesten. Dieser Ansicht schlieszt sich auch Abgeordneter Uhl 
an ebenso mie Abgeordneter Schneider, ber bor ber Möglich- 
feit subjektiver Beurteilung durch bie einzelnen Gemeinde- 
glieder warnt, während ber Kirchengemeinderat alle Voraus- 
jetzungen objektiver Einstellung zu ben vorgeschlagenen Be- 
merbern hat, weil er in jeber Weise Erkundigungen einziehen 
kann.

Die Abgeordneten Ruser unb Töpfer sprechen sich nach 
eigenen Erfahrungen für bie Wahl durch bie Altesten aus.

Abgeordneter Lindenbac zieht daraufhin feinen Antrag 
zurück, unb Abgeordneter Dr. Kuhn berichtet, das ber Be- 
zirkssynode in Mannheim zunächst ein Antrag im Sinne beS 
Primärantrages vorgelegen hätte, unb fie sic all ben Ein- 
mänben, bie auch jetzt bie Synodalen vorgebracht hätten, nicht 
hätte entziehen können unb sich bann für bie Wahl burch bie 
Altesten ausgesprochen hätte. Er begrüszt daher bie Zurück- 
nähme bes Antrages Lindenbach.

Abgeordneter Schweikhart: Die Argumente, bie für bie 
Wahl ber Pfarrer durch bie Altesten sprechen, sind in reicher 
Fülle borgetragen worden. Im Gegensatz dazu möchte ich nur 
eine, aber wesentliche Frage stellen. ES ift klar: bie Ältesten 
sind bie Vertrauensleute ber Gemeinde, fie sind neben bem 
Pfarrer für baS geistliche Leben in ber Gemeinde verant- 
wortlich. Wenn nun bie Altesten wieder bestellt merben müffen,

so müssen sie von der Gemeinde gewählt werden. Die Quelle 
des Altestenamtes ist und bleibt die Gemeinde unb zwar die 
wahlfähige Gemeinde. Warum soll bann nicht auch bei der 
Pfarrstellenbesetzung dieselbe Quelle auszer ber Kirchenleitung 
entscheidend sein? Warum soll nicht, bie Gemeinde ihren 
Pfarrer zählen? Ic kann nur sagen: „Zurück zu den 
Quellen!"

Abgeordneter Schneider: Die Altesten kennen bie eigene 
Gemeinde.

Abgeordneter Uhrig: Ic bin eben barauf aufmerksam ge- 
macht worden, dasz es hier an ber Zeit wäre, bie Frage zu 
klären, Entwurf ber Kommission ober Eventualentwurf des 
Erweiterten Oberkirchenrats. Ic möchte beantragen, festzu- 
stellen, ob eine Gesamtabstimmung erfolgt. Soweit ich unter- 
richtet bin, musz sie erfolgen über das Gesetz.

Präsident Dr. Umhauer: Es wird natürlich, nachdem über 
jebe einzelne Bestimmung des Gesetzes abgestimmt ift, noch 
eine Generalabstimmung zum Schlusz kommen. So ift bie 
Geschäftsordnung; sachlich musz sie vorgenommen werden.

Ich habe nach ber Geschäftsordnung ben Antrag ber Kom- 
mission zur Grundlage ber Beratung unb Abstimmung zu 
machen. Wenn dieser Antrag des Ausschusses abgelehnt wer- 
ben füllte im Ganzen, so ift ein Vakuum, fo musz entweder 
vom Oberkirchenrat über von einem ber Synodalen ber An- 
trag gestellt werden, nun ben Hauptentwurf ober ben Even- 
tualentwurf zum Gegenstand ber Beratung zu machen.

Abgeordneter Schneider: Zur Geschäftsordnung! Herr Prä- 
sident, ich bezweifle bie Richtigkeit Ihrer Auffassung. Die 
Gesetzesvorlage an bie Synode ift boch bie Druckvorlage. Unb 
ber beratenbe Ausschusz, ber mit ber Vorbereitung beauftragte 
Ausschusz, kann zwar einen Gegenvorschlag machen, er kann 
aber nicht einfach ber Synode bie Abstimmung über bie ur- 
sprüngliche Gesetzesvorlage ber Kirchenleitung wegnehmen. 
Das scheint mir unmöglich zu fein, sondern wir müszten, 
glaube ich, wenn mir auf bie Druckoorlage, ben Eventual- 
entwurf, zurückkommen wollten, diesen hektographierten Ent- 
wurf ablehnen. Damit märe bie Druckvorlage wiederum in 
Kraft gesetzt. Wir könnten bann sofort barüber bie Dis- 
kussion halten unb abstimmen, weil ja ber Verfassung Aus- 
schusz einen anberen Entwurf schon ausgearbeitet hatte, ber 
aber ber Ablehnung anheimfiel. Oder mir könnten bie Sache 
noch einmal an ben Ausschuß unter ben neuen Gesichtspunk- 
ten zurückzuweisen. Aber das eine Gesetzesvorlage ber 
Kirchenleitung, bie ber Synode borgelegt ift, durch einen 
Ausschusz als erledigt betrachtet merben kann, tönnte ic nicht 
verstehen.

Präsident Dr. Umhauer verweist auf § 22 ber Geschäfts- 
ordnung, ben er borlieft:

„(1) Bei Gesetzesentwürfen mirb über bie Überschrift unb 
die einzelnen Artikel unb Paragraphen getrennt abge= 
stimmt. Gleiches gilt bon ben entsprechenden Abschnitten 
des Kirchenhaushaltes. Auszerdem finbet eine Schluszab- 
stimmung über ben ganzen Entwurf ftatt.

(2) Abänderungsanträge kommen bor bem Hauptantrag 
zur Abstimmung. Unter mehreren Abänderungsanträgen 
kommt derjenige zuerst zur Abstimmung, ber sic am weite- 
sten bom Hauptantrag entfernt. Als Hauptantrag gilt, 
falls eine Beratung in einem Ausschuß erfolgte, ber Antrag 
des .Ausschusses; dieser tritt, soweit er eine Anderung 
an ber ursprünglichen Vorlage ober bem ursprünglichen 
Antrag vorschlägt, an beren Stelle."

Abgeordneter Schneider: Soweit ist es richtig. Wird aber
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biefer Änderungsantrag abgelehnt, bann tritt baS Gesetz auto- 
matisc mieber in feine Rechte. Wird er angenommen, dann 
ift baS Gesetz mit diesen Abänderungen in Wirklichkeit auch 
zur Annahme gelangt. Aber einfach baS Gesetz von vorn- 
herein als erlebigt zu betrachten, weil mir uns über biefen 
Antrag aussprechen, ift nicht vorgesehen.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ich hatte bie Anregung 
gegeben, daß nach bem Bericht über bie Grundlinien noch eine 
Aussprache stattfinden möchte vor ber Einzelberatung. Ic 
hatte gehofft, daß in biefem Stabium, worum es jetzt geht, zur 
Entscheidung kommen wolle: entmeber Eventualentwurf ohne 
Gemeindewahl ober Gemeindewahl in Form durch bie Ge- 
meindevertretung, wie eS ber Ausschuszentwurf vorsieht, ober 
Gemeindewahl in Form burch alle in bie Wählerliste einge- 
tragenen Gemeindeglieder, mie es ber Primärentwurf beS 
Erw. o® borficht.

Jc möchte anregen, daß mir jetzt eine möglichst baldige 
Klärung hierüber herbeiführen. Ich glaube, mir sind soweit, 
das mir barüber abstimmen fönnen, ob ber Eventualentwurf 
ohne Gemeindewahl unserer meiteren Arbeit zugrundegelegt 
werden foil, ober alfo bie ganze Vorlage bem Ausschusz zu- 
rückgegeben merben foil mit bem Auftrag, biefen Eventual- 
entwurf zugrundezulegen. So ift eS praktisch wohl am beften, 
daß über einen solchen Antrag jetzt schon abgestimmt merben 
fönnte. Dann gewinnen mir biel: entmeber Eventualentwurf 
ohne Gemeindewahl ober mit Gemeindewahl. Dann stehen 
mir, mie ic bermute, nach bem bisher Gesagten, wenn Even- 
tualentwurf abgelehnt mirb, alfo für Gemeindewahl baS 
Votum, bor ber Frage: Wahl burch Gemeindevertretung ober 
burch alle einzelnen Gemeindeglieder. Unb barüber mürbe 
wahrscheinlich zweckmäszigerweise eine Aussprache, bie noch 
nicht zu Ende zu fein scheint, noch zu vollziehen fein. Aber 
bann mürbe ich auch bitten, barüber noch eine Aussprache 
stattfinden zu lassen. Ic mürbe bebauern, wenn ber Antrag 
bon vornherein nicht nochmals aufgenommen mürbe. In 
biefem entscheidenden Punkt beS Gesetzes müszten mir eine 
Klärung haben. Unb ich bin gerne bereit, auch jetzt, ehe über 
ben Eventualentwurf abgeftimmt mirb, — unb ic glaube, 
ber Zustimmung aller Mitarbeiter gewisz zu fein — auch maS 
uns im Ausschuß intern beschäftigt hat, auch bie Auffassung 
jedes Einzelnen auszubreiten, bamit bie Mitglieder ber Sy- 
node sich ein vollständiges Urteil barüber bilden fönnen, ehe 
mir abstimmen. Aber id, glaube, das mir über biefen wich- 
tigsten Teil beS Gesetzes ein flareS Urteil schaffen müssen.

Präsident Dr. Umbauet: Ic stimme bem, maS Prof, bon 
Dietze gefagt hat, völlig bei. Das ift ber einzige Weg, ben mir 
beschreiten fönnen. Entweder Vorlage beS Verf.-Ausschusses 
annehmen, ober bie Sache an ber Verf. Ausschusz zurückver- 

* weisen jur nochmaligen Prüfung mit einer beftimmten 
Direktive jur Umänderung seines Vorschlages im Sinne beS 
Eventualentwurfs ober 1. Entwurf beS OR. Unb ic märe 
dankbar, menn ein entsprechender Antrag formuliert mürbe.

Abgeordneter D. Hupfeld schlägt 2 Abstimmungen bor: 
1. ob Eventual-Entwurf ober Gemeindewahl allgemein, 2. ob 
Gemeindewahl durc Alteste ober Gemeindeglieder.

Abgeordneter D. Dr. bon Dietze formuliert: zurück an den
Verfassungsausschus mit der Auflage, die Vorlage entspre- Wer für ben Antrag ift: Rückverweisung an ben Ausschuß 
chend bem Eventual-Entwurf umzuarbeiten unb mieber vor- . zur Wiederherstellung ber Primär-Vorlage, Wahl burch die 
zulegen. * Gemeindeglieder, bitte ich, bie Hand ju erheben. — Der An-

Abgeordneter Schneider ift nicht für Zurückweisung an ben trag mirb abgelehnt.
§ 6 mirb mit einer Gegenstimme bei 5 Enthaltungen an- 

genommen.
Ausschuß, sondern für Durcharbeitung und Klärung der 
grundsätzlichen Frage, ob Gemeinde- ober Altestenwahl.

Abgeordneter D. Dr. von Diete bittet, zuvor ben Antrag 
zu stellen, ob ber Eventual-Entwurf wieder aufgenommen 
werden soll ober nicht, unb

Abgeordneter D. Hupfeld erklärt sic bereit, den Antrag zu 
stellen, obwohl er selbst dagegen ift — nur, um einen Schritt 
weiterzukommen.

Präsident Dr. Umhauer: Professor Hupfeld [teilt ben An- 
trag, bie Vorlage zurückzuweisen an ben Ausschusz mit bem 
Auftrag, ihn im Sinne ber Eventual-Vorlage des Ober- 
kirchenrates zu ändern. Sc bitte abzustimmen. Bei einer 
Stimme für ben Antrag unb einer Enthaltung wird ber 
Antrag abgelehnt.

Der 2. Antrag mürbe auf Zurückweisung an ben Ausschusz 
unb Abänderung im Sinne des Primärentwurfs lauten.
Ic möchte feinen Hehl daraus machen, das ic für diesen 

Eintrag eintrete, entsprechend ber Auffassung, bie ic auch im 
Ausschusz vertreten habe. Wer für bie Gemeindewahl durch 
bie wahlberechtigten Mitglieder ber Gemeinde ift, ber musz 
für ben Antrag fein. Wer für bie Wahl durch bie Kirchen- 
ältesten ift, musz gegen ben Antrag fein.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Es geht mir barum, das 
zu bem entscheidenden Punkt alles gefagt ift, was mir wichtig 
erscheint. Es sind bon hüben wie drüben, wie mir scheint, 
mit etwas Überspitzung bie Argumente borgetragen worden. 
Es ift ja nicht so, das bie Gemeindevertretung bie volle Ver- 
antwortung für bie Auswahl eines geeigneten Pfarrers zu- 
gemutet bekommt, fonbern ber Oberkirchenrat hat schon brei 
geeignete Bewerber ausgesucht. Es handelt sic barum, einen 
dieser brei Bewerber zu wählen. Es ift bei ber Abmessung 
ber Verantwortung zwischen Vertretung unb Gesamtheit ber 
eingetragenen Gemeindeglieder eines, wie mir scheint, noch 
nicht ausgesprochen worden, — bas ift ein Argument, bas 
gegen meine eigene Stellungnahme ausgesprochen werden 
tann — eS ift ben Gemeindevertretern,’ben Altesten unbe- 
nommen, wenn sie bie Verantwortung zu schwer empfinden, 
bieS foil vielleicht als Regel angesehen werden — dasz fie eine 
Versammlung ber eingetragenen Gemeindemitglieder veran- 
stalten unb bie Sache mit ihnen durchsprechen. Wir haben 
uns barüber im Ausschusz unterhalten, ob mir baS als Mög- 
lichfeit ober als Empfehlung in bas Gesetz aufnehmen sollen 
ober nicht. Wir haben davon abgesehen, baS Gesetz bamit zu 
belasten. In ben Durchführungsbestimmungen fönnte bieS 
aufgenommen werden. Es ift baran gedacht, daß in kleineren 
Gemeinden bie Sache in einer Versammlung aller vorher er- 
örtert mirb. Das nimmt auch der Entscheidung etwas von ber 
Schärfe. Wie gesagt, ic mürbe trotzdem für bie Wiederher- 
stellung beS Primär-Entwurfes fein.

Präsident Dr. Umhauer. Ic banfe Ihnen, Herr von Dietze. 
Wir kennen bie Einwendungen, bie von feiten beS Ober- 
kirchenrates bezüglich beS modus procedendi gemacht worden 
sind. Gewisz, es handelt sic um ben § 6. Wir wollen unb 
fönnen doch im § 6 biefe Frage abstimmend klären. Der 
Paragraph kann auch aus anberen Gründen abgelehnt wer- 
ben. Wir müssen ben Antrag zur Abstimmung bringen auf 
Zurückweisung unb Wiederherstellung ber Primärvorlage. 
Wenn biefer Eintrag abgelehnt ift, stimmen mir ab über ben 
§ 6 ber Ausschuszvorlage.
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Präsident Dr. Umhauer: Herr Abgeordneter Schneider hat 
bas Wort jur Verlesung ber Telegramme nach Freiburg unb 
Stuttgart.

Abgeordneter Schneider: Ich möchte zunächst ben Eintrag 
an bie Staatskanzlei nach Freiburg noch erweitern. Es ift 
mir bei ber Abfassung ber Gedanke gekommen, dasz eS in 
Freiburg zweckmäszig fein mürbe, bireft an baS Hohe Kom- 
missariat ju telegraphieren unb bort in einbeutiger Sprache 
unser Anliegen vorzubringen, weil ich weisz, dasz bort ber 
Chef ber badischen Regierung etwas ju leise biefe Forderung 
erheben mürbe.

Zweitens glaube ich, dasz wir für Nordbaden bas Tele- 
gramm nicht nur nach Stuttgart als Sih ber Regierung, 
sondern besonders auch an ben Präsidenten beS Landes- 
bezirks Baden in Karlsruhe richten sollten.

Das Plenum ftimmt ju.
Es finb folgenbe Telegramme vorgeschlagen:
a) An baS Hohe Kommissariat Herrn Delegue Pene, Frei- 

burg i. Br.:
„Die Landessynode ber Evang. Kirche Badens bittet 

dringend, ber Bad. Regierung bie Verkündigung beS Busz- 
tagcS als staatlich anerkannter Feiertag gemäsz bem vom 
bab. Landtag beschlossenen Feiertagesgesetz freizugeben. Der 
ganje evangelische Volksteil mürbe eine Verhinderung ber 
Feier bes Busztages am Mittwoch, ben 16. November, nicht 
verstehen, unb als Benachteiligung empfinden."
b) Dann an Staatspräfibent Wohleb, Freiburg i. Br.:

„Die Landessynode ber Evang. Kirche Badens ift ent- 
täuscht, daß bie durch Landtagsbeschlusz feftgelegte staatliche 
Anerkennung bes Busztages als Feiertag biefeS Jahr
nicht gemährt wird. Wir bitten mit aller Entschiedenheit, 
das Recht des evang. Volksteils auf ben Busztag ju mähren 
unb einen Don uns an baS Hohe Kommissariat Freiburg 
gerichteten diesbezüglichen Antrag nachdrücklichst ju unter- 
stützen."
c) unb d) nach Karlsruhe unb Stuttgart:

„Die Landessynode ber Bad. Evang. Kirche bittet drin-/
gend um Veiertagsschut für den Busztag am 16. November. 
Der evang. Volksteil müszte es als eine Zurücksetzung emp- 
finden, wenn dieser Schutz für einen feiner höchsten Feier- 
tage versagt bliebe."
.Als Unterschrift würde ic vorschlagen, das nicht nur die 

Synode unterzeichnet, sondern auch der Herr Landesbischof, 
damit diese Gemeinsamkeit der Kirchenleitung und der Ver- 
tretung des Kirchenvolks gewahrt wird. Ic weisz nicht, wie 
der Herr Landesbischof darüber denkt. Aber ic würde es 
empfehlen.

Landesbischof D. Bender erklärt sic bereit dazu.
Präsident Dr. Umhauer: Ich bin ber Meinung, dasz ber 

Vorschlag des Abgeordneten Schneider effeftuiert wird durch 
Unterzeichnung Landesbischof unb Landessynode.

Ic habe bann noch bekannt zu geben: Es ift ein dicker 
Antrag eingegangen mit Akten betr. bie persönlichen Ver- 
hältnisse des Oberrechnungsrats Otto Vierling. Ic 
schlage vor, bie Sache entweder an den Oberkirchenrat zu ver- 
weisen ober jur Tagesordnung überzugehen, ober bei Über- 
weisung an den o® zu vermerken: zur Kenntnisnahme ober 
empfehlend.

Nun wollen mir fortfahren in ber Beratung des Pfarr- 
wahlgesetzes. Wir sind bei § 6 stehengeblieben, ber angenom- 
men wurde.

§ 7 lautet:
„Der zuständige Dekan hat bie Abhaltung ber Wahl an- 

zusetzen, sobald ber Kirchengemeinderat (bzw. ber Altesten- 
kreis) ihm mitteilt, dasz er jur Wahl bereit ift. Er leitet bie 
Wahl unb läszt eine Niederschrift anfertigen. Er hat fein 
Stimmrecht."
Ic bitte um Abstimmung. — Einstimmig angenommen.
§ 8:

„Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel. Gewählt ift, wer 
bie absolute Mehrheit ber Stimmberechtigten erhält.

Ist feine gültige Wahl zustandegekommen, fo setzt ber 
Dekan alsbald eine zweite Wahlhandlung an, bie spätestens 
nach zwei Wochen stattzufinden hat. Ist auch bie zweite 
Wahlhandlung ergebnislos, so teilt ber Dekan bieS bem 
Evang. Oberkirchenrat mit. Die Besetzung ber Pfarrstelle 
erfolgt bann nach Abschnitt III."
Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic stelle ben Antrag, bie Sätze

„fo setzt ber Dekan alsbald eine neue Wahlhandlung an, 
bie fpäteftenS nach zwei Wochen ftattjufinben hat. Ist auch 
bie zweite Wahlhandlung ergbnislos"

ju ftreichen.
Präsident Dr. Umhauer: Wie soll bann ber Absatz 2 heiszen?
Abgeordneter Dr. Uhrig: Absatz 2 lautet bann:

„Ist feine gültige Wahl zustandegekommen, so teilt ber 
Dekan bieS bem Evang. Oberkirchenrat mit. Die Besetzung 
ber Pfarrstelle erfolgt bann nach Abschnitt III." 
Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ic bitte, biefem Antrag 

nicht stattzugeben. Es kann sehr wohl fein, dasz bie vor- 
geschriebene Mehrheit einmal durch einen £ufaU nicht zu- 
standekommt, weil mehrere plötzlich verhindert finb ober einen 
Unfall haben ober dergleichen. Dann soll ber Gemeinde doch 
nicht bie Möglichkeit ber zweiten Wahl genommen sein. Die 
Möglichkeit ber zweiten Wahl soll solchen Zufälligkeiten vor- 
beugen.

Abgeordneter Schneider: Ic trete für baS Recht ber Ge- 
meinde ein, mindestens zwei Möglichkeiten jur Wahlhandlung 
ju haben.

Präsident Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ic bitte, abzustimmen über ben Antrag Uhrig. 
Der Eintrag ift abgelehnt.

Werden noch Abänderungsanträge gestellt ju biefem Para- 
graphen? Dies ift nicht ber Fall. § 8 wird einstimmig an- 
genommen.

§ 9:
„Nach Abschluß ber Wahlhandlung wird baS Wahlergeb- 

niS... am Sitze bes Pfarramts maszgebend."
§ 9 wird einstimmig angenommen.
§ 10:

„Der Dekan legt baS Wahlprotokoll... jur Besetzung 
durch Wahl auszuschreiben."
Abgeordneter Siegel: Könnte man nicht überlegen, irgend- 

wie vielleicht in einem Paragraphen einen Passus festzulegen, 
ob bie Wahl öffentlich fein fann, bamit auch die Gemeinde 
mit Interesse babei fein fann, was gesprochen wird unb wie 
bie Sache vor sic geht. Das märe vielleicht wertvoll. /

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Wir haben im Verfassungs- 
ausschusz barüber gesprochen, dasz ber Kirchenvorstand ja doch, 
bevor er jur Wahl schreitet, sic mit ber Gemeinde in einer 
freien Form in Verbindung setzt, fei es, dasz er sic mit ben 
einzelnen Gemeindekreisen, bie in besonderer Weise bie Ge- 
meindearbeit mittragen, bespricht. Ic glaube, baS märe eines 
Ihrer Anliegen? 3c glaube ferner, eS märe eine gefährliche
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Sache, die Wahl öffentlich zu machen, denn der Vorzug des 
Wahlvollzugs durch den Altestenkreis ist ja der, das auc ver- 
trauliche Dinge, bie dabei eine grosze Rolle spielen, wirklich 
in aller Offenheit ausgesprochen werden können. Das geht 
aber nicht, wenn ber Kreis öffentlich ist. Es müssen Familien- 
verhälntisse, bie gesundheitlichen Verhältnisse, unter Umstän- 
den auc Angelegenheiten aus ber Vergangenheit ober see- 
lische Belastungen, bie auc vorkommen können, in einem

. Altestenkreis mitbesprochen werden können.
Abgeordneter Siegel: Ic ziehe meinen Antrag zurück. 

Diese Erwägung hat mir gezeigt, wie gut es ist, das bie 
Wahl durch bie Altesten borgenommen wird. Diese Argumente 
kann man nicht bor ber Gemeinde ausbreiten.

Präsident Dr. Umhauer: Ic (affe nun über § 10 ab- 
ftimmen. — § 10 wird einstimmig angenommen.

Wir kommen jetzt zu Abschnitt III, § 11.
Abgeordneter Ruser: In diesem Paragraphen ift ein Wort- 

laut, ber unter Umständen sehr gefährlich werden könnte. Ic 
meine ben Wortlaut: „Wird nach Ablauf ber Dekanatsamts- 
zeit ber Pfarrer nicht wieder zum Dekan befteUt, so kann er 
durch ben Erweiterten Evang. Oberkirchenrat ohne feine Zu- 
ftimmung versetzt werden." In biefem Falle, j. B., wenn mir 
eine andere Regierung bekommen, eine andere Kirchenregie- 
rung, eine Aufsicht bom Osten, tonnten mit einem ein- 
zigen Federstrich sämtliche Dekanate abgeschafft werden. Da 
möchte ich doch bitten, dasz ein Satz eingeflickt wird, wonach 
bei Abschaffung bon Dekanaten ber Betroffene noch Pfarrer 
ber Gemeinde bleibt. Man müszte vielleicht noch hinzufügen: 
„aber nicht ohne Zustimmung ber Gemeinde". Die Gemeinde 
foil auch ein Recht haben. Wir möchten zuerst gefragt werden, 
ob ein Pfarrer meggenommen werden tann.

Präsident Dr. Umhauer: Wenn ich Sic recht verstanden 
habe, so stellen Sie ben Antrag, vielleicht durch Hinzufügung 
eines Kommas, „jedoch nur mit Zustimmung ber Gemeinde".

Es muß bann heiszen: „...ohne feine Zustimmung versetzt 
werden, jedoch nur mit Zustimmung ber Gemeinde."

Landesbischof D. Bender: Wenn biefer Vorschlag ange- 
nommen mirb, fo kommt ber ganze Modus ber Bestellung ber 
Dekane, ins Rutschen, Dann ift bie georbnete Besetzung des 
ständigen Dekanatsamtes nicht mehr gewährleistet. Das 
mürbe bedeuten, das man einen anderen Dekanatsort suchen 
müszte. Ic meine, man foil bei einer Kirchenordnung nicht 
bon möglichen Gefahren sic bestimmen lassen. Wenn nämlich 
bie Gefahr eintritt, an bie Sie benten, bann tritt noch fehr 
biel anderes ein; bann mirb bie ganze Kirchenordnung mit 

. einem Federstrich auszer Kraft gesetzt werden. Frauen Sie 
einer halbwegs vernünftigen Kirchenleitung zu, dasz fie einen 
Mann als Dekan abruft, ber sich in ber Gemeinde treu be-. 
mährt hat? Das ift ein ziemlich konstruierter Fall. Wir sollten 
uns nicht fo fehr voreinander ficbern.

Abgeordneter Dr. Bier: Es sind hier nur wenige Dekane. 
Deshalb fühle ic mich verpflichtet, zu dieser Sache etwas 
zu sagen. Die Behörde mill scheinbar bie Dekane kontrollieren. 
Nun, das schadet nichts. Auch mir bebürfen ber Kontrolle. Die 
Worte des Herrn Landesbischofs verstehe ich. In jedem 
Kirchenbezirk soll ein Ort ständiger Sitz des Dekans fein. 
Wenn biefer nun aus irgenb einem Grunde fein Amt nicht 
mehr ordnungsgemäß verwalten kann, soll er versetzt merben. 
3c fann biefem Gesetz nur zustimmen, wenn man es auc 
auf bie Pfarrer anwendet. Wir brauchen Ordnung in unserer 
Landeskirche. Da sitzt 6 B. ein Pfarrer jahrelang in einer 
Gemeinde. Die Behörde legt ihm aus gutem Grunde nahe, 
zu gehen; aber er rührt sic nicht. Hier muß bie Kirchen-

leitung das Recht haben, jeben Geistlichen zu versetzen, ob 
er Dekan ober Pfarrer ist. (Sch gehe schon morgen auf eine 
anbere Stelle, wenn bie Behörde bie Hälfte meiner Bau- 
schulden bezahlt!...) Ebenso muß bie Kirchenleitung in ber 
Sage sein, pensionierte Pfarrer, bie ba unb bort ihren Nach- 
folgern bas Leben schwer machen, aus biefer Gemeinde zu 
entfernen.

Abgeordneter D. Hupfeld: Ic habe noch eine anbere Frage: 
Ich fönnte mir vorstellen, das ein Dekan deshalb nicht mehr 
Dekan fein kann, weil er ber Arbeitslast seines Dekanats 
nicht mehr gewachsen ist, aber als Pfarrer in ber Gemeinde 
bleiben tann unb bon ber Gemeinde selber gewünscht mirb. 
3cempfinde es als Härte, wenn man einen Mann, ber mit 
feiner Gemeinde zusammengewachsen ift, versetzt, weil er 
nicht mehr Dekan bleiben fann. 3c sage offen: unter fo ge- 
fährlichen Umständen mürbe ich mich einer Berufung zu 
einem Dekanat in ber Badischen Landeskirche entziehen. Auf 
ber anberen Seite gebe ic zu, das es an sic ein gefunber 
Gedanke ift, bestimmte Stellen zu Dekanatsstellen zu machen. 
Der im Gesetzesvorschlag gewählte Ausdruck ift reichlich hart 
unb für jemanden, ber biefen Weg gehen soll, abschreckend. 
Könnte nicht ein anberer Ausdruck bafür gefunben merben? 
Denn es handelt sic ja nicht um eine Versetzung im Inter- 
effe des Dienstes, wenn jemanb nicht aus Unfähigkeitsgrün- 
ben, sondern nur aus Belastungsgründen nicht mehr Dekan 
bleiben tann.

Abgeordneter Dr. Barner: Zu biefer Sache möchte ich auch 
noch einen Grund anführen: Die Gemeinde am Dekanatssit 
fäme bann nie zur Gemeindewahl, mürbe alfo ihren Pfarrer 
nie wählen tonnen, fonbern nur gesetzt bekommen.

Landesbischof D. Bender: Ic gebe zu, dasz das fo ift. Der 
Ausgleich befteht aber darin, dasz ein Dekan ein besonders 
qualifizierter Mann unb Pfarrer ift, fo das fie nicht bag Ge- 
fühl haben tann, fie merbe mit ihrem Dekan etwa beftraft. 
Auf ber anberen Seite weisz ich auch bon Gemeinden, bie 
stolz barauf sind, dasz ihr Pfarrer Dekan ift.

Abgeordneter Schneider: Ic fenne einen Dekan, ber auszer- 
ordentlich geeignet ift für biefen Poften. Er fagt von sich, das 
er eine Freude habe an einer kirchenregimentlichen Funktion, 
das es ihm aber leib tut, das er etwa für bie Seelsorge, für 
ben Dienst an ben Einzelnen ber Gemeinde fich nicht so präde- 
ftiniert fühlt. Ic tann mir nun umgekehrt benten, dasz auch 
ein Pfarrer, ber vielleicht, weil er am Sitz ber Kreisstadt ift, 
Dekan mirb, fich uun in ben kirchenregimentlichen Funktionen 
eines Dekans nicht wohl fühlt, aber ein ausgezeichneter Seel- 
forger ift, unb ich mürbe es für durchaus möglich halten, dasz 
vielleicht fo ein Mann selbst ben Herrn Landesbischof bittet, 
das er nach 6 Jahren von feiner Funktion als Dekan ent- 
bunden mirb. Oder dasz bie Kirchenleitung fagt, lieber Mann, 
ich mürbe gern in ben Bezirk aus ben unb jenen Gründen 
nun einen anberen Dekan setzen. Soll bann ber gute Seel- 
forger unb Gemeindepfarrer, ber auf biefer Ebene feine Be- 
gabung hat, was beftimmt fehr zu schätzen ift, nun zwangs- 
weise auf Grund dieses Paragraphen, menn er mal steht, ver- 
setzt merben müssen? Ich meine, mir tönnten es vielleicht fo 
sagen, damit es nicht fo hart ift unb alle Möglichkeiten offen 
läszt, menn ber Wortlaut mie folgt formuliert mürbe:

„Wird nach Ablauf ber Dekanatsamtszeit ber Pfarrer
nicht mieber zum Dekan bestellt, fo tann er durch ben Er- 
weiterten Evang. Oberkirchenrat ohne feine Zustimmung 
im Benehmen mit ber Gemeinde versetzt werden."
Es mirb auf § 12 aufmerffam gemacht. Gut, ber ersetzt das. 

Wenn das als Vorschrift gilt, tann er das ersetzen.
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Abgeordneter Zitt: Sc stelle an Herrn Oberkirchenrat 
Dr. Friedrich als Sachkenner die Frage, ob diese Bestimmung 
in anbeten Landeskirchen einen Vorgang hat unb in welchen; 
auszerdem musz gesagt werden, das durch biefe Bestimmung 
von dem Grundsatz der Unversetzbarkeit des Pfarrers ent- 
schieden abgewichen wird. Das ist meiner Auffassung nac 
ein bedenklicher Rechtsvorgang.

Sc verstehe manche Beweggründe, bie zu dieser Formu- 
lierung geführt haben. Aber wenn gerabe ber Dekan, wie 
vorhin ausgesprochen worden ist, eine geistlich besonders quali- 
fizierte Persönlichkeit fein soll unb fein wird, bann müszte 
doch auch ihm gegenüber von vornherein das Zutrauen be- 
stehen, das er, wenn ein berartiger Fall eintritt, ber Bitte 
ber Kirchenleitung entspricht, sich auf eine anbere Stelle ver- 
setzen zu laffen. 8c meine, das müszte bem Dekan ins Ge- 
wissen geschoben werden, unb wenn ber Dekan wirklich eine 
entsprechende Persönlichkeit ift, bann wird er sich biefem Zu- 
spruc feiner Kirchenleitung nicht entziehen. Wir schaffen ein 
Gesetz; unb ein Gesetz ift immer dazu da, das Rechte gegen 
Rechte abgewogen werden, unb nicht, um uns zu sichern gegen 
Gefahren, auch nicht um Vertrauen gegen Vertrauen unb 
Misztrauen gegen Misztrauen auszuspielen. Sondern es geht 
einfach barum, Recht unb Recht abzuwägen. Ic möchte das 
einmal ausdrücklich unb grundsätzlich festgestellt haben.

Sc fönnte mir 3. B. Entwicklungen vorstellen, wo ein 
Dekan in einen sachlichen Gegensatz zur Kirchenleitung gerät 
über irgendeiner sehr wichtigen, bie Zukunft ber Kirche ent- 
scheidend beeinflussenden Sache. Dieser Dekan wird ber Kir- 
chenleitung unbequem, er wird persona ingrata, unb er foil 
bann von feinem Dekanatsposten weggenommen werden. Die 
Folge bavon ift, das ber Dekan nicht wieder bestellt wird unb 
bann dazu es noch zu tragen hat, das er ohne feine Zustim- 
mung Von feiner Pfarrstelle versetzt werden kann. Ic möchte 
doch betonen, baft das für ben betreffenben Mann ein Odium 
bcbeutet, unter bem er unter Umständen zerbrechen fann.

Landesbischof D. Bender: Bruder Zitt, das, was Sie eben 
gesagt haben, ift abfolut möglich. Nur gebe ic eines zu be- 
denken: wie oft, glauben Sic, baft sic eine Kirchenleitung 
eine solche Masznahme praktisch erlauben barf? Einmal, zwei- 
mal, bann ift Schluß, unb zwar für bie Kirchenleitung.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Ich habe mich sehr ge- 
freut, baft Sie mich als Sachkenner bezeichnen. Ic muß aber 
leider zugeben, baft mir bie Kenntnisse hier doch fehlen. Es 
ift schlechterdings faft für einen menschlichen Geist unmöglich, 
alle 26 Wahlordnungen auch noch genau nac Landeskirchen 
geordnet im Kopf zu haben. Denn alle 26 sind verschieden
voneinander. Aber dieser Fall, so wie er hist geregelt ift,
findet sich in 2 ober 3 sogar neueren Wahlordnungen; ic 
möchte es nicht mit Sicherheit sagen, aber es ift vorhanden 
in Hessen, Schleswig-Holstein, unb vielleicht auch noch in 
einer anderen Kirche.

Dann noch zur Sache selbst: Es ift richtig, baft hier in bie 
Unversetzbarkeit des Pfarrers eingegriffen wird. Es fragt sic 
nur, ob hier nicht gegenteilige Interessen abgewogen werden 
unb unter Umständen bie Unversetzbarkeit zugunsten eines 
andern Bedürfnisses geopfert werden muft. Das ift eine 
Frage beS Ermessens, unb baS sollen Sie ja nun ermessen. 
Es ift gut, baft mir an bestimmten Orten ben Dekanatssit 
haben. Zustände, wie mir sie hatten, baft etwa ber Dekan von 
Karlsruhe in Bruchsal wohnt, sind ja etwas sonderbar, unb 
für jeden Auszenstehenden eigentlich faft unverständlich. Und

gut ift es, — unb baS ift ja auch schon anerkannt — baft ber 
Dekan in ber Amtsstadt wohnt.

Nun wollen Sie auch noch folgendes beachten: In einer 
ganzen Reihe von Fällen wird ja an biefem Amtssitz nicht 
nur 1 Pfarrstelle, sondern mehrere Pfarrstellen fein (3. B. in 
Lörrach sind jetzt 3 Pfarrstellen). Wenn nun ber Dekan von 
Lörrach etwa nicht mehr wieder neu ernannt ober abgerufen 
werden sollte, fo hat bie Kirchenleitung zu prüfen, ob ein 
anderer Pfarrer in Lörrac in Frage kommt. Unb tritt. 
ber Fall ein, bann wird selbstverständlich Von biefem Para- 
graphen fein Gebrauch gemacht. Würde bann bavon Gebrauch 
gemacht, fo mürbe ich bas als Miszbrauc bezeichnen; denn eS 
märe nicht nötig, diesen Pfarrer zu versetzen, weil man sehr 
wohl einen anbeten Pfarrer in Lörrac zum Dekan ernennen 
fann. So mirb cS bei einer ganzen Reihe von Dekanaten 
fein. In Adelsheim, mo Dekan Bier sitzt, mirb es nicht fo fein 
(aber er hat schon gesagt, baft er gern geht). Es gibt acht 
Kirchenbezirke, mirb mir eben gesagt, mo nur 1 Pfarrstelle 
ift. In ben 18 anderen sind anbere Pfarrstellen. Unb nur 
wenn bann wirklich ber Inhaber ober bie Inhaber ber an- 
beren Pfarrstellen nicht geeignet sind, bann mürbe man aller- 
bingS zu biefer Masznahme schreiten.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic bin Altester in einer Pfarrei, 
beren Pfarrer gleichzeitig Dekan ift. Alle Bedenken, bie gegen 
ben Wortlaut beS Gesetzes vorgebracht sind, habe ich erwogen, 
unb fie haben mich persönlich auch berührt, etwa bie des 
Konsynodalen Hupfeld. Aber ic glaube, baft ber Wortlaut 
beS Gesetzentwurfs, wie er vom Verf.- Ausschuß vorgelegt ift, 
durchaus bie Möglichkeit bietet zu einer befriedigenden Lösung 
in allen Fällen, bie mir annehmen können, unb barum möchte 
ic hinweisen 1. auf §§ 3 unb 5 beS Dienstgesetzes unb auf 
§ 68 1V, 2. auf § 12 beS Entwurfs unb 3. darauf, baft im 
§ 11 Ziff. 2b bie Vorschrift eine K a nnvorschrift ift unb 
weiter an bie Zustimmung beS Erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrats gebunden ift. Darin sehe ic genügend Sicherun- 
gen für alle Beteiligten.

Ic bitte daher, ben Ausschuszantrag anzunehmen unb alle 
anberen Anträge abzulehnen.

Abgeordneter Dr. Fischer: Sch könnte mir vorstellen, baft 
in den Gemeinden, bie nur eine Pfarrstelle besitzen, nach bem 
vorgeschlagenen Verfahren ber Pfarrer weichen müftte, menn 
er nicht zum Dekan ernannt mürbe. Zudem mirb ber Dekan 
in einer Kreisstadt mit ber Verwaltung unb ber Lauferei 
zu ben Amtern so viel zu tun haben, baft er feine Seelsorge 
nicht mehr richtig ausführen fann.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ic wollte entsprechend 
baS sagen, was Herr Fischer gesagt hat. Mir scheint es nicht 
genügend erfaszt worden zu fein, baft bie Versetzung nur burch 
ben Erweiterten Oberkirchenrat ausgesprochen mirb. Es ift 
noch nicht sicher, baft ber Oberkirchenrat beim Erweiterten 
Oberkirchenrat damit durchkommt. Es scheint mir erwägens- 
wert zu fein, ob mir nicht in geeigneter Weise ben Wortlaut 
ändern, ohne an ber Sache etwas zu ändern. Der Wortlaut 
hat Befürchtungen hervorgerufen, bie mir, fo glaube ich, 
sämtliche nicht zu teilen brauchen. Sollen mir bem nicht vor- 
beugen, baft drauszen im Lande noch ftärfere Befürchtungen 
hervorgerufen werden? Ic gebe bies nur zu erwägen unb 
mill noch feine enbgültige Formulierung anbringen. Ic gebe 
3u erwägen, etwa einzuschieben „sollte" ober „fo fann er aus 
wichtigen Gründen". Aber ic glaube, es mirb milber, als 
menn mir es nicht einschieben. Warum füllen mir bies nicht 
tun, menn mir bie Wirkung verbeffern können?



Zweite Sitzung 19

Abgeordneter Dr. Bier: Sc möchte nur einmal bie Frage 
stellen, märe es nicht möglich, bie Dekane einfach auf 6 Jahre 
auf biefe Stellen zu setzen unb zu fagen, bu bekommst baS 
Dekanat für 6 Jahre.

Abgeordneter Schneider? Das löst die Probleme ber Ge- 
meinde.

Landesbischof D. Bender: Das kann ich nicht sagen; wenn 
er sich eingearbeitet hat, ift er nach 6 Jahren mitten brin.

Abgeordneter Müller: Ich möchte eine Frage stellen: Ist 
baS Gesetz fo gemeint, bah in unserem Land alle Dekanats- 
stellen an ganz bestimmte Orte gebunden finb, ober kann es 
ba noch unter Umständen einen Wechsel geben? Interessant 
märe auch bie Beantwortung ber Frage, mie baS in gröszeren 
Städten ift, also 3. B. in Heidelberg, menn hier einer Dekan 
ift unb aus irgendwelchen Gründen meggeht ober etwa krank 
mirb. Mus bann bie gleiche Stelle mieber mit einem Dekan 
besetzt merben, ober gilt hier ber ganze Bezirk? Eine Antwort 
märe mir sehr wertvoll.

Landesbischof D. Bender: Es märe möglich, das bann ein 
Dekan aus einer anberen Pfarrei bestellt mirb, menn einer 
ba ift. Es darf aber nicht übersehen merben, bah dann die 
Akten, bie zum Dekanat gehören, von einer Stelle zur aut- 
beren gebracht merben müffen. Das kann man auf sich neh- 
men. Gerade in ben Stäbten mirb daher mit bem Dekanats- 
amt eine besondere Einteilung ber Pfarrei verbunden fein 
müffen, weil ber Dekan in einer groszen Stabt nur eine 
kleinere Pfarrei bekommen kann, bamit eben Versäumnisse 
in ber Seelsorge nicht eintreten. Deswegen ift auch in einer 
Stabt eigentlich das Dekanatsamt an eine solch extra klein 
gehaltene Gemeinde gebunden.

Abgeordneter Mondon: Vielleicht märe es für bie Synode 
wichtig, zu wissen, was bie Kirchenleitung bewogen hat, biefen 
neuen Modus einzuführen. Früher mar es so, bah innerhalb 
eines Dekanats auch ber Sitz wechseln konnte. In Lahr mar 
es fo. Vorher mar ber Sit in Offenburg. Oder z. B. Lörrac 
hatte feinen Sit in Rötteln. Was hat hier ben Oberkirchen- 
rat bewogen, von biefem Modus abzugehen? Mir mill 
scheinen, als ob ber Preis etwas hoc fei, ben biefe Anderung 
forbert, nämlich, bie Antastung beS Rechts ber Pfarrer, gegen 
ihren Willen nicht versetzt zu merben. Das scheint mir ein 
tiefer Eingriff zu fein.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Abgeordneter Franl hat ge- 
beten, bie Eingabe beS Kirchenbezirks Hornberg zu biefer 
Frage zu verlesen, in ber bie Mitwirkung ber Bezirkssynoden 
bei ber Bestellung ber Dekane beantragt mirb. Es ift biefe 
Eingabe auf ber Tagesordnung unter II, 2 ermähnt. Ic 
schlage vor, bah Herr von Dietze im Anschluß hieran ben 
Bericht erftattet.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Den Gericht habe ich be- 
reitS erftattet. Er enthält ben Antrag, biefe Eingabe bem 
Heinen Verfassungsausschusz zu überweisen, zumal mir ihn 
im Ausschuß durchgesprochen haben unb zu biefem Ergebnis 
gekommen finb. Es finb darin so viele Fragen, baß mir bamit 
während biefer Tage nicht fertig merben. U. a. hat Dr. Schlink 
barauf hingewiesen, bah in Bayern sic eine Regelung gut 
bewährt hat, wonach ber Dekan vom Bischof ernannt unb ber 
Stellvertreter gewählt mirb. Wir machen ben Vorschlag, ben 
Antrag, ben mir ernst nehmen, bem kleinen Verfassungsaus- 
schus zu geben, weil ber halb mieber zusammentritt.

Abgeordneter D. Hupfeld: Mir kommt vor, bah eigentlich 
biefer Paragraph eine Anderung in ber ganzen Art ber Deka- 
natsbesetzung in ber Richtung nötig macht, bah ein Dekan 
lebenslänglich ernannt mirb, mie eS in ben Ostprovinzen

Preuszens üblich gewesen ift. Die Superintendenten waren an 
unb für sic lebenslänglich berufen unb räumten bei ber Pen- 
sionierung selbstverständlich auch ihre Pfarrstelle. Wenn man 
aber von vornherein eine befriftete Dekanatszeit einsetzt, mie 
es offenbar hier von je her üblich gewesen ift unb mie es im 
Rheinland auch üblich mar, wo bie Superintendenten durc 
bie Bezirssynode gewählt mürben, muß man bie Dekanats- 
besetzung so regeln, das man ben Dekanatssit wechseln läszt. 
So ift eS im Rheinland. Will man aber zu bem neuen UfuS 
eines festliegenden Dekanatssitzes übergehen, bann muß man 
in ben fauren Apfel beiszen, von ber Befristung ber Ernen- 
nung auf 6 Jahre abgehen unb ben Dekan auf Lebenszeit er- 
nennen. Wenn bann bie Notwendigkeit entsteht, ihn zu ver- 
setzen ober er felbft baS Bedürfnis nach einem Wechsel hat, 
bann muß er sic megmelben. In Bayern merben bie Dekane 
auch nicht auf Zeit, sondern auf Dauer vom Landesbischof 
ernannt.

Abgeordneter Zitt: Ic schlage vor, das mir über diesen 
Stein beS Anstoszes hinwegkommen dadurch, das mir hier 
einen Verweis in baS Gesetz einbringen auf ein Gesetz zur 
Besetzung ber Dekanatsstellen. Dann kommen mir an biefem 
Punkt heute weiter.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Man kann in biefem Ge- 
set nicht auf ein künftiges Gesetz verweisen. Aber man kann 
in einem künftigen Gesetz ben § 11 dementsprechend abänbern. 
Das kann man, unb baS mirb bann wahrscheinlich auch 
erfolgen.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Mir scheint hier eine ähn- 
liche Erwägung mie vorhin angebracht. Es ift fachlich durch- 
aus einleuchtend, maS Herr Oberkirchenrat Dr. Friedrich ge- 
sagt hat, aber bie Wirkung, wenn eS drauszen gelesen wird? 
Unb deswegen möchte ich doch zu erwägen geben, ob man hier 
nicht bie ganze Ziffer bis b) einleiten könnte: „bis zum Er- 
lasz beS Gesetzes zur Besetzung ber Dekanatsstellen". Dann 
kann baS Gesetz enthalten, was es mill. Vielleicht mirb auch 
biefe Ziffer b) hinfällig.

Es mirb über bie Stelle, an ber bieS eingefügt merben foil, 
gesprochen unb verschiedene Formulierungen erwogen. Präsi- 
bent Dr. Umhauer faszt baS Ergebnis zusammen:

Wir haben jetzt 4 Einträge:
1. Antrag beS Herrn Ruser: Es soll nach 2b) beigefügt wer-

den: „jcbod) nur mit Zustimmung der Gemeinde";
2. Antrag des Herrn vor Dietze, der wünscht, daß gesagt 

wird: „so kann er durch ben Erweiterten Evang. Oberkirchen- 
rat aus wichtigen Gründen ohne feine Zustimmung versetzt 
werden";

3. ben weiteren Antrag des Herrn von Dietze, anzufügen: 
„bis zum Erlasz eines kirchlichen Gesetzes über bie Besetzung 
ber Dekanatsstellen" und schlieszlic

4. ben Antrag Kühlewein: unter b) Sat 2 ganz zu streichen.
Abgeordneter Dr. Kuhn: Bevor mir zur Abstimmung biefer 

Frage gehen, wird es noch zweckmäszig sein, wenn mir eine 
Antwort auf bie Frage des Herrn Abgeordneten Mondon 
hören, aus welchen Gründen er biefe Bestimmung aufgenom- 
men wissen will. Die Antwort kann entscheidend fein für 
unsere Abstimmung.

Landesbischof D. Bender: Es ift darüber im Verfassungs- 
ausschusz gesprochen worden. Vielleicht kann Herr von Dietze 
etwas zu biefer Frage sagen.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ic glaube, eS noch in 
Erinnerung ju haben, und bitte, falls ic eS nicht vollständig 
vorbringe, mich zu ergänzen, zu berichtigen.

Der Herr Landesbischof unb ber Oberkirchenrat haben be-
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greiflicherweise ein lebhaftes Interesse daran, das die Dekane 
nicht nac einer Seite festgelegt werden. Der Dekan ist ja 
sowohl, wie es hier also ausgedrückt ist, der verlängerte Arm 
der Kirchenleitung, wie aber auch der Seelsorger unb Ver- 
trauensmann seines Bezirks. Wenn die Bestellung des De- 
kans nur von der Seite des Bezirks her etwa durch bie Wahl 
durch bie Bezirkssynode erfolgt, so ist ju fürchten, das bie 
anbere Seite zu kurz kommt, das insbesondere, wenn ices 
ganz rücksichtslos aussprechen barf, bann vielleicht nur bie 
milderen unb vielleicht weniger unbequemen Pfarrer zu De- 
kanen gewählt werden. Unb deswegen mürbe eine solche Rege- 
lung, bie lediglich ber Wahl durch bie Bezirkssynoden bie 
Dekanatsbestellung überlassen mürbe, ben Auffassungen unb 
Absichten unserer Kirchenleitung nicht entsprechen. Die stän- 
bige Verbindung des Dekans mit einigen Pfarrstellen, bie 
zweckmäszig unb notmenbig ift, ergibt sic aus ben Verwal- 
tungsdingen, beren Fülle heute Diel gröszer ift als vor 10 ober 
20 Jahren unb bie bie Anwesenheit des Dekans in ber Kreis- 
ftabt ober einer anberen gröszeren Stabt erforderlich macht.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte vorschlagen, dasz mir 
zur Abstimmung kommen, unb zwar möchte ic eine doppelte 
Abstimmung haben für ben Fall, das bie Anträge ganz ober 
teilweise angenommen werden. Es mirb ja zum Schluß eine 
Redaktion noch notmenbig fein. Zunächst will ic deshalb da- 
Don absehen, ob bie Formulierung so gefaßt ift, das mir sie 
ohne weiteres ins Gesetz aufnehmen können.

Abgeordneter D. Dr. Don Dietze: Wenn ber Antrag Kühle- 
mein angenommen mirb, sind bie anberen Anträge erledigt.

Präsident Dr. Umhauer: Also Antrag Kühlewein: Die Be- 
stimmung in § 11 Abs. 2b Sat 2 soll ganz gestrichen werden.

Der Antrag ift mit 23 Stimmen gegen 15 Stimmen bei 4 
Enthaltungen angenommen.
Damit sind bie anberen Anträge erledigt.

Ic lasse nun über ben ganzen § 11 mit dieser Änderung 
abftimmen. Wer enthält sich? 1 Stimme, fonft cinftimmig 
angenommen.

§ 12:
„In ben Fällen des § 11 Biff. 1 unb Ziff. 2a)—c) füllen 

bie Altesten ber Gemeinde Dor ber Entscheidung über ben zu 
berufenden Pfarrer gehört werden."
Ic lasse abftimmen: 1 Stimme enthält sich; im übrigen 

ohne Gegenstimme angenommen.
§ 13:

„Die Bestimmungen über bie Versetzung eines Pfarrers 
aus dringenden Rücksichten des Dienstes (§ 68 KV unb §§ 
3 unb 5 des Dienstgesetzes) werden durc dieses Gesetz nicht 
berührt."
Abgeordneter Ruser: Es ift vorhin eine Frage aufgegriffen 

morben Don Dekan Bier. Das gilt nicht nur für Dekanate. 
Wenn z. B. eine Gemeinde bzw. ein Pfarrer, ben bie Ge- 
meinde tragen musz, zu sehr belastet ift unb das geistliche 
Leben einfach notleibet, füllte bie Möglichkeit gegeben werden, 
dasz, wenn bie Kirchenältesten es wünschen, sie dahin Gehör 
finben unb ber Paragraph ber Unversetzbarkeit des Pfarrers 
aufgehoben werden kann. Ic meine, das bie Gemeinde das 
Recht hat, auch beim o® vorstellig zu merben unb bie Bitte 
vorzubringen, das ein Pfarrer in eine anbere Gemeinde ver- 
setzt mirb. Die Unversetzbarkeit soll bann hier ausgeschaltet 
fein. Auch bie Berufung eines Pfarrers sollte möglich fein, 
wenn es das geistliche Leben einer Gemeinde erfordert.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Hier gerabe in diesem 
Paragraph, ben mir eben haben, ift das vorgesehen. Es gibt

zwei Möglichkeiten, wenn ein Pfarrer in einer Gemeinde 
nicht mehr zum Segen wirkt: Entweder ift es so, dasz er in 
dieser Gemeinde nicht mehr wirken kann, aber in einer an- 
beren Gemeinde kann er noch gebraucht merben. Dann mirb 
er aus dienstlichen Gründen versetzt merben. Oder, er ift mit 
biefer Gemeinde fo zerfallen, dasz er in einer anberen Ge- 
meinde nicht mehr mitten kann. Nac bent Ruhestandsgesetz 
§ 3 kann er bort in ben Ruhestand versetzt merben. Das ift 
vorgesehen. Da braucht feine neue Bestimmung gedruckt 
merben.

Abgeordneter Ruser: Mir ift gesagt morben, dasz man bieS 
nicht machen tonne, weil er unversetzbar fei. Insofern müszte 
er Don sic aus ben Antrag stellen, dasz er versetzt merben mill.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Er braucht Don sich aus 
feinen Antrag stellen. Wenn bie Gemeinden etwas wendiger 
mären unb sagen mürben, mie bie Zustände sind, bann mürbe 
Don bet Kirchenleitung eingeschritten merben. ES sind Don bet 
Gemeinde meistens feine greifbaren Unterlagen zu bekommen.

Landesbischof D. Bender: Diese Frage rührt allerdings an 
einen miszlichen Punkt. Es ift sehr schwer, in biefer Frage 
burch eine paragraphierte Ordnung eine Lösung zu finben. 
Wir machen bie merkwürdigsten Erfahrungen. ES fommt Dor, 
das Leute aus einer Gemeinde fommen unb fagen, es feien 
ganz unmögliche Zustände. Wenn nachher bie Gemeinde in 
ihren ordnungsmäszigen Vertretern bie Verantwortung dafür 
übernehmen soll, dasz ber Pfarrer wegkommt, befällt auf ein- 
mal bie Leute eine merkwürdige Sorge über bie Bereitschaft 
ber Kirchenleitung einzuschreiten. Die Gemeindevertreter 
fagen bann: Wir maren nicht schuld, sondern bie Kirchen- 
leitung. Die Schwierigkeit liegt natürlich auch bei ben Pfar- 
rern; eS ift eine Not, menn ein Pfarrer sich ben Vorstellungen 
ber Kirchenleitung entzieht mit ber Berufung barauf: „Ich 
habe feine silbernen Löffel gestohlen" und: „Ich habe feinen 
Streit mit meiner Gemeinde, und ich berufe mich auf mein 
Recht". Das ift eine grosze geistliche Not. Ihr fann aber nur 
Don innen her begegnet merben, indem bie Pfarrer ber 
Kirchenleitung Gehör schenken.

ES ift bie Vorstellung beS Beamtentums mit all ihren Be- 
gleiterscheinungsmomenten stark bei unS Pfarrern einge- 
drungen. Wir müffen mieber einmal lernen, baft es feinen 
ungesicherteren Beruf gibt als ben beS Pfarrers. Wir müffen 
lernen, baft mir Knechte, Sklaven Jesu Christi finb, bie auch 
nicht immer auf ihr Recht pochend bis zum Nachweis ganz 
dringlicher Miszstände auf ihrer Stelle verharren wollen, son- 
bern auch einmal bem Rat zu einer Veränderung Folge 
leisten. Es musz nicht immer graffer Notstand vorliegen. Jeder 
Don uns belichtet ja gleichsam nur einen gewissen Seftor bes 
Evangeliums. Es ift bis jetzt kirchenordnungsmäszig feine 
Handhabe gegeben, ben Pfarrer gegen feinen Willen zu ver- 
setzen. Die Lösung läge barin, baft ein Amtsbruder nicht fagt: 
„mein Renommee geht flöten, menn ich mich versetzen lasse", 
sondern: „gut, menn Ihr glaubt, so mill ich hören" unb bem 
Rat Folge leiftet. Mit Paragraphen, baS haben mir hin unb 
her überlegt, fommt man nicht meit.

Die Abgeordneten Siegel, Schneider unb Frank belegen 
mit Beifpielen auS ber praxis ihre Sorgen in biefer 
Dichtung.

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Ic finde baS Gespräch, was 
hier anläszlic bes § 13 geführt mirb, sehr wichtig, wenngleich 
mir es jetzt wahrscheinlich nicht mehr fortsetzen fönnen. Ich 
möchte nur auf eines hinweisen. Diese Versuche unb bie noch 
schärferen Masznahmen, bie geforbert murben, erforbern ja 
eigentlich schon Diel früher ein Eingreifen. ES erforbert, baft
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viel früher eine Ausscheidung ungeeigneter Elemente einsetzt, 
schon im Studium unb in ber erften Zeit des Examens. In 
biefem Zusammenhang weise ich darauf hin, wie berechtigt 
biefe Forderungen sind unb wie es unerläszlic ift, baß bie 
badische Landeskirche bie Studenten zu einer Lehr- unb Le- 
bensgemeinschaft zusammenzieht, in einem Predigerseminar, 
wo bie jungen Leute einer geistlichen Zucht unterstellt wer- 
ben, unb bie Kirche bie Möglichkeit hat, bie Leute wirklich 
näher kennenzulernen. In Heidelberg ift dies gar nicht mög- 
lich, weil sie noch das Leben als Studenten im Prediger- 
feminar weiter führen. Ich möchte barauf hinweisen, weil 
bie Frage des Predigerseminars einmal erörtert worden ift. 
Sie scheint mir hiermit engstens zusammenzuhängen.

Präsident Dr. Umhauer: Wortmeldungen liegen nicht bor. 
Ein Antrag ift nicht gestellt. Ich betrachte biefe Ausführungen 
lediglich als Anregung zur Durchführung biefer im § 13 
borbehaltenen weiteren gesetzlichen Bestimmungen.

Landesbischof D. Bender: Ic mache ben Vorschlag, das mir 
vielleicht einmal eine kleine Freizeit mit ber Synode haben 
unb solche grundsätzliche Fragen ohne Belastung mit anderen 
Fragen besprechen. Denn bas ift eine Kernfrage. Diefe Not 
sehen mir. Aber nun kommt bie Frage: Wie geht man hier 
vor? So leicht, mie sic baS unsere Gemeinden vorstellen, ift 
baS nicht. Es muß baS alles im Rahmen von Recht unb 
Gesetzmässigkeit gehen. Dazu braucht eine Kirchenleitung 
grosze Vollmachten. Gibt aber bie Synode ber Kirchenleitung 
bie Vollmacht, muß fie auf ber anberen Seite fürchten, baft 
biefe Vollmachten zu einer Willkür werden könnten, bie 
mieber einen falschen Eindruck auf bie Pfarrer machen könnte.
Die Lösung ift nicht einfeitig von ber Sirchenleitung her 311
finden; eS muft auf ber anberen Seite auch bie Kirchen- • Erweitert. Oberkirchenrats Bezug nehmen.
gemeinde mithirfen, die die Verantwortung ihrem Pfarrer 
gegenüber übernimmt und trägt.

Präsident Dr. Umhauer: Ich lasse über § 13 abstimmen. —
Einstimmig angenommen.

Wir kommen zu IV. „Besetzung von Patronatspfarrstellen".
Abgeordneter Zitt: Ich weisz nicht, ob man das Wort „durch 

die Gemeindevertretung" nicht ersetzen kann durch bas Wort 
„Kirchengemeinderat ober Altestenkreis". Wir wollen doch 
Vertretung usw. aus unserem Sprachgebrauch möglichst aus- 
schalten.

Präsident Dr. Umbauer: Richtig. Ist jemand gegen diesen 
Antrag?

3c barf ben Antrag als angenommen ansehen, einschliesz- 
lic ber nachträglichen Änderung von § 11, 2c), wo auch an 
bie Stelle von „Gemeindevertretung" bie Worte gesetzt wer- 
ben „Gemeinderat (Altestenkreis)".

3c barf bamit ben § 14 als einstimmig angenommen alt-
jehen. %

Wir kommen 811 V. „Übergangs- unb Durchführungs- 
bestimmungen". § 15.
Ic bitte um Wortmeldung hierzu. — Die Bestimmung ift 

einstimmig angenommen.
Nun kommen mir zur Generalabstimmung. Ic frage nun 

bie Synode, ob fie baS gefamte Gesetz mit diesen Änderungen 
annehmen mill ober nicht. Eine Bindung an bie früheren Ab- 
stimmungen zu einzelnen Paragraphen besteht nicht. Es hat 
jeder völlig freie Hand.

Es folgt bie Abstimmung. — Das Gesetz ift einstimmig an- 
genommen.

Nun käme bie Eingabe des Kirchenbezirks Hornberg über 
Dekane, bie gleichzeitig mitbehandelt wurde. Der Verfassungs-

ausschuß beantragt Überweisung dieser Eingabe an ben stän- 
bigen Verf. Ausschusz, ben sogenannten kleinen Verf. Aus- 
schusz.

Der Eintrag wird einstimmig angenommen.
Nun kommen wir zu Punkt II, 3 ber Tagesordnung: „Ent- 

wurf eines kirchlichen Gesetzes über bie Ergänzung ber Wahl- 
ordnung" (Anl. III).

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Es erwies sic 
bie Notwendigkeit ber Ergänzung ber bisherigen Wahlord- 
nung. Da im Laufe ber Zeit in einer Gemeinde neue Ge- 
meindeglieder zuziehen, andere in das wahlfähige Alter 
hineinwachsen unb im Interesse ber Lebendigkeit des kirch- 
lichen Lebens eine möglichst auf dem Laufenden befindliche 
Zusammenstellung ber kirchlich gesinnten Gemeindeglieder 
geboten ift, ift es erforderlich, bie Wahlordnung wie folgt zu 
ergänzen:

Auf bie Bestimmung des § 13 ber WO foil ein neuer § 13a) 
folgen. Der Verf.-Ausschusz sah sich aber zu einer Anderung 
des Ihnen vorliegenden Entwurfs insoweit veranlaszt, als es 
in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des borgelegten Entwurfs anstelle 
„die Bestimmungen ber §§ 6—14" nur „bie Bestimmungen 
ber §§ 6—13" heiszen barf.

Im Zusammenhang mit biefem neuen § 13a) ift hinter § 4 
ber WO eine neue Bestimmung notwendig. Aber auch bie 
bisherigen Bestimmungen des § 26 WO sind zu ergänzen. 
Dabei schlägt ber Verf.-Ausschusz ergänzend zu bem Entwurfe 
in Ziff. 1 auch bie Aufnahme des § 19 bor. Wegen ber Not- 
wendigkeit ber Erweiterung des bisherigen § 26 WO barf 
ic auf bie Ihnen vorliegende Begründung des Entwurfs des

Es übersah nun bie bisherige WO bie Notwendigkeit, für 
bie Bezirkssynodalen auch zugleich Ersatzsynodale zu wählen. 
Dieses Säumnis soll nun durch Neufassung beS § 28 Abs. 1 
behoben werden.

Der Verf.-Ausschusz hat biefem Antrag entsprochen unb 
empfiehlt bie Vorlage unter Berücksichtigung feiner Ande- 
rengs- bzw. Ergänzungsvorschläge.

Abgeordneter Zitt: Ic möchte folgende Anregung zur Er- 
örterung stellen: Könnte man ben Artikel 2 nicht so ändern, 
baft bie Gemeindeglieder, bie in bem betr. Vahr das wahl- 
fähige Alter erreichen, bereits zur Anmeldung zugelassen 
werden? DaS Zweite, ob Gemeindeglieder, bie anderwärts 
in bie Wählerliste eingetragen sind unb nun in eine neue 
Gemeinde umziehen, auch jederzeit auf ihren Antrag hin in 
bie Wählerliste ber neuen Gemeinde aufgenommen werden 
können. 8c könnte mir beulen, baft ein sehr tätiges Mitglied 
fogar eines Altestenrats in eine neue Gemeinde umzieht unb 
nun in biefer Gemeinde noch nicht einmal das Wahlrecht 
besitzt. Wenn er im Februar biefeS Jahres in bie Gemeinde 
zugezogen ift, bann mürbe er für ein ganzes Jahr nach ber 
Seite hin — bitte, entschuldigen Sie diesen Ausdruck — 
„trocken gelegt" fein. Ich glaube, baft durch entsprechende 
Anderung beS Gesetzes Miszstände unb Miszverhältnisse aus 
bem Weg geräumt werden können.

präfibent Dr. Umbauet: Sie wünschen besonders in bie 
Wählerliste eingetragen, nicht nur mer bas Alter erreicht 
hat, sondern mer eS in bem laufenden Jahr erreichen wird 
unb wenn einer von auswärts zuzieht unb an feinem frühe- 
reu Wohnort in bie Wählerliste eingetragen mar, baft er auf 
feinen Antrag hin aufgenommen wird. Was hat bie Ver- 
sammlung dazu zu fagen?
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Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Sc fürchte, mir fommen 
in praktische Schwierigkeiten, bie bem Werte dessen, was an- 
gestrebt ift unb was mir billigenswert erscheint, nicht ganz 
entsprechen, wenn mir bie Wählerliste permanent offenhalten. 
Damit jeber, ber bon woanders zuzieht, sic eintragen lassen 
fann, müssen mir permanent bie Kontroll- unb Anfechtungs- 
möglichkeit haben. ES musz ber Gemeinde bie Möglichkeit 
gegeben sein, eine solche Eintragung anzufechten, wie auch 
aus ber Gemeinde heraus. Wenn ic eS recht sehe, kämen mir 
ftarf ins Rutschen. Der Borteil, ber dadurch erreicht wird, ift 
nicht fo beträchtlich, er fann überhaupt zweifelhaft fein. Die 
Altestenwahl, baS märe wohl baS einzige, mo ber Mann nun 
trocken gelegt märe, wenn er nach dem Beispiel bon Herrn 
Zitt im Februar zuzieht unb im Oktober bie Altestenwahl 
stattfindet. Was ift schon ein halbes Jahr. Wissen Sie, ob 
eS ihm lieb ift, baß er hier eine Auswahl mit treffen soll? 
3ft bies benn ein so schwerer Verlust, wenn er fagt, ic stehe 
noch ein Jahr zurück, bis ich bie Gemeinde besser fenne unb 
eingelebt bin? Er fann ja jeden Dag zum Pfarrer gehen unb 
sagen, ic möchte herangezogen werden, mo etwas ift. Wir 
machen uns nur verwaltungsmäszig große Schmierigfeiten 
unb was mir für unseren Bruber erreichen, ift wohl baS Ge- 
ringste. Unb bie zweite Frage betraf bie, bie nun erft im Saufe 
beS Jahres 21 Jahre alt werden. Hierfür gilt dasselbe unb 
kompliziert bie Sache noch etwas mehr.

Abgeordneter Frank: könnten nicht einziehende aktive 
Gemeindeglieder, bie fiCh barum bemühen, bon ihrer bis- 
herigen Gemeinde eine Bescheinigung zu erhalten, auf Grund 
beren sie sic in ber neuen Gemeinde eintragen lassen? Aktive 
Gemeindeglieder werden sic sowieso beim Pfarrer melden.

Abgeordneter D. Dr. bon Dietze: Ist baS fo gemeint, baß 
er sich jederzeit im Jahre anmelden fann? Dann gelten die- 
felben Bebenfen. Auf ber anberen Seite geht es nur um ben 
Vorteil, baß jemand ein halbes Jahr früher in bie Wähler- 
lifte fommt. Daß biefer Fall eintritt, scheint ungewöhnlich 
zu fein.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Ich möchte recht herzlich 
bitten, bie Bebenfen, bie Herr Professor bon Dietze vorge- 
bracht hat, zu beachten. Was geschieht einem Gemeindeglied, 
baS bon einer Gemeinde in bie andere übersiedelt, an Un- 
recht, wenn es sic bort nicht gleich in bie Wählerliste ein- 
tragen lassen fann, weil eS etwa im Februar ober im März, 
nach ber Januar-Auflage umsiedelt? Nachdem jetzt die 
Pfarrerwahl burCh bie Altesten vorgenommen wird, wird ja 
biefeS Gemeindeglied selbst an biefem Akt überhaupt nicht 
mehr beteiligt. Wird eine Neuwahl ber Altesten nach Ablauf 
ber 6 Jahre fommen, bann wird ganz unabhängig bon 
biefem Gesetz ber Anlage III eine vielleicht mitten in unser 
Jahr hineinfallende neue Auflegung ber Wählerlisten ange- 
ordnet. Das Gesetz, baS hier borliegt, ift nur für bie soge- 
nannte Fortschreibung, unb ic benfe mir, baß, wenn bie 
Körperschaft neu gewählt wird, baß da wie bei ber ersten 
Wahl bie Wählerliste neu aufgelegt wird. Wenn baS etwa im 
Juli dieses Jahres fein sollte, mirb ber Betreffenbe, ber z. B. 
im Mai zuzieht unb sich im Januar nicht hat eintragen 
können, sic im Juli eintragen können. Welche Siechte gehen 
ihm ba verloren? Wenn Sie irgendwelche neue. Bestimmun- 
gen hineinnehmen, beren Fassung nicht ganz einfach fein 
mirb, mürbe jedesmal bie Wahl biefeS Betreffenden aufgelegt 
werden müssen unb eine Einspruchsfrist in Sauf gesetzt wer- 
ben. DaS ganze Jahr mürben in einer solchen Gemeinde 
Verkündigungen stattfinden, eS hat sich jemanb angemeldet, 
unb man fann Einspruch erheben. Ohne biefeS Einspruchs-

recht verstoszen wir gegen die Wahlordnung. Es ist damals 
von der Landessynode, von den Vätern der Wahlordnung, 
ausdrücklich gesagt worden, solange musz schon jemand in der 
Gemeinde sein, wenn er auch noch so ein treues Mitglied ist, 
um die Verhältnisse kennenzulernen, um bei der Ausübung 
des Wahlrechtes nicht daneben zu greifen. Ic möchte bitten, 
es bei dem vorliegenden Text zu belassen.

Präsident Dr. Umhauer: Es wird fein Abänderungsantrag 
gegenüber dem Antrag des Ausschusses gestellt. Es ist, soviel 
ic sehen kann, nur eine geringe Anderung gegenüber der 
Vorlage vorgesehen: In Artikel 1 gar nichts. Ic bitte, mich 
zu korrigieren, wenn ic eS falsch fage.

In Artikel 2 ftatt ber Bestimmungen ber §§ 6—14, 
§§ 6—13.

In Artikel 3 in Ziffer 1 ftatt §§ 15 unb 23, §§ 15, 19 
unb 23.

Ic bringe nun baS kirchliche Gesetz im einzelnen zur Er- 
örterung.

Da niemand baS Wort dazu wünscht, wird abgestimmt 
über bie Einleitung unb Artikel 1. Es wird einstimmige 
Annahme festgestellt.

ES folgt Artikel 2.
Abgeordneter Schneider fragt, wie bie praktische Durch- 

führung biefer Aufforderung gedacht ift. Sollen sämtliche in 
bie Wählerliste nicht aufgenommenen Gemeindeglieder an 
geschrieben werden?

Abgeordneter Kühlewein: Nac ber Wahlordnung ift zwei- 
malige Verkündigung im Gottesdienst vorgesehen.

Präsident Dr. Umhauer: 3c bringe Artikel 2 zur Ab- 
stimmung. Ic stelle cinftimmige Annahme feft.

Die Artikel 3, 4 unb 5 werden ebenfalls ohne Aussprache 
einstimmig angenommen.

Nun lasse ic baS ganze Gesetz nochmal zur Abstimmung 
fommen. Überschrift: „Die Ergänzung ber Wahlordnung 
betr." 8c stelle bie cinftimmige Annahme feft.

Wir fommen zu Ziffer 4 ber Tagesordnung, dem Entwurf 
eines kirchlichen Gesetzes „Die Errichtung einer evang. Kir- 
chengemeinde Langenbrücken betr." (Anlage VI ber Vorlage 
beS O®%).

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Die in Art. 1 ge- 
nannten Gemeinden mürben bisher von verschiedenen Pfarr- 
ämtern z. B. bem Pfarramt Wiesloch, teils bon bem Pfarr- 
amt Bruchsal unb teils bon bem Pfarramt Eichtersheim 
kirchlich betreut. Infolge ber großen Betreuungen, ber schlech- 
ten Zugverbindungen unb beS Zuzugs bieler evangelischer 
Neubürger murbe bie Errichtung einer Kirchengemeinde 
Langenbrücken zu einem Bedürfnis, baS nicht nur verfas- 
sungsmäszige, sondern auch steuerrechtliche unb staatliche Be- 
lange rechtfertigen. Der Präsident beS Landesbezirks Baden 
— Abteilung Kultus unb Unterricht — in Karlsruhe hat bie 
Errichtung einer evang. Kirchengemeinde Langenbrücken 
staatlich genehmigt.

Der Verf.- Ausschuß empfiehlt bie Annahme beS Gesetz- 
entwurfs; ber Finanzausschusz schlieszt sic biefer Empfehlung 
an.

Präsident Dr. Umhauer: Ich eröffne bie Diskussion über 
diesen Bericht. — Ohne Diskussion werden Art. 1 unb Artikel 
2 unb sodann baS ganze Gesetz einstimmig angenommen.

Ziff. 5 ber Tagesordnung: Entwurf eines kirchlichen Ge- 
setzes „Die Bildung des Erweiterten Oberkirchenrats betr." 
(Anl. VII).
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Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Entwurf des 
COK liegt Ihnen vor. Es schlägt der Verf.-Ausschusz folgen- 
des Gesetz zur Annahme vor:

„Der Erweiterte Oberkirchenrat besteht aus dem Landes- 
bischof als dem Vorsitzenden, -aus dem Präsidenten der 
Landessynode, den Mitgliedern des Oberkirchenrats, den 
Kreisdekanen und 5 von der Landessynode aus ihrer Mitte 
zu wählenden Mitgliedern. Für jedes synodale Mitglied 
ist ein weiterer Synodale als Stellvertreter zu wählen.

Der Landesbischof kann auszerdem ein Mitglied der 
theologischen Fakultät Heidelberg in den Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrat berufen."
Nac §§ 110 und 111 KV waren früher sechs durch bie 

Landessynode aus ihrer Mitte zu wählende Synodale Mit- 
glied ber Kirchenregierung, bie feit 1933 den Namen „Er- 
weiterter Evangelischer Oberkirchenrat" führt. Durch Gesetz 
vom 5. Oktober 1932 wurde bie Zahl ber Synodalmitglieder 
auf 4 herabgesetzt.

Die Landessynode hat bei ihrer letzten Tagung angeregt, 
einen Gesetzentwurf in Vorlage zu bringen, welcher insoweit 
ben alten Zustand wiederherstellt, als bie Synodalmitglieder 
des Erweiterten Evang. OK nicht von dem Herrn Landes- 
bischof ernannt, sondern künftig Don ber Landessynode ge- 
wählt werben sollen. Der Herr Landesbischof hat sich dieser 
Anregung ber Landessynode angeschlossen.

Der Verf.-Ausschusz erachtet es für geboten, das wieber 
wie früher 6 Don ber Synode zu wählende Synodale Mitglied 
ber Kirchenleitung sind. Er schlägt vor, dasz bie beiben wei- 
teren synodalen Mitglieder zu einem aus dem Präsidenten 
ber Synode und zum andern aus einem Don ber Landes- 
synode aus ihrer Mitte zu wählenden Mitglied bestehen.

Tritt das Gesetz in Kraft, so wirb damit bie Berufung ber 
jetzt im Amt befindlichen Mitglieder bes Erweiterten Evang. 
OR unb ihrer Stellvertreter nicht berührt. Erft wenn eine 
Stelle wieber frei wirb, ober wenn bie Amtszeit ber Landes- 
synode abgelaufen ift, wirb biefe fie durc Wahl ersetzen.

Der Verf.-Ausschusz hält es auch für notwendig, das auch 
ein Mitglied ber theologischen Fakultät Heidelberg in ben 
Erweit. EDang. Oberkirchenrat berufen werben kann. Nach- 
bem bie Synode ein Mitglied ber theologischen Fakultät 
Heidelberg aus ihren eigenen Reihen nicht wählen kann, soll 
bie Berufung desselben bem Herrn Landesbischof überlassen 
werben.

Der Verf.-Ausschusz empfiehlt bie Annahme ber Vorlage 
unter Berücksichtigung ber vorgelegten Anderung. Die Ande- 
rung besteht erstens darin, dasz, während früher Don bem 
Herrn Landesbischof Dier Mitglieder ber Synode in ben 
Erweit. Oberkirchenrat berufen wurben, nunmehr sechs durch 
bie Landessynode berufen werben sollen unb zwar zu ben 
Dier bisherigen zusätzlich ber Herr Präsident ber Synode unb 
ein weiteres Mitglied ber Synode. Unb bie zweite Änderung, 
dasz in ben Erweit. Oberkirchenrat auch ein Mitglied ber 
theologischen Fakultät Heidelberg durc ben Herrn Landes- 
bischof foil berufen werben können.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte um Erläuterung 
bitten, dasz nicht nur bie zu wählenden Mitglieder ber Synode 
als durc einen Stellvertreter ergänzbar anzusehen sind, son- 
bern auch der Präsident ber Synode, daß also, wenn ber 
Präsident verhindert ift, fein Stellvertreter eintreten kann.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ex officio tritt ber Stellvertreter 
ein, er mürbe nicht durc bie Synode gewählt Werben.

Präsident Dr. Umhauer: Da sic niemanb zum Wort mel-

bet, kommen wir zur Abstimmung. — Das Gesetz wird 
einstimmig angenommen.

Da es sic nur um einen Artikel handelt, entfällt bie zweite 
Abstimmung.

Abgeordneter D. Dr. Don Dietze: ES wird nunmehr unb 
zwar wohl noch auf dieser Tagung ber Synode noch ein 
Mitglied unb ein Stellvertreter in ben Erweit. Oberkirchen- 
rat zu wählen fein. Wir haben im Verf.-Ausschusz unb auch 
im Altestenrat barüber gesprochen. ES scheint Dielen Don uns 
ratsam, das ein Pfarrer gewählt Wirb. Unter ben synodalen 
Mitgliedern bes Erweit. Oberkirchenrats ift 5. Zt. nur Pfar- 
rer Specht, Dertreten durc Pfarrer Hammann. Da jetzt ber 
Präsident eintritt unb ein weiteres Mitglied zu wählen ift, 
scheint eS zweckmäszig, dasz bann ein Pfarrer gewählt wirb. 
Wir Waren übereingekommen, das bie Wahl nicht heute 
vorgenommen Werben soll, sondern am Schlusz ber Tagung, 
bamit bie Synodalen sic klar werben tönnen barüber unb 
noch barüber sprechen tönnen.

Präsident Dr. Umhauer: Wir gehen über zu Ziff. 6 ber 
Tagesordnung: Entwurf eines kirchlichen Gesetzes „Die 
Hinterbliebenenversorgung der Geistlichen betr." (Anlage VIII 
ber Borlage beS EDang. Oberkirchenrats).

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Verf.-Aus- 
schuß ift ber Meinung, dasz bie Landeskirche gerabe bie Wai- 
fengelber nicht kärglicher bemessen sollte als ber Staat. Der 
Finanzausschuß hat sic dieser Meinung angeschlossen. Es 
wirb beSWegen bie Einnahme bes Entwurfs empfohlen.

Präsident Dr. Umhauer: Ich bitte abzustimmen. — Das 
Gesetz Wirb einftimmig angenommen.

Wir kommen zu Punkt 7 ber Tagesordnung: Entwurf 
eines kirchlichen Gesetzes „Borläufige kirchliche Gesetze betr." 
(Anlage IX ber Borlage beS EDang. Oberkirchenrats).

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Ebenfo wie baS 
eben angenommene Gesetz „Die Hinterbliebenenversorgung 
ber Geistlichen" betr. eine Anpassung an bie staatliche Rege- 
lung enthält, enthält auch ber hier vorliegende Entwurf eine 
Anpassung an bie staatliche Regelung. Er bringt feine Mehr- 
belastung. Ohne bie Begrenzung ber Dollen Gehaltszahlungen 
auf ben 1. Februar 1949 würbe bie Landeskirche höhere Aus- 
gaben haben, unb, wenn ein früherer Tod bekannt wirb, 
würben ben Witwen unb Waisen unerschwingliche Rückzah- 
lungsverpflichtungen erwachsen. Der Verf.-Ausschusz hält 
daher ben vorgelegten Entwurf für eine angemessene Rege- 
lung.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Wir Wollten empfehlen, in 
§ 1 bes Gesetzes über bie Bezüge ber vermiszten Pfarrer, 
Bifare unb Beamten ben Wortlaut etwas zu änbern, 
unb biefen Wortlaut folgendermaszen zu fassen: „Die Ehe- 
frauen berjenigen Pfarrer, Bitare unb Beamten, bie im 
zweiten Weltkrieg vermiszt sind...". Der Grund bafür ift, 
das jemanb vermiszt fein unb nicht in Kriegsgefangenschaft 
geraten fein fann. Das ändert sachlich nichts. ES ift nur eine 
Klärung. Darf ich vielleicht bitten, deswegen biefen § 1 zur 
Verlesung zu bringen.

Abgeordneter Dr. Kuhn:
§ 1

Die Ehefrauen berjenigen Pfarrer, Vikare unb Beam- 
ten, bie im zweiten Weltkrieg vermiszt sind unb Don denen 
feit 2 Jahren eine Nachricht nicht vorliegt, werben besol- 
dungsrechtlic mit Wirkung Dom 1. Februar 1949 an wie 
bie Witwen behandelt.

Dementsprechend erhalten bie Kinder Dom gleichen Zeit- 
punkt an Waisengeld. Bei ber Berechnung bes ruhegehalts-
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• fähigen Diensteinkommens werden die Zeit bis 1. Februar 
1949 als aktive Dienstzeit eingerechnet und die bis dahin 
angefallenen Dienstalterszulagen in Ansatz gebracht.
Berichterstatter Abgeordneter Odenwald: 3c möchte bie 

Stellungnahme beS Finanzausschusses zu diesem vorläufigen 
Gesetz bekanntgeben. Der Finanzausschusz hat. wie folgt 
Stellung genommen:

Zu biefem Gesetz ift zu bemerken, das nach ber Regelung, 
bie vor bem 1. Februar 1949 galt, bie Frau beS vermiszten 
Pfarrers, Vikars ober Beamten bie bollen aktiven Bezüge 
einschl. Kinderzuschläge bezog. Der Staat unb bie Gemeinden 
hatten auf Weisung ber Besatzungsmacht ben Beamten 
keinerlei Bezüge bezahlt unb bie babon Betroffenen ihrem 
sorgenvollen Schicksal überlassen. Die Kirche kann in biefer 
rücksichtslosen Weise nicht verfahren. Sie tonnte ihre Bedien- 
steten biefem dadurch herbeigeführten Elend nicht überlassen. 
Sie tonnte 3. B. einer Pfarrfrau nicht zumuten, etwa als 
Putzfrau ober Fabrikarbeiterin ben Lebensunterhalt zu ver- 
bienen. Sie hüt daher ben Betroffenen bie bollen Bezüge 
weiterbezahlt. Für bie Dauer liesz sic natürlich biefe Fort- 
zahlung ber Bezüge nicht verantworten, insbesondere im 
Hinblick auf bie schwere Finanzlage.

Die durch baS Geset vorgesehene Regelung ficht nun vor, 
das bie Betroffenen ab 1. Februar 1949 bie gesetzlichen 
Witwen- unb Waisenbezüge erhalten füllen einschl. ber Kin- 
derzuschläge.

Der Staat ift nun feit wenigen Monaten auch dazu über- 
gegangen, bei Vermisztsein ber Ehemänner bie Hinterblie- 
benenbezüge zu bezahlen. Sobalb bie Witwe nachweist, das 
ber Ehemann noch lebt, erhält fie wieder bie vollen aktiven 
Bezüge.

Der Finanzausschuß empfiehlt Ihnen, bem borläufigen 
kirchlichen Gesetz zuzustimmen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic bitte, über ben Artikel 1 
unb 2 zusammengefaszt abjuftimmen, weil Artikel 2 bicS 
vorsieht. — Das Gesetz wird in erfter unb zweiter Lesung 
einstimmig angenommen.

Ziffer 8 ber Tagesordnung: Die Durchführung des Ge- 
jetzes zur Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen 
Pfarrerstandes unb dazu bie Eingaben einiger Pfarrer.

Da bie Eingaben nicht bekannt finb, verliest fie Abgeord- 
neter Schweikhart:

„Bitte um Aufhebung ber Bestimmung bom 4. Septem- 
ber 1947 ,Die Wiederherstellung eines bekenntnisgebun- 
benen Pfarrstandes betr.4:

Pfarrer, bie auf Grund beS Gesetzes zur Wiederherstel- 
lung eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes zurruhe- 
gesetzt finb, dürfen nicht zu aushilfsweisen landeskirchlichen 
Dienstleistungen herangezogen werden.

Zur Begrünbung unserer Bitte gestatten wir unter- 
zeichneten Pfarrer uns folgendes anzuführen:

1.
Die jüngeren gleich unS suspendierten Amtsbrüder, so- 

weit mir unterrichtet, finb bis auf einen (Goos-Nuszbaum) 
alle wieder im Dienst.

Wohl fagt man ber nationalkirchlichen Einung Deutsche 
Christen e. B. nach: Wenn fie zum Zug gekommen märe, 
hätte sie bie Kirche zerstört. Abgesehen babon, dasz bieS 
ebensowenig eine Beweisführung für bie Schuld beS Ein- 
zelnen ift, wie bie andere Behauptung: „Es tonnte ben

D. C. nicht verborgen bleiben, das die D. C. besonders in 
der Spielart der nationalkirchlichen Einung Deutsche 
Christen durch ihre Bemühungen, das Christentum und 
insbesondere den evangelischen Glauben in Einklang zu 
bringen mit den weltanschaulichen Forderungen des Nazis- 
muS, die Grundlagen der evangelischen Verkündigung und 
die Kirche zerstört hätten, wenn fie jum Ziel gekommen 
wären", fo trifft dies doch auch auf diejenigen zu, die heute 
wieder ins Amt eingesetzt sind.

II.
Unsere nicht gerabe auf unsere freiwillige Entschlieszung 

sic grünbenbe Pensionierung erfolgte nicht deswegen, weil 
mir unS im Gegensatz zu ben wiederverwendeten Amts- 
brübern irgendwelcher Verfehlungen schuldig gemacht ha- 
ben, ober weil mir aktivistischer als jene tätig gewesen sind, 
fonbern nach einer Musterung beS Herrn Landesbischofs • 
D. Benber auf Grund eines Beschlusses beS Erweit. Ober- 
kirchenrats, demzufolge alle über 60 Jahre alten suspen- 
bierten Pfarrer pensioniert merben sollten, wobei uns 
gegenüber nicht baS Geringste bon einer unserer Pensionie- 
rung nachfolgenden zeitlich unbegrenzten Strafverschärfung, 
wie fie bie Verfolgung S. B. 4. 9. 1947 darstellt, ange- 
beutet mürbe, unb bon welcher mir nur indirekt, falls 
einer das betr. kirchl. Gesetz- unb Verordnungsblatt zu 
Gesicht betam, Kenntnis erhielten.

Nebenbei fei bemerkt, dasz durch unsere Pensionierung 
nicht nur mir pensionierte Pfarrer betroffen, fonbern auch, 
soweit mir noch Kinder in Berufsausbildung haben, dieje 
Kinder unb bon unS noch abhängige Bermanbte in dau- 
ernbe Mitleidenschaft geraten sind. Fällt sowohl bei ben 
bom Staat mieber verwendeten Beamten mie bei unfern 
Amtsbrüdern durch ihre Wiederverwendung unb Indienst- 
stellung nachträglich ein versöhnender Schein auf bie hinter 
ihnen liegenden schweren seelischen Leiden, so entbehren 
mir unb bie Unsrigen dieses Abschlusses für immer.

III.
Ein leitender Gesichtspunkt für bie Entschlieszung Evang. 

Oberkirchenrats unS gegenüber mar es, in übereinstim- 
mung mit ber Militärregierung unb bem mit ber politischen 
Säuberung beauftragten Staatskommissariat zu bleiben. 
„Sollten mir gegenüber ber Militärregierung unb gegen- 
über ber mit ber Entnazifizierung beauftragten Behörde 
Sie mieber in ben Dienst stellen, fo mürbe nach ben Er- 
fahrungen, bie mir in anderen Fällen gemacht haben, bie 
entscheidende politische Stelle Ihre Entlassung ober Zur- 
ruhesetzung verlangen ... Es mirb also sowohl vom poli- 
tischen mie auch vom kirchlichen her gesehen Ihre Zurruhe- 
setzung nicht zu umgehen sein."

Wie bie Kirchenbehörde auch vom Politischen her zu 
sehen unb sic zu entscheiden verpflichtet sic fühlte, so hat 
auch bie Militärregierung bie kirchliche Entscheidung gelten 
unb mitsprechen lassen. So erkannte 3. B. am 28. Septem- 
ber 1948 bie Abt. I ber Spruchkammer Freiburg unb bie 
Militärregierung auf Einreihung in bie Truppe ber Mit- 
läufer ohne Sühnemasznahmen, wobei es in ber Begrün-
dung heist: fr • . Auf Grund der vorhergegangenen 311
harten Sühne der ,Suspendierung‘ hat die Spruchkammer 
von der Auferlegung weiterer Sühnemasznahmen abge- 
sehen, da der Betroffene in finanzieller Hinsicht bereits 
genügende Sühne geleistet hat." Evang. Oberkirchenrat 
hätte nach Abwarten des Urteils der Militärregierung
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weder Zurruhesetzung ober Dienstentlassung in Betracht 
zu ziehen, noch auch bie nachträgliche Strafverschärfung, 
wie sie unter „8. B. 4. 9. 1947" im kirchlichen Gesetz- unb 
Verordnungsblatt Nr. 7 S. 50 ausgesprochen wurde, zu 
erkennen brauchen.

In Anbetracht ber Tatsache, das
1) ber Staat alle Mitläufer ober „Nicht vom-Gesetz Be- 

troffenen" Beamten wieder verwendet,
2) eine allgemeine Amnestie ber Pg. in Aussicht steht unb
3) bie jüngeren Amtsbrüder wieder Dienst tun, 
bitten wir um Aufhebung wenigstens ber Bestimmung 
vom 4.9. 1947, unb falls staatlicherseits eine Amnestie ver- 
kündigt wird, auch eine solche von Seiten einer Hohen 
Landessynode zu erwägen.

Den 10. Oktober 1949."
unterzeichnet: Barck, Ferdinand, Malterdingen

Alfred Dürr, Stockac
Wilhelm Schleisz, Rastatt 
Friedr. Fath, Möckmühl 
Walter Goos, Nuszbaum

Da bie zweite Eingabe von Pöritz unb Barc sehr groß ist, 
lieft

Abgeordneter Schweikhart ben Inhalt vor. Die unterzeich- 
neten Pfarrer rieten am Schluss ber Eingabe an bie Landes- 
synode folgenden Antrag:

„Die Landessynode wolle einen Ausschuß einsetzen, ber 
auf Antrag ber Betroffenen bie Durchführung des Gesetzes 
zur Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarr- 
standes vom 29. November 1945 unter Anhörung ber Be- 
troffenen einer Prüfung unterzieht.

Der Ausschuß ift befugt, in ben ihm borgelegten Einzel- 
fällen Empfehlungen auszusprechen. Die Empfehlungen 
werden rechtswirksam, falls ber Oberkirchenrat nicht bin- 
nen 4 Wochen gegen bie Empfehlung an das Verwaltungs- 
gericht ber ebang. Kirche appelliert.

Die Untersuchungen des Ausschusses, bie sic auc auf 
Masznahmen erstrecken können, bie aufgrunb staatlicher 
Entnazifizierungsentschliezungen erfolgen, wolle prüfen,
1. ob bas Gesetz jur Wiederherstellung eines bekenntnis- 

gebunbenen Pfarrstandes loyal burchgeführt murbe.
2. Er möge ferner prüfen, wie sic bie politische Ent- 

nazifizierung auf bie in obigem Gesetz erftrebte Wieder- 
herstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes 
auswirkte.

3. Er möge auc bie finanziellen Belastungen prüfen, bie 
durch biefe Masznahmen entstanden sind."

Präsident Dr. Umhauer: Ich barf jur Erläuterung bei- 
fügen: Pfarrer Barc hat schon vorher am 21. Oktober sic 
an mich persönlich gewandt unb hat mir einen hektographier- 
ten Entwurf dieser Bitte um Einsetzung eines Ausschusses 
übersandt. Er hat bie Anregung baran geknüpft, das ic biefe 
Eingabe als Eingang ber Synode behandle, auc ohne dasz 
sie unterzeichnet fei, weil er bie Befürchtung hatte, dasz er 
doch benachteiligt mürbe, wenn ber O® erfahre, von wem 
biefe Bitte ausgehe.

Ic habe ihm barauf in einem umfangreichen Schreiben 
vom 25. Oktober geantwortet. Ich habe barauf Bezug ge- 
nommen, dasz wohl eine Verwechslung ber politischen, staat- 
lichen Denazifizierung unb ber kirchlichen Masznahmen zur* 
Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes 

• borliege, ic habe barauf hingewiesen, das keineswegs bie 
Entscheidung ber Spruchkammern für bie Entschlieszung des 
OR unb ber kirchl. Spruchkammer präjudiziell fei. Ic habe

hingewiesen barin, das nach dem Hauptbericht, der ber 
Synode borlag, bie betroffenen Pfarrer bis auf 3 sich in 
gütlicher Einigung mit ben Masznahmen des o® einverstan- 
ben erklärt haben, das nur brei bie Spruchkammer angerufen 
haben, kein einziger ben Spruchsenat. Die Antragsteller 
wünschten Revision ber Entscheidungen — Herr Pöritz hatte 
gemeint, bie fei im Gesetz vorgesehen — Ic teilte mit, dasz 
biefe nicht in Frage komme, weil durch Nichteinhaltung ber 
Berufungsfrist ber Spruch ber Spruchkammer rechtskräftig 
gemorben fei unb bei Einigung des Betroffenen mit bem 
OR eine Revision sowieso nicht in Frage komme unb bie in 
Aussicht genommene Amnestie m. E. mit bem Wesen des 
Gesetzes jur Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen 
Pfarrstandes unb mit ben Verpflichtungen, bie bamit ver- 
bunden feien, in Widerspruch stehe unb m. E. nicht in Be- 
tracht ju ziehen fei. Im übrigen habe ich am Schluff beige- 
fügt: Sie Herren, bie sic bafür interessierten, möchten ent- 
meber mit ihrem Antrag hervortreten ober einen Synodalen 
bafür intereffieren, einen Antrag zu stellen. Anonyme Ein- 
gaben mürben in ben Papierkorb manbern.

Das ift bie Vorgeschichte.
Daraufhin haben Herr Pöritunb Barcf denselben Antrag, 

ben fie mir zunächst vorgelegt hatten, nun offiziell einge- 
reicht.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Ser Verfassungs- 
ausschuß hat sic über bie beiben Eingaben sehr eingehend 
unterhalten. Er hat hierzu sogar von unferer knappen Zeit 
viel Zeit aufgemenbet. ES handelt sic um 2 Eingaben: Sic 
eine vom 10. Oktober 1949, bie von Pfarrer Barck, Sürr, 
Schleisz, Fath unb Goos unterzeichnet ift. Zu biefer Eingabe 
vertritt ber Verf. Ausschuß folgende Ansicht:

Sie Landessynode übermeift bie vom 10. Oktober 1949 da- 
tierte Eingabe ber genannten 5 Pfarrer bem Ebang. Ober- 
kirchenrat. Sie bemerft baju, das bie Bekanntmachung beS 
Landesbischofs bom 4. September 1947 lediglich besagt, das 
bie Sefane ober Gemeinden, bie auf Grund beS Gesetzes jur 
Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrstandes 
entlassenen Pfarrer nicht ohne Genehmigung beS Landes- 
bischofs ju aushilfsweisen landeskirchlichen Dienstleistungen 
heranziehen bürfen. Sie Landessynode ift überzeugt, dasz ber 
Herr Landesbischof mie bisher prüfen mirb, mer unter ben 
betroffenen Pfarrern durch fein Verhalten bie Genehmigung 
rechtfertigt, ihn jur aushilfsweisen landeskirchlichen Dienst- 
leiftung mieber heranzuziehen.

Ic barf hierzu bemerken: ES mirb offenbar bon ben ge- 
nannten Pfarrern übersehen, dasz durc biefe Bekannt- 
machung beS Herrn Landesbischofs bom 4. September 1947 
nicht schlechthin bie aushilfsweise Heranziehung ju Dienst- 
leistungen untersagt mirb, sondern lediglich dasz bieS bem 
Dekan unb ber Gemeinde nicht geftattet mirb; dasz aber 
andererseits ber Herr Landesbischof eS tun fann, menn er 
nach Prüfung ju ber Ansicht kommt, dasz biefer ober jener 
Pfarrer durch fein Verhalten eS rechtfertigt, ihn zur aus- 
hilfsweisen Dienstleistung heranzuziehen.

Zu ber 2. Eingabe ber Pfarrer Pörit unb Barcf bertritt 
ber Verf. Ausschuß folgenbe Ansicht:

Sie beantragte Einsetzung eines Ausschusses, ber bie 
Durchführung beS Gesetzes jur Wiederherstellung eines be» 
fenntniSgebunbenen Pfarrstandes einer Prüfung unter- 
jiehen soll, ift abzulehnen, ba sie eine Misztrauenserklärung 
gegen ben Ebang. o® bebeuten mürbe, baS umsomehr, weil 
Pfarrer Pörit in feinem Brief bom 27.10.1949 an ben
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Präsidenten ber Synode schwere, ungerechtfertigte Verdäch- 
tigungen gegen ben Oberkirchenrat geäuszert hat.

Die Landessynode ift überzeugt, baft ber Evang. OR auch 
in Zukunft bei ber gewissenhaften Durchführung beS Gesetzes 
zur Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrer- 
standes ftänbig jur Nachprüfung vorgebrachter Beschwerden 
unb zur Erwägung bereit ift, welche Fälle eine Milderung 
ber ursprünglichen Masznahmen rechtfertigen.

Die Landessynode betont in Übereinstimmung mit bem 
Evang. o8, baft Entscheidungen ber staatlichen Spruch- 
kammern nicht bafür maftgebenb fein tonnen, ob bie Landes- 
kirche einem Betroffenen bie Ausübung beS Predigtamtes 
ober anberer kirchlichen Dienfte wieber anvertrauen barf.

Abgeorbneter Kley: Aus Gewissensgründen sehe ic mich 
gezwungen, ben Antrag ju stellen, baft auch ber ursprüngliche 
Antrag Barcf, Dürr unb anbere, ber bie Aufhebung ber Ent- 
schlieszung vom 4. September 1947 schlechthin erftrebt, jum 
Gegenstand einer Abstimmung gemacht wirb.

Zur Begrünbung führe ic folgenbes an:
1. Die Bertretung ber deutsch christlichen Irrlehre auf ber 

Kanzel ift heute nicht mehr möglich, ba bie Voraussetzungen 
hierju mit bem Zusammenbruch beS Dritten Reiches weg- 
gefallen finb.

2. Unter bie Vergangenheit ift aus ber Kraft jur Ver- 
gebung unb Siebe, aus ber bie Kirche Jesu Christi lebt, ein 
Schluszstric zu ziehen. Was will bie Kirche madjen, Wenn 
heute bie geplante Generalamnestie im Bunde kommt?

3. Nachdem jüngere Deutsch-Christen-Pfarrer heute wieber 
volle Pfarrechte haben, u. a. ber frühere Landesgruppenleiter 
Kiefer in ber württembergifchen Landeskirche, erscheint bie 
Aufhebung ber obigen Entschlieszung für bie zurruhegesetzten 
älteren DC-Pfarrer ebenfalls recht unb billig.

Die übrigen Ausführungen habe ic im Verfassungsaus- 
schuß gemacht. Ic Wäre banfbar, wenn mein Antrag nur 
eine kurze brüderliche Aussprache über biefe 3 Punkte, nicht 
über bas ganje Problem auslösen würbe. Obwohl ic weift, 
baft bie Betroffenen seelisch schwer unter ber Aufrechterhal- 
tung biefer Bestimmung leiben unb ihre Aufhebung herbei- 
fehnen, bin ich bamit einverstanden, baft bie Entscheidung 
über meinen Antrag erst auf ber nächsten Tagung ber Lan- 
dessynode erfolgt, um bie Synode nicht ju überfordern. Ich 
nehme babei an, baft bem Vorschlag beS Verf.- Ausschusses 
zugestimmt werben wirb.

Abgeorbneter D. Dr. v. Dietze: Ic bebaure bas, was Wir 
eben gehört haben. Im Verf.- Ausschusz hatte ber Herr Justiz- 
rat Kley gebeten, baft Wir jum Ausbrucf brächten, baft er 
sic ber Stimme enthalten habe. Es ift mir als Vorsitzendem 
beS Verf.-Ausschusses feine Kenntnis gegeben worben, baft 
bie Sache noch einmal aufgerührt werben würbe. Das be- 
daure ich. Wir haben eingehend, wie ber Herr Berichterstatter 
schon erwähnt hat, bie Dinge erörtert. Wir haben fie ernst 
genommen. Auch bie Argumente, bie jetzt vorgebracht worben 
finb. Wir glaubten fie wiberlegt ju haben. Schon das erfte 
was gefagt wirb: „Es ift feine Gefahr mehr vorhanden, weil 
baS Dritte Reich nun einmal vorbei ift, baS baS Fundament 
war." Ic habe bagegen ausgeführt: eS handelt sic ja nicht 
um baS einmalige 12jährige Dritte Reich, sondern eS handelt 
sich um bie Zugänglichkeit unb Anfälligfeit für weltliche 
Ideologien, unb man fann bann nicht einfach fagen: weil 
baS Dritte Reich weg ift, finb bie Seute für anbere weltliche 
unb kirchenfeindliche Ideologien nicht mehr anfällig. Ic 
glaubte, baS Wäre eingesehen. Es Wirb getan, als ob ic nicht 
gerebet hätte. Das finbe ic fehr bedauerlich.

Abgeordneter Kley: Darf ic noc einmal meine Bitte 
wiederholen, die Entschliessung darüber auf die nächste Ta- 
gung zu verschieben.

Landesbischof D. Bender: 3c bitte, daß bie Entschliessung 
nicht verschoben wird, benn bie Verschiebung bebeutet, das 
ic in ber Ausübung meiner Funktion geradezu in biefem 
Fall im Blick auf bie Synode mic in einer Unsicherheit 
befänbe. Wenn ic auch zu all bem, was ic ba im einzelnen 
tun zu muffen geglaubt habe, ein gutes Gewissen vor Gott 
habe, — manchmal babei ein beschwertes Herz — so märe 
es mir doc auch wichtig zu wissen, ob bie Synode für bie 
sehr schwere Durchführung dieses Gesetzes jur Wiederher- 
stellung des bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes wenigstens 
ihr Vertrauen ausspricht dahingehend, dastz sie glaubt ober 
annehmen kann, das diese Dinge mit ber Gewissenhaftigkeit 
bearbeitet worden sind und fortlaufenb bearbeitet werben, 
bie biefen Gegenständen angemessen ift.

Abgeordneter Dr. Bier: Ic habe den Eindruck, das ber 
Herr Landesbischof immer in groszer Brüderlichkeit unb fehr 
bornehm alle Deutschen Christen behandelt hat. Manchmal 
nach meinem Empfinden zu bornehm. Aber ic kann nur 
eines fagen, das bie Deutschen Christen in feinen Händen 
gut aufgehoben finb. Ich meine, das mir baS Vertrauen 
haben, das ber Herr Landesbischof baS recht machen mirb. 
Auf ber anberen Seite Wollen wir uns babor in Acht nehmen, 
das bie Dinge in irgenb einer Form wiederkehren, unb mir 
möchten auch bie Herren beS Oberkirchenrates bitten, barüber 
zu machen, daß nicht mieber Leute in bie Kirche hinein- 
kommen können, bie ihr nur schaden.

Abgeordneter Trautmann: Die Gefahr ber Deutschen 
Christen — Wenn ich fo fagen barf —, bie bon rechts kam, bie 
kann über Nacht bon lints kommen. Da bürfen wir doch 
Wohl ein Zeichen aufrichten, baft wir bie Tätigkeit ber Deut- 
schen Christen nicht vergessen haben. Ich bitte deshalb bie 
Synode, ben Antrag bon Herrn Justizrat Kley abzulehnen. 
Wir haben gehört, baft bie Deutschen Christen seitens beS 
Herrn Landesbischofs auszerordentlic milbe beurteilt unb 
behandelt Worben finb. Wir bedauern, baft beren Familien 
barunter leiben müssen, aber in biefer Frage, meine Herren, 
wollen wir doc auch nicht bie Leiden vergessen, bie bie Kirche 
durchgemacht hat durch bie Tätigkeit ber Deutschen Christen.

Abgeordneter Schneider: Ic meine, bie Ausführungen 
beS Herrn Justizrat Kley, baft wir bergeben sollen, keine 
Rache üben sollen, finb selbstverständlich im Prinzip durchaus 
in Ordnung. Aber ic glaube, es handelt sic um etwas ganz 
anbereS, wenn wir gegenüber bem Begehren biefer Herren 
ein Nein fagen müffen. Es ift nicht dasselbe, ob ein Post- 
beamter Wieber Briefmarken verkauft, ober ein Bahnbeamter 
Wieber feinen Dienst tun kann, ober aber, ob ein Geistlicher, 
ber in einer entscheidenden Zeit baS berraten hat — bas 
müffen wir so aussprechen — was er einft in feiner Ordina- 
tion gelobt hat, unb ber durch feine Haltung zumindesten 
Verwirrung, wenn nicht Irrleitungen in feine Gemeinde 
getragen hat. Wenn wir biefen Herren gegenüber nicht auch 
heute noc eine ganj flare Abgrenjung bornehmen, unb bie 
Abgrenjung ift meines Erachtens dadurch gegeben, baft sie 
nicht in ben Kirchendienst in irgenbeiner Weise mehr über- 
nommen werben, fo begehen wir einen Fehler. Das ift durch- 
aus gerecht, unb wir haben nach auften hin auch ju jeigen 
unb ju beweifen, wie sehr wir jene Faltung als eine Gefahr 
für bie Kirche ansehen muszten unb sie auch heute noc an- 
sehen müffen, eben im Blick auf bie Zukunft, bie auch hier 
aufgejeigt wurde. Mir scheint also nicht bie Tatsache, baft
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ber einzelne im Dienst ober nicht im Dienst ift, baS wesent- mäszig irregeführt hat, erfolgen sollte, fo fäme eine Anstellung 
liche zu fein, fonbern durch biefe Faltung, bie mir bisher als Professor ber Theologie unter feinen Umständen in 
hatten unb bie mir fortsetzen, müffen mir klar in aller Frage. Amneftie bebeutet in biefem Falle nur, baft beftimmte 
Öffentlichkeit zum Ausdruck bringen, baft mir unter feinen Versorgungsrechte in Kraft treten, aber nicht Anstellungs- 
Umständen solche Irrungen unb Fehlleitungen berufener rechte. In biefer Beziehung muft eS bolle Klarheit geben. 
Diener am Worte heute als eine Nebensächlichkeit betrachten Man mürbe sic ja sehr irren, menn man dächte, baS Hervor- 
fönnen unb ohne meitereS biefen Leuten ben Weg in ihr brechen einer Irrlehre fei etwa nur ein Zufall. Wir sehen 
Amt ober wenigstens in eine teilweise Amtsführung mieber eS augenblicklich ganz deutlich im Osten, mie bei Menschen,
freigeben. bie überhaupt für eine staatliche Dämonie anfällig sind, bie

Abgeorbneter Lindenbach: Mein Herr Vorrebner hat be- Anfälligkeit auch unter neuen Verhältnissen bestehen bleibt, 
reits vorweggenommen, was ic eigentlich aussagen wollte, weil bei ihnen eine letzte Vinbung bom Evangelium ^er 
Ic möchte nur hinzufügen, baft mir unfere Gemeinden für fehlt. Infolgedessen fann eine kirchliche Masznahme, bie sol- 
bie Zukunft, fomeit eS in unferen Kräften steht, bor Irr- chen Persönlichkeiten ihre volle frühere Wirksamkeit wieder- 
lehren bewahren müssen. Ic habe in biefem Punkt baS gibt, nicht in Frage fommen. Es besteht hier ein deutlicher 
befte Vertrauen, baft unser Herr Landesbischof hier schon baS Unterschied zwischen bem, maS im staatlichen Raum durchaus 
Richtige treffen mirb. Ich habe selbst schon ben Eindruck ge- möglich ift, unb ber befonberen Verantwortung, bie bie Kirche 
habt, baft er vielleicht in einzelnen Fällen zu milde, aber für ihre Gemeinden trägt. Sie hat ja doch ein Aufsichtsamt 
nirgends zu streng gewesen ist. Wir müssen deshalb bie barüber, baft bon ihren Pfarrern bie rechte Lehre vertreten 
gestellten Anträge im Interesse unserer Gemeinden ab- mirb. Um dieses tiefgreifenden Unterschieds willen barf man 
lehnen. • diese Dinge nicht auf bie leichte Schulter nehmen.

Abgeordneter Dr. Barner: Es wird vielleicht toon ben Präsident Dr. lmhauer: Sc darf annehmen, das ber
ehemaligen Amtsbrüdern, bie ben Antrag auf Wiederzu- Wunsch, sich meiter ju äuftern, nicht besteht. Der Antrag beS 
lassung zu Amtshandlungen gestellt haben, ermartet werden, Verf.Ausschusses geht hinsichtlich ber Eingabe ber fünf 
baft sic auch ein Pfarrer, ber im Verfassungsausschusz lange Pfarrer auf „Überweisung zur ÄenntniSnahme". Bezüglich 
Stunben mitberaten hat, dazu jetzt äuftert. Die Vergebungs- ber Eingabe Pörit unb Varcf ift vorgeschlagen, eS soll diese 
bereitschaft ift bei mir unb ben anberen Pfarrbrüdern beS Einsetzung eines Ausschusses zur Nachprüfung abgelehnt 
Ausschusses burchauS vorhanden. In seelsorgerlichen Ge- merben, unb es foil eine Erklärung barüber abgegeben wer- 
sprächen mit manchen dieser ehemaligen Amtsbrüber haben ben, baft bie Landessynode bon ber Ordnungsmäszigkeit des
mir bas toon Mensch ju Mensch bezeugt. Wenn aber bie Frage Verfahrens beS OR überzeugt sei.

In bie uns toon ber Geschäftsordnung gegebene Weisunggestellt wird, ob ein solcher Amtsbruder wieder einmal fähig
wird, das Pfarramt auch nur aushilfsweise zut bekleiden, üon allgemeiner Form gekleidet würde das heizen: Die Lan- 
bann ist das eine Frage, zu ber bie Synode einft in ben bon dessynode geht zur Tagesordnung über unb gibt folgende 
ihr erlassenen Gesetzen Stellung genommen hat, für bie mir Erklärung ab ...
auch heute eintreten muffen. Das man an bie Synode das Abgeordneter D. Dr. von Diese: Sc beantrage, diese Er-
Ansinnen stellt, sie solle einen Ausschuß bilden, ber bie Fälle klärung, mie fie ber Verf.-Ausschusz borgelegt hat, anzu- 
ber ehemaligen Amtsbrüder untersuchen soll, ift toon uns nehmen unb ihr lediglich als Schluszsat hinzuzufügen: „Da- 
deshalb abgelehnt worden, weil es ein Misztrauen gegen ben mit betrachtet bie Landessynode bie Eingabe als erledigt."
Oberkirchenrat unb den Herrn Landesbischof barfteUt, bie ja Abgeordneter Schneider: Mein Antrag geht weiter. Mein
mit ber Durchführung unb Handhabung jener bon ber Synode Antrag sieht eine flare Willenskundgebung toor, das an bem 
beschlossenen Gesetze beauftragt sind unb sie angemenbet derzeitigen Zustand, wo bie betreffenben Herren auszer Dienst 
haben. Auch eine Synode bzw. ein Synodalausschusz tonnte sind, nichts geändert werden soll, unb fie auszer Dienst blei- 
nur auf bem Boden ber bestehenden Gesetze entscheiden unb ben. Ic bitte, bie Stimmung über biefen Antrag erkunden
mürbe kaum zu einer anberen Entscheidung als ber des 
Oberkirchenrats unb des Herrn Sandesbischofs kommen. Es

311 wollen.
Landesbischof D. Bender: Ich möchte nur barum bitten,

liegt in ber Handhabung ber Gesetze ein starkes seelsorger- baft gefagt mirb, es foU an ber bisherigen Handhabung des 
liches Moment. Gerade menn bom Abgeordneten Kley Gesetzes festgehalten werden, b. h. es soll uns in ber Kirchen- 
barauf hingewiesen mirb, baft bie ehemaligen Amtsbrüder leitung nicht prinzipiell bie Möglichkeit einer Revision ge- 
seelisch unter ihrer augenblicklichen Lage leiben unb zu- nommen fein, wofern bie Voraussetzungen bafür ba sind, 
sammenzubrechen drohen, zeigt, baft fie ber seelsorgerlichen nämlich bie ertennbare Einsicht, baft man in ber Vergangen- 
Hilfe bedürfen, bie ihnen auch geboten werden musz. Wer heit gefehlt hat. Das ift bei ben Amtsbrüdern, bie bie Ein- 
sollte aber gegenüber ehemaligen Amtsbrüdern als Seel- gabe gemacht haben, nicht ber Fall. Diese Einsicht fehlt. Sie
forger mehr am Platze fein als ber Herr Landesbischof?! sind betrübt über bie persönlichen Verhältnisse unb nicht

Abgeordneter D. Hupfeld: Zunächst muß betont werden, betrübt barüber, baft sie in ber Vergangenheit ihren Ge- 
baft an unb für sic bie Kirche in einer viel milderen Form meinben nicht bie rechten Hirten gewesen finb. Solange diese 
mit solchen Leuten umgegangen ist, als ber Staat. Wenn ic Einsicht nicht ba ift, haben mir teinen Anlasz, das, was mir
baran benfe, mie ber Staat auf diesem Gebiet an ben Pro- aufgrund ber Ausführung des Gesetzes angeordnet haben,
fessoren gehandelt hat, bie bis heutc vielfach noch teinen zurückzunehmen.
Pfennig bon einer Pension ober etwas ähnlichem bekommen. Abgeordneter D. Dr. b. Diese: Wenn ic ben Antrag vor
bann ift das, was bie Stirche getan hat, augzerordentlic Herrn Schneider richtig berftanben habe, ging er barauf aus, 
milde. Sie hat bie äuszerste Not in biefen Familien auf ihre baft biefen 5 auch in Zukunft bie aushilfsweise Hinzuziehung 
Schultern genommen. Andererseits, um eine Analogie bon berfagt bleiben sollte unb das mürbe eine Bindung für ben 
ber Universität heranzuziehen: wenn eine Amnestierung Herrn Landesbischof bebeuten; bie wollten mir nicht. Ic 
eines früheren Theologieprofessors, ber unfere Jugend lehr- mürbe fie auch nicht für richtig halten. Wir glaubten, mit
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unserer Auffassung auc dem zu entsprechen, was der Herr 
Landesbischof eben ausgeführt hat. Die Landessynode ist 
überzeugt, das wie bisher geprüft wird, wer unter den Be- 
troffenen für die Genehmigung zur Ausübung landeskirch- 
licher Dienstleistungen herangezogen werden kann.

Abgeordneter Schneider: Ic bin anderer Meinung. Und 
zwar, das man bas den Herren heute [agen kann unb sagen 
soll. Ic gebe *in ber Formulierung etwas nadj. Ic mürbe 
bitten, ber Antrag mirb übermiefen zur Kenntnisnahme mit 
bem Zusatz, „die Synode ift ber Meinung, dasz bie bisherige 
Handhabung des Gesetzes beibehalten werden soll." Das 
mürbe bem entsprechen. Das heiszt, dasz praktisch für ben 
Herrn Landesbischof eine innere Bindung nicht eintritt, unb 
es babei bleibt. In einem solchen Falle bin ic auc gerne 
bereit, eine Tür zu öffnen. Das sollte doch klar ausgesprochen 
werden. Ic mürbe auc eine Zweiteilung ber Abstimmung 
empfehlen. Über ben ersten Antrag, ber feinem Geist nach 
anders ift als ber zweite, wo ein scharfes Wort vom Ver- 
fassungsausschusz gegeben ift.

Abgeordneter Dr. Bier: Ic möchte noch bas eine fagen. 
Wir sollten bei ber Antwort an diese Herren klar zum Aus- 
druc bringen, das bie Synode sic nicht brängen läszt, unb 
mir hinter ber Kirchenleitung stehen unb biefen Versuch klar 
ablehnen. Wir wissen, baß ber Herr Landesbischof unb bie 
Kirchenleitung das tut, was fie verantworten kann vor Gott.

Abgeordneter Kley: Darf ic zum Ausdruck bringen, baft 
ic mit vollstem Vertrauen hinter ber Kirchenleitung stehe, 
aber aus Gewissensgründen mich gezwungen sah, biefen 
Antrag zu stellen.

Präsident Dr. Umhauer: Wir müssen erft über ben Antrag 
des Herrn Schneider abstimmen, weil er eine Anderung bes 
Antrags des Verfassungsausschusses enthält.

Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: Soll bamit Schlusz fein? 
Ich mürbe das bedauern, meil es mir wichtig scheint, baft mir 
zum Ausdruck bringen, baft fie im Irrtum sind mit ihrer 
Eingabe bezügl. ber Bekanntmachung vom 4. September 1947. 
Sie haben bie Eingabe unb bie landesbischöfliche Verordnung 
so aufgefaszt unb in ihrer Eingabe so hingestellt, als ob bamit 
bie Tür für immer geschlossen fei. Wir haben es nicht un- 
überlegt gemacht. Wir haben ben Sat aufgenommen: Sie 
bemerft, baft bie Bekanntmachung des Herrn Landesbischofs 
vom 4. September 1947 lediglich besagt, das die Dekane ober 
Gemeinden, bie auf Grund bes Gesetzes zur Wiederherstel- 
Jung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes zur Ruhe 
gesetzten Pfarrer nicht ohne Genehmigung bes Landesbischofs 
zu aushilfsweisen landeskirchlichen Dienstleistungen heran- 
jiehen bürfen.
Ic mürbe es für falsch halten, wenn baS nicht hinein fäme.
Abgeordneter Schneider: Es gäbe noch eine anbere Mög- 

lichkeit, wenn mir ben Satz, ben Herr Professor v. Dietze 
sagt, noch dazu nehmen.

Präsident Dr. Umhauer: Stimmen mir barüber ab, ob ber 
Vorschlag Schneider angenommen mirb. Wenn ja, eine zweite 
Abstimmung: wollen mir ben Satz, ben ber Verfassungsaus 
schuß — Dietze — vorschlägt, noch beifügen?

Abgeordneter Schneider: Darf ich formulieren. Der An- 
trag beS Verfassungsausschusses hat brei Sätze. Die erften 
zwei Sätze können mir stehen laffen. Der britte Satz:

„Die Landessynode ift überzeugt, baft ber Landesbischof 
mic bisher prüfen mirb, mer unter ben betroffenen Pfar- 
rern durc fein Verhalten bie Genehmigung rechtfertigt, 
ipn zu aushilfsweisen landeskirchlichen Dienstleistungen 
mieber heranzuziehen".

mirb ersetzt durc meinen Sat:
„Die Landessynode ift ber Meinung, baft bie bisherige 

Handhabung bes Gesetzes beibehalten werden soll."
Ic bin mit bem Herrn Landesbischof in Übereinstimmung, 

baft man ihm — baS ift mein letztes Wort — bie volle Frei- 
heit zur Entscheidung überläszt, aber ic mill im jetzigen 
Augenblick ben Herren nicht fo viel Hoffnung machen. Ic 
schlage deshalb vor, ben britten Satz von mir zu übernehmen.

Präsident Dr. Umhauer: Wir wollen zunächst über ben 
erften Sat abstimmen unb bann über ben Zusatz, ben Antrag 
Schneider. Der Antrag lautet jetzt:

(1) Die Landessynode überweist bie vom 10. Oktober 1949
batierte Eingabe ber genannten 5 Pfarrer bem Evang.
Oberkirchenrat zur Kenntnisnahme.

(2) Sie bemerft dazu, baft bie Bekanntmachung bes 
Landesbischofs vom 4. September 1947 lediglich besagt, 
baft bie Dekane ober Gemeinden bie auf Grund beS Gesetzes 
zur Wiederherstellung eines befenntniSgebunbenen Pfarrer- 
standes zurruhegesetzten Pfarrer nicht ohne Genehmigung 
bes Landesbischofs zu aushilfsweisen landeskirchlichen 
Dienstleistungen heranziehen bürfen.

(3) Die Synode ift ber Meinung, baft bie bisherige
Handhabung beS Gesetzes beibehalten werden foll.
Das ift ber Antrag Schneider. Zunächst wollen mir über 

bie beiben erften Sätze abstimmen. Sie werden bei einer 
Enthaltung angenommen.

Der letzte Sat bes Beschlusses beS Verfassungsausschusses
lautet:

Die Landessynode ift überzeugt, baft ber Herr Landes- 
bischof mie bisher prüfen mirb, mer unter ben betroffenen 
Pfarrern durc fein Verhalten bie Genehmigung recht- 
fertigt, ihn zu aushilfsweisen landeskirchlichen Dienst- 
leistungen mieber heranzuziehen.
Ic bitte abzustimmen über biefen Satz, ber ben Eintrag 

Schneider ablehnen mürbe. Der Antrag mirb mit 23 gegen 
16 Stimmen angenommen. Damit ift ber Antrag Schneibel 
auSgefchieben.

Der von bem Berichterstatter Abgeordneten Dr. Kuhn bor- 
getragene Antrag zur Eingabe Pörit unb Barc mirb in ber 
Fassung bes Verfassungsausschusses mit bem Zusat „Damit 
betrachtet bie Landessynode diese Eingabe als erledigt" mit 
allen Stintmen bei einer Enthaltung angenommen.

Abgeordneter Frank: Nach Erledigung biefer beiben Ge- 
suche habe ic noch eine Anfrage, bie manche Pfarrer unb 
Gemeindeglieder im Land interessiert. Wie ift es möglich, 
baft ein ehemaliges führendes Mitglied ber DC, auf baS sic 
bie foeben genannten Gesuchsteller berufen, heute im würt- 
tembergischen Kirchendienst steht? Gibt es nicht fo etwas mie 
eine Solidarität ber Abwehr, auch über bie Grenzen ber 
Landeskirchen hinaus?

Oberkirchenrat Dürr: Herr Pfarrer Kiefer, ber Landes- 
leiter ber ®£, um ben es sic babei handelt, hat lange Zeit 
in bent Lager Ludwigsburg seelsorgerliche Dienste getan. Die 
württembergischen %lfarrer, bie mit ber Seelforge im Inter- 
nierungslager Ludwigsburg beauftragt gewesen sind, unb bie 
bie Tätigkeit von Pfarrer Kiefer in jener Zeit in Ludwigs 
burg beobachtet haben, haben feine Verwendung, unb zwar 
aushilfsweise Verwendung, int Seelsorgedienst an einem 
Krankenhaus befürwortet. Der württembergische OR hat bei 
uns angefragt, welche Stellung ber badische OR dazu ein 
nehme, unb mir haben erklärt, baft mir feine Einwendungen 
bagegen zu erheben hätten. Daraufhin hat biefe Beauftra-

/
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gung stattgefunden. Wir haben mitgeteilt, daß er bei uns 
in ber bab. Kirche feine Verwendung mehr finden könne.

Präsident Dr. Umhauer: Wir fahren fort. Ziffer 9 ber 
Tagesordnung: Gingabe beS Synodalen Dr. Sepmitt betr. 
Anrechnung ausländischer Semester auf das Studium der 
Theologie.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. to. Dietze: Es sind tat- 
sächlich schon Ausnahmen gemacht worden bis zu 3 Seme- 
stern. Es handelt sich ba hauptsächlich um baS Studium in 
Basel, baS von Lörrac aus mit Grenzscheinen, bie bisher 
für bie Markgräfler ausgegeben murben, billig durchzuführen 
mar, ba feine Gelder erhoben murben. Es ift verwiesen 
morben auf baS Studium in Utrecht, baS früher für Stu- 
bierenbe aus ber Pfälzischen Landeskirche bis zu 4 Semeftern 
möglich war und ungerechnet wurde. Der Antrag wollte 
demzufolge, das ber O® bie Frage ber Anerkennung ber 
Schweizer Semefter bis zu einer Höchstdauer toon 4 Semeftern 
erneut unb wohlwollend prüfen möge, alfo nicht eine Fest- 
Iegung auf eine beftimmte Anrechnung, sondern bie Bitte 
um Prüfung. Es sind Bedenken gegen eine solche weitgehende 
Anrechnung vorgebracht morben, inSbefonbere auch toon 
Prof. Schlink und toon OK Dr. Heidland. Aber eS steht wohl 
nichts im Wege, dasz mir mit bem Antrag, mie er uns vor- 
liegt, ber Eingabe entsprechen unb zwar mit folgendem Be- 
schlusz:

Zur Eingabe beS Synodalen Dr. Frit Otto Schmidt 
betr. Anrechnung toon im AuSlaub verbrachten Studien- 
femeftern beantragt der Verfassungsausschusz:

Die Landessynode überweist bie Eingabe bem Evang.
Oberkirchenrat unb empfiehlt, bie beantragte Prüfung 
vorzunehmen.

Präsident Dr. Umhauer: Ich bitte, ba niemand baS Wort 
wünscht, abzustimmen. Die Abstimmung ergibt einstimmige 
Annahme.

Es folgt Punkt 10 ber Tagesordnung: Eingabe der Kirchen-
ältesten von Eggenstein.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Evang. Kir- 
chengemeinderat Eggenstein hat unterm 12. Oktober 1949 
bie folgende Eingabe an bie Synode gemacht:

„Durch das bis jetzt noch geltende Gesetz betr. Besetzung 
von Pfarrstellen kam bie evang. Kirchengemeinde in 
Eggenstein in eine grosze Notlage, welche uns zwingt, dies 
der Synode mitzuteilen:

Als unser früherer Pfarrer Schilling im September 1947 
feine Versetzung nach Sennfeld erzielt, richteten wir sofort 
ein Schreiben an ben Oberkirchenrat. Wir baten darin, 
bei ber Besetzung unserer Pfarrei doch bie Gemeinde zu 
berücksichtigen, bie ben ganzen Krieg über von auswärtigen 
Pfarrern vertreten und Jahre vorher toon einem D. C. 
Pfarrer geführt wurde.

Unser Wunsch war, das wir einen Pfarrer bekommen, 
ber bie Gemeinde sucht unb nicht abstöszt. Der mit Freude 
das kirchliche geben ber Gemeinde fördert.

Nach langem vergeblichem Warten auf Antwort wurde 
uns vom Oberkirchenrat Herr Pfarrer Pfisterer aus 
Würm vorgeschlagen. Dabei wurde er uns nach seiner 
besten Seite geschildert. Als wir fragten, ob sic nach 
Eggenstein noch mehr Pfarrer gemeldet hätten, betamen 
mir folgenbe Antwort:

Sonst hat sic kein Pfarrer nach Eggenstein gemeldet.’ 
Daraufhin waren mir gezwungen, ben Vorschlag anzu- 
nehmen. Später erfuhren mir von Oberkirchenrat Rost,

das sic sechs Pfarrer um bie Stelle beworben haben. — 
Über baS Gesetz murben mir nicht unterrichtet. —

Auf Weihnachten 1947 trat Pfarrer Pfisterer feinen 
Dienft in Eggenstein an. Es bauerte nicht lange, unb schon 
mar durch fein sonderbares Verhalten eine Enttäuschung 
unb grosze Unzufriedenheit in unferer Gemeinde. Es fam 
zwischen Pfarrer unb Kirchenältesten zu Auseinander- 
setzungen, unb mir wuszten schon, das wir baS Gegenteil 
bekamen von bem, maS Not gewesen märe.

Der Kirchenbesuch ging stark zurück. Der Kirchenchor 
burfte nicht mehr in ber Kirche fingen, ber Männerkreis 
hörte auf zu existieren, unb bie Bibelkreise schmolzen 
immer mehr zusammen. Schriftlich unb mündlic flagten 
mir beim OK Rost unfre Not. Die Beschwerde ber Kirchen- 
ältesten beim Oberkirchenrat nützte nichts. Das Verhalten 
beS Herrn Pfarrer ging ungeftört meiter. In einer bom 
Oberkirchenrat angeorbneten Versammlung ber Kirchen- 
gemeinde in ber Kirche zu Eggenstein, in ber bie Gemeinde 
einbeutig bekundete, das Herr Pfarrer Pfisterer „in Wort 
unb Wandel" ber Gemeinde nicht bient, mie eS zum Wei- 
terkommen einer christlichen Gemeinde nötig märe, blieb 
ohne Gehör!

Nach nochmaligem Drängen hat sic Herr Oberkirchenrat 
Dürr biefer Angelegenheit angenommen. Wir betonen 
ausdrücklich, solange Herr Pfarrer Pfisterer in Eggenstein 
ift, mirb baS kirchliche geben immer meiter zurückgehen.

Wir richten an bie Synode bie Bitte:
1. Dasz ben Gemeinden ihr Recht nicht meiter gekürzt mirb. 

Bm. (Eine Antmort auf ein Schreiben ber Kirchenälte- 
ften märe zum minbeften Christenpflicht gemefen.)

2. Dasz beim fommenben Gesetz betr. Besetzung von Pfarr- 
stellen ben Gemeinden in aller Offenheit bie Bewerber 
bekannt gegeben merben.

3. Dasz ben Männern, bie mit ihrer Person im öffentlichen 
geben für bie Kirche eintreten, mehr Achtung unb Glau- 
ben geschenkt mirb, (als anonymen Gewährsleuten beS 
Herrn Pfarrers)."

Der Verfassungsausschusz hat sich mit biefer Gingabe sehr 
eingehend beschäftigt. Gr hat bie Mitglieder beS Oberkirchen- 
rats, bie mit ber Sache beschäftigt waren, hinzugezogen, unb 
er fam sodann zu folgender Entschliessung:

GS möge bie Synode bie Gingabe nach eingehender Prü- 
fung durch ihren Verfassungsausschusz bem Evang. Ober- 
kirchenrat überweisen zur Kenntnisnahme, unb fie misz- 
billigt bie Art beS Vorgehens ber Kirchengemeinde- Altesten 
unb bebauert besonders, dasz fie nach ben langen Versuchen 
beS Evang. Oberkirchenrats um Herbeiführung beS Frie- 
bcnS unb nach ber Besprechung mit Oberkirchenrat Dürr 
Dom 6. 10. 1949 gründlich erörterte unb zum groszen Teil 
widerlegte Vorwürfe erneut vorbringen.

Die Landessynode lehnt eS ab, in bie noch nicht abge- 
schlossenen Bemühungen ber Kirchenleitung einzugreifen. 
Die Entschliessung mirb einstimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Wir fommen zum Punkt 11 ber 

Tagesordnung: Die Entschliezung betr. versetzte Synodale.
Der Verfassungsausschusz legt hier von sic aus einen 

Antrag bor, ohne dasz eine Gingabe in biefer Richtung ober 
sonst zugegangen ift. GS handelt sic um folgendes: Wir 
haben erlebt, dasz eines ber Mitglieder, ein früheres Mit- 
glieb beS Verfassungsausschusses, Herr Baumann, aus ber 
Synode ausgetreten ift. GS finb schon öfters Fälle vorge- 
fommen, wo sic bie ernfte Frage ergeben hat, ob gewählte
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Synodale, die durch Versetzung aus dem Bezirk, der sie ge- 
wählt hat, herauskommen, damit aus der Synode aus- 
scheiden oder mehr oder weniger verpflichtet find, aus der 
Synode auszutreten. Wir find zu der Überzeugung gelangt, 
dasz mir hier feine rechtliche Regelung vorschlagen können, 
die alle vorkommenden Fälle nun zweifelsfrei und ohne eine 
gewissenhafte Entscheidung durch den Betroffenen regelt. 
Wir schlagen der Synode folgende Entschlietzung vor:

Synodale, die durch Versetzung den Bezirk, der fie ge- 
wählt hat, verlassen, find bor die ernfte Frage gestellt, 
ob fie bann aus ber Landessynode ausscheiden ober aus- 
zutreten haben.

Die Verpflichtung ber Synodalen erschöpft sic nicht in 
ber Vertretung eines beftimmten Bezirks. Daher kann 
nicht etwa vorgeschrieben werben, dasz ein gewähltes Mit-
glied der Synode mit der Versetzung in einen anderen . liche Arbeit an einem neuen Ordnungsentwurf beginnen
Bezirk aus ber Synode ausscheidet.

Andererseits ift für jeben gewählten Synodalen baS Be- 
wusztsein wichtig, von einem beftimmten Bezirk getragen 
zu fein unb über bie in biefem Bezirk vorhandenen Zu- 
stände unb Wünsche ber Synode berichten ju können. Wenn 
bie Verbinbung mit bem bisherigen Bezirk durch eine 
Versetzung unmöglich gemacht wirb, kann also bent hiervon 
betroffenen Synodalen nicht verwehrt werben, aus ber 

. Synode auszutreten. Die Landessynode begrüszt es aber,
Wenn Synodale auch in biefem Fall in ihr verbleiben, 
zumal es für ihre Arbeiten förderlich ift, wenn nicht zu 
häufiger Wechsel in ber Zusammensetzung ber Landes- 
synode eintritt.
Die Entschlieszung Wirb angenommen.
Es folgt Ziffer 12 ber Tagesordnung: Die Wahl eines 

Weiteren Mitgliedes des Verfasjungsausschusses.
Abgeordneter D. Dr. 0. Dietze: Der Verfassungsausschusz 

hat bereits Herrn Dr. Schmitt, unferen Konsynodalen, für 
.seine jetzigen Arbeiten herangezogen unb ift ihm für feine 

Mitwirkung dankbar. Entsprechend ber in ber ersten Plenar- 
sitzung getroffenen Abmachung bitten Wir um bie nachträg- 
liche Bestätigung, das Herr Dr. Schmitt formal in ben Ver- 
fassungsausschus gewählt Wirb.

Präsident Dr. Umhauer: Ic barf annehmen, das Herr 
Dr. Schmitt jum weiteren Mitglied beS Verfassungsaus- 
schusses gewählt ift.

Wir kommen zum Punkt 13 der Tagesordnung: Bericht 
über die Arbeiten beS Heinen Verfassungsausschusses.

Berichterstatter Kreisdekan Hof: Der von ber Landessynode 
durch Beschluß vom 4. März 1948 eingesetzte Ausschuß zur 
Ausarbeitung beS Entwurfs einer neuen Verfassung bzw. 
Grundordnung unferer Landeskirche hat mich beauftragt, 
ber Landessynode einen Bericht zu geben über feine Tätigkeit 
unb über bie von ihm erörterten Fragenkomplexe.

Der Ausschuß trat — abgesehen von einer kurzen geschäft- 
lichen Besprechung am 29. September 1948 anläszlich ber 
Tagung ber Landessynode in Herrenalb — ju brei ordent- 
liehen Sitzungen zusammen, bie am 27. Mai 1948, am 29. 
unb 30. Januar 1949 unb am 11. unb 12. Juni 1949 in 
Freiburg i. Br. stattfanden. Einige Male muszten weitere 
vereinbarte Sitzungen abgesagt Werben, weil es unmöglich 
war, bie Mitglieber zusammenzubekommen. Nur bei ber 
erften Sitzung waren bie brei ordentlichen Mitglieder an- 
Wefenb; bei ben beiben anberen fehlte je eines von ihnen 
Die brei stellvertretenden Mitglieber Wurben zu allen Sitzun- 
gen eingeladen, unb eS Waren immer mindestens zwei von 
ihnen an ben Beratungen beteiligt. Zu allen Sitzungen tarn

auch der Referent der Kirchenleitung, Herr Oberkirchenrat 
D. Dr. Friedrich.

Zu Beginn feiner Arbeit stand der Ausschuß zunächst vor 
der Frage nach dem konkreten Ziel und dem modus proce- 
dendi feiner Arbeit. Es war zu entscheiden, ob ein völliger 
Neubau der Verfassung ober nur ihr Umbau an etwa be- 
sonders der Umgestaltung bedürftigen Stellen ins Auge zu 
fassen fei. In der Erwägung, das die Schaffung einer neuen 
Grundordnung die gründliche Vorklärung einer Reihe von 
entscheidenden Fragen erfordert und das kein akuter Not- 
ftand im Verfassungsleben unferer Kirche gegeben ift, der 
einer unverzüglichen Behebung bedürfte, kamen mir dahin 
überein, anhand der geltenden Verfassung jene grundsät- 
lichen Fragen herauszustellen, die wenigstens in den Grund- 
zügen zu besprechen und zu beantworten find, ehe die eigent-

kann. Vei ber Durchsicht ergaben sich folgende zwölf Haupt- 
fragen:

1. Die Bekenntnisgrundlagen.
2. Die Kirchenmitgliedschaft.
3. Gemeinde unb Amt.
4. Einzelgemeinde unb Landeskirche.
5. Gemeinden unb Kirchenleitung.
6. Aufbau unb Organe ber Gemeinde.
7. Kirchenbezirk unb Kirchenkreis.
8. Organe ber Landeskirche int allgemeinen.
9. Synode, Landesbischof, Oberkirchenrat.

10. Die Wahlordnung.
11. Kirchenzucht unb kirchliche Gerichtsbarkeit.
12. Kirchliche Vermögensverwaltung.
Gleich bie erste Frage nach ben Bekenntnisgrundlagen 

unferer Landeskirche führte zu bewegten, immer wieder bon 
neuem sic erhebenden Erörterungen. Der Ausschuß empfand 
dabei auf ber einen Seite bie grosze Schwierigkeit biefer 
Frage, bie geeignet ift, eine spannungsvolle Auseinander- 
setzung innerhalb des Ganzen ber Kirche heraufzuführen; 
aber auf ber anderen Seite sah er auch, daß das Problem 
des Bekenntnisstandes ber Landeskirche, das sic in ben ver- 
schiedenen Deutungen des § 2 ber Unionsurkunde meldet unb 
auch durch bie Erklärungen ber Generalsynode von 1855 
nicht enbgültig jur Ruhe gebracht Werben konnte, einer Be- 
antwortung bebarf, Wenn zahlreiche Einzelfragen ber Ver- 
fassung, bie eine bekenntnisgemäsze Regelung erheischen, ent- 
schieden werben sollen. Wir Waren deshalb auch ber Mei- 
nung, dasz mir uns selber unb ber ganzen Kirche bie Erörte- 
rung ber Bekenntnisfrage nicht ersparen bürften. Im Kreis 
ber Ausschussmitglieder Würben verschiedene Ansichten ver- 
treten. Von ber einen Seite murbe betont, das es auf jeden 
Fall bei ber badischen Consensusunion als einer tatsächlichen 
Bekenntnisunion verbleiben müffe, das bie Entscheidung für 
einen ber beiben jetzt geltenden Katechisnten bie Entscheidung 
für eine Konfessionskirche bebeuten mürbe unb dasz das 
Nebeneinander ber beiben Katechismen möglich sei, ba auch 
bie Schrift in manchen Fragen ein verschiedenes Verständnis 
ermögliche. Auf ber anberen Seite murbe bagegen bemerkt, 
eine Kirche, in beren Bekenntnisformulierung ber Luthersche 
unb ber Heidelberger Katechismus mit ihren teilweise stark 
gegensätzlichen Aussagen nebeneinander genannt werden, 
könne nicht als geordnete Kirche gelten, weil ba bie Ein- 
deutigkeit unb Einheit ber Lehre gefährdet fei: eine Kirche 
mit eigenem uniertem Katechismus stehe ben anberen Lan- 
deskirchen isoliert gegenüber unb entferne sic von beren 
Bekenntnisgrundlagen, ftatt sich ihnen zu nähern; bie einjig
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mögliche Lösung sei, ben Katechismus Luthers allein zu ber- ist sic dahin schlüssig geworden, ben Vollzug dieses Be- 
wenden unb ihn durch Fragen des Heidelbergers, bie ihm schlusses weiter auszusetzen, bis etwa bie Frage entschieden 
nicht widersprechen, zu ergänzen; baS bebeute feine Aus- ist, ob nicht unser kleiner Verfassungsausschusz irgendwie
scheidung beS Reformierten unb feine Säuberung, sondern erweitert werben foll.

Sc verweise auf ben nächsten Punkt ber Tagesordnung.nur eine Klärung des Bekenntnisstandes unserer Landes-
kirche. Weiter wurde gesagt, nac § 2 UU. gelten in unserer Nac der Erörterung der Frage nac den Bekenntnisgrund-
Kirche bie Confessio Augustana invariata unb — soweit fie lagen unb auch im Weiteren Gang ber Verhandlungen immer 
übereinstimmen — ber Luthersche unb ber Heidelberger Ka- wieder auf biefe Grundfrage zurückverwiesen, wandte fich ber 
techismus; bie CA stehe über bem Consensus, unb ber Ausschuß ber Besprechung ber vorhin angebeuteten 12 The- 
Heidelberger Katechismus könne, soweit er mit ber CA in men zu. Dabei stellte sich halb heraus, dasz eS ben Ausschusz- 
Widerspruch stehe, nicht als geltend angesehen Werben; eS fei beratungen förberlich Wäre, wenn ihnen eine Denkschrift zu 
nur zu fragen, Wie baS Verhältnis zwischen Art. X ber CA Grunde gelegt werben könnte, bie jene 12 Grundfragen be- 
unb §-5 UU. (er enthält bie Abendmahlsfragen unseres handelt unb babei Einblick gibt in bie Entwicklung ber Kir- 
Katechismus) theologisch zu beurteilen fei. Die Erörterungen chenverfassung in ber badischen Landeskirche, in bie allgemeine 
ber theologischen Sachprobleme, bie eben angebeutet wurben, Entwicklung ber Kirchenrechts- unb Kirchenverfasjungspro- 
spitzten sich in unferem Ausschusz zu folgenden Fragen zu, bleme im 19. Jahrhundert unb in bie bereits vorliegenden 
beren gutachtliche Beantwortung von ber Theologischen Fa- Verfassungsentwürfe anberer Gliedkirchen ber ERD. Vei ber
fultät der Universität Heidelberg erbeten werden soll: erwähnten Herrenalber Besprechung am 29. September 1948
1. a) Ist es lehrmäszig möglich, dasz in berfelben Kirche Con- wurde beschlossen, Herrn Oberkirchenrat Friedrich um bie 

fessio Augustana unb Heidelberger Katechismus under- Abfassung einer solchen Denkschrift zu bitten. Er entsprach
diesem Wunsche und legte den Ausschuszmitgliedern Endekürzt nebeneinander in Geltung stehen?

b) In welchen Stücken stimmen ber Kleine Katechismus Dezember 1948 eine 100 Seiten umfassende Arbeit vor, die 
Luthers unb ber Heidelberger Katechismus überein? von allen, in deren Hände sie fam, aufs dankbarste nicht nur

als umfassend und materialreich, sondern auch als flärend2. a) 8n Welchem Verhältnis steht bie Abendmahlslehre in 
CA Art. X zu ber in § 5 uu? Ist eS lehrmäszig mög- 
lich, dasz innerhalb einer Kirche beibe Lehrmeinungen 
nebeneinander in Geltung stehen?

b) In welchem Verhältnis steht bie Abendmahlslehre im
Heidelberger Katechismus zu ber in § 5 UU? Ist eS 
lehrmäszig möglich, dasz innerhalb einer Kirche beibe
Lehrmeinungen uebeneinanber in Geltung stehen?

An biefer Stelle meines schriftlichen Gerichtes halte ich 
heute eine Einschaltung für notwendig. In brei Punkten 
Würbe etwas hinzuzufügen fein:

1. Ic hebe noch einmal ben schon in ber vorigen Woche 
hier im schriftlichen Bericht von mir niedergelegten Sat aus- 
drücklic hervor: Wir dachten nirgends in unserem Aus- 
schuß an eine Underung beS Bekenntnisstandes, wir dachten. 
alle nur an feine Klärung hinsichtlich ber Fragen, bie eben 
angebeutet Worben sind. deskirche, durch Wohnsitznahme in ihrem Gebiet unb durch

2."Für biefeS Anliegen einer Klärung beS Bekenntnis- Aufnahme in bie Landeskirche. Von bem ErforberniS eines

unb sehr förderlich anerkannt wurbe. Unsere Verhandlungen 
vollzogen sic nun in Gestalt einer fortlaufenden Besprechung 
ber Denkschrift von Herrn D. Dr. Friedrich.

War es schon bei bem Bericht über bie Erörterung ber 
Bekenntnisfrage nur möglich, bie verschiedenen vertretenen 
Meinungen anzudeuten, so ift es erft recht unmöglich, ben 
Gang unb bie Ergebnisse ber Besprechung ber Einzelfragen 
in extenso darzustellen. Sc muß deswegen bitten, mir zu er- 
lauben, daß ic einige befonberS wichtige Punkte heraus- 
greife.

Bezüglich ber Kirchenmitgliedschaft tarnen Wir zu ber Er- 
kenntnis, eS müsse bestimmt Werben, das zur Kirche gehört, 
wer getauft, unterwiesen unb zum Abendmahl zugelassen ift 
unb fich zur Gemeinde hält (bie Bestimmung im einzelnen 
Wirb Aufgabe ber Lebensordnung fein), unb das bie Mit- 
gliedschaft erworben wirb durch Taufe in ber badischen San-

tandes War auch Herr Prof. Wolf offen. Um barauf hinzu- positiven Aktes ber Anmeldung zur Kirchenmitgliedschaft foll 
weifen, lese ic aus einem unferer Sitzungsprotokolle einen im Blick auf bie volkskirchliche Aufgabe ber Kirche abgesehen 
Abschnitt vor: Werben. Das ganze Gebiet ber Landeskirche foll in Kirchen-

Prof. Wolf Weift auf baS Dilemma hin, das zwar 1. bie gemeinben aufgeteilt werben, sodasz eS nicht mehr wie bisher 
Verfassungsfragen fo eng mit bem Bekenntnisstand zu- ba unb bort in ber Diaspora Glieder ber Landeskirche gibt, 
sammenhängen, dasz eine völlige Neufassung ohne Klärung bie nicht auch Glieder einer Einzelgemeinde sind. Vei ber
beS Bekenntnisstandes nicht gelingen kann, daß aber 2. diese Bestimmung dessen, WaS Gemeinde ift, foll von Art. VII ber 
Klärung zu fo grozen Verschiedenheiten ber Auffassung CA ausgegangen werben, unb eS foll in ber Grundordnung 
führen würbe, das bie Gefahr bestehe, bie consensusgebun- festgestellt Werben, dasz bie Landeskirche in ben Gemeinden 
bene Kirchengemeinschaft zu verlieren. Auch ihm erscheine existiert.
daher eine Regelung ber vordringlichen Einzelfragen ber Die Frage ber Pfarrstellenbesetzung ift von unS befonberS 
befte Weg, obgleich ihm andererseits gerabe bie Lektüre ber eingehend behandelt Worben. Doc genügen hier zwei kurze 
Denkschrift gezeigt habe, das auch zu Fragen wie Bischofs- Hinweise.
amt ober Pfarrwahl usw. im Grunde nur Stellung ge- -
nommen werben könne, wenn ber Bekenntnisstand geklärt Erweit. Oberkirchenrat vorgelegte Gesetzesentwurf, ber auf 
ift. Eine Zurückstellung biefer Frage Würbe nur einen Um- die Voten der Bezirkssynoden besondere Rücksicht nimmt unb 
weg bebeuten.

1. Der der gegenwärtigen Tagung der Landessyrode bont

Und die
die Pfarrwahl der Gemeinde vorsieht, wurde zunächst im 
Ausschuß vorberaten. Das Ergebnis der Aussprache wurde

3. Bemerkung: Der Beschluss, jenes Gutachten ju erbitten, vor Herrn Oberkirchenrat Friedrich in einem Entwurf 
ist gefaszt, fein Vollzug aber bis jetzt ausgesetzt Worben. Auch niedergelegt, ber bann von 3 Mitgliedern bzw. stellv. Mit- 
heute Nachmittag hat unser Ausschuß noch einmal getagt unb gliedern am 30. Juli unb 1. August 1949 in Freiburg ein-
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gehend geprüft murbe unb babei bie jetzt vorliegende Fassung 
erzielt. Das ift ber fog. Primärentwurf, ber vorhin be 
handelt murbe.

2. Es musz ausdrücklich bemerkt merben, daß von Anfang 
an bei ben Ausschuszberatungen starke Bedenken gegen bie 
Einführung ber Pfarrwahl ausgesprochen murben, bie auf 
bie Gefahr neuer Gruppenbildung unb auf bie Bedenken 
gegen das geistliche Urteilsvermögen mancher, Gemeinden 
hinmiefen. Mit Rücksicht auf biefe Bedenken murbe bie Bei- 
behaltung ber Ernennung ber Pfarrer, aber mit stärkerer 
Beteiligung ber Gemeinde durch bie Gewährung eines Vo- 
tum negativum vorgeschlagen.

Die Frage ber Vorbildung für baS Pfarramt hat unS 
infofern beschäftigt, als für ihre Regelung gemiffe Ansatz- 
bestimmungen in bie SO aufgenommen merben müssen. Wir 
Waren einmütig ber Meinung, baft an bem Erforbernis ber 
Hochschulbildung festzuhalten unb baft bie Einführung eines 
Lehrvikariats unb bie Errichtung eines Predigerseminars 
ber Landeskirche notmenbig ift.

In ber Frage ber Bermenbung ber Vikarinnen im Dienst 
ber 88 murbe eine lebhafte Erörterung gepflogen, in ber bie 
Meinungen gegeneinanderstanden. Mehrere Stimmen äuszer- 
ten sic dahingehend, baft ber von Frauen ausgeübte Dienst 
auf bie Kreise bon Frauen, Jugendlichen unb Kindern zu 
beschränken fei, baft bie Bifarin (die Bezeichnung murbe all- 
gemein als unzulänglich empfunben) um ber Würde ihres 
Dienstes willen bem Pfarrer nicht unter», fonbern nebenzu- 
orbnen fei, 'baft ihr aber baS Pfarramt nicht übertragen 
merben könne, weil biefeS nicht nur baS Amt ber Wortver- 
kündigung, fonbern auch das Hirtenamt umfasse, baS ber 
Frau nicht Sufomme. Darum murben Bebenfen gegen bie 
Bezeichnungen „Sondergemeinde", „Pfarrerin" unb „Ordi- 
nation" erhoben, bie mieberum bon anberen Stimmen lebhaft 
gewünscht unb für nicht mit ben apostolischen Weisungen im 
Widerspruch stehend erflärt murben.

Bei ber Besprechung ber Fragen beS Aufbaues ber Einzel- 
gemeinbe murbe befonberS über bie fog. Kerngemeinde ge- 
rebet. ES erhoben fich Bebenfen gegen bie Bezeichnung unb 
gegen bie in ihr gemeinte Sache, infofern es fich darum 
hanbeln mürbe, eine besondere Gruppe aus ber Gemeinde 
herauszuheben. Doc murbe bie Möglichkeit ermogen, ben in 
ber Wählerliste eingetragenen Gemeindegliedern gewisse 
Funktionen beS Dienstes unb ber Berantmortung zu über- 
tragen. Ihrer Zurüstung sollen befonberS bie regelmäszig 
zu haltenden Gemeindeversammlungen bienen, bie aber im 
übrigen allen erwachsenen Gemeindegliedern zugänglich fein 
sollen.

In biefem Zusammenhang fei fürs erwähnt, das die Aus- 
sprache über baS Altestenamt z. T. ihren Niederschlag fanb 
in einigen Beftimmungen beS ber gegenwärtigen Synode 
vorliegenden Gesetzesentwurfes zur Ergänzung ber Wahl- 
orbnung, ferner baft mir ohne auSgeformteS Ergebnis bie 
Fragen besprochen haben, ob ein Kirchengemeinderat von 
30 Mitgliedern zu fruchtbarer Arbeit fähig unb ob eine 
vermögensrechtliche unb finanzielle Verselbständigung ber 
Sprengelgemeinden innerhalb ber Groszstadtgemeinden ins 
Auge zu fassen sei.

Bei ber Verhandlung über ben Fragenkreis „Kirchen- 
bezirk unb Kirchenkreis" famen mir zu folgenden, stichwort- 
artig angebeuteten Ergebniffen: Die bisherige Struftur beS 
Kirchenbezirks foll nicht geänbert merben. In ber Bezirks- 
synode sollen bie Pfarrer ber LK, bie im Dienst ber IT 
unb beS Staates stehenden Pfarrer unb 5 vom Bezirks-

kirchenrat zu berufende Laien, die aktiv in den landeskirch- 
lichen Werken mitarbeiten, Sitz und Stimme haben. Anstelle 
der Schulsynode soll die religionspädagogische Arbeitsge- 
meinschaft erhalten und in den Aufgabenkreis des Kirchen- 
bezirks einbezogen werden. Die geistliche Aufgabe und Ver- 
antwortung des Bezirkskirchenrates soll stärker betont wer- 
ben. Es soll bei der Ernennung der Dekane und ihrer Stell- 
vertreter durch bie Kirchenleitung verbleiben. Die wissen- 
schaftliche Aufgabe ber Pfarrkonferenzen soll stärker unter« 
strichen, bie Abhaltung von Pfarrkonventen besonders emp- 
fohlen und bie Veranstaltung von theologischen Pfarrerfrei- 
Seiten fortgeführt werden. Das Kreisdekanat soll trot er- 
hobener Bedenken beibehalten werden, weil bie mit diesem 
Amt verbundenen Aufgaben von ben geistlichen Mitgliedern 
des Oberkirchenrats nicht mitversehen werden können.

Bis zu diesem Punkt sind mir beim Durchgang ber Denk- 
schrift von Herrn Oberkirchenrat Friedrich gelangt. Was ic 
hier in knappen Umrissen borgetragen habe, sind gewisse 
borläufige Stipulationen, bon benen bei ber Einzelgestaltung 
des Verfassungsentwurfes auszugehen fein wird. Verschiedene 
Fragen sind offen geblieben. Die Fragen, ob, inwieweit unb 
gegebenenfalls wie bie Bekenntnisgrundlagen unferer Lan- 
deskirche einer Klärung bebürfen, ift unter ihnen bie bring« 
lichste unb bedrängendste, ihre Beantwortung bie Voraus- 
setzung fruchtbarer Weiterarbeit.

Zur äuszeren Fortsetzung ber Arbeit wird notwendig fein, 
das bie Landessynode bie Lücke schließt, bie durch das Aus- 
scheiden bon Herrn Professor D. Dr. Erik Wolf, beffen reiche 
Sachkenntnis mir bei unferer Arbeit mit aufrichtigem Dank 
empfanden unb uns bienen lieszen, entstanden ift.

ES ift hier versucht morben, einen sachlichen unb nüch- 
ternen Bericht zu geben, ber auch in bie Schwierigkeiten unb 
Nöte ber Arbeit unb in bie Verschiedenheit ber Meinungen 
im Kreise unseres Ausschusses hineinblicken laffen wollte. 
Im Verlauf feiner Verhandlungen ift es bem Ausschuß 
immer mieber unb immer mehr zur Erkenntnis gekommen. 
Wie verantwortungsvoll unb schwierig bie ihm übertragene 
Aufgabe ift, unb baft er sorgfältig unb ohne Übereilung am 
Werk sein musz, wenn ein Ergebnis erreicht merben soll, das 
unferer Kirche sum Segen gereicht, wenn Gott feine Gnade 
darreicht.

Präsident Dr. Umhauer: Wir danken für ben Bericht unb 
fragen, ob eine Aussprache gewünscht mirb. — Es melbet sic
niemand. O

Nächster Punkt 14: Wahl weiterer Mitglieder in ben 
„Kleinen Verfassungsausschutz".

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Wir hatten ursprünglich, 
wie aus bem Bericht von Kreisdekan Hof hervorging, bie 
Absicht, ber Synode vorzutragen, lediglich bie Wahl eines 
weiteren stellvertretenden Mitglieds in ben kleinen Verf.- 
Ausschuß ober ständigen Verf.- Ausschuß vorzunehmen. Durch 
bie geftrige Besprechung sind wir auf einen anberen Weg 
verwiesen worben. In ben Auszerungen von Prof. Erik Wolf, 
bie wir gehört haben, finbet sich auch ein Passus, ber bie 
Zusammensetzung unseres Ausschusses betrifft. Unb Wir ver- 
miffen es allerdings schmerzlich, baft nach bem Ausscheiden 
von Erif Wolf wir nicht nur ihn entbehren, fonbern auch 
fein Mitglied ober stellvertretendes Mitglied haben, baS Wir 
nun als ausgesprochen reformierten Bruber bei ber Mit- 
arbeit sehen können. Der Vorschlag, ben ich im Namen beS 
ständigen Verf.- Ausschusses ber Synode heute zu machen habe, 
geht nun dahin, sie möge diesen ständigen Verf.-Ausschusz 
ermächtigen, sic durch Zuwahl zu ergänzen. Wir fönnen
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TSR,

nämlich heute keinen konkreten Vorschlag machen. Sc habe 
auch durch mehrere Anfragen an Synodale feine zustint- 
mende Erklärung, dasz fie bereit und in der Lage feien, in 
unserem Verfassungsausschusz mitzuwirken, bekommen können. 
Wir möchten auch, — ic will das ausdrücklich erwähnen — 
die Tür für einen Wiedereintritt von Erik Wolf in unseren
Ausschuß nicht verschlieszen. Wir wissen nicht, ob er es machen v. Dietze unb bem beS Herrn Professors Schlink. Ic bin ber 
fann, ob er gewillt ift, sich uns wieder zur Verfügung zu Meinung, dasz man biefem Wunsch entsprechen sollte.
stellen. Wir würben es herzlich begrüßen. Unb wir mürben 
auszerdem bitten, das aus ben Reihen ber Synode möglichst 
forttrete Namensnennungen gemacht Werben, bamit wir ge- 
rabe jetzt reformierte ober reformiert nahestehende Brüder in 
unferen Ausschuß aufnehmen fönnen.

Abgeordneter Schweikhart: 3c bitte bie Hohe Synode, an 
Herrn Professor Wolf mit ber Bitte heranzutreten, er möge 
vor allem im ftänbigen Verfassungsausschusz, diesem kleinen, 
aber fo wichtigen Gremium, wieher mitarbeiten. Diese Bitte 
müszte ihm als ein ausgesprochenes Vertrauensvotum ber 
Synode übermittelt werben.

Präsident Dr. Umhauer: Wird Weiter bas Wort ge- 
wünscht? Ic barf ben Vorschlag beS Verfassungsausschusses 
zur Abstimmung bringen. Er geht dahin, dasz ber Kleine 
Verfassungsausschusz ermächtigt wirb, sic zu kooptieren, ohne 
sich zahlenmäszig zu beschränken.

Der Antrag Wirb einstimmig angenommen.
Ich habe bann noch bekanntzugeben, das ber Verfassungs-

ausschuß zum stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Dr. Kühn 
gewählt hat.

Abgeordneter D. Hupfeld: Herr Pfarrer Schweikhart hat 
angeregt, dasz bem Herrn Professor Wolf bie weitere Arbeu 
im kleinen Verfassungsauschusz nahegelegt werben soll. Sein. 
Vorschlag deckt sich mit bem Wunsch beS Herrn Professors

Abgeordneter D. Dr. b. Diese: 8c möchte bemerfen, daß 
ic baS im Namen aller Mitglieder beS Verfassungsaus- 
schusses gefagt habe, nicht nur in meinem, fonbern auch in 
Dr. Schlinks Namen.

Präsident Dr. Umhauer: ES erhebt sich fein Widerspruch. 
Der Vorschlag ift also angenommen. Herr Prof. v. Dietze 
wirb ermächtigt, Herrn Professor Wolf entsprechende Vor- 
stellungen zu machen.

Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: ES sind nämlic heute auS 
bem Kreife ber Synode schon Namen genannt worben, bie 
noch für unferen Ausschuß zu gewinnen Wir versuchen 
sollten.

Präsident Dr. Umhauer: Wir fönnen biefe Frage noch 
morgen wiederholen. — Damit wären wir am Schluß ber 
heutigen Tagesordnung.

Das Schluszgebet spricht Abgeordneter Mondon.‘
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Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung. Abgeordneter 
Dr. Bier spricht das Gingangsgebet.

Präsident Dr. Umhauer: Wir tagen heute in unferer Eigen- 
schaft als Steuersynode, unb ic habe bie Freude, bie Ver- 
treter ber südbadischen unb ber nordbadischen Regierung hier 
31t begrüszen. Wir bauten ihnen für ihr Erscheinen unb er- 
blicken darin nicht nur bie Ausübung eines ihnen zustehenden 
gesetzlichen Rechtes, fonbern auch bie Bekundung eines beson- 
beren Interesses an ber Kirche unb an ber Erledigung unferer 
synodalen Aufträge.

Ministerialdirektor Dr. Fleig: Herr Präsident ber Synode, 
Herr Landesbischof, meine Herren! GS ist mir eine Pflicht 
unb eine Ehre, bie Grüsze unfereS Staatspräsidenten, Mini- 
fter beS Kultus unb Unterrichts, beS Herrn Wohleb, Ihnen 
zu übermitteln. Gr hat mir geftern noch ausdrücklich gesagt, 
ich solle Sie nicht nur einfach grüszen, fonbern Ihnen feine 
lebhafte innere Anteilnahme an Ihrer groszen Arbeit aus- 
drücken. Wir haben ja eine Verfassung auch in unferem süd- 
badischen Landesteil, bie unS nicht nur bie erwünschte Mög- 
lichkeit, fonbern ebenfo bie willkommene Pflicht auferlegt, ben 
Raum zu schaffen, in bem ein echt christliches Volk sic frei 
entfalten tann. Drum ift ja unfer Hauptanliegen bie Be- 
wahrung, bie Betreuung dieses christlichen Volkes, unb gerabe 
von unferem Ministerium aus gesehen baS erfte Anliegen bie 
Betreuung ber Kinder für bie Erziehung zu einer guten 
christlichen Jugend.

Diese Gelegenheit barf ic barum auch noch benützen, um 
dem Herrn Landesbischof unb feinen Oberkirchenräten von 
Herzen zu bauten für bie aufgeschlossene, gute unb so erfolg- 
reiche Zusammenarbeit. Unb ich barf ben Wunsch anschliezen, 
dasz es weiterhin in bemfelben vertrauensvollen Geist weiter- 
gehen barf zum Segen unfereS ganzen badischen Volkes.

Oberregierungsrat Köszler: Hohe Synode, Herr Landes- 
bischof, Herr Präsident! Sc habe bie ehrenvolle Aufgabe, bie 
Grüsze ber nordbadischen Regierung, beS Herrn Landespräsi- 
denten Abt. Kultus unb Unterricht, zu überbringen. Herr 
Ministerialrat Thoma, ber unfere Abteilung j. Zt. leitet, ift 
leiber verhindert, selbst hier zu erscheinen. Gr wünscht aber ber 
Synode einen guten Verlauf unb eine segensreiche Arbeit. 
Wir haben viel zu tun, eS ift zu viel zusammengebrochen, 
wir haben aufzubauen, unb wir müssen baS gemeinfam tun, 
gemeinfam ber Unterricht, bie Verwaltung unb bie Kirche. 
Mein Herr Vorredner hat ja schon angebeutet, um was es 
geht. Die Arbeit, bie hier verrichtet wird, möge eine segens- 
reiche fein, unb fo hoffen wir, dasz Gott uns beifteht, unb dasz 
mir in ben Kirchen unb im Volk diejenigen Zustände er- 
langen, bie mir erlangen müffen unb erlangen wollen.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Ministerialdirektor Fleig, 
Herr Oberregierungsrat Köszler, ic danke Ihnen für Ihre 
freundlichen Worte, bie uns bekunden, dasz bie Regierung 
von Südbaden unb auch bie Regierung von Nordbaden mit 
groszem Interesse unb Anteilnahme unfere Arbeit verfolgen.

Ic barf nun in bie Tagesordnung eintreten.
1. Punkt Gericht beS Finanzausschusses über ben Entwurf 

eines kirchlichen Gesetzes betr. „Allgemeine kirchliche Aus- 
gaben unb Ginnahmen für bie Rechnungsjahre 1949/50".

Berichterstatter, Abgeorbneter Schneider: Bei ber Bera- 
tung beS ersten DM-Voranschlags nach ber Währungsum- 
stellung auf ber Herbstsynode 1948 maren mir unS bewuszt, 
das jener Vorschlag, zeitbedingt, nur ein Provisorium fein 
könne. Wir hatten aber zugleich ber Hoffnung Ausdruck ge- 
geben, das ber nächste Voranschlag, alfo ber unS heute vor-

liegende, auf genaueren Unterlagen aufbauend ein klares 
und festes Gefüge für die wirtschaftliche Verwaltung unserer 
evangelischen Landeskirche Baden schaffen werde.

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtlage ist leider 
eine andere geworden. Unsicherheit, schwankender Beschäfti- 
gungsgrad, Stockungen der Produktion sind immer noch 
Merkmale unseres Wirtschaftslebens und lassen uns erkennen, 
das Kriegs- und Besatzungskosten zu tiefgehend sind, als dasz 
sie in wenigen Jahren schon überwunden werden könnten. 
Wir stehen noch mitten im Ringen der Wirtschaft um eine 
Neufundamentierung ihrer Ordnung und müssen auch in un- 
serem kirchlichen Haushalt den Niederschlag dieser Entwick- 
lung hinnehmen. Um Beispiele zu fagen: über Produktions- 
steigerung, Mehrbeschäftigung, Einkommensmehrung regu- 
liert sic das Steueraufkommen nach oben, ebenfo wie Ar- 
beitslosigkeit ober Staatssteuersenkung hier wesentliche Ein- 
buszen bringen müssen. Oder: unfere im Haushalt in wesent-- 
lichem Umfang vorgesehenen Wiederaufbauvorhaben an Kir- 
chen, Pfarrhäusern unb Wohnhausbesit unb bie bafür ein-
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gesetzten Ausgaben merben entscheidend vor ber Entwicklung 
beS Bauindex nach oben ober nach unten beeinfluszt merben. 
Oder: Die Entlohnung ber Mitarbeiter aller Art in ber 
Kirche (aktive Geistliche, Religionslehrer, Gemeindehelfe- 
rinnen, Beamte unb Angestellte, Ruhegehaltsempfänger) muh 
in einem gewissen Verhältnis zu ben Lebenshaltungskosten 
bleiben. So banfbar baS bisher gebrachte Opfer ber Beteilig- 
ten, unter ben staatlichen Richtsätzen zu bleiben, anerkannt 
merben musz, so kann sic auf bie Dauer auch bie Kirche, 
welche gewisz auch für baS Arbeits- unb Lohnverhältnis ihre 
eigene Ordnung haben tann, doch nicht ben Lebensnotwendig- 
leiten ber Beteiligten verschlieszen. Bei ber Tatsache, das ber 
größte Teil unferer Ausgaben eben Gehalts- unb Lohn- 
beträge sind, bebingen hier selbst geringfügige Anderungen 
entscheidende Verschiebungen .im Haushalt.

Zusammengefaszt muß alfo gefagt merben:
Auch ber jetzt vorliegende Haushalt muß noch als ein Über- 

gangshaushalt angesehen merben, ber fehr gewissenhaft unb 
gründlich zwar ein wirtschaftliches Ordnungsgerippe für un- 
sere Landeskirche aufstellt, dessen Durchführung aber von ver- 
schiedenen heute in ihrer Entwicklung noch nicht voll zu über- 
sehenden Faktoren abhängig ift, bie im Laufe beS Haushalts- 
abschnittes noch entscheidende Veränderungen bringen tönnen.

Nur angesichts dieser Merkmale einer Übergangslösung 
tonnte sic ber Finanzausschusz entschlieszen, ben Haushalts, 
voranschlag faft unverändert unb mit einem Fehlbetrag Von 
DM 1 566 700.— zur Annahme zu empfehlen. Gr tat bieS 
nach ausdrücklicher Zusicherung beS Herrn Finanzreferenten, 
OK Dr. Bürgy, dasz, wenn bie forgfam bedachte unb be- 
obachtete wirtschaftliche Entwicklung schwerwiegende Ande- 
rungen bebingen mürbe, ber zu anberen Masznahmen er- 
mächtigte Erweitert. OR sofort unterrichtet, unb dasz ber 
Frühjahrssynode 1950 ein Bericht über bie Entwicklung vor- 
gelegt merbe.

Der Finanzausschuß ift ber Auffassung, daß eine recht ge- 
ordnete Haushaltsplanung auf ber Grundlage beS jetzigen 
Steuerfuszes mit 8 v. H- nicht möglich ift. Man muh sic mit 
bem Gedanken ber Erhöhung beS Hebesatzes vertraut machen. 
Wenn mir es auch für zweckmäszig halten, zunächst noch die 
Auswirkungen ber vom Bund beabsichtigten Senkung ber 
Einkommensteuer abzuwarten, so muh doch grundsätzlich heute 
schon bie abfolute Notwendigkeit einer Steuerfuszerhöhung 
festgestellt merben, menn bie Kirche ihre ftetS wachsenden Auf-
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gaben nicht vernachlässigen soll. Wir verkennen bie Trag- 
weite eines solchen Schrittes nicht, wenn auch barauf hin- 
gewiesen werden musz, dasz früher auch höhere Steuersätze 
bestanden. Wir bitten besonders bie Herren Staatsvertreter, 
bie heute unter uns weilen, bafür Verständnis aufzubringen, 
das gerabe bie Kirche in heutiger Zeit mehr denn je ihre Ar- 
beit tun musz, nicht nur in Freiheit, sondern auch in beschei- 
ben gesicherter wirtschaftlicher Existenz.

Unb wenn bie christliche Botschaft bem Volke verkündigt: 
Dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ift, bann ift bie Bitte 
an ben Staat wohl nicht unbescheiden, bie Fortsetzung des 
Wortes nämlich: Gott zu geben, was Gottes ift, dadurch zu 
praktizieren, dasz ber Staat wenigstens bie Genehmigung 
gibt, dasz bie Glieder ber Kirche biefe wirtschaftlich tragen 
können.

Schlieszlic musz in biefem einleitenden allgemeinen Teil 
noch über bie Tätigkeit ber bei ber letzten Tagung eingesetzten 
Sparkommission berichtet werden. Die inzwischen durchge- 
führten Besprechungen unb Überprüfungen haben feine ent- 
scheidenden Ersparnismöglichkeiten ergeben. In einer Rich- 
tung tönnte aber die Sparkommission einen wesentlichen Vor- 
schlag madjen, nämlich in ber Aufstellung eines neuen Stel- 
lenplans, welcher ber Synode heute zur Annahme empfohlen 
wird. Diefer Stellenplan wurde im Benehmen mit bem 
Personalreferenten, Herrn O® Dr. Friedrich, aufgestellt. Er 
geht von ber 3. Zt. absolut benötigten Stellenzahl aus unb 
sieht eine ben Merkmalen ber Beschäftigung entsprechende 
Einstufung vor. Gegenüber bem bisherigen in ber Druckvor- 
lage des Haushalts enthaltenen Stenenplan liegt eine Strei- 
chung aller 3. Zt. nicht besetzten, also wohl auch nicht rtot- 
wendigen Stellen bor. Die Neueinstufung ber Stellen be- 
zweckt, eine grosze Zahl unberechtigter Höherstufungen aus 
ber Zeit ber Finanzabteilung wieder in bie gerechtfertigte 
Besoldungsgruppe zurückzuführen. Um feine Härte aufkom- 
men zu lassen, sollen bie derzeitigen Inhaber ber betreffenden 
Stellen in ihren Bezügen nicht gekürzt werden.

In ber allgemeinen Aussprache ber Finanzkommission 
wurde bie Frage gestellt, inwieweit das frühere Kameral- 
Verwaltungssystem burch eine modernere Verwaltungs- 
methode abgelöst worden fei. Der Herr Finanzreferent des 
O® fonnte Don wesentlichen Umstellungen berichten, bie sic 
sehr bewährt haben. Erfreulich ift, dasz ber Voranschlag trotz 
ber Notzeit, in welcher mir stehen, für bie verschiedenen sozia- 
len Werke unb Einzeldienste im Raum ber Kirche wesentliche 
Erhöhungen vorsieht. So sind für Unterstützung Don Theo- 
logiestudenten, für Jugenddienst, Männerwerk unb Frauen- 
arbeit, Wohlfahrtsdienst u. a. gröszere Beträge vorgesehen 
als in ben früheren Jahren. Es ift dies ein Zeichen ber 
sozialen Verantwortung unb eines christlichen Wagemutes zu 
Gunsten des inneren Dienstes ber Kirche. Nur musz barauf 
hingewiesen werden, dasz gerabe bie Einzeldienste — Jugend-, 
Männer- unb Frauenarbeit — nicht völlig verbeamtet Werben 
bürfen, fonbern im wesentlichen Don freien unb ehrenamt- 
lichen Kräften getragen bleiben müffen.

Der Finanzausschusz verdankte bem Finanzreferenten bie 
äuszerst gewissenhafte Aufstellung des Voranschlags unter 
ben derzeitig fo schweren Bedingungen unb versicherte ihn 
seines Dollen Vertrauens.

Möge bas, was mit bem Voranschlag als Ordnung ber 
finanziellen Basis unferer Kirche für 1949/50 vorgesehen ift, 
trot ber Schwere ber Zeit unferer Landeskirche bie Aus- 
Übung ihres inneren Dienstes voll unb ganz ermöglichen.

Der Finanzausschusz hat als Ergebnis feiner Beratungen, 
vielleicht darf ic das der Einzelberatung vorausstellen, für 
bie Synode folgende A nträge vorgesehen:

Der Finanzausschuß empfiehlt ber Landessynode nur 
schweren Herzens bie Annahme des vorgelegten Voran- 
schlages 1949/51 durch das kirchliche Gesetz über bie allge- 
meinen kirchlichen Ausgaben unb Einnahmen für bie 
Rechnungsjahre 1949/50. Der Voranschlag kann nach ben 
noc gegebenen allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
auch unter Anerkennung ber sorgsamsten Vorbereitung und 
Aufstellung seitens des Oberkirchenrates nur als eine sehr 
unsichere Finanzgrundlage für 1949/51 angesehen werden.

Die Ergebnisse des Steueraufkommens, bie Entwicklung 
ber Ausgabenseite in Bezug auf Streichung ber 6%igen 
Kürzung bei Gehaltsvergütung, ben Bauindex, ber Dar- 
lehenskosten usw. sind auf bie gefamte Laufzeit des Haus- 
haltes heute noch nicht zu überblicken. Nur unter biefer 
gegebenen Tatsache einer immer noch anbauernben Über- 
gangszeit kann es verantwortet werden, einen Voranschlag 
mit einem jährlichen Fehlbetrag von 1566 700 DM zur 
Annahme zu empfehlen.

Der Finanzausschuß beantragt: bie Synode wolle be- 
schlieszen:
1. Seite 4 ber Druckvorlage Ziff. 8 Überschüsse kirchlicher

Fonds ist einzuseten
als Gegenposten in Teil II 0.6 

Ziff. 29 ist einzusetzen Beiträge 
an andere kirchliche Fonds und 
Kassen
(über Zentralpfarrkasse)

990 100 000.—

DM 100 000.—

Diefe Underung bebingt, daß sic im Entwurf eines kirch- 
lichen Gesetzes über bie allgemeinen kirchlichen Ausgaben 
unb Einnahmen für bie Rechnungsjahre 1949 und 1950, 
bie Einnahmen erhöhen.

Nach diesen Anderungen schlieszt ber Haushalt ab:
In Teil I mit DM 10 780 000.— Ausgaben

9 213 300.— Einnahmen
1 566 700.— Fehlbetrag

In Teil II mit DM 2117 284.- Ausgaben
1 461 085.— Einnahmen

656 199.— Fehlbetrag
Das ist ber erste Antrag auf Änderung innerhalb dieses 
Voranschlages.

2. Anforderungen Don Mitteln für Reubauten, Wieder- 
instandsetzungsaufgaben, Kriegsschädenbeseitigung sind 
fünftig in einem auszerordentlichen Haushalt zusammen- 
gefaßt zur Borlage zu bringen. Die Aufbringung ber 
bafür erforderlichen Mittel foil im Darlehenswege er- 
folgen, beren Tilgung in größeren Zeitabschnitten durch- 
geführt Werben müßte. Diefe Anregung gilt auch für 
Teil II des Haushaltsvoranschlages ber kirchlichen Fonds.

3. ES soll beim Evang. Oberkirchenrat ein katechetisches 
Amt ber Landeskirche geschaffen Werben, welches mit 
einem Referenten mit Eingangsgehaltsgruppe A 2b be- 
setzt werben foil. Die erforderlichen Mittel sollen aus 
Erfparniffen an anderen Positionen bereitgeftellt werben. 
Diesem Antrag liegt zugrunde ein Ersuchen beS Herrn 
Oberkirchenrates Katz, ber Wohl bei ben Einzelberatun- 
gen beS Antrages nachher bie Begrünbung für dieses 
Amt geben Wirb.
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4. Der vom Finanzausschuß für Beamte unb Angestellte 
neu aufgestellte, ben tatsächlichen Bedürfnissen unb in ben 
Einstufungen ben Beschäftigungsmerkmalen entsprechende 
Stellenplan wird genehmigt. Die derzeitigen Inhaber 
von Stellen, welche im neuen Stellenplan umgestuft sind, 
behalten für ihre Person bie bisherigen Bezüge. Bei 
Personaländerungen ift bie Angleichung an ben neuen 
Stellenplan zwingend.

5. Die noc bestehende 6%ige Kürzung ber Gehälter aller 
kirchlichen Mitarbeiter — Pfarrer, Gemeindehelferinnen, 
Beamten, Angestellten unb Empfänger von Versor- 
gungsbezügen — soll, wenn bie finanzielle Entwicklung 
es erlaubt, möglichst auf 1. 4. 1950 aufgehoben werden. 
Die Synode bevollmächtigt ben Erweiterten Oberkirchen- 
rat, bie Aufhebung ber 6%igen Kürzung ab 1. 4. 1950 
in Kraft zu setzen.

6. Sollte bie allgemeine Entwicklung ber finanziellen Ver- 
hältnisse, besonders eine staatliche Steuersenkung, eine 
weitere Minderung ber Einnahmen bringen, so wolle ber 
Oberkirchenrat mit allen Mitteln bie staatliche Geneh- 
migung zu einer Erhöhung des Steuerfuszes betreiben. 
Der Erweiterte Oberkirchenrat wird ermächtigt, in die- 
fem Falle bie Steuerfuszerhöhung zu beschlieszen.

7. Der Evang. Oberkirchenrat wolle zur Frühjahrs-Session 
1950 ber Synode einen Bericht über bie weitere Ent- 
wicklung ber kirchlichen Finanzen borlegen.

3c barf als 8. Antrag, ber hiermit zusammenhängt, noch 
einen weiteren hinzufügen, nämlich, einen Antrag betr. 
Wiederinkraftsetzung beS Art. 13 beS Ortskirchensteuergesetzes 
vom 30. 6. 1922.

Der Finanzausschuß beantragt, bie hohe Synode wolle
beschlieszen:

Die Landessynode nahm mit Genugtuung Kenntnis von 
bem Antrag beS Oberkirchenrates vom 26. 10. 1949 an bie 
zuständigen staatlichen Stellen von Nord- unb Sübbaben, 
ben Artikel 13 beS Ortskirchensteuergesetzes vom 30. 6. 1922 
über Erhebung ber Bausteuer von fog. Ausmärkern, ju- 
ristischen Personen usw. wieder in Kraft zu setzen.

Es handelt sic babei um eine einbeutige Wiedergut- 
machungsforderung, ba bie seinerzeitige Aufhebung dieses 
Steuerartifels eine einfeitige, gegen bie Kirche gerichtete 
Masznahme beS nationalsozialistischen StaateS war unb 
diese Aufhebung seinerzeit auch offen bamit begrünbet 
wurbe, baff er mit ben nationalsozialistischen Grundsätzen 
nicht in Einklang stehe.

Die Synode weisz um bie wirtschaftliche Not ber Gemein- 
ben gerabe zufolge ihrer notwenbigften Bauaufgaben. Sie 
ersucht bie staatlichen Stellen bringenb um beschleunigte 
Wiederherstellung beS alten Rechtes unb hat bas Ver- 
trauen, das ber heutige Staat biefe berechtigte Wiedergut- 
machungsforderung umgehenb erfüllt.

Die Synode ersucht ben Oberkirchenrat, ben zuständigen 
Staatsstellen von dieser ihrer entschiedenen Forderung 
Kenntnis zu geben.
Das sind bie Anträge, die in engerem mit bem Voran- 

schlag zusammenhängen. Wen ic nun kurz auf einige wesent- 
liche Punkte, bie bei unferen Etatberatungen sichtbar wurden, 
noc hinweifen barf, bitte ich Sie dazu bie Vorlage zur Hand 
zu nehmen, zunächst bie Anlage I ben I. Teil. Hier liegt ein 
kirchliches Gesetz vor, durch welches bie finanziellen Dinge 
ber Landeskirche für bie nächsten Kirchenjahre geregelt wer- 
ben. Ic habe Ihnen vorhin ben Artikel für eine Underung
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ber Zahlen schon bekanntgegeben. In Artikel 7 schlägt ber 
Finanzausschuß noc eine Underung vor, unb zwar im 2. Ab- 
sat, ber bisher lautet:

„Die Gesamtsumme ber nach Abs. 1 übernommenen unb 
noch gültigen Bürgschaftsverpflichtungen barf ben Betrag 
von 1,5 Millionen Deutsche Mark nicht übersteigen."

Bei dieser Formulierung bezieht sic bie Begrenzung nach 
oben bei zu übernehmenden Bürgschaftsverpflichtungen nur 
auf Abs. 1 beS Art. 7.

Wir haben aber bereits in, ber letzten Synode bem Ober- 
kirchenrat eine Ermächtigung gegeben, Bürgschaftsverpflich- 
tungen einzugehen, unb zwar im Rahmen beS damaligen 
Haushaltgesetzes für ben % Jahresabschnitt, nach ber Wäh- 
rungsumstellung bis zum 1. 3. 1949. Es bestehen auch Bürg- 
schaftsverpflichtungen aus jener Zeit. Beziehen wir, wie es 
in ber Druckvorlage fteht, nur auf ben Art. 7 Abs. 1, fo könnte 
biefe Summe auch für neue, jetzt auf Grund biefeS Gesetzes 
übernommene Bürgschaftsverpflichtungen zu beziehen fein. 
Es ift Wille ber Synode, das bie Gesamtsumme — wann auch 
bie Verpflichtungen eingegangen worben sind — nicht über- 
schritten Werben barf. Darum schlage ic vor, das hier ber 
Wortlaut Wie folgt abgeänbert wirb (nach Abs. 1 ift zu strei- 
chen unb statt beffen zu setzen):

„auf Grund gesetzlicher Ermächtigung übernommenen 
unb weiter zu übernehmenden Bürgschaftsverpflichtungen", 

fo das ber Absatz lautet:
„Die Gesamtsumme ber auf Grund gesetzlicher Ermäch- 

tigungen übernommenen unb Weiter zu übernehmenden 
unb noch gültigen Bürgschaftsverpflichtungen barf ben Be- 
trag Von 1,5 'Millionen Deutsche Mark nicht übersteigen." 
Wenn Sie biefe erfte Seite ber Drucknorlage durchgesehen 

haben, haben Sie erkannt, das Art. 1 zunächst bie rechne- 
rischen Biffern bringt, mit welchen ber Haushalt abschlieszt, 
Artikel 2 ben Steuerfusz festsetzt mit 8 vom Hundert.

Ich mache bann barauf aufmerksam, eben auf biefen Art. 5 
unb 6, welche ben Oberkirchenrat ermächtigen, Darlehen auf- 
zunehmen, im Rahmen ber Erfordernisse beS Haushalts- 
planes.

Auch hier ift bie Begrenzung ber Höchstsumme auf 1,5 Mil- 
lionen DM vorgesehen. Wir wiffen, das ber Oberkirchenrat 
von solchen Ermächtigungen nur in sparsamer Weise Ge- 
brauch macht. Wir haben das im 1. DM-Haushalt feststellen 
können.

Der Art. 7 ermächtigt ben Oberkirchenrat, Bürgschaftsver- 
pflichtungen einzugehen, Wie wir es eben durchgenommen 
haben.

Der Art. 8 sieht eine Weitere Ermächtigung vor, falls ber 
sic baran anschlieszende Voranschlag, ber ab 1. 4. 1951 gelten 
müszte, bis dahin nicht fertig gestellt fein sollte, daß bie 
Kirchenregierung auf Grund beS jetzigen Voranschlages zu- 
nächst Weiter arbeiten kann.

Ich bin überzeugt, das bie Kirchenleitung bafür sorgen 
wirb, dasz ber nachfolgende Voranschlag 1951 rechtzeitig zur 
Borlage kommt unb möglichst von bem Recht, nach dem 
älteren Voranschlag weiter zu arbeiten, feinen Gebrauch 
machen Wirb.

Wenn ic auf Seite 2 einige Bemerkungen machen barf:
Unter ben Saften steht an erster Stelle „Anteile ber Kirchen- 

gemeinben an ber Kirchensteuer vom Einkommen".
Hier handelt es sich um eine Rücküberweisung an bie Ge- 

meinden eines Teiles ber Gesamteinkommensteuern, bie von 
ben Finanzämtern, bie fie einziehen, im Gesamten zunächst
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an bie Landeskirchenkasse gehen. Also eine Art Lastenausgleich. 
Bei biefer Position haben wir vom Finanzausschuß e in 
Anliegen, bas wir zur Sprache bringen müssen: Wenn Sie 
auf Seite 6 bie Criäuterung zu biefer Position lesen, bann 
wird Ihnen bort mitgeteilt:

„Die Finanzämter liefern das gesamte Aufkommen an 
Kirchensteuer vom Einkommen unter Abzug von 4% Ver- 
waltungskosten an bie Evang. Kirchensteuerkasse ab, welche 
bie auf bie Evang. Kirchengemeinden entfallenden Anteile 
an biefe überweist"

unb Sie sehen auf ber Gegenseite Seite 7 unter Ziffer Ib „bie 
4%igc Hebegebühr ber Finanzämter für den Einzug ber 
Kirchensteuer ..." verzeichnet mit 280 000 DM.

Der Finanzausschuß ift ber Auffassung, fo bantbar wir 
sind, baft ber Staat feine Bereitwilligkeit erklärt hat, ben 
Einzug ber Kirchensteuer mit ber Einkommensteuer gleich- 
jeitig vorzunehmen unb durchzuführen, baft biefe Hebegebühr 
Von 4% als zu hoc anzusprechen ift. Unb wir möchten an 
bie Staatsstellen bie dringende Bitte richten, angesichts ber 
schweren finanziellen Lage, in ber mir sind, angesichts eines 
Defizits von 1% Millionen Mark doch zu prüfen, ob hier 
ber Kirche gegenüber nicht ein gröftereS Entgegenkommen 
gegeben werden fönnte. Wir sind überzeugt, baft ber Staat 
an bem Einzug ber Kirchensteuer sicherlich nichts verdienen 
mill. Wir mären dankbar, wenn bie Herren Vertreter ber 
beiden Staatsvermaltungen biefe Frage prüfen lieszen unb 
möglichst entgegenkommend entscheiden könnten.

Ic meife furz noch auf 08. 5 hin „Aufwendungen für 
Gebäude" mit 80 200 DM.

Hier begegnen mir schon gleich der Tatsache, baft unser 
Haushalt für Wiederinstandsetzung von Gebäuden, Kirchen, 
Gemeindehäusern, Pfarrhäusern unb auch Wohnhäusern in 
kirchlichem Besitz auszerordentliche Aufwendungen machen 
musz. CS ift nicht so, baft bie Kirche einen Baufimmel hätte, 
fonbern es ift eine' Tatsache, baft bei ben teilbeschädigten Ge- 
bäuben ber Zeitpunkt erreicht ift, baft ein weiteres Liegen- 
laffen ber Ruinen eine Zerstörung unb Vernichtung weiterer 
Werte mit sic bringt, unb baft hier ein nicht rasches Handeln 
einen völligen Verlust bringen kann. Aus biefem Grunde 
müssen mir verstehen, wenn in unferem Haushalt unb an 
verschiedenen Stellen recht beträchtliche Wiederaufbausummen 
nun vorgelegt werden.

Bei „Zwedkausgaben" mirb Ihnen auffallen, baft 
beim „Verwaltungsaufwand" unter Ziff. I eine Teilung vor- 
genommen murbe, während früher eine Gesamtsumme ein- 
gesetzt mar: a) für ben Oberkirchenrat im engeren Sinn und 
b) „im übrigen", mie eS heiszt, b. h. bie zentrale Verwaltung, 
bie mit bem OR zusammenhängt. Die Criäuterung steht auf 
Seite 7:

„1. bie Dienstbezüge ber Mitglieder, Beamten unb Ange- 
stellten beS Oberkirchenrats,

2. Dienstreise- unb Umzugskosten,
3. Aufwand für bie Neuanschaffung eines Kraftwagens unb 

für ben betrieb ber vorhandenen Kraftwagen."
Ich fann verraten, baft ber FA mit biefer Kraftwagen- 

pofition sic auch eingehend befa^ hat. Man Vermehrt bem 
OR nicht, baft er nun auch baran denken musz, sic so auszu- 
statten, um beweglich Zu sein bei ben vielseitigen Aufgaben. 
CS ift nicht nur ein Armutszeugnis, fonbern ein sehr schlecht 
lohnendes Geschäft, wenn ber OK einen alten DRW mieten 
muft, um z. Zt. seine Fahrten noch ausführen zu können.

Wir haben Verständnis, daß ein neuer Kraftwagen ange- 
schafft wird, nicht ganz, das es ausgerechnet ein Mercedes fein 
musz. Ic möchte zur Erklärung der Meinung des Ausschusses 
kurz folgendes berichten, was mir selbst einmal passiert ist; 
als ic im letzten Jahr in den Zehner-Ausschusz nach Karls- 
ruhe fuhr, und die anderen Herren alle mit schönen groszen 
Wagen mit Chauffeuren angefahren kamen, ich aher meine 
bescheidene Flohkiste, den Volkswagen, dazwischenstellte, hat 
einer mir zugerufen: endlich kommt auch einer, der noch im • 
Volkswagen sitzt! 3c könnte mir denken, — und das war die 
Stimmung unseres Finanzausschusses — das man im 2. Jahr, 
wo diese Anschaffung auch noch einmal enthalten ift, wenn 
an eine Neuanschaffung gedacht wird, man ftatt eines Mer- 
cedes einen Volkswagen kaufen fönnte.

Weiter Seite 2: Hier ift als Hauptposition unter 08. V 
der „Aufwand für die Gemeindeseelsorge im allgemeinen" 
der Betrag von 4 380 200 DM eingesetzt. Und Sie finden in 
der Erläuterung S. 8 eine Aufschlüsselung dieses Gesamt- 
betrageS. CS ift bieS eine Summe, bie faft ausschliesslich für 
bie Vergütung an bie aktiven Geistlichen, Gemeindehelfe- 
rinnen unb dergl. eingesetzt wurde. Vielleicht barf darauf 
hingewiesen werden, dasz bie Pos. 6, S. 8 unten, „Betriebs- 
zuschüsse für Motorräder unb Kleinautos" eine befonbere 
Beachtung finden wird, wenn wir einen diesbezüglichen An- 
trag nachher noch behandeln werden.

Dann möchte ic noch auf Pos. III hinweisen für „künftige 
Geistliche". In biefer Ziffer sind 50 000 DM für einen 2. Bor- 
schusz für bie Errichtung eines Predigerseminars vorgesehen 
unb 25 000 DM als Stipendien für bebürftige Theologie- 
studenten. Der FA hat eS ausdrücklich begrüszt, das selbst in 
ber heutigen Notzeit für biefe auszerordentlich wichtige Auf- 
gabe einer bem Wesen ber Kirche entsprechenden Ausbildung 
unserer Geistlichen, wie fie eben in einem Predigerseminar 
erft einmal möglich fein kann, eine solche Summe gewidmet 
werden foil.

Seite 3 möchte ic barauf hinweisen, das bei Pos. VII für 
Religionsunterricht ein Aufwand von 422 500 DM, dem- 
gegenüber unter den Einnahmen eine Rückvergütung beS 
Staates (Ziff. 7) „Einnahmen aus ber Erteilung von Reli- 
gionsunterricht" nur ein Betrag von 160 000 DM steht. Cs 
trägt leider unsere Landeskirche ben gröszeren Teil ber Last 
ber Erteilung eines ordentlichen Religionsunterrichts. Wir 
wollen aber baran nicht sparen, sondern freuen uns, das bie 
Entwicklung ber Zeit durch eine Überwindung ber Raum- 
unb ber Lehrernot eine weitere gründlichere Religionsunter- 
richtserteilung ermöglicht hat.

Für bie nachfolgenden Positionen möchte ich barauf hin- 
weisen, das sowohl für bie Jugend-, Männer- unb Frauen- 
arbeit, wie für Wohlfahrtsdienst Erhöhungen notwendig ge- 
worden sind. Bei bem Dienst an ber Gemeindejugend ift erst- 
mals nun auch eine feste Summe für bie Vergütung ber Be- 

a zirksjugendwarte eingesetzt. CS ift babei baran gedacht, baft 
bie Hälfte biefer mit 60 000 DM pauschalierten Summe Von 
ben Bezirkssynoden wieder zurückvergütet werden soll. 8c 
möchte mit aller Klarheit eS hier sagen, baft ber FA drin- 
gend ben CAt bittet unb auch bie Synode zu biefer Stellung- 
nähme aufruft, baft festgehalten wird an bem Beschluß ber 
Synode, baft unter allen Umständen bie Kirchenbezirke bie 
Hälfte biefer Vergütung ber Bezirksjugendwarte aufzubrin- 
gen haben. Ich möchte babei wiederholen, baft eS sic nicht um 
ein finanzielles Problem handelt, fonbern um ben Grundsatz, 
baft auch unsere Jugend selbst wissen foil unb felbft barum

/
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ringen soll, denen, bie ihr bienen, wenigstens einen Teil des 
Einkommens zu geben unb zu sichern.

Unter „Allgemeiner Aufwand" ber Ziff. XVII bitte ich, bie 
Erläuterung noch nachzulesen. Dieser Posten mit 1138 680 
Deutsche Mark wird auf Seite 10 entziffert. Sie finben als 
1. Posten „Beihilfen an evang. Kirchengemeinden zur Wie- 
derinstandsetzung Von Gottesdiensträumen unb Pfarrwoh- 
nungen . Hier ist ber Betrag Von 1% Millionen vorgesehen, 
um Von ber Kirche aus den Gemeinden, bie daran gehen unb 
daran gehen müssen, ihre Gottesdienststätten wieder aufzu- 
bauen, eine wirksame Hilfe ju leisten. Das ift, was vom OK 
aus unb vom Haushalt aus getan werden kann. Wir werden 
uns heute noch mit einem Antrag über eine Bruderhilfe in 
ber Gesamtkirche, ber zu einer Wiederaufbauwoche aufruft, 
Zu beschäftigen haben. Es soll als Anfang biefe Hilfe hier, auf 
ber anberen Seite bie freiwillige Bruderhilfe treten; keine 
schlieszt bie andere Hilfe aus. Darum haben mir auch biefe 
Position gelassen.

Dann Seite 11: 2 Posten mit je 150 000 DM, bie auch 
auszerordentlich dieses Mal im Haushalt stehen müssen. Hier 
handelt es sich um Rückzahlungen ber von ftäbt. Behörden — 
hier handelt es sic nur noch um Karlsruhe; Südbaden hat
in gleicher Weise mit Kredit nach ber Währungsumstellung 
geholfen — erhaltener Überbrückungsgelder, bie s. Zt. ge-
geben worden sind, um in den erften Monaten nach ber 
Währungsumstellung überhaupt bie kirchlichen Verpflichtun- 
gen erfüllen zu können. Sie müssen, weil kurzfristige Kredite, 
noch int Saufe des Haushaltsjahres zurückbezahlt werden.

Ic möchte an biefer Stelle Gelegenheit nehmen, um beiben 
Staatsregierungen herzlich zu danken dafür, dasz sie in ber 
erften Zeit nach ber Währungsumstellung, mo unsere Kasse 
Völlig leer war, unb wo es einige Monate brauchte, um bie 
erften Einnahmequellen wieder zu erschlieszen, so bereitwillig 
unb fo verständnisvoll durch Kredithergaben in einent be- 
trächtlichen Umfange ber Kirche halfen, über biefe erften 
Monate hinwegzukommen. Ich barf bie Herren Vertreter 
bitten, doch ben betreffenden Herrn Ministern beS Kultus 
unb Unterrichts unb dem Herrn Staatspräsidenten bzw. 
Landesbezirkspräsidenten ben Dank übermitteln zu wollen.

Ic komme noch auf lit. c ebenfalls bei Erläuterungen 
S. 11 Hilfe für Ostpfarrer mit 225 000 DM „Unterstützungen 
an nicht verwendete Ostpfarrer unb an Hinterbliebene von 
solchen, sowie für ben Ostpfarrer Finanzausgleich" zu spre- 
chen. Ic glaube, mir brauchen hierüber kein Wort ju ver- 
lieren, das wir trotz unferer schweren eigenen Notlage biefen 
Dienst an ben Bruderkirchen ober an solchen Brüdern, bie 
von briiben vertrieben zu uns fontmen unb noch nicht ver- 
wendet toerben konnten, voll unb ganz billigen.

Ic barf bitten, noch furz den II. Teil des Voranschlages 
zur Hand zu nehmen. Im Vorbericht wird hicr sehr ein- 
gehend begründet, warum bie 2luSgaben biefeS Teiles beS 
Voranschlages, ber bie Fonds betrifft, unb damit vor allen 
Dingen bie Stellen betrifft, welche ben kirchlichen Grundbesitz 
vermalten, warum in biefent Voranschlag in diesem Jahr 
ein fo beträchtlicher Betrag entstanden ift. — (Vergleiche 
3. Absatz.) Dazu kommt ber Aufwand für bie Unterhal- 
tung unb ben Wiederaufbau derjenigen Gebäude, bie für 
bic Unterbringung ber Verwaltung unb bie Bereitstellung 
von Dienstwohnungen erforderlich sind, ober bie seinerzeit als 
Vermögensgrundlage erworben mürben. (Vgl. 4. Abs.) Wäh- 
rend in wirtschaftlich normalen Zeiten bie kirchlichen Fonds 
biefe Ausgaben ohne weiteres tragen konnten unb barüber

%

hinaus noch einen Überschuß abwarfen, ber bem Vermögen 
zugeschlagen werden fonnte, ift jetzt baS Bild infofern ein 
ganz anderes, als bie Bauverpflichtungen in einem Übermaß 
angewachsen sind. Seit mehr als 10 Jahren mar eine ord- 
nungsmäzige Bauunterhaltung nicht möglich ober ift unter- 
blieben.

Der Finanzausschuß mar ber Meinung, dasz an bem Vor- 
anschlag nichts geänbert werden foil. Man hätte ba unb bort 
noch 10 000 ober 20 000 DM streichen können, wenn man 
Reparaturen usw. rücksichtslos zurückgestellt hätte. Wir lieszen 
uns Von ben Sachreferenten davon überzeugen, das eS sic 
bei biefen Bauvorhaben nur um bie dringendsten Fälle han- 
belt, unb dasz hoch ein Übermasz von anberen fällen, bie eS 
ertragen fönnen, Von feiten ber Verwaltung aus vollständig 
zurückgestellt sind, weil man erfannt hat, das man biefe erft 
in ben nächsten Jahren in Angriff nehmen fann. Was heute 
geforbert ift, ift zum Beifpiel schon im Bertrag feftgelegt ober 
verlangt unter allen Umständen eine rasche Inangriffnahme, 
um meitere Schöben zu vermeiben. Wir haben deshalb in 
biefem Voranschlag nichts geänbert, als das mir grundsätzlich 
in Erwägung gezogen haben, dasz eigentlich biefe Fonds, als 
ber wertbeständigste Teil beS Voranschlages, unferer Landes- 
kirche für bie allgemeinen Lasten etwas abzuwerfen haben. 
Wir haben deshalb biefe 100 000.— DM als Mehrausgaben 
unb dafür int Hauptvoranschlag als entsprechende Mehrein- 
nahmen eingesetzt. Wir haben noch einmal gebeten unb zum 
Ausdruck gebracht, dasz auch in biefent II. Teil, ähnlich wie 
eS int I. Teil geschehen ift, bie rechnerischen Ergebnisse ber 
Borjahre gegenübergestellt mürben. 3c glaube, bamit ganz 
kurz streifend einen Gesamtüberblick gegeben zu haben unb 
bin bereit, in ben Einzelberatungen evtl. auf einzelne Dinge 
noch zurückzukommen.

Abgeordneter Trautmann: Meine Herren! Es‘ist davon 
bie Rede gewesen, das ber Erhebungssat von 4%, ben bie 
Finanzämter erheben, zu hoc sei. Auszerdem spricht man 
drauszen auf bem Lande unb in jeber kleinen Gemeinde da- 
von, dasz unser Apparat, ber öffentliche Apparat, zu kost- 
spielig fei. Man wird bis in baS kleinste Dorf hinein von 
biefem 4%igem Hebesat sprechen. Ic glaube, dasz mir bie 
Forderung beS Herrn Schneider boppelt unb dreifach unter- 
streichen müssen, das bie staatlichen Stellen hier etwas tun, 
bamit man auch drauszen in ben Gemeinden sieht, bie jetzige 
Regierung ift bemüht, sparsam zu arbeiten. Ic möchte bieS 
zuerst sagen. Dann zu einem anberen Punkt. Beim Studieren 
beS Voranschlags habe ic mich sehr gefreut zu sehen, das ber 
Oberkirchenrat int Zeitalter beS raschen Verkehrs, wo man in 
menigen Stunben bie Ozeane überquert unb von einem 
Kontinent zum anberen gelangt, sich endlich einen Personen- 
wagen Zugelegt hat. Wir haben in Weinheim bie Erfahrung 
gemacht, dasz Mercedeswagen ben höheren Anschaffungspreis 
gegenüber bem Volkswagen durch längere Lebensdauer recht- 

a fertigen. Sch halte baher bie Anschaffung eines Mercedes- 
wagens für durchaus richtig.

Abgeordneter Frank: Anschlieszend an ben eben ausgespro- 
chenen Punkt möchte ic bie Frage stellen, ob bie Möglichkeit 
befiehl, Diasporapfarrern, bie drauszen für ihre weiten Ge- 
bicte grosze Wege zuritckzulegen haben, nicht nur Darlehen 
zur Anschaffung Von Motorrädern zu geben, fonbertt eben 
auch feste Beträge zu gemähren, bie nicht zurückbezahlt werden 
müssen?

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Diese Anträge wurden schon 
von vielen Pfarrern gestellt. Wir haben biefen Anträgen bis
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jetzt nicht entsprochen, weil bie Erfahrung zeigt, das ber Um- 
gang mit einem Dienstwagen sorgloser ist als mit einem 
eigenen Wagen. Die Pfarrer, bie einen solchen Dienstwagen 
in bie Hände bekämen, haben ja im allgemeinen feinen 
Chauffeur, ber in ber Lage ist, diesen Wagen ordnungsgemäß 
zu behandeln. Es besteht bann bie Gefahr, das biefe Wagen 
nicht so behandelt werden, wie das bei einem eigenen Wagen 
ber Fall ist. Das ift eine Erfahrungstatsache, über bie mir 
nicht hinwegsehen können. Wir haben es deshalb bi§ jetzt 
immer unterlassen, derartigen Anträgen zu entsprechen, sind 
aber sehr weitherzig in ber Gewährung von Darlehen für 
bie Anschaffung von Krafträdern ober Kraftwagen unb sind 
auch bis jetzt bei ber Gewährung von Beihilfen für bie Unter- 
haltung unb ben Setrieb des Wagens immer an bie äuszerste 
Grenze des Möglichen gegangen. Die Synode wird sic ja, 
wie Herr Bürgermeister Schneiber angebeutet hat, mit einem 
weiteren Antrag zu befassen haben, ber eine Verbesserung 
ber Beihilfen, wie fie bis jetzt gewährt wurden, plant.

Präsident Dr. Umhauer: Ic nehme an, das feine weiteren 
Wortmeldungen mehr borliegen, unb das bie allgemeine Be- 
ratung geschlossen werden kann. Wir gehen über zu ben 
Spezialberatungen. Ic bitte Sie, bie Vorlage des Ober- 
kirchenrates in bie Hand zu nehmen.

Bevor mir abstimmen, müssen mir bie einzelnen Posten 
über Einnahmen unb Ausgaben ansehen.

Abgeordneter Odenwald: Die Städtekonferenz ber Grosz- 
stadtkirchengemeinden hat in einer Zusammenkunft ben 
Wunsch ausgesprochen, das man ben Anteil ber Kirchenstadt- 
gemeinben in ein festes prozentuales Verhältnis zum Steuer- 
aufkommen setzt. Der Finanzausschuß hat ben Erörterungen 
beS Herrn Oberkirchenrates Dr. Bürgy zugestimmt, bie dahin 
gingen, das bas Steueraufkommen mit 6 Millionen schon 
reichlich hoc bemessen fei, jedenfalls an ber grenze beS Ver- 
tretbaren stünde unb das deswegen bei einem Steueranteil 
von 15%, biefe Summe mürbe 900 000.— DM ausmachen, 
recht gut berücksichtigt fei, so dasz mit einem Mehraufkommen 
in ber Einkommensteuer nicht geregnet werden fann. Da- 
durch mürben ja auch bie Groszstadtkirchengemeinden bann 
feinen Vorteil haben, wenn ein Höchstprozentsat festgesetzt 
mürbe, weil bie Landeskirche nicht in ber Lage ist, eine höhere 
Ausschüttung für bie Kirchengemeinden vorzunehmen. Diesem 
Wunsche tonnte daher leider nicht stattgegeben merben.

Präsident Dr. Umhauer: A. Saften.

Kirchensteuer vom Einkommen
2. Abgänge
3. Zinsen von Schuldigkeiten
4. Öffentliche Abgaben
5. Aufwendungen für Gebäude
6. Leistungen aus besonderen Rechtsver- 

pflichtungen der Landeskirche
7. Prozeszkosten
8. Sonstige Lasten

Voranschlag
908 000
110 000
70 000
4 000
80 200

10 000
5 000
2 000

Summe 1 189 200
B. Z wedkausgaben.

I. Verwaltungsaufwand
a) beS Oberkirchenrats
b) im übrigen.

II. Persönl. Aufwand für ben Bezirksdienst ber landes- 
kirchlichen Vermögensverwaltung.

III. Aufwand für bie Ausbildung ber künftigen Geistlichen. 
Die einzelnen Positionen finden feine Beanstandungen.

Abgeordneter D. Hupfeld stellt bie Frage, wieweit bie Vor- 
bereitungen für bie Errichtung beS Predigerseminars finb.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Sch fann nur über bie finan- 
zielle Vorbereitung biefes Predigerseminars -berichten. Wir 
hatten in bem letzten Haushaltsplan bafür bereits 50 000.— 
DM eingesetzt, haben in diesem Haushaltsplan bafür wie- 
ber 50 000.— DM vorgesehen unb merben auch in ben näch- 
sten Haushaltsplan 50 000.— DM bafür vorsehen. Wir haben 
100 000.— DM bereits aus ben allgemeinen Mitteln dieses 
Voranschlags herausgenommen unb auf Sonderkonto an- 
gelegt unb merben auf dieses Sonderkonto auch alle übrigen 
im Haushaltsplan jeweils vorgesehenen Beträge anlegen, 
bamit, wenn ber Plan ber Erstellung eines Predigerseminars 
realisiert merben fann, baS Geld jederzeit greifbar ift.

Abgeordneter D. Hupseld: ES tut mir sehr leib, baß bie 
Einrichtung beS Kirchlichen Predigerseminars sic fo ver- 
Zögert. Ich habe f. Zt. bie Bitte an bie Regierung ausge- 
sprochen, meine Emeritierung, bie an unb für sic schon 
früher fällig mar, bis zum 1. 4. 1950 hinauszuschieben, unter 
bem Gesichtspunkt, baß mein Nachfolger nicht mieber in bie 
jetzige kombinierte Tätigkeit, sondern in bie Tätigkeit eines 
gewöhnlichen Professors für Praktische Theologie berufen 
merben sollte. ES ift natürlich für einen Mann, ber sich neu 
einarbeiten muß, sehr unangenehm, wenn er sic auf alle 
Fälle auf Vorlesungen borbereiten muß, bie nachher für ihn 
faum mehr in Frage kommen. ES tut mir sehr leib: ic habe 
ben Versicherungen geglaubt, baß man bis zum 1. 4. 1950 fo 
meit fein mürbe. Es tut mir auch in meinem Interesse leib. 
Ic bin ja immer noch verhältnismäszig frisch unb mürbe 
gern mein Amt noch etwas länger versehen haben. Aber es tut 
mir bor allem für meinen Nachfolger leib: für ihn entstehen 
barauS Schwierigkeiten.

Jedenfalls muß jetzt daran gegangen merben, einen völlig 
neuen Slufbau ber Ausbildung für ben praktischen Beruf zu 
planen. Es füllten in ber Ausbildung befindliche Studenten 
nicht wie bisher unmittelbar im Anschlusz an baS Studium, 
sondern erft nach einer Lehrvikariatszeit bas künftige Pre- 
digerseminar besuchen. Es märe wünschenswert, wenn in die- 
fem hinter von ber Kirchenregierung zusammen mit der 
Fakultät ein neuer Studienplan beraten mürbe, ber unser 
System bem angleicht, was in anderen Landeskirchen üblich 
ift. Dabei müszte bie Einrichtung beS Predigerseminars zu 
einem Termin festgesetzt merben, ber eine Stockung in der 
neuzuordnenden Vorbildung unserer zukünftigen Geistlichen 
verhindert. Ich halte biefe Regelung für bringlich.

Landesbischof D. Bender: ES mürbe barauf hingewiesen, 
daß bie Verzögerung ber Errichtung beS Seminars bedauer- 
lic sei. Aber biefe Verzögerung hat einen einfachen Grund: 
Selbst wenn mir baS Predigerseminar fix unb fertig hätten, 
hätten mir nicht bie Leute, um fie hineinzuschicken. Vei ben 
geringen Jahrgängen von Theologiestudenten ift es einfach 
unmöglich, aus ber heutigen Zahl 15 Vikare — unb baS 
märe bie Mindestzahl, über bie ein Predigerseminar ver- 
fügen müszte — herauszuziehen. Ic glaube, bie Amts- 
brüber hier, vor allem aus ben Städten, merben unS baS 
vollauf bestätigen. ES ift im Gegenteil fo, das mir unS 
ernstlich fragen müssen, mann mir baS Predigerseminar mit 
15 Vikaren anlaufen lassen können. Vorläufig müssen noch 
Lücken in ben Städten ausgefüllt merben. Denn unsere Amts- 
brüber in ben Städten sind am Ende ber physischen Kräfte 
angekommen. Wieviel Arbeit fann nicht getan merben, ein- 
fach weil bie Vifare nicht ba sind!

9
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Denken Sie, es waren hier in Karlsruhe vor 1933 nie 
unter zehn Vikare, und heute haben wir zwei. Das ist das 
Verhältnis. In Mannheim iftes noch schlimmer, dort ist nur 
ein Vikar; in Freiburg und anderen Städten dasselbe Bild.
Wir bürfen alfo biefen Raubbau, ber mit ben Straften unferer. fo viele freie Afarreien, baft biefe Vifare fofort eine Pfarr- 

stelle bekommen fönnen. Aber baS ift nicht möglich in’ einemGroszstadtpfarrer leider getrieben werden musz, nicht länger 
anhalten lassen. Und darum werden wir, so leib es uns tut, 
aus diesem sehr praktischen unb für mich sehr unüberwind- 
lichen Grund mit bem Predigerseminar erft bann anfangen 
können, wenn mir mit einigermaszen gutem Gewissen 15 Vi- 
fare herausziehen können.

Abgeordneter D. Hupfeld: Nach einer Zusammenstellung 
ber Heidelberger Theologenschaft hat ber 1945 einsetzende 
Theologenzustrom bie letzten Semester erreicht. Es jeigt sich 
das jetzt schon barin, dasz zu bem letzten Examenstermin sic 
22 Studenten melbeten, ftatt wie bisher zwei ober brei. Dieser 
Zustand wird sic noch verstärken. Für bie fünftige Planung 
aber möchte ich doch nun folgendes fagen: Sc gebe zu, das 
mir augenblicklich in einer Zwangslage sind. Wir müssen jetzt 
bie in einer Schnellbleiche ausgebildeten Theologen in bie 
Praxis hineinwerfen. Ich weisz zwar nicht, mie mir das 
gegenüber biefen jungen Leuten verantworten sollen. Wir 
helfen ben alten Pfarrern unb finb in ber Gefahr, bie jungen 
Kräfte, bie mir schlecht vorgebildet ins Amt merfen, uns noch 
zu verderben. Gott wolle es verhüten. Immerhin fönnen mir 
bamit rechnen, dasz diese augenblickliche Stockung sehr schnell 
vorbeigeht. Ic nehme an, das schon in einem Jahr bie Lage 
völlig anders ift. Es könnte fein, dasz ber nächste Examen- 
termin schon 30 umfaszt unb ber übernächste 35. Darum sollte 
man mit einer bie Ausbildung retardierenden Umorgani- 
fation ber Kandidatenvorbildung schnell einsetzen, bamit man 
biefen Seuten eine vollwertige Ausbildung gibt unb mir die- 
fen behelfsmäszigen Zustand schnell überwinden.

Oberkirchenrat Dürr: Ic möchte bie Gelegenheit gerne 
wahrnehmen, um ben Synodalen noch einmal einfach an 
Zahlen bie gegenwärtige Sage zu schildern.

Der Wille, ein Predigerseminar sobald mie möglich zu 
schaffen, ift feit Jahren in ber Kirchenleitung lebendig unb 
mürbe in feinem Augenblick aus ben Augen gelaffen. Die 
Erwägungen, mann bie ausgebildeten Theologen in das Pre- 
bigerfeminar einrücken sollen, decken sic mit bem Vorschlag 
des Herrn Prof. Hupfeld. Auch mir meinen, das erft einmal 
ein Lehrvikariat burchgemacht merben soll, ehe sie in das 
Predigerseminar einberufen merben.

Nun finb von ben 120 Vikariatsstellen — zu ben 118 finb 
inzwischen noch einige hinzugekommen, fo daß es runb 120 
finb — z. Zt. 20 ober 21 besetzt. Die jüngften Vikare auf 
biefen Vikariatsstellen finb 30 Jahre alt. Wir haben etwa 
eine Hand voll lebiger Vikare. Die anderen unständigen Geist- 
lichen finb bis zu 40 Jahre alt unb haben zwei, brei unb vier 
Kinder. Sie finb noch auf unftänbigen Stellen, zum Teil auf 
Vikariaten, zum Teil versehen fie Pfarreien. Sie fönnen nicht 
herausgenommen merben, obgleich fie längst nach Alter unb 
Dienstalter ben Anspruch barauf hätten, eine Pfarrei zu be- 
kommen, weil biefe wenigen noch besetzten Vikariate unbe- 
bingt besetzt bleiben müffen. Auf meiner Sifte stehen auszer- 
bem z. Zt. mindestens 12 bis 15 vordringlichst zu besetzende 
Vikariate, bie bis jetzt nicht besetzt finb. Wir haben in diesem 
Spätjahr zwei Kandidaten, bie bas 2. Examen machen; im 
nächsten Frühjahr merben mir vier haben für baS 2. Examen. 
Im nächsten Spätjahr erft merben mir 17 bekommen für baS

2. Examen, wenn es in der Weise geht, wie es jetzt angelaufen 
war. Wir sehen also voraus, dar wir in einem Jahr noch 
nicht einmal die Möglichkeit haben, alle die überalterten 
Vikare abzulösen und in Pfarreien zu stecken. Wir haben auch

Jahr. Es fommt dazu, daß mir bei bem jetzigen Zugang an 
Kandidaten mindestens zwei Jahre brauchen, bis mir im- 
stande finb, etwa Lehrvikariate zu besetzen, benn bie nächsten 
Kandidaten, bie Examen machen, merben dringendst benötigt 
für Bikariatsstellen. Das bedeutet, baft mir Vor brei Jahren 
voraussichtlich fein Predigerseminar merben eröffnen fönnen, 
wenn mir eine genügende Anzahl von Seuten hineinbringen 
wollen.

Das ift bie Ursache ber Verzögerung bisher. Wenn anberS, 
hätten mir jetzt zugegriffen, ein Haus, baS ausgebaut mirb, 
zu erwerben, um für bie nächsten Jahre bie Möglichkeit zu 
haben, in biefem durchaus als Behelfslösung anzusprechenden 
Gebäube biefe Arbeit durchzuführen. Das ift bie Ursache ber 
Zurückhaltung.

Noch ein Letztes: Wir haben zu erwarten, baft im nächsten 
Jahr unb bann an drei folgenden Jahren jeweils Frühjahr 
unb Spätjahr zusammengerechnet etwa 40 Kandidaten, wenn 
sie baS Examen bestehen, in Vikariate einrücken. Um zu’ be- 
urteilen, mie bie Situation aussieht, eine letzte Rechnung: 
Wir brauchen in normalen Zeiten durchschnittlich 26 Vikare 
als Nachwuchs, um bie Abgänge auszugleichen. Das bebeutet, 
baft mir in einem Zeitraum von fünf Studienjahren je 130 
Stubentcn brauchten, um etwa unseren Bedarf zu füllen. 
Wir haben 8- 8t. etwa 170 — ic rechne baS neue Semefter 
noch nicht dazu, baS übersehe ic nicht — 170 Studenten, etwa 
25 Stubentinnen, das macht etwa 145 Theologiestudenten 
männlichen Geschlechts. Das bebeutet, baft mir in fünf Jahren 
15 mehr haben, als mir eigentlich brauchten. Wir müszten 
aber 100 mehr haben. In fünf Jahren mären bann ftatt 100 
unbesetzten Vikarstellen nur noch 85 ober 80. Also ein lang- 
famer Zuwachs nur. Darum müffen mir mit ber Schaffung 
eines Predigerseminars noch zuwarten.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic barf noch fragen, mie es mit 
ben sachlichen Vorbereitungen beS Predigerseminars steht. 
Da fann doch zweifellos, fagen mir, für bie Errichtung der 
Bibliothek etwas geschehen. Es wird wohl nicht wesentlich 
sein, Herr Oberkirchenrat Bürgy, ob mir bie Gelber einer 
geringen Verzinsung aussetzen, ober ob mir fie bar anlegen 
in ber Beschaffung ber Bibliothek. Die Personenfrage braucht 
ja nicht gelöst zu fein, aber bas, maS mir für baS Seminar 
an Wünschen für bie Ausstattung ber Bibliothek noch haben, 
fann zweifellos befriebigt merben. Unb es mirb wichtig fein, 
jetzt schon Bücher zu beschaffen, bie sic barbieten. Sie merben 
zweifellos nicht brachliegen. Ic denke, fie tönnten einstweilen 
ber Bibliothek beS Oberkirchenrates einverleibt merben unb 
bamit doch wesentliche Dienste leisten. 3c hoffe, baft fie nach 
mie vor ausgiebig benützt mirb.

Landesbischof D. Bender: Abgesehen von allen anberen 
Fragen beS fünftigen Predigerseminars, barf man nicht 
übersehen, baft zur Arbeit beS Predigerseminars eine wissen- 
schaftliche Hausbibliothek gehört. Nun ift aber bie Bibliothek 
bes Predigerseminars in Heidelberg Eigentum beS Staates. 
ES ift eine Frage — ich glaube nicht, baft mir auf eine posi- 
tive Lösung hoffen dürfen —, ob mir biefe frei befommen. 
Wir hoffen aber, baft biefe Bibliothek für bie höheren Se- 
mefter, bie bie praktischen Fächer hören, zur Verfügung ge-
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stellt wird. Mit der Errichtung des Predigerseminars wird 
eine neue Studienordnung Hand in Hand gehen müssen.

Abgeordneter D. Hupfeld: Ich möchte doch glauben, das bei 
einer Verhandlung mit dem Staat ein Teil der Bibliothek 
des Praktisch-Theologischen Seminars für die Bibliothek eines 
zu gründenden Kirchlichen Predigerseminars verwendbar ge- 
macht werden könnte. Das Praktisch-Theologische Seminar 
ist ein von dem Wissenschaftlich-Theologischen Seminar völlig 
getrennter selbständiges Institut. Es hat neben einer sehr 
umfassenden Bücherei auf bem Gebiete der praktischen Diszi- 
plinen eine grosze dogmatische, ethische, exegetische und kirchen- 
historische Bibliothek. Zu einem Teil sind bas Bücher, bie 
auch im Wissenschaftlich-Theologischen Seminar vorhanden 
sind, nur das natürlich diese Abteilungen dort viel vollstän- 
biger finb, als dies bei ber Bibliothek des praktischen Semi- 
nars ber Fall ift. Es war gut, das man bisher beibe Biblio- 
theken selbständig aufgebaut hat; denn auf diese Weise hatten. 
bie Mitglieder des Praktisch Theologischen Seminars ben 
ganzen wissenschaftlichen Apparat jederzeit zur Verfügung. 
In bem Augenblick, wo ein eigener Kirchlicher Prediger- 
seminar geschaffen wird, könnte man eventuell mit bem Staat 
in Verbindung treten und zu einem annehmbaren Preis ben 
Teil ber Bibliothek, ber in Duplikaten vorhanden ift, zu über- 
nehmen versuchen. Sc weisz freilich nicht, ob ber Staat dazu 
willig sein wird ober ob vielleicht auch bie Universität felbft 
Einwände bagegen erheben könnte, weil ja immerhin ein 
Verkauf von solchen Büchern eine Minderung ber Wertes 
ber Universitätsbesitzes wäre. Aber vielleicht steht Staat unb 
Universität dieser Regelung nicht verneinend gegenüber. 
Dann sollten mir zugreifen.

Landesbischof D. Bender: 3c fann fagen, das mir biefer 
Frage ber Bibliothek schon lange unfere Aufmerksamkeit ge- 
widmet haben unb versuchen, nach bem Mas unferer Kräfte 
aur alten Bibliotheken heimgegangener Pfarrer, bar, was 
brauchbar ist, jetzt schon aufzukaufen, um einen kleinen Grund- 
stock für bie fommenbe Bibliothek ber Predigerseminars zu 
beschaffen. Es’ ift bie Bibliothek eine eminente Frage ber 
Predigerseminars. Sie wissen, dasz burch bie Verluste, bie mir 
in bibliothekarischer Hinsicht hatten, jedes Institut auf feinen 
Besitz besonders stolz unb habhaft ift. Ic hoffe, dasz bie nicht 
leichte Frage einer Bibliothek für bar Predigerseminar sic 
lösen läszt.

Position IV, Aufwand für bie Kirchenbezirke, findet feine 
Beanstandung. Zu Position V, Aufwand für bie Gemeinde- 
feelforge im allgemeinen fragt

Abgeorbneter Kühlemein, wieweit jener Bitte ber Synode 
vom März 1948 entsprochen ist, bie Altersversorgung ber 
Gemeindehelferinnen in bie Wege zu leiten.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Oberkirchenrat, er ift vom 
Herr Pfarrer Kühlemein bie Frage an Sie gerichtet, inwie- 
meit ber Oberkirchenrat bie Auflage ober ben Wunsch ber 
Synode realisiert hat, bie Altersversorgung ber Gemeinde- 
helferinnen in bie Wege zu leiten.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die Lösung biefer Frage 
ift fehr schwierig. Wir sind in Vorarbeiten begriffen. Unb 
zwar zuerst einmal nach ber Seite hin, dasz bei ber gewöhn- 
liehen Angestelltenversicherung eine Zusatzversicherung irgend- 
welcher Art noch hinzukommt, bie er bann ermöglicht, dasz 
bie Gemeindehelferinnen, wenn sie invalide werden, ober in 
ben Ruhestand kommen, von ber Angestelltenversicherung eine 
erhöhte Rente beziehen. Wir haben aber auch nach ber an- 
beren Seite hin noch Prüfungen angestellt, ob er nicht möglich

ift, mit ber ERiD hier in irgenb eine Gemeinschaft einzu- 
treten unb irgendwie eine eigene Kaffe aufzutun, ob man 
nicht Von ber Seite her eine Besserung unb Linderung schaffen 
fann. Es muß hier fehr forgfältig vorgegangen werden unb 
erforbert eine Menge Rechnerei unb Prüfung, unb ob man 
sic mit einem gröszeren Konzern ins Benehmen setzt. Das 
ift zur Zeit im Gange. Wir finb noch nicht zu einem Abschluß 
gekommen. Vielleicht ift er möglich, bei ber Frühjahrstagung 
ber Synode einen endgültigen Vorschlag zu machen.*

Präsident Dr. Umhauer. Eine Beanstandung ber Position 
ift nicht erfolgt. Wir gehen über zu Position VI, Aufwand 
für bie Studentenseelsorge.

Es liegen feine Wortmeldungen hierzu vor.
Position VII, Aufwand für ben Religionsunterricht.
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Ich darf vielleicht zur 

Pos. VII etwas fagen, Aufwand für ben Religionsunterricht 
mit 422 500.— DM, ber sic etwas minbert, durch eine ge- 
wisse Einnahme. Dieser Aufwand fommt zum Teil daher, 
dasz mir besonders in ben Volksschulen gezwungen finb, burch 
kirchlich bezahlte Kräfte Religionsunterricht zu erteilen. Die 
staatskirchen-schulrechtliche Lage ift diese, dasz ber Unterricht 
an ben Volksschulen zum Teil Von Lehrern erteilt mirb. Es 
ift eine alte gut badische Überlieferung, bie rechtlich verankert 
ift, das ber Staat feinen Lehrern bie Auflage macht, bis zu 
6 Stunben wöchentlich Religionsunterricht zu erteilen. Diese 
Stundenzahl mirb nun zu einem guten Teil unb in vielen 
Gemeinden nicht erreicht.

Bisher mar das verständlich, zum Teil mar es Lehrer- 
mangel, unb zum Teil ift es Raummangel gewesen, ber hier 
Hemmungen gebracht hat. Nun bürfte es aber eher möglich 
fein. Es geschieht aber trotzdem nicht. Wir haben nun bie 
Frage aufgeworfen: Wäre nicht eine Regelung dahin möglich, 
das biefer Religionsunterricht zwar von kirchlichen Kräften 
erteilt mirb, das ber Staat aber in einem Umfange, in bem 
er bisher realiter Arbeitsfräfte zur Verfügung gestellt hat, 
fünftig an Stelle ber realiter zur Verfügung gestellten Ar- 
beitskräfte ber Kirche eine Geldunterstützung zuweist? Ob ber 
Staat auf Grund ber derzeitigen gesetzlichen Rechtslage bieS 
tun fann, baS lasse ic dahingestellt. Darüber mill ich nicht 
reden. Er hat es bisher eigentlich einwandfrei getan, unb es 
ift jetzt schon zu einem festen Gewohnheitsrecht gemorben: 3c 
helfe Dir im Religionsunterricht durch bie Zurverfügung- 
stellung von Lehrern. Unb menn nun aus bestimmten Grün- 
ben, bie hier auch nicht meiter ventiliert merben füllen, baS 
jetzt nicht mehr fo fein fann, bann will ic Dir helfen durch 
einen Zuschusz, ben ich zu biefem Religionsunterricht gebe. 
Wir merben uns wohl vornehmen müssen, einmal diese Frage 

• in persönlichen Verhandlungen sowohl mit ber nordbadischen 
wie auch mit ber südbadischen Kultus- unb Unterrichtsver- 
waltung zu Ventilieren. Meine Bitte geht dahin, das bie 
Synode bem bann beitritt, dasz hier auf ber anberen Seite, 
auf ber staatlichen Seite, ein Entgegenkommen bewiesen 
mirb.

Präsident Dr. Umhauer. Ic barf aus Ihrem Schweigen 
bie Zustimmung zu ben Ausführungen beS Herrn Ober- 
kirchenrats Dr. Friedrich entnehmen. Tie Synode schliezt sic 
also bem Wunsch unb ber Vitte beS Herrn Oberkirchenrats 
an, daß bie Staatsregierungen erwägen, ob fie nicht anstelle 
ber Zurverfügungstellung ber Arbeitsfräfte entsprechende 
Geldzuschüsse an bie Kirche leisten. Wir fönnen natürlich nicht 
erwarten, dasz bie Herren Vertreter ber beiben Staatsregie- 
rungen jetzt schon irgendwelche Antmort geben, fonbern wollen

3
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nur bitten, daß fie das ab notam nehmen unb 311 gegebener Ibildung, nicht in Heidelberg, sondern drauszen im Lande 
Zeit bem Oberkirchenrat entsprechende Mitteilung machen.

Ziff. VIII: Gemeindejugend, feine Beanstandung.
Ziff. IX: Männerwerk. i

er-
möglicht wird?

Oberkirchenrat Dürr: Ich habe mit bem Direktor des 
kirchenmusikalischen Instituts über diese Aufgabe schon im

3u

Abgeorbneter Dr. Uhrig: Sch möchte dazu nur baS eine Herbst gef proChen, unb meine Wünsche begegnen sich durch- 
fagen: Wir Synodalen, bie in biefer Arbeit stehen, haben aus mit ben Zielen unb ben Plänen beS SeiterS beS kirchen-
bamit schon unfere Teilnahme an biefer Arbeit bekundet, musikalischen Instituts. CS bestehen ja zwei Verbände: ein
unb eS ift für unS selbstverständlich, baft bie Landeskirche für Verband für Kirchenmusiker in Baben unb ein Verband ber
biefe Arbeit auc in ihrem Voranschlag sorgt. CS sollte ihr Kirchenchöre. Wir sind 5. Zt. daran, bie Ordnung neu
hier aber auch gedankt werden. Die Tätigkeit beS Männer- fassen, unb eS mirb, wenn bie Vorarbeiten fertiggestellt finb,
merfeS ift — baS barf man wohl fagen — wohl bisher zum ein Antrag an ben OR dahin erfolgen, baft alle, bie etwa als -
Segen gemefen, unb unser Wunsch ift es, baft fie baS immer Kirchenchorleiter ober als Organisten in einer Gemeinde
fein merbe. tätig finb, biefen beiben Verbänden angeschlossen fein müssen.

Präsident Dr. Umhauer: Eine Beanstandung der Position Und sie werden auc mit den Verpflichtungen, die mit diesem ■
erfolgt nicht.

Ziff. X: Für bie Frauenarbeit ber Landeskirche.
Amt verbunden finb, bekannt gemacht. Darunter ift eine 
wesentliche Verpflichtung bie, an ben in ben Bezirken etwa

Abgeordneter Hausz: Ic vermisse, das bie volksmissiona- für zlvei bis brei Bezirke gemeinfam durchzuführenden Kursen 
rische Arbeit unferer Kirche hier nicht aufgeführt wird, etwa für Organisten einerseits unb Kirchenchorleiter andererseits 
nach Männerwerk, Frauenarbeit, „Volksmission". Die Auf- teilzunehmen. Es ift durchaus richtig, das mir barauf sehen 
wände für bie Volksmission finb unter Ziff. XVII „Allge- müssen, das in ben einzelnen Bezirken in größeren Gemein- 
meiner Aufwand" versteckt. Das entspricht nicht ber Bedeu- ben hauptamtlich angestellte Kantoren vorhanden finb, bie in 
tung dieser Arbeit, unb ic bitte, in einer neuen Voranschlag- ber Sage finb, biefe Kurse durchzuführen. Dieses Ziel ift zum 
drucklegung bie volksmissionarische Arbeit mit ihren 6000.— Teil bis jetzt auch deshalb nicht erreicht worden, weil ein 
Deutsche Mark, bie ihr zugebilligt sind, namentlich in einer groszer Teil ber Gemeinden, bie früher in ber Sage gewesen
besonderen Rubrik aufzuführen. wären, einen hauptamtlichen Äantor anzustellen, dies vor-

Weiter möchte ich noch fagen: Es erscheint im Stellenplan läufig nicht fönnen. Sch habe in bem Finanzausschuß kurz 
unter i) für Pfarrstellen Seite 27 bie Stelle beS „SeiterS ber bie Zahlen angegeben, bie zeigen, mie bie Arbeit beS kirchen- 
Evang. Akademie" unter „Volksmissionarische Arbeit". Diefe musikalischen Instituts verlaufen ift. Seit ber Begrünbung 
Rubrizierung ift nicht ganz zutreffend. Wir bitten, biefe Ab- biefeS Instituts im Jahre 1931 haben 546 Studierende baS

also zwischen 4—500 Studierende.
teilung i) im Stellenplan für Pfarrstellen Seite 27 „Evang. Snstitut besucht — nein, Verzeihung, unter biefen 546 finb 
Afabemie in Herrenalb" zu nennen. 88 bloß Teilnehmer — also zwischen 4—500 Stubierenbe.

Der Antrag liegt vor. Darunter 69, die sic für baS hauptamtliche Kirchenmusik-
Abgeordneter Bernlehr: Ic möchte noch ein kurzes Wort examen vorbereitet haben. Der größere Teil finb solche, bie 

zur Frauenarbeit fagen. Auf ber vorletzten Synode murbe das nebenamtliche Organistenexamen gemacht haben. Wir 
angeregt, Freizeiten für Landfrauen durchzuführen. Diefe haben also in biefen Jahren bereits einen schönen Zuwachs 
Freizeiten finb angelaufen unb in verschiedenen Heimen durch- von kirchenmusikalisch vorgebildeten Kräften, so daß mir hof- 
geführt morben. Aus ber Erfahrung, bie ic barüber besitze, fen, das durch biefe Arbeit, vor allem bur Ch bie jährlich mehr- 
kann ich feststellen, das biefe Freizeiten für Landfrauen sic fach durchzuführenden Kurse in ben Bezirken eine gemein- 
für bie einzelnen Gemeinden sehr segensreich ausgewirkt fame Ausrichtung unb Schulung unferer Organisten unb 
haben. Ic möchte speziell für biefe Einrichtung als Land- Chorleiter stattfindet. Wie nötig es ift, daß ber Organist sic 
pfarrer sehr herzlich danken unb bitten, das biefe Arbeit als ein bienenbeS Glied ber gottesdienstlichen Gemeinde ver- 
weitergeführt mirb. Ic möchte überhaupt danken für all bas, steht, bebarf feiner Begrünbung. Bei ben Prüfungen im 
maS bie Frauenarbeit für unfere Kirche tut unb mie sie auc kirchenmusikalischen Institut versäume ich niemals bie Ge- 
unsere Frauen zurüstet in ihrer Bibelarbeit, in ihren Frauen- legenheit beS Schluszwortes, um gerabe auf biefen liturgischen 
kreisen unb mithilft, baS geistliche Seben ber Gemeinde zu Dienst beS Organisten hinzuweisen. Das muß aber durch bie
fördern. Kurse unterstützt werden. Dasselbe gilt fast noch in erhöhten

Präsident Dr. Umhauer: Beanstandung der Position ist Masze für bie Kirchenchorleiter. Es ift nicht feiten, daß gerade
nicht erfolgt.

XI. Für ben Wohlfahrtsdienst.
XII. Für bie Pflege kirchlicher Musik.

ber Kirchenchor ein Element ber Beunruhigung unb Gegen- 
wirkung gegen ben geistlichen Gemeindeaufbau ift. Die Er- 
fahrung ber letzten Monate zeigte uns das immer wieder.

Abgeorbneter Kühlewein: Die Position für bie Pflege kirch- Es ift unbebingt notmenbig, daß baS Amt eines Kirchenchor- 
licher Musik, bie ja verhältnismäszig hoch ist, müszte uns schon leiterS als ein firchlich verpflichtendes Amt an ber gottes- 
recht fein. Ic vermisse nur, das an ben Organisten, bie dienstlichen Gemeinde verstanden mirb unb bie Seiter barauf 
drauszen im Sanb sind, eine meitere Förderung unb Pflege verpflichtet werden. Es ift ein Unbing, baft viele Kirchen- 
wirklich geschieht. Someit ich sehen kann, ist diese Position Chöre noch heute in ber Vereinsform nicht anberS als ein 
ganz für baS kirchenmusikalische Institut in Heidelberg. Aber Gesangverein auftreten, ber ftatt weltlicher Sieber religiöse 
zur rechten Pflege ber kirchlichen Musik ber ganzen Landes- Sieber singt, aber nicht wirklich baS Organ ber gottesdienst- 
Kirche gehört boCh ohne Zweifel, baft auc bie Organisten unb lichen Gemeinde ift unb sic als solches weistz. Hier finb viele 
auc bie Chorleiter weitergebildet werden. Die Freizeit, bie Aufgaben, bie mir erkennen, an beren Verwirklichung baS 
etwa für Chorleiter einmal im Jahr stattfindet, ift ja wohl kirchenmusikalische Institut mit feinen Kräften arbeitet. Unb 
dazu noch nicht genügenb. Könnte es nicht geschehen, mie es ich hoffe, baft mir in Bälde auch etwas von ben Wirkungen 
früher einmal mar, baft auc ben Organisten eine ■ Weiter- dieser Arbeit zu spüren bekommen.



Dritte und vierte Sitzung 43

Abgeordneter Kühlewein: Darf ich noch einmal etwas Abgeordneter D. Hupfeld: Wenn mir schon einmal anläßz- 
fagen: Es ift sehr schwer für eine Gemeinde, einen haupt- lic ber Etatsberatung zu ben einzelnen Positionen etwas 
amtlichen Kirchenmusiker anzustellen, unb es scheint mir doch, sagen dürfen, bann musz an biefer Stelle von bem groszen
als ob bie AuSbilbung in Heidelberg mehr in biefer Richtung Dienst, ben bie Evangelische Afabemie ber Kirche leistet, ge- 
ginge. Wir aber brauchen mehr solche Kirchenmusiker, bie sprochen werden. Die Art, wie man hier in ganz neuer Weise, 
nebenamtlich ihren Dienst auSüben. Es ift ja fo, baft hier ein
groszer Betrag für das kirchenmusikalische Institut ausgegeben 
wird, aber den abgehenden Studierenden eigentlich kaum die 
Möglichkeit gegeben ist, ihren Dienst in Baden aufzunehmen. 
Wäre vielleicht das ein Weg, das im Sinne unferer früheren 
Kantoren bie Kirchenmusiker noch viel mehr eine katechetische 
Ausbildung bekommen unb das es auf diese Weise möglich 
fein wird, auch in mittleren Gemeinden wirklich Kantoren 
anzustellen, bie bann diesen Dienst als Religionslehrer unb 
Leiter ber Kirchenmusik tun.

untergliedert nach Stäuben unb berufen an Männer unb 
Frauen heranzukommen sucht, scheint mir wesentlich zu fein. 
Sie bient in weitem Umfang dazu, kirchlich entfrembete 
Kreise überhaupt wieder einmal an baS Evangelium unb an 
bas, was bie Kirche zu geben hat, heranzuführen. Man darf 
unter feinen Umftänben biefe Arbeit vernachlässigen ober als 
etwas zweitrangiges ansehen.

Abgeordneter Dr. Barner: Es ift verschiedenen Werken ber 
Kirche ber Dank ausgesprochen worden. Es ift noch nicht ge- 
schehen für ben Dienst des Jugendwerkes unferer Landes-Oberkirchenrat Dürr: Das geschieht schon feit einigen Se-

mestern. Jetzt erft mieber finb 12 Stubierenbe beS kirchen- Tirche. Was von diesem geleiftet mirb, ift fehr viel. Sch benfe 
musikalischen Instituts für ben Religionsunterricht geprüft vor allem au ben Ausbau beS Jugendheims in Neckarzim-
worden. Selbstverständlich ist es eine völlig freie Entscheidung meru, an die Veranstaltung von Freizeiten für die Jugend
berer, bie am kirchenmusikalischen Snstitut studieren, ob sie unb vor Rüstzeiten für bie Mitarbeiter unb au bie An- 
babei eine Ausbildung als Religionslehrer mitübernehmen regungen, bie ben Jugendkreisen unb ihren Leitern geboten 
unb als Kantoren in eine Gemeinde hinausgehen wollen, merben. Einzelne 
Wir mürben baS fehr begrüszen, menn baS in ber jetzigen Ent- sich aus das gar 
wicklung fo meitergeht. Es bebeutet schon etwas, menn etwa firchlichen Stelle 
von ben 22 Vollstudierenden sic 12 als Kantoren auSbilben 
lassen, benn es müssen Vollstudierende fein, bie mindestens 
zwei Jahre bort in ber AuSbilbung finb. Dann erft fönnen 
fie für bie Erteilung beS Religionsunterrichts in Frage 
fommen. Damit mürben auch Leute heranwachsen, bie ihn in 
ben Gemeinden übernehmen fönnen, auch baS Choralsingen

Jugendkreise unb -arbeiter könnten von 
nicht leisten. Es musz von einer Landes- 
organifiert werden. Wie notwendig ber

in der Schule, sowie das Singen in den Jugendkreisen,

Dienst an ber Jugend ist unb wie schwer sie anzusprechen 
ift, wissen wir alle. Wir danken barum von Herzen denen, 
bie bie Arbeit an ber männlichen unb weiblichen Jugend 
tragen.

Abgeordneter Zitt: Ich möchte in ben Kranz berer, bie ben 
Dank ber Landeskirche unb ber Synode verdienen, ein wei-

Männerkreisen usw. Sie könnten auf diese Weise mitarbeiten, teres Glied einreihen. Seit vielen Jahren gehört dazu auch
das volksmissionarische Amt der Landeskirche und dessendas baS neue Singen in ber Gemeinde Eingang finbet unb

baft etwa auch baS neue Gesangbuch, baS vor ber Tür steht, Leiter Pfarrer Hausz. Es mag bie Situation am beften be- 
wirklich als ein freubig begrüsztes Gesangbuch gebraucht wer- leuchten, menn ic fage, baft bie volfsmissionarische Arbeit 
ben kann. Wir halten baS für sehr wichtig unb finb banfbar unferer Landeskirche für bie ganze ERiD vorbildlich geworden
für jeben Studenten am kirchenmusikalischen Institut, ber zu- ift. Die Einrichtung ber Bibelwochen ift aus bem Schogze ber
gleich aus innerlicher Überzeugung sic für ben schönen Dienft badischen Landeskirche herborgegangen unb ift in all ben 
als Religionslehrer vorbereiten läszt. Jahren vom Amtsbruber Haus in einer vorbildlichen Weise

Abgeorbneter Frank: Zusätzlich zu bem, maS mir jetzt ge- gefördert worden. Jeder von uns Pfarrern weiß, wieviele
hört haben, möchte ic bie Herren Vertreter ber Kultusmini- Anregungen nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern auch
fterien bitten, veranlassen ju wollen, baft Lehrern, bie an in geistlicher Hinsicht er vom volfsmissionarischen Amte emp-
solchen Kursen in Heidelberg teilnehmen möchten, hierfür Ur- fangen hat unb noch empängt.
laub gewährt wird.

Abgeorbneter Bernlehr: 8c bürfte als Stimme aus ber angängig ift, menn zu anberen Xiteln als zum Titel XVII 
Synode heraus bie Herren ber Unterrichtsverwaltung für gesprochen mirb, ober führen mir eine allgemeine Aussprache? 
Nord- unb Sübbaben bitten, baft fie ihre Aufmerffamfeit bei
ber Ausbildung ber jungen Lehrer auch auf bie Ausbildung 
auf ber Orgel richten, bamit auch biefe gepflegt mirb. Ich 
weist wohl, das verhältnismäszig menig junge Lehrer barin 
über eine gute Ausbildung verfügen. Ich weist baS aus einer 
bestimmten Not heraus, bie nach biefer Richtung in ben Ge- 
meinden herrscht.

Präsident Dr. Umhauer: Eine Beanstandung ber Position 
ist nicht erfolgt. Ich barf übergehen zu

08. XIII: Für bie Ev.-soz. Frauenschaule, feine Bean- 
standung.

08. XIV: Ruhegehälter, feine Beanstandung.
08. XV: Unterstützungen, feine Beanstandung.
08. VXI: Hinterbliebenenversorgung, feine Beanstandung.
08. XVII: Allgemeiner Aufwand.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Sc frage mid), ob es jetzt noch

8ch barf nochmals über bie Akademie reben unb möchte 
dazu fagen, es zeigt sic an biefer bie allgemeine Lage, in 
ber sic bie Glieder unferer Landeskirche befinben. Es ift eine 
Frage, bie sehr ernst erwogen wird von jebem, ber gerne nach 
Herrenalb ginge unb sic fragt, kann ich es finanziell machen? 
Es märe zu prüfen, ob mir hier in ber Lage finb, zu helfen. 
Ic rebe nicht nur aus eigener Erfahrung. Sie werden sich 
vielleicht wundern, aber es hängen von meinem Gehalt acht 
Leute ab. Ich rebe auch aus ber Erfahrung, bie ich als Alte- 
fter gemacht habe, menn ich zu solcher Teilnahme aufforberte. 
Das ift ernft zu prüfen. Auf feinen Fall dürfen für bie 
Akademie höhere Kosten ber Tagungsbeiträge festgesetzt 
merben.

Präsident Dr. Umhauer: Damit fönnen mir bie Ausgaben 
als erlebigt ansehen. Wir fommen zu ben Einnahmen auf
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Seite 4 ber Anlage I. (Der Präsident lieft bie einzelnen 
Positionen vor.)

Abgeordneter D. Hupfeld: erbittet bei ber 03. 14 um Aus- 
funft, ob eS sic hier auch um Schulgeld von Nichtbadenern 
handelt.

Oberkirchenrat Dürr: beantwortet bie Frage dahingehend, 
bah es sich um Schulgeld von allen handelt.

Abgeordneter Eisinger: Mir erscheint ber Betrag vom 
Schulgeld 5000.— DM jährlich reichlich gering. Das mären 
bei 100 Stubierenben 50.— DM im Jahr für bie ganze Aus- 
bildung.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Dieser Betrag ift tatsächlich 
nieber veranschlagt. Als mir ben Haushaltsplan aufstellten.
z11 Beginn beS erften Jahres im April oder Mai, verfügten 
wir noch über feinerlei Unterlagen von feiten beS Instituts. 
Das Institut führt über feine Einnahmen unb Ausgaben 
selbständig Rechnung, unb zwar zusammen mit ber Evang. 
Gemeindepflege Schönau in Heidelberg. Wir konnten diese 
Unterlagen jetzt erst im Saufe ber letzten Wochen befommen. 
Aus diesen Unterlagen ist nun ersichtlich, dasz bas, was mir 
seinerzeit auf 5000.— DM voranschlagt haben, durch bie 
Wirklichkeit etwas übertroffen wird. Die Angaben, bie jetzt 
vorliegen, zeigen meines Wissens einen Betrag von 9000 DM 
auf. Damit bürfte biefe Anfrage erledigt fein.

Präsident Dr. Umhauer: Ich schlage vor, das mir nun ben 
Stellenplan Seite 15ff. ansehen.

Berichterstatter Abgeordneter Odenwald: Der Finanzaus- 
schuß hat ben Stellenplan beS oR einer eingehenden Prü- 
fung unterzogen unb ift zu verschiedenen abweichenden Ein- 
stufungen gefommen. Bevor ich auf bie Einstufungen im 
einzelnen eingehe, möchte ic zunächst einige allgemeine Aus- 
Führungen machen:

Der Beamtenapparat beS Staates, ber Gemeinden unb ber * 
öffentlichen Körperschaften, wird eingeteilt in 3 Gruppen: 
Höhere Beamte, gehobene mittlere Beamte unb einfache 
mittlere Beamte. Die Zahl ber höheren unb ber gehobenen 
mittleren Beamten richtet sic nach bem tatsächlichen Bedarf 
ber Organisation; bie ber einfachen mittleren Beamten soll 
je zur Hälfte besetzt werden. Nun besteht feit Vahren baS Be- 
streben, möglichst wenig Beamte in baS Beamtenverhältnis 
hereinzulassen unb nur solche Beamte mit fog. Beamtenstellen 
zu betrauen, bie eine obrigkeitliche Tätigkeit ausüben. Durch 
dieses Bestreben ift bie Gruppe ber einfachen unb gehobenen 
mittleren Beamten sehr stark zurückgeschmolzen.

Für biefe Einstufungen bestehen nun seitens beS Reiches 
gewisse Richtlinien dahingehend, das in bie Eingangsgruppe 
beS gehobenen mittleren Dienstes 60% ber Beamten einge- 
stuft werden sollen, in bie fog. Beförderungsgruppe 20%, in 
bie Spitzengruppe auch 20%. Nach ben Richtlinien beS Kul- 
tusministeriums für feinen Bereich ift eine kleine günstigere 
Einftufung dadurch gefommen, bah in die Eingangsgruppe 
50%, in bie Beförderungsgruppe 30% gegenüber 20% unb 
in bie Spitzengruppe 20% eingestuft werden. Diesem Auf- 
teilungsverhältnis, Schlüsselung, entsprach ber Stellenplan 
beS O® nicht ganz, unb cS mar deshalb notwendig, einige 
Zurückstufungen unb Streichung von Stellen vorzunehmen.

In bem Stellenplan selbst ist angegeben, das 17 Stellen 
beS OK nicht besetzt feien. Der Finanzausschuß mar ber Auf- 
fassung, wenn eine Besetzung biefer Stellen bisher nicht not- 
wendig mar, biefe auch fünftig nicht nötig fei, unb hat biefe 
Stellen im wesentlichen gestrichen.

Bezüglich der Einstufung darf ic kurz die Abstimmung des 
Finanzausschusses Ihnen bekannt geben:

In der Stellenbesetzung des Herrn Landesbischofs und des 
Oberkirchenrats ändert sic nichts.

2. berkirchenrat (Zentralverwaltung)

a) Stellen des höheren Dienstes
Pfarrer (Hilfsarbeiter) A 2b bisher 1 künft. 1

Nun eine neue Stelle für das katechetische Amt:
1,Pfarrer (katechet. Amt) A 2b

um bem OR bie Möglichkeit ju geben, ein solches Amt, 
baS einem dringenden Bedürfnis entspricht, besetzen zu 
tonnen.

Oberfinanzrat (Hilfsarbeiter) A 2b 1 fünft. 1
Finanzrat (Vorsteher des Rechnungsamts U. Hilfsarbeiter) 

soll wegfallen.
Finanzräte (Hilfsarbeiter)
Finanzrat (jur. Hilfsarbeiter)

A 2c 2 fünft. 2
A 2c 1

Diese Stelle war bisher in 2d eingestuft, ein Jurist, ber 
schon 20 Jahre beim OK tätig unb beffen Einstufung in‘ 
2d wohl sehr nieder bemessen war. In ber Staatsver- 
waltung finb juristisch vorgebildete Beamte in 2c ein- 
gestuft. Dieser juristische Hilfsarbeiter würde fünftig 
nach 2c kommen, bisher war baS nicht, fällt bei 2d auS. 
Sonach

Finanzräte (Hilfsarbeiter)
Kirchenarchivar

bann

A 2c Stellenzahl 3
A 2d bisher 1 fünftig 1

b) Stellen beS gehobenen Dienstes
Oberrechnungsräte A 2d bisher 4 künftig 2

Die Schlüsselung ergibt ein Verhältnis: Eingangsgruppe 
6 Beamtenstellen, Beförderungsgruppe 3 Beamtenstellen 
und Spitzenstellen 2.

Berichterstatter Abgeordneter Odenwald:
Oberrechnungsräte
Rechnungsräte 
Finanzoberinspektoren

A 3b statt 6 fünftig 2
A 4a bisher 2 fünftig 3
A 4b2 bisher 2 fünftig 3

Finanz-, Verwalt.-Insp. A 4bl bisher 6 fünftig 6
Diese Zahl könnte erhöht werden auf 10; aber nachdem 
bisher eine solche Zahl nicht notwendig war, braucht fie 
auch nicht eingeftellt werden.

Registratur u. Expeditur A 3b bisher 1 fünftig 1 
bisher 2d.

c) Stellen beS einfachen mittleren Dienstes:
A 4c bisher 4 künftig 2Finanz-, Veri.-Sekr.

Es müszten 2 von der Spitzengruppe zurücktreten nach 
7a bzw. 8 in die Eingangsgruppe.

Finanz-, Verw.-Sekr.
Finanz, Verw. Assist. 
Hausinspektor

A 7a bisher 3 fünftig 3
A8 bisher 2 fünftig 4
A8 bisher 1 fünftig 1

d) Stellen beS unteren Dienstes
Gruppe A 10a — Hausmeisterstelle — ist nicht besetzt 
unb tann deshalb gestrichen werden.

3. BejirtSvermögenSoerwaltung
a) Stellen beS höheren Dienstes: unverändert.
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b) Stellen des gehobenen Dienstes:
Oberrechnungsrat
Finanzoberinspektoren
Finanzoberinspektoren

A 3b bisher 1 fünftig 1
A 4a bisher 3 fünftig 2
A 4b2 bisher 3 fünftig 3

Sinanginspekt. (Eingangsgr.) A 4bl bish. 7 fünft. 6

c) Stellen beS mittleren Dienstes:
Verwaltungs- unb
Finanzsekretäre
Revierförster
Finanzsekretär

z. Zt. nicht besetzt.

A 4c bisher 1 fünftig 1
A 5b bisher 2 fünftig 2
A 7a bisher 1 fünftig 1

d) Stellen des unteren Dienstes:
Kanzleiassistent A9

nicht bes., wird gestrichen.

4. Bauamt
Oberbaurat (Vorstand) A 2b

bisher 1

ab, daß bie Erteilung bes Religionsunterrichts, wie wir ihn 
heute haben, zu einem sehr schwerwiegenden Problem wird. 
Wir haben in beiben Landesteilen als Schulform bie christ- 
liche Gemeinschaftsschule. Das bebingt doch, das ber Reli- 
gionsunterricht bie Grundlage bes ganzen Unterrichts fein 
musz, wenn baS Wort „christlich" nicht nur eine Fassade fein 
soll. Dann musz aber jeder Lehrer in feiner Klasse ben Reli- 
gionsunterricht geben, benn hierauf musz sic feine ganze Er- 
ziehungsarbeit aufbauen. Dieser Forderung ift auch bie 
Organisation unseres Volksschulwesens angepaszt. Der Reli- 
gionsunterricht ift ordentliches Lehrfach, unb bie Lehrerstellen 
sind evangelische unb katholische Hauptlehrerstellen. Infolge- 
beffen musz ber Staat notwendigerweise auf bie Lehrer einen 
Druc auSüben, Religionsunterricht zu geben, benn- er kann 
mit ben Lehrern, bie feinen Religionsunterricht erteilen, im 
Grunde nichts anfangen unb eS wird immer sehr schwierig 
fein, diese Lehrkräfte unterzubringen. Auf ber einen Seite
muß die Kirche an her wirklichen Ausgestaltung einer christ-

Baurat A2d
nicht besetzt, wird gestrichen

bisher 1 fünftig 1 
bisher 1

Bauamtmann A 3b
nicht besetzt, wird gestrichen

bisher 1

Bauoberinspektor
Bauinspektor

A 4a bisher 1 bleibt
A 4bl bisher 1

nicht besetzt, wird gestrichen
Oberwerkführer A 7a bisher 1 fünftig 1

Die Inhaber derjenigen Stellen, bie von bem borgelegten 
Stellenplan abweichen, behalten für ihre Person bie 
bisherigen Bezüge.
Diesen Antrag hat ber Berichterstatter bereits gestellt.

Oberkirchenrat Katz: Berichterstatter Schneider hat in 
feinem allgemeinen Bericht angefünbigt, dasz ein begründen- 
beS Wort für ben Antrag beS OK, ein katechetisches Amt zu 
errichten, gefagt werden soll. Zur Begründung dieses An- 
tragS habe ic Folgendes auszuführen:

Im Religionsunterricht ber öffentlichen Schulen, ber Volks- 
schulen, ber höheren Schulen unb ber Fachschulen aller Gat- 
tungen erreicht bie evangelische Kirche faft 100% ihrer ge- 
tauften Jugend. Damit ift ihr hier eine volksmissionarische 
Gelegenheit ersten Ranges gegeben, bie sie mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln nützen musz, wenn fie sic nicht 
einer Unterlassung schuldig machen foll. Der Religionsunter- 
richt wird namentlich an ber Volksschule in ber Hauptsache 
von Lehrern erteilt. Darum musz sich bie Kirche intensiv 
biefer Lehrer annehmen. Dies geschieht durch Arbeitsgemein- 
schaften zwischen Lehrern unb Pfarrern, durch Herausgabe 
eines Nachrichtenblattes, durch katechetische Kurse in Beuggen 
unb durc sorgfältigste Betreuung ber Lehrerbildungsanstal- 

-ten. Diese Arbeit hat ein Ausmaß erreicht, dasz fie neben 
einem andern groszen Referat nicht mehr in richtiger Weise 
getan werden fann. Die Arbeit muß aber — baS zeigt sic 
immer deutlicher — noch mehr intensiviert unb ausgebaut 
werden. Insbesondere können bie religionspädagogischen Ar- 
beiten zwischen Pfarrern unb Lehrern in ben Bezirken nicht 
so durchgeführt werden, wie bieS notwendig ift, weil bie not- 
wendigen Organisationskräfte, Redner usw. fehlen, hieran 
muß nachdrücklichst gearbeitet werden. Dann zeichnet sic — 
baS ift ja borhin schon bei ben Ausführungen von Ober- 
kirchenrat Friedric zum Ausdruck gekommen — immer mehr

lichen Schule allergrösztes Interesse haben, auf ber anberen 
Seite fann fie aber fein Interesse baran haben, das Lehrer 
ben Religionsunterricht nur gezwungen erteilen, benn was 
wird bei einem solch erzwungenen Religionsunterricht heraus- 
kommen? Hier melden sic Probleme an, bie in ihrem Aus- 
masz und in ihrer Tragweite jetzt mit ein paar Worten nicht 
angebeutet werden können. An biefer Stelle wird bie Frage 
ber Volkskirche entscheidend tangiert. Unb wenn vorhin bie 
Forderung aufgestellt wurde, dasz ber Staat in bem alten 
Umfange wie vor 1933 Religionsunterricht erteilen ober bie 
Realleistung durch Geld ablösen soll, bann wird hier ja, wenn 
ber letztere Fall eintritt, bie Frage auftauchen, ob unfere 
Schule eine christliche Gemeinschaftsschule ift. Dann wird ber 
Religionsunterricht, wenn er auch als ordentliches Lehrfach 
auf bem Papier steht, doch irgendwie herausgelöst unb an 
ben Rand gestellt. Er ift bann nicht mehr Grundlage ber 
ganzen Erziehung, wenn bie Lehrer grundsätzlich davon dis- 
penfiert werden. Vielleicht genügt biefer kleine Hinweis schon, 
um bie Fragen anzudeuten, bie einer ganz gründlichen Durch- 
denkung unb Bearbeitung bedürfen. AI baS zusammenge- 
nommen macht deutlich, dasz biefe entscheidende Arbeit an 
unserer Jugend nicht in ber bisherigen Weise von einem 
Referenten neben feinen anberen Aufgaben mit bearbeitet 
werden fann. Darum ift ber Oberkirchenrat ber Meinung, 
dasz hierfür ein befonbereS Amt geschaffen werden muß unb 
ein Mann für biefe Arbeit eingesetzt werden foll. Der Ober- 
kirchenrat bittet deshalb bie Synode herzlich unb bringenb, 
ber Errichtung dieses Amtes ihre Zustimmung zu geben.

Abgeordneter Dr. Barner: Ic barf ergänzend sagen, daß 
ic von Pfarrer Schoener, ber als Vertreter unserer Landes- 
kirche an einer Tagung ber katechetischen Ämter der verschie- 
denen Landeskirchen teilnahm, weisz, dasz wir in Baben mit 
ber Schaffung eines solchen Amtes noch im Rückstand sind. 
Ic weisz zugleich, welche Menge Von pädagogischen unb kate- 
chetischen Fragen auf unS einstürmt, bie unmöglich von einem 
Manne im Rebenamte bewältigt werden können.

Präsident Dr. Umhauer: Ic barf annehmen, dasz biefe 
Stelle in ber vorgeschlagenen Anderung angenommen wird. 
Es wird abgestimmt. Der Eintrag wird einstimmig ange- 
nommen.

Run fommen wir zum Stellenplan ber Angestellten, S. 20, 
Anlage I. Er bleibt unberänbert. — Ic stelle bie einstimmige 
Annahme feft.

Run fommen mir jur Abstimmung über bie Anträge des
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Haushaltsausichujses im einzelnen. Ziffer 1 ist bereits an- Und nun 8., der Antrag betr. Wiederinkraftsetzung des
genommen.

Die Ziffer 2 lautet:
„Anforderungen von Mitteln für Neubauten, Wieder- 

instandsetzungsaufgaben, Kriegsschädenbeseitigung sind 
fünftig in einem auszerordentlichen Haushalt zusammen- 
gefaszt, zur Vorlage zu bringen. Die Aufbringung ber da- 
für erforderlichen Mittel foil im Darlehenswege erfolgen, 
deren Tilgung in gröberen Zeitabschnitten durchgeführt 
werden mühte. Diese Anregung gilt auch für Teil II bes 
Haushaltsvoranschlages ber kirchlichen Fonds."
Wir müssen alfo hier ben Teil II heranziehen. Es ift ja 

vorhin von Herrn Bürgermeister Schneider vorgeschlagen 
worden, biefen Voranschlag nur mit einer einzigen kleinen 
Anderung anzunehmen, nämlich, bah biefe kirchlichen Fonds 
eine Ausgabe, Wehrausgabe von 100 000 DM erwirtschaften 
füllten, für bie Zwecke bes allgemeinen Haushaltes.

(Seite 4 ber Pruckvorlage Anlage I 03. 8. Bei Überschüssen 
kirchlicher Fonds ift einzusetzen 100 000 DM.)

Auch bie Ziffer 2 wird einftimmig angenommen.
Ziffer 3 betr. Schaffung eines katechetischen Amtes beim 

Evang. Oberkirchenrat. Dieser Antrag ift bereits ange- 
• nommen.

Ziffer 4:
„Der vom Finanzausschuß für Beamte unb Angestellte 

neu aufgestellte, ben tatsächlichen Bedürfnissen unb in ben 
Einftufungen ben Beschäftigungsmerkmalen entsprechende 
Stellenplan wird genehmigt. Die derzeitigen Inhaber von 
Stellen, welche im neuen Stellenplan umgestuft finb, be- 
halten für ihre Person bie bisherigen Bezüge.

Bei Personaländerungen ift bie Angleichung an 
neuen Stellenplan zwingend."

den

über diesen Stellenplan haben wir bereits abgestimmt.
Wir muffen noch bestimmen, was mit den bisherigen 

Stelleninhabern geschehen soll. Sollen diese in ihren Be- 
zügen unberührt bleiben? c darf die Zustimmung zu diesem 
Vorschlage unterstellen.

Ziffer 5 des Antrages des Haushaltsausschusses stellt 
zugleich bie Stellungnahme des Finanzausschusses ber Lan- 
dessynode zum Antrag ber Gewerkschaften auf Aufhebung ber 
6% Gehaltskürzung, Ziffer 2 unferer Tagesordnung, bar. Es 
wird hierzu eine besondere Vorlage kommen, bie etwas in 
bem erweiterten Sinn eingeht auf bie Anfragen unb An- 
forberungen. Wir stellen diesen Beschluß des Finanzaus- 
schusses zurück unb gehen über zu

Ziffer 6:
„Sollte bie allgemeine Entwicklung ber finanziellen Ver- 

hältnisse, besonders eine staatliche Steuersenkung, eine 
weitere Minderung ber Einnahmen bringen, so wolle ber 
Oberkirchenrat mit allen Mitteln bie staatliche Genehmi- 
gung zu einer Erhöhung des Steuerfuszes betreiben. Der 
Erweiterte Oberkirchenrat wird ermächtigt, in biefem Falle 
bie Steuerfuszerhöhung zu beschlieszen."
Ic stelle feft, das auch dieser Vorschlag einstimmig an- 

genommen ift.
Ziffer 7:

„Der Evang. Oberkirchenrat wolle zur Frühjahrs- 
Session 1950 ber Synode einen Bericht über bie weitere 
Entwicklung ber kirchlichen Finanzen vorlegen."
Auch biefe Bestimmung ift angenommen.

Artikels des DRStG. Dom 30. 6. 1922.
Der Finanzausschuß beantragt:
Die Hohe Synode wolle beschlieszen:

„Die Landessynode nahm mit Genugtuung Kenntnis von 
bem Antrag des Oberkirchenrates vom 26. 10. 1949 an bie 
zuständigen staatlichen Stellen von Nord- unb Südbaden, 
ben Artikel 13 des Ortskirchensteuergesetzes vom 30. 6. 1922 
über Erhebung ber Bausteuer von sog. Ausmärkern, ju- 
ristischen Personen usw. wieder in Kraft zu setzen.

ES handelt sic babei um eine einbeutige Wiedergut- 
machungsforderung, ba bie einfeitige Aufhebung dieses 
Steuerartifels eine einfeitige, gegen bie Kirche gerichtete 
Masznahme beS nationalsozialistischen Staates war unb 
biefe Aufhebung seinerzeit auch offen bamit begrüntet 
wurde, das er mit ben nationalsozialistischen Grundsätzen 
nicht in Einflang stehe.

Die Synode weisz um bie wirtschaftliche Not ber Gemein- 
ben gerabe zufolge ihrer notwendigsten Bauaufgaben. Sie 
ersucht bie staatlichen Stellen dringend um beschleunigte 
Wiederherstellung beS alten Rechtes unb hat baS Ver- 
trauen, bah der heutige Staat biefe berechtigte Wiedergut- 
machungsforderung umgehend erfüllt.

Die Synode ersucht den Oberkirchenrat, ben zuständigen 
Staatsstellen von biefer ihrer entschiedenen Forderung 
Kenntnis zu geben."
Der Antrag wird einftimmig angenommen.
Präsident Dr. Ulmhauer: Abgeordneter Schneider hat baS 

Wort über bie Eingabe ber Gewerkschaften auf Aufhebung 
ber 6%igen Gehaltskürzung.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der Antrag ber 
Gewerkschaften auf Aufhebung ber 6%igen Gehaltskürzung 
unb Gewährung einer Sozialzulage, also eine Angleichung 
ber Bezüge ber Angestellten ber Landeskirche an bie Rege- 
lung, wie fie ber Staat eingeführt hat, Nordbaden schon feit 
einigen Monaten, Südbaden feit kürzerer Frist unb zwar in 
einer Teilung, dasz bie Gehälter, bie unter 350 DM liegen, 
ab 1. 8. boll biefe Stürzung gestrichen befommen, bie Gehälter 
über 350 DM je hälftig am 1. 8. unb 1. 11., ber alfo eine 
Anlehnung an biefe Regelung bezweckt, gab natürlich An- 
lasz zu einer auszerordentlich gründlichen unb gewissenhaften 
Prüfung biefer Frage. Die finanzielle Seite zu prüfen, ob- 
lag bem Finanzausschuß, bie rechtliche Seite bem Rechts- 
ausschusz, ber hierüber wohl besonders berichten wird. Was 
bie finanzielle Seite anbetrifft, ift ber Finanzausschuß zu 
folgender Entschlieszung unb Vorlage an bie Synode ge- 
kommen:

Der Finanzausschuß ber Landessynode hat anläszlic ber 
eingehenden Beratung beS Haushaltsvoranschlages 1949/51, 
ber mit einem Fehlbetrag von jährlich 1566 700 DM ab- 
schlieszt, feststellen müssen, dasz bei biefer Finanzlage eine 
Aufhebung ber 6%igen Stürzung ber Gehälter unb bie 
2luszahlung einer Zulage, entsprechend ber staatlichen 
Regelung, ber evang. Landeskirche z- Zt. unmöglich ist.

Wohl erkennt ber Finanzausschusz aus ber Entwicklung 
ber Lebenshaltungskosten grundsätzlich bie soziale Berechti- 
gung beS Aufhebungsbegehrens an. ES barf aber nicht 
übersehen werden, dasz nicht nur bie Büroangestellten bes 
Oberkirchenrats für eine Aufhebung in Betracht kommen, 
sondern gerechterweise alle von ber Kirche Besoldeten, 
b. h. Ruhestandsleute, auch Beamte, auch Gemeindehelfe- 
rinnen, Religionslehrer unb auch Pfarrer.
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Für diesen gleichberechtigten Personenkreis erfordert bic 
Streichung ber 6%igen Kürzung einen Mehraufwand von 
insgesamt 442 356 DM. Bei dem schon vorhandenen Defizit 
einen weiteren Mehraufwand in dieser Höhe zur Bewilli- 
gung ber Synode vorzuschlagen, ist bem Finanzausschuß 
unmöglich.

Die Kirche ist kein Gewerbebetrieb, welcher einen Aus- 
gleich des Mehraufwands durch Aufschläge auf Waren 
herbeiführen kann. Es ist auch eine Deckung aus Steuer- 
mitteln durch Erhöhung des Steuerhebesatzes ihr nicht in 
eigener Zuständigkeit möglich, sondern fie bedarf dazu ber 
Staatsgenehmigung.

Die Finanzkommission empfiehlt ber Hohen Synode, für 
ben erften Teil des Haushaltsabschnittes vom 1.4.1949— 
31.3. 1950 von einer Streichung ber 6%igen Kürzung 
abzusehen. Dagegen aber soll fie für das 2. Haushaltjahr, 
also Vom 1.4. 1950—31.3. 1951 beschlieszen, das bis dahin 
Vom Evang. Oberkirchenrat Wege zur Deckung des erfor- 
derlichen Betrages von 442 356 DM gefunben werden, — 
wenn es fein musz burCh Beantragung einer Erhöhung des- 
Steuerhebesatzes bei ben zuständigen Staatsbehörden — 
um ab 1.4.1950 für alle Mitarbeiter unb Gehaltsemp- 
fänger bie 6%ige Kürzung aufheben zu tönnen.

Die Gewährung ber Sozialzulage, welche weitere 62 640 
DM erforderlich machen würde, erfCheint aus Mangel an 
Mitteln uns im Bereich ber Kirche bis auf weiteres un- 
möglich.

Der Finanzausschuß erhielt davon Kenntnis, daß für 
ben Gesamtbereich ber ERD eine neue, bem Wesen unb 
ben finanziellen Möglichkeiten ber Kirche entsprechende 
Regelung des- Tarifwesens in Kürze erfolgen wird.

Damit wird auch für ben Bereich ber badischen Landes- 
kirche eine entsprechende Neuordnung erfolgen müssen. 
Bis zu beren Inkrafttreten halten wir neue birefte Tarif- 
abmachungen für unzweckmäszig.

Wer in ber Kirche mitarbeitet, gleichgültig an welcher 
Stelle soll, soweit als irgenb möglich, feine volle Ent- 
lohnung bekommen. Denn jeder Arbeiter ist seines Lohnes 
wert. Er musz aber auch sic schicksalhaft mit ber Kirche 
fo verbunben wissen, das er bereit ift, in schweren Zeiten 
bie gemeinsame Not gemeinfam zu tragen.
3c muß zu biefem gestern gefaszten Beschluß noCh ergän- 

zend berichten, das auf Antrag des Rechtsausschusses noch 
einmal eine kurze gemeinfame Besprechung ftattgefunben hat. 
Der Rechtsausschusz war ber Auffassung, ob wir nicht doch 
prüfen sollten, ob eine Gewährung ber Sozialzulage an 
Angestellte unb Beamte mit einem geringen Einkommen 
etwa einer oberen Grenze von 200 DM wenigstens bewilligt 
werden foil. In eingehenden Aussprachen finb wird barüber 
eingekommen, das auch dieses Ersuchen in dieser Form nicht 
erfüllt werden kann. Weniger wegen ber finanziellen Aus- 
wirkungen als darum, nicht hier, während noch eine Kürzung 
beS Grundgehalts besteht, einem kleinen begrenzten Kreis 
eine Zulage zu gewähren. Das ist ein innerer Widerspruch. 
Und zum anbern, weil wir, nachdem eine grundsätzliche 
Regelung im Raum ber Evang. Kirche erfolgen wird, hier 
nicht durch freie Abmachungen irgendwie vorgreifen möchten. 
Wir finb aber ber Auffassung, das wir unseren guten Willen 
Zu einer Hilfe boCh dokumentieren sollten, unb schlagen des- 
halb ber Synode bor, ben Angestellten, welche auf Grund ber 
Staatlichen Regelung in ben Besitz einer sozialen Zulage ge- 
kommen Wären, zu Weihnachten eine Sonderzuweisung zu 
erstatten in Höhe von 2 dieser monatlichen Sozialzuschläge

bei einer Aufrundung auf volle 5 DM nach oben. Das Wirb 
schätzungsweise einen Betrag von 10—12 000 DM ausmachen. 
Damit Würben wir dokumentieren, das wir nicht achtlos 
baran Vorübergehen wollen, sondern etwas tun, was doppelt 
inS Gewicht fällt angesichts ber schweren finanziellen Not- 
lage, in ber wir finb. Über baS hinaus wollen unb tönnen 
wir vom Finanzausschuß eine Zustimmung zur Zuweisung 
ber Sozialzulage in irgendeiner Form nicht empfehlen.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Die Eingabe ber Gewerk- 
schaft Öffentliche Dienste, Transport unb Verkehr vom 
24. 10. 1949 ift auch bem Verfassungsausschusz ber Landes- 
synode zugewiesen Worben. Wir haben mit bem Finanzaus- 
schusz unb in internen Beratungen uns gründlich bamit 
befaszt. Ich werbe jetzt baS Ergebnis unferer Beratungen 
Vortragen in einer Formulierung, bie ic jetzt während ber 
Sitzung erft festgelegt habe. Ich hoffe, von allen ober ben 
meiften Mitgliedern, soweit fie noch hier finb, — Prof. 
Schlink ift nicht mehr anwesend; ich habe fie ihm Vorlegen 
tönnen — bie Zustimmung dazu zu erhalten. Falls eine 
abWeiChenbe Auffassung noch beftehen sollte, bitte iCh fie zur 
Sprache zu bringen unb hoffe, baß wir eine befonbere Aus- 
schuszsitzung vermeiden tönnen.

Der Verfassungsausschusz hat bie Eingabe gründlich ge- 
prüft unb gemeinfam mit dem Finanzausschuss beraten. Zu 
ben schwierigen Rechtsfragen tann ber Verf.-Ausschusz sich 
nicht endgültig äuszern, zumal eine richterliche Entscheidung 
nahe bevorsteht unb eine balbige Reuregelung für bie ge- 
famte Evang. Kirche in Deutschland ju erwarten ift.

Der Verf.-Ausschuß ftimmt ber Stellungnahme beS 
Finanzausschusses ju ber 6%tgen Gehaltskürzung unb zur 
Gewährung einer Sozialzulage zu. Er empfiehlt in Über- 

‘einstimmung mit bem Finanzausschuß, ben gering besoldeten 
Gehaltsempfängern ber Landeskirche eine einmalige, beson- 
bere (nachträglich ausdrücklich beigefügt) Weihnachtsgrati- 
fikation im Gesamtbetrage von etwa 12 000 DM zu ge- 
währen.

Der Verf. Ausschusz schlägt weiter vor:
l. bie genannte Eingabe Wirb bem Evang. Oberkirchenrat 

mit ber vorstehenden Empfehlung überwiesen;
2. ber Präsident ber Landessynode möge ber Gewerkschaft in 

einem Antwortschreiben ben Inhalt ber Stellungnahme 
beS Finanzausschusses unb beS Verf. Ausschusses mitteilen 
unb hinzufügen:
Die Landessynode hat bie Lage, bie nicht burCh grundsät- 
liche Gegensätze, fonbern durch bie finanzielle BebrängniS 
ber Landeskirche verurfacht ist, mit bem Evang. Ober- 
kirchenrat gründlich erörtert. Sie hat sich überzeugt, baß 
bet Evang. Oberkirchenrat pflichtgemäß gehandelt hat. Sie 
hat Anlaß zu ber Erwartung, baß ber Evang. Oberkirchen- 
rat demnächst Vertreter ber Gewerkschaft zu einer münd- 
lichen Besprechung bitten unb einen Bertreter ber Landes- 
synode Zu dieser Besprechung hinzuziehen wirb.
Präsident Dr. Umbauer: Da sic niemanb zu Wort melbet, 

barf ich annehmen, baß Sie alle mit ben Vorschlägen beS 
Finanzausschusses unb beS Verfassungsausschusses einver- 
standen finb.

Wir Werben also bie Eingabe an ben Evang. Oberkirchen- 
rat unter Beifügung ber Beschlüsse, ber Anträge beS Finanz- 
unb Verfassungsausschusses überweifen unb werben gleich- 
zeitig bie Gewerkschaft im Sinne beS Vorschlags beS Ver- 
fassungsausschusses verftänbigen.

AIS beschlossen barf ic annehmen ben Antrag beS Finanz-
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ausschusses auf Gewährung einer Weihnachtszulage an Be- 
amte und Angestellte.

Nun kehren wir zurück zu dem Entwurf des kirchlichen 
Gesetzes, an die Einnahmen und Ausgaben für 1949/50, 
dessen Artikel 1 wir bereits angenommen haben.

Ic bitte Anlage I, Artikel 2 vorzunehmen. — Ic darf 
einstimmige Annahme feststellen.
Anlage I, Artikel 3. — Ic darf auc hier einstimmige 

Annahme feststellen.
Anlage I, Artikel 4. Ic darf annehmen, das niemand 

dagegen ift. Einstimmig angenommen.
Anlage I, Artikel 5. Beanstandung erfolgt nicht. Die Be- 

stimmung ift einftimmig angenommen.
Anlage I, Artikel 6. — Da keine Wortmeldung vorliegt, 

schliesze ic auf einftimmige Annahme.
Anlage I, Artikel 7 mit dem abgeänderten Abs. 2:

IV* * . Die Gesamtsumme der auf Grund gesetzlicher Er-
mächtigungen übernommenen und noch gültigen sowie 
weiter zu übernehmenden Bürgschaftsverpflichtungen darf 
den Betrag bon 1,5 Millionen Deutsche Mark nicht über- 
steigen."
Auch diese Bestimmung wird einftimmig angenommen.
Anlage I, Artikel 8. — Ic stelle einftimmige Annahme

fest.
Anlage I, Artikel 9. — Einstimmig angenommen.
Anlage I, Artikel 10. — Auch biefe Bestimmung ift ein» 

stimmig angenommen.
Wir kommen zu ber Gesamtabstimmung über biefen „Ent- 

wurf eines kirchlichen Gesetzes" nebft Haushaltungsvoran- 
schlag unb Stellenplan. Ic bitte abzustimmen über baS 
gefamte Gesetz mit Anlagen unb bie Anträge beS Finanz- 
ausschusses. —

Ic stelle bie einftimmige Annahme in zweiter Lesung feft.
Abgeordneter Schneider: Der Finanzausschuss empfiehlt 

ber Synode, über bie finanziellen Sorgen unb Nöte ber 
Landeskirche folgenbes Wort an bie Gemeinden zu beschlieszen:

Die Landessynode hat in eingehenden Beratungen beS 
Haushaltes 1949/50 ein sehr ernfteS Bild von ber äuszerst 
unsicheren finanziellen Sage ber Landeskirche erhalten. 
Die Tatsache, das trotz sorgsamster Überprüfung unb Ein- 
sparung ein Fehlbetrag bon 1566 700 DM bleibt, ift ein 
ernfteS unb eindringliches Zeichen ber Notlage ber Äirche.

Dabei tonnten sehr wichtige unb kaum aufschiebbare 
Aufgaben nur begrenzt im Haushalt berücktsichtigt wer- 
ben. 8. B. finb bie vorgesehenen Wiederaufbauleistungen 
im Verhältnis zu ben Zerstörungen an Kirchen, Gemeinde- 
häusern nur ungenügenb. Bei aller Anerkennung ber 
Dringlichkeit beS Wohnungsbaues muß klar ausgesprochen 
werden, das in gleicher Weise bie balbige Wiederbeschaf- 
fung bon Gottesdienststätten, befonberS in ben zerstörten 
Groszstadtgemeinden für ben inneren Aufbau unseres 
Volkes unerläszlic ift.

Die Not ber Zeit läszt ber Kirche immer neue Aufgaben 
zuwachsen unb macht eine weitere Ausgestaltung unb Be- 
treuung ihrer verschiedenen Werke unabweisbar.

Zu ber Flüchtlingsnot im eigenen Land ift unS bie Not 
ber Ostkirche befonberS aufs Gewissen gelegt.

Den Mitarbeitern unb Angestellten unferer Landes- 
kirche baldmöglichst ihre Bezüge ohne Kürzung zukommen 
lassen zu tönnen, erscheint unS notwendig unb gerecht.

Alle biefe Aufgaben musßz bie Kirche trotz ftarter Be- 
grenzung ihrer Einnahmemöglichkeiten zu erfüllen suchen.

Die Landessynode bantt allen Gemeinden für bie bisher

erwiesene Hilfsbereitschaft unb Opferwilligkeit. Sie muß 
aber aufrufen, nicht müde zu werden unb bei allen ge- 
gebenen Anlässen wie Notopfer ber Landeskirche, Kollekten, 
Haussammlungen auc weiterhin unb noch mehr wie 
bisher freubig wirkliche Opfer zu bringen.
Präsident Dr. Ilmhauer: Ic eröffne bie Aussprache über 

biefen Antrag. Da sic niemanb zum Wort melbet, betrachte 
ic ben Antrag als einftimmig angenommen.

Bon Seiten beS Vorsitzenden beS Finanzausschusses wird 
gebeten, das mir ben Antrag betr. Bruderhilfe zum Wieder- 
aufbau schwerkriegsbetroffener Gemeinden, ber unter Ziffer 
III ber Tagesordnung für bie 4. Plenarsitzung vorgesehen 
ift, jetzt im Anschluss hieran gleich erlebigen.

Abgeordneter Schweikhart bringt ben Eintrag zur Ver- 
Lesung:

Der Finanzausschuß betont grundsätzlich bie dringende 
Notwendigkeit einer Bruderhilfe zum Wiederaufbau 
schwerkriegsbetroffener Gemeinden. Er ift ber Auffassung, 
das eS eine innere Pflicht unferer Gemeinden ift, durch 
eine einmalige tatkräftige Hilfe am beschleunigten Wieder- 
aufbau bon Kirchen unb kirchlichen Gebäuden mitzu- 
arbeiten. Der Finanzausschuß ftimmt ber Stellungnahme 
beS Hauptausschusses in ben Punkten 1, 2, 4 unb 5 zu.

Dagegen ift ber Finanzausschuß ber Auffassung, das bie 
Einführung eines Zwangs-Kopfgeldes bon 20 Pfg. nicht 
ben gewünschten materiellen Erfolg haben wird unb auch 
bem Wesen einer echten Bruderhilfe nicht entspräche.

Er schlägt ber Synode folgende Entschliessung vor:
1. Die Landessynode anerfennt bie dringende Notwendig- 

teit einer Bruderhilfe zum Wiederaufbau schwerkriegs- 
betroffener Gemeinden.

2. Der Evang. Oberkirchenrat wolle baldmöglichst eine ge- 
naüe Aufstellung ber schwerkriegsbetroffenen Gemeinden 
unb eine Zusammenstellung ihrer notwendigsten Bau- 
bebürfniffe fertigen unb ben Synodalen zuleiten.

3. Als Bruderhilfe für bie schwerkriegsbetroffenen Ge- 
meinden wird eine Wiederaufbauwoche durchgeführt. 
Dieselbe foil durch einen befonberen Gottesdienst, bei 
welchem Pfarrer kriegsbetroffener Gemeinden (Paten- 
gemeinben) prebigen, eingeleitet werden. Haussamm- 
lungen, Bazare, Gemeindeabende usw. füllen in ber 
folgenden Woche alle Kreise ber Gemeinde zu erreichen 
suchen, nachdem vorher durch Flugblatt unb Presse ein- 
gehende Aufklärung über bie Aufbauaufgaben gegeben 
wurde. Der Finanzausschuß regt an, zur Gesamtleitung 
biefer Aufbauwoche zwei ober brei in ber Organifation 
bon Sammlungen bewährte Persönlichkeiten zu berufen. 
Als Zeitpunkt wird bie 2. Woche nach Ostern empfohlen.

4. Um eine lebendige unb persönliche Fühlungnahme 
zwischen spendenden unb empfangenben Gemeinden zu 
erreichen, wird bie Herstellung bon Patenschaftsbezie- 
hungen empfohlen.

5. Der Herr Landesbischof wird gebeten, in einem Wort 
an bie Gemeinden biefen bie Pflicht solcher brüderlichen 
Aufbauhilfe anS Herz zu legen unter bem Hinweis 
barauf, dasz bie Fürforge für bie Menschen ber Fürsorge 
für Sachen (Glocken) voranzugehen habe.

Abgeordneter Schneider: Ic mill nur kurz bemerken, das 
mir bon bem Beratungsergebnis beS Hauptausschusses bie 
Punkte 1, 2, 4 unb 5 übernommen haben. Das merben Sie 
auch wohl gemerkt haben unb haben nur ben Punkt 3, ber 
bie Frage, in welcher finanziellen Art biefe Bruderhilfe 
hier gestaltet unb organisiert merben foil, umgewandelt. Bon
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einer festen Abgabe von 20 Pfg. zu einer solchen Wiederauf- 
bauwoche haben mir abgesehen. Wir glauben, das mir an 
Kreise herankommen, die leistungsfähig sind und dastz mir 
auch durch diese Wiederaufbauwoche die ganze Öffentlichkeit 
und auch unsere Glieder der Landeskirche in weitestgehendem 
Masze erreichen und auffrischen können. Aus diesem Grunde 
haben mir die Wiederaufbauwoche empfohlen.

Abgeordneter Hausz: Es mar vom Hauptausschusz nicht 
daran gedacht, 20 Pfg. als Zwangskopfgeld zu erheben. Wir 
dachten, das soll ein Richtsatz fein für bie Gemeinden, wieviel 
mir von ber Gemeinde erhoffen. Wir erwarten z. B. von 
einer Gemeinde mie Lahr bei bem Satz von 20 Pfg. 1600 DM 
im Jahre. Wie nun biefe Gemeinde das aufbringt, ob sie 
es durch einen Basar aufbringt, durch Kollekte ober Opfer- 
wochen, ober durch Mittel, bie sie in ihrem Ortskirchensteuer- 
vorschlag erübrigt, das ift ihre Sache. So mar es im Haupt- 
ausschusz gedacht.

Abgeordneter Kühlewein: Diejenigen Gemeinden, bie durch 
ben Krieg schwer getroffen worden finb, verdienen es wohl, 
von ben Gemeinden unterstützt zu merben, bie ihre kirchlichen 
Gebäude durch ben Krieg hindurch gerettet haben. Der Vor- 
schlag einer solchen Woche scheint mir aber nicht glücklich zu 
fein. Wer in ber Gemeindearbeit steht unb bort neben all ben 
kirchlichen Sammlungen unb Kollekten bie 2 groszen Wochen 
im Jahre für bie Innere Mission unb das Hilfswerk durch- 
führen musz, ber ift etwa durch eine 3. Wiederaufbauwoche
überfordert. Sc weist nicht, ob, wenn wir mit einem Erfolg - eine neue derartige Aktion gestartet wird. Sc weis es als
rechnen, baS möglich ift, unb baS bei ber ganzen sonstigen 
Opferwilligkeit ben Gemeinden zugemutet merben fann. Ic 
meine, menn bie Gemeinden bie Mittel haben, innerhalb ver- 
hältnismäszig kurzer Zeit Glocken anzuschaffen, Orgeln zu er- 
neuern unb foftet eS noch fö biel, solche Ausgaben zu machen, 
bie nicht bringenb notwendig finb, dasz bann alle Mittel, bie 
ihnen zur Verfügung stehen, auch zu einer solchen Hilfe für 
kriegsgeschädigte Gemeinden herangezogen merben füllen. Ic 
meine, daß ba schon eine gesetzliche Masznahme dahinter- 
stehen musz, menn mir etmaS erreichen wollen. Wir bürfen 
uns nicht einem falschen Idealismus hingeben.

Abgeordneter Günther: Aus Erfahrungen heraus, bie mir 
in Beziehung auf bie Gemeinde Dühren im Amtsbezirk 
Sinsheim machten, fann ic bem nicht zustimmen, bie Mittel 
durc freiwillige Beiträge zu erheben, denn bie Erfolge maren 
ganz minimal. 3c mürbe bem, maS Herr Pfarrer Kühle- 
mein ausgeführt hat, voll zustimmen. Wir merben burch 
Freiwilligkeit ober Basare unb mie es auch geschehen mag 
faum etmaS erreichen, menn mir eS nicht burch eine Umlage, 
mie eS Herr Pfarrer Hauß vorgeschlagen hat, erheben.

Abgeordneter Zitt: Ic barf wohl als Pfarrer einer völlig 
auSgebombten Gemeinde dazu sprechen. Ic bitte alle Mit- 
glieder ber Synode, biefe brennende Not aufs Herz unb Ge- 
wissen zu nehmen. Wissen Sie, was eS bebeutet, menn faft 
Sonntag für Sonntag Gemeindeglieder im Gottesdienst 
stehen müffen, menn ein Pfarrer feine Predigt zu Enbe 
bringt, ohne dasz ihm in ber schlecht gemorbenen Luft ber 
niebrigen Baracke ber Schädel brummt, menn man- bei 
einer Konfirmation Platzkarten unb bie Vorschrift ausgeben 
musz, dasz pro Konfirmand nicht mehr als brei Angehörige 
am Konfirmationsgottesdienst teilnehmen bürfen? Wissen 
Sie, maS eS bebeutet, menn ber Pfarrer auszerhalb feiner 
Gemeinde zehn Minuten Radfahrt entfernt wohnt? Wissen 
Sie, maS eS bebeutet, menn jegliche Räumlichkeit, bie Ge- 
meinbe zu fammeln, entmeber nicht vorhanden ober un- 
genügenb ift? Wissen Sie, maS eS bebeutet, menn in einer

Gemeinde toon 4500 Seelen fein Kindergarten unterhalten 
wird, feine Nähschule usw.? Das finb nur einige Streif- 
filter. Das alles in ber heutigen Zeit, mo uns Pfarrern in 
Freiburg noch heute das Telefon fehlt! Unb dazu wohnen 
Pfarrer, Kirchendiener, Gemeindehelferin unb Kranken- 
schwestern jedes an einem anderen Ort mit einer Laufzeit 
toon mindestens 10 bis 15 Minuten tooneinanber entfernt. 
Wir müffen einen Weg finben, daß biefe Bruderhilfe in 
Gang fommt. Sch habe schon auf ber letzten Synode angeregt, 
durch Gesetz biefe Aktion in Gang zu bringen. Es murbe 
mir aber gefagt, das es mancherlei Schwierigkeiten habe, 
diesen Gesetzesapparat zu mobilifieren, auch hätte eine geset- 
liche Regelung ben Nachteil, das es bann feine echte Bruder- 
hilfe märe. Ich verschliesze mic bem nicht, aber ic bin tief 
betrübt, wenn mir hier gefagt wird, für eine berartige 
Bruderhilfe merbe wohl menig Echo in unferen Landge- 
meinben zu finben fein. 8c bin überzeugt, das felbft in 
meiner ausgebombten Gemeinde, menn biefe Sammlung 
stattfindet, eine unerhörte Opferwilligkeit vorhanden fein 
mirb. Unb menn fie in meiner eigenen Gemeinde vorhanden 
fein mirb — dafür stehe ic ein —, bann muß fie auch in 
ben Gemeinden zu ermarten fein, bie ohne Not unb Schaden 
durc biefen Krieg hindurchgekommen finb, ober mindestens 
jetzt mieber fo weit finb, das fie ihre bisherigen Einrichtun- 
gen benützen fönnen unb hergestellt haben. Ic weisz als 
Groszstadtpfarrer sehr gut, mie mir Pfarrer seufzen, menn

Pfarrer einer Gemeinde, bie überhaupt erft mieber innerlich • 
aufgebaut merben musz, mie schwer es ift, bie Hilfskräfte 
heranzuziehen unb ihre Freudigkeit zu erhalten unb zu 
mehren. Das weisz ic alles, unb doch ift biefe Not so grosz, 
das biefe Mehrbelastung einer meiteren Sammlung, bei ber 
wirklich etwas herauskommen musz, aufgenommen merben 
mufe.

Liebe Brüder! Denft baran, es geht um Seelen! Es geht 
noch um mehr als um bas, morum mir kämpfen bei einer 
Sammlung für bie Innere Mission ober baS Evang. Hilfs- 
werk. Es geht um Seelen, bie uns bor ber Türe liegen. Wenn 
älter werdende Menschen einem sagen: Herr Pfarrer, ic 
kann nicht mehr in bie Kirche kommen, weil eS mir schlecht 
mirb Sonntag für Sonntag in biefen engen Verhältnissen, 
in biefer schlechten Luft, bann brennt einem biefe Not doch 
auf ber Seele. Ermessen Sie, maS eS heiszt, menn an ben 
hohen Festen, obwohl man zwei ober brei Gottesdienste an 
biefen Tagen hält — ic bitte, an ben Kraftaufwand zu 
benfen! — eS bann trotzdem so ift, das man faft beten musz: 
Lieber Gott hilf, das nicht fo viel Leute kommen, bamit ich 
nicht bor einer Wand stehe, bie nicht zu meiftern ift, ober 
dasz bie Unentwegtesten bor ben Fenstern am Gottesdienst 
teilnehmen. Aber biefe Unentmegten in Christo finb natürlich 
zu zählen. Andere merben baS für einen leichten Grund 
nehmen, eben nicht zu fommen unb werden auf biefe Weise 
völlig bem kirchlichen Leben entfrembet.

Wenn man biefe Not weisz, bann bin ic überzeugt, das 
man biefe Aufgabe ernft nimmt unb alle Mühe unb Last, 
bie für bie Amtsbrüder bor allem auch auf bem Land bamit 
berbunben ift, auf fich nimmt.

8c möchte nur noch eine Anregung geben: eS müszte 
veranlaszt merben, dasz in bem ersten Vierteljahr, bis biefe 
Sammlung für ben Wiederaufbau beenbet ift, feine Samm- 
lungen in ben Gemeinden fein dürfen für Glocken, Orgel 
usw. Denn sonst fommen mir in bie Lage, dasz uns ein 
Pfarrer erklärt: Ic muß in meiner Gemeinde jetzt für bie
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eigenen Glocken fammeln usw., unb bann kann ic biefe Aktion 
nicht burchführen; ober er hält 14 Tage ober brei Wochen 
toorher eine Sammlung für bie Glocken, Orgel usw., unb 
bann kann ic mir natürlich denken, dasz bei biefer kirchlichen 
Wiederaufbauwoche nicht mehr toiel herauskommt, weil bie 
Gemeinde begreiflicherweise erschöpft ist.

Präsident Dr. Umhauer: Ic barf nun zunächst einige 
Formalitäten erledigen. Es finb noch brei Telegramme und 
ein Eilbrief toom Kirchengemeinderat Neunstetten, toom Kir- 
chengemeinberat Schweigern unb Epplingen, vom Kirchen- 
gemeinberat Bobstadt unb toom Kirchengemeinderat Dainbac 
eingegangen. Sie befaffen sic alle mit ber Festsetzung beS 
Busz- unb Bettages. Ic nehme an, daß Sie mit mir einig 
gehen, biefe Telegramme durch bie geftrige Beschlussfassung 
als erledigt anzusehen.

Ic habe bann noch bekanntzugeben: Ic habe Herrn Pro- 
feffor Schlink geftern abend unb bie Herren Trautmann unb 
Pfarrer Mondon heute beurlaubt. Die beiden Herren finb 
oon heute abend ab beruflich anderweit dringend benötigt.

Wir fahren nun fort in ber Besprechung beS Antrags betr.
Bruderhilfe.

Abgeordneter Dr. Barner: Wir verstehen durchaus, auch 
Wenn Wir in nicht zerstörten Stäbten leben, bie grosze Not 
ber Gemeinden, bie Dom Krieg in Mitleidenschaft gezogen 
Worben finb. Auch möchten wir alles tun, um ihnen zu helfen. 
Ic möchte aber zwei Dinge geltend machen. Auch wir in 
ben nicht zerstörten Stäbten finb, was ben Voranschlag an- 
belangt, finanziell fehr gebunden. Wir haben 5. B. in Heidel- 
berg-Neuenheim eine Kirche mit 1000 Sitzplätzen baulich zu 
unterhalten. Wir tonnten bafür nur 500. —DM in ben 
Voranschlag aufnehmen, desgleichen für ein Gemeindehaus 
mit zwei Sälen, Pfarr- unb Schwesternwohnung nur 
1200.— DM unb für ein Pfarrhaus mit 10 Zimmern 
400.— DM. Alle anderen kirchlichen Einrichtungen wie Kin- 
bergärten unb Krankenpflegestationen finb barauf angewiesen, 
sic durch Sammlungen in ihren Freundeskreisen durchzu- 
bringen. Das ift bie Sage ber Gemeinden, bie zwar nichts 
Neues Zu bauen, aber baS Vorhandene zu erhalten haben.

Ganz anberS liegt es natürlich bei Gemeinden, bie es sic 
leiften tönnen, kostspielige Glocken anzuschaffen. Diese sollten 
ben Gemeinden mit zerstörten Kirchen eine befonbere Hilfe 
leiften. Wir müffen aber auch bon ben Gemeinden mit zer- 
störten Kirchengebäuden verlangen, dasz nur bie dringendsten 
Bauvorhaben burchgeführt merben. Tatsache ift, dasz biefe 
unsere Generation nicht alle Schäden, bie ber Krieg ver- 
ursacht hat, beseitigen unb ihre Saften tragen kann. Wir 
Werben gezwungen fein, Darlehen aufzunehmen, um dadurch 
auc fpätere Generationen an ber Bezahlung ber Kriegs- 
schäden teilnehmen zu laffen. Wir Wollen helfen unb zwar 
in ber Form einer Sammlung, unb nicht in ber einer Be- 
steuerung ber toom Kriege verschonten Gemeinben. Wir 
Wollen helfen im Glauben an Gott unb ben Herrn Christus, 
bie in unseren Gemeinbe Siebe unb Gebefreudigkeit wecken 
tönnen unb Werben.

Landesbischof D. Bender: Diese Bruderschaftshilfe, bie an- 
geregt Worben ift, muß meiner Meinung nach unter allen 
Umftänben in Singriff genommen werben. Es geht nicht, das 
bie Gemeinben, bie erhalten geblieben sind, sic barauf be- 
schränken, baS Erhaltene zu bewahren unb auszubauen unb 
ben Blick verlieren für bie Gemeinben, bie in eine grosze 
Not geraten finb. Ic tann verstehen, dasz unsere Pfarrer ein
wenig seufzen bei dem Gedanken an bie Arbeit, bie jebe
rechte Sammlung und ihre Vorbereitungen mit sic bringt,

und vielleicht auc bei dem Gedanken an das zu erwartende 
Echo aus der Gemeinde schon bei der Ankündigung. Aber 
das alles darf uns nicht abhalten, zu tun, was mir können; 
denn diese Bruderschaftshilfe ist nicht ein schöner Gedanke, 
den man einmal durchexerziert, er ist geboten durch das 
Faktum der vor uns stehenden Not. Wir haben den Pfarrern 
und den Gemeinden gegenüber ein gutes Gewissen, menu 
mir ihnen noch einmal diese Not unserer zerstörten Gemein- 
den ober Stadtgemeinden mit zerstörten Gotteshäusern aufs 
Herz unb auf bie Seele legen. 3c glaube, jeber schlichte unb 
einfältige Christ mirb baS verstehen. Wir sollten von vorn- 
herein überhaupt nicht reflektieren auf bie materiellen ober 
psychologischen Schwierigkeiten, bie jedes Unternehmen im 
Reiche Gottes im Gefolge hat. Eine Bruderschaftshilfe foU 
eS fein unb feine Umlage. Das Wort Bruderschaftshilfe 
widerspricht eigentlich schon in feinem Wortlaut bem Ge- 
danken, das hier etwas ermartet mirb ober zusammengebracht 
merben foil, baS bann doch wieder auf bie normierte Umlage 
hinzielt, womöglich in ber letzten Hand auf bie Ortskirchen- 
fteuer. Der Segen beS freien Opfers beruht ja gerabe in ber 
Freiwilligkeit, d.h. in ber Einübung ber Opfermuskulatur 
unserer Gemeinden. Wir mürben unS hier betrügen unb 
mürben einer falschen geistlichen Tendenz huldigen, wenn mir 
versuchten, auf bem Wege einer Umlage ben Betrag, den mir 
unS vorgenommen haben, zu erheben.

Ic habe noch einen besonderen Grund, marum ich auf 
baS freie Opfer abhebe. Siehe Brüder! Nur bie paar groszen- 
Sammlungen, bie mir haben, sind noch ein Zeichen bafür, 
das unsere Kirche nicht nur auf ben Stützen ber Kirchen- 
fteuer einhergeht, welche ja im Grunde eine Art von Zwangs- 
umlage für bie Kirchenglieder ift, folange biefe ben Anspruch 
erheben, Glieder ber Kirche zu fein. Ic verkenne nicht, das 
mir Gott banfen sollen, das mir noch bie Volkskirche haben, 
bamit bie groszen missionarischen Möglichkeiten, bie unferer 
Kirche gegeben finb, ausgeschöpft merben. Aber biefe Art, bie 
kirchlichen Mittel aufzubringen, mirb nicht bie letzte unb 
höchste fein. Das ift meine gewisse Überzeugung. Unb darum 
fei gesegnet jebe Einübung zum freien Opfer. Ein letztes 
noch: Gern merbc ich ein Wort an unsere Gemeinden richten. . 
Nur ermarte man nicht Oon mir, das ic hineinschreibe, eS 
müffe biefe Bruderschaftshilfe ber Glocken- ober Orgelspende 
Dorgehen, ober das ich dem Weiteren Vorschlag folge, eine 
Stoppverordnung bis zur Erfüllung bicfer Bruderschaftshilfe 
zu befürworten, unb zwar aus einer merkwürdigen Wahr- 
nehmung, bie ic in biefem Punkte gemacht habe. Es ift 
unerklärlich unb geheimnisvoll, wie unsere Gemeinden, bie 
sonst vielleicht nicht gerabe willig unb ansprechbar sind, wenn 
eS an ben Geldbeutel geht, für Glocken unb Orgeln grosze 
Opfer bringen. Es finb ba eine Menge Imponderabilien, bie 
man schwer fassen kann. Aber täuschen Wir uns nicht: eine 
verhinderte Glockenspende kommt niemals in ben Opfer­
beutel für bie Bruderschaftshilfe. Darum gibt eS nicht ein 
Entweder-oder, fonbern ein Sowohl-als-auch. Gerade einer 
Gemeinde, beren Kirche ihr volles Geläute wieber hat, kann 
ich sagen: Siebe Gemeinde, hast Du dieses grosze Opfer auf- 
gebracht — ein Zeichen, das man opfern kann, obwohl jeber 
mit sich zu schaffen hat — bann bift Du doppelt verpflichtet, 
nun auch, nachdem Du Dein Haus mit all bem nötigen 
Schmuck versehen haft, denen zu helfe”, bie noch nicht einmal 
ein Haus haben. Ic bitte, zu verstehen, dasz, wenn ic ben 
Brief an bie Gemeinden schreibe, er ungefähr in biefem 
Tenor verlaufen wirb. Ic Will eS lieber gleich sagen, bamit 
bie Sache rechtzeitig präzisiert ift. Ic glaube, was hier
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zuviel gesagt werden könnte, würde im Gegenteil eine ent- 
gegengesetzte Wirkung haben. Jedes freie Opfer beruht auf 
dem Anruf ohne Druck und Zwang. Wir glauben nicht, selbst 
wenn solche Erfahrungen sic einstellen sollten wie im Kir- 
chenbezirk Sinsheim, das ein Aufruf vergeblich wäre. Denn 
es gibt noch geheimnisvolle Gesetze, nach denen Gott arbeitet, 
wonach er aus vielem und scheinbar Imposantem einen er- 
schreckenden Minuserfolg machen kann, und umgekehrt glaube 
ich, dasz die Geschichte der 5000 Mann mit zwei Broten sic 
fort unb fort vollzieht auf Erden, solange die Gemeinde 
steht. Dasz er mit scheinbar armen Gaben unb Schärflein 
ber Witwen ganz Groszes ausrichtet, das gebe uns auch bie 
Freudigkeit, nicht enttäuscht zu fein, wenn eine Gemeinde 
nur eine kleine Gabe darreichen könnte. Ich mürbe das 
Vaterunser über biefer fleinen Gabe beten unb bei ber 
vierten Bitte besonders baran denken.

Abgeordneter Schneider: Ic will zunächst als Vorsitzender 
des Finanzausschusses barauf hinweisen, bie Vaterschaft an 
biefer Glockensperre ift wahrhaftig nicht bei uns zu suchen, 
sondern im Hauptausschusz. Ferner aber möchte ic vielleicht 
doch anregen, dasz entsprechend ben Ausführungen des 
Hauptausschusses, mir etma als einen gemiffen Anhaltspunkt 
fagen tonnten, mir hoffen, dasz bie Gemeinde wenigstens zu 
einer Spende tommt, bie bem entspricht unb soundsoviel 
ausmachen mürbe. Das märe eine vertretbare Kombination 
mit bem Gedanken des Hauptausschusses. Aber das kann 
nachher bie Kommission ober bie Leitung, ein 2-oder 3-Män- 
nerkollegium, das mir vorgeschlagen haben, im einzelnen 
ausrichten. Dann möchte ic als einfacher christlicher Bruder 
noch ein Wort fagen zu bem Gedanken biefer Bruderhilfe. 
Wir haben im Finanzausschuß — vielleicht ift das merk- 
mürbig bei bem trockenen Zahlenerrechnen — biefe Erschei- 
nung zutage getragen, einfach aus bem Geschehen, hier gilt 
es, etwas Auszerordenliches zu tun unb zu bewahren. Wir 
haben das Vertrauen dazu, dasz, wenn man biefen Gedanken 
recht anpackt, mir wollen unfere Kirche mieber aufbauen, 
dasz menn mir biefen Gedanken in unfer Kirchenvolk hinein- 
rufen merben, biefer auch zünden mirb. Ic bin nicht klein- 
gläubig, zu meinen, dasz man nicht einmal dieses Wagnis 
unternehmen kann, einmal so vor das Volk unserer Landes- 
kirche zu treten. Wir müffen etwas mehr von biefer urchrist- 
lichen Freudigkeit haben unb ich glaube, bann merben mir 
auch ein entsprechendes Echo finden. Aus biefem Geist unb 
Sinn heraus wollten mir eben biefen Vorschlag machen. Ic 
tonnte für Konstanz auch all biefe Wenn unb Aber bringen. 
Wir mollen aber einmal barüber springen unb einen Aufruf 
jur Tat unb Siebe ber Bruderschaft versuchen. Wir sollten 
alle mit Freudigkeit unfere Hand dazu bieten.

Abgeordneter Hausz: 3c möchte ein Wort zu biefer Frage 
fagen als Leiter des Volksmissionarischen Amtes unb als 
Gemeindepfarrer. 8c bente an ben Kirchenbarackensaal ber 
Mannheimer Trinitatiskirche, in ben sic brei Gemeinden 
teilen. Eine von biefen Gemeinden hat 100 Konfirmanden. 
Wenn nun biefer Gemeinde einfiele, einmal in ben Gottes- 
dienst gehen zu mollen — menn biefe schon jahrelang 100 
Konfirmanden hat — bann müszten nach 50 Jahren für 5000 
Menschen Plätze vorhanden fein. Wenn aber alle brei Ge- 
meinden in biefem Umfang kommen wollten, müszte man 
einen Raum für 15 000 Menschen haben, unb babei ift es 
eine Baracke für 250 Leute. Tas sind untragbare Verhält- 
niffe auch vom volksmissionarischen Gesichtspunkte aus. In 
ber groszen Trinitatiskirche mar früher für 3000 Menschen 
Platz. Diese ausgebombten unb zertrümmerten Gemeinden

haben nicht bie Kraft, biefe Räume ju schaffen. Ihnen muß 
geholfen merben. Darf ic noch ein Wort von meiner Ge- 
meinbe fagen, bie zu 60 Prozent zertrümmert ift. Unfere 
Kirche mar ein Trümmerhaufen. Unfere Leute haben eine 
geheimnisvolle Siebe zum Gotteshaus, meistens Arbeiter, 
Eisenbahner, genau fo mie fie vorhin als Siebe zu ben 
Glocken festgestellt worden ift. Wenn auch bie Parole heiszt, 
schafft zuerst Wohnräume, fo bringt fie unfere Seute nicht 
davon ab, dasz sie für ihre Kirche opfern. Mit unserem 
Männerkreis unb unferer Jugend haben mir unferen Schutt- 
häufen enttrümmert unb 30 000 RM ber Kirchengemeinde 
erspart. Gegenwärtig sammeln mir für unferen Kirchenbau 
unb haben im Januar einen Opferring gegrünbet. „Jeden 
Monat einen Stundenlohn" unb bafür haben mir 1600 Mit- 
glieber gefunden, bie sic allmonatlich beteiligen, was auch 
etwas bebeutet. Es sind jeben Monat Seute ba, bie biefe 
Beiträge einsammeln. Von Januar bis Juli haben mir 
20 000.— DM gesammelt. Das in biefer armen Gemeinde, 
bie noch in den kümmerlichsten Höhlen wohnt, mo bie Fenster 
mit Holz unb Pappdeckel zugenagelt sind unb mo es hinein- 
regnet. Mit biefen 20 000.— DM haben mir gleich ange- 
fangen mieber zu bauen, unb bie Beiträge gehen regel- 
mäszig ein unb merben regelmäszig gesammelt. Dahinter 
steckt eine grosze Siebe unb Treue. Was eine solche Gemeinde 
kann, fönnen anbere Gemeinden, deren Gebäude intatt sind, 
auch, unb ihrerseits ein Opfer bringen.

Abgeordneter Trautmann: Ic begrüsze bie Bruderhilfe 
auf§ märmfte unb förbere fie, mo unb mie ic kann. Ic 
möchte wünschen, dasz erkleckliche Summen auf biefe Weise 
zusammenkommen. Ic bin mir aber auch klar barüber, dasz 
angesichts ber riesigen Ruinen unb Trümmerfelder biefe 
Bruderhilfe nur einen Tropfen auf einen heiszen Stein be- 
beutet. Durchgreifende wirkliche Hilfe kann nach meiner 
Auffassung nur auf allerbreitester Basis erreicht merben. 
Die Kirche allein bürfte baju nicht imstande fein. Angesichts 
ber Notzustände, mie fie in ben Ausführungen ber verschie- 
benen Redner hier zutagegetreten sind, mit ihren erschrecken- 
ben Folgen für bie Zukunft unseres Volkes erhebt sic bie 
Frage, ob ber Wiederaufbau ber zerstörten kirchlichen Ge- 
bäude nicht im allgemeinen, ja ich möchte weitergehen, nicht 
im staatspolitischen Interesse liegt. Deshalb bie Anfrage: 
Besteht bie Möglichkeit, hierfür von staatlicher Seite Hilfe 
zu mobilisieren, fei es auf bem Wege ber Wiedergutmachung, 
fei es burCh ben Lastenausgleich, fei eS durch langfristige 
zinslose Darlehen.

Falls biefe Möglichkeiten z. Zt. nicht gegeben sind, märe zu 
erwägen, ob ein gemeinsames Vorgehen ber Evang. Kirche 
in Deutschland mit ber katholischen ^irdje, bie ja in derselben 
Notlage ift mie mir, bie Staatsstellen in biefer Frage mobi- 
lifieren fönnte.

Abgeorbneter Joest: Wenn ic bie Abficht gehabt hätte, in 
baS Bild, baS mein lieber AmtSbruber Zitt ber Synode ge- 
zeichnet hat, noch einige dunkle Drucker hineinzusetzen, bann 
mürbe mich jetzt baS Erlebnis biefer Diskussion baran hin- 
bern. Ic möchte etwas ganj anbereS tun: Ic möchte danken, 
ber Synode danken, dasz biefe Diskussion überhaupt einen 
solchen Nachhall unter ihr gefunden hat. In ben knappen 
Pausen, in ben Gesprächen hinüber unb herüber, hat eS sich 
ergeben, • dasz bie Wellen nicht blosz hoc gingen, sondern 
dasz eS gerabeju Steilwellen maren, mo man hinunter 
schauen konnte auch in Tiefen beS Pessimismus. Unb darum 
geht nun mein Dank auch in bie anbere Richtung, borthin, 
von mo mir eben baS seelsorgerliche unb ermutigenbe Wort

/
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gehört haben, ben Appell an bie Einfalt beS Glaubens. Da 
wurde vor unferen Augen ber Vorhang Vor bem Geheimnis 
beS eigenartigen Wirkens Gottes bewegt. Ic meine, baS 
wäre nun baS schönste unb auch baS hilfreichste Resultat 
unferer Beratung, wenn wir uns Von bem Gehörten zu 
einer wirklichen Bruderschaft beS Geistes bewegen lieszen 
unb nun froh und vertrauend aus ber Synode hinausgingen 
in unfere Gemeinden unb durch uns hindurchstrahlen lieszen, 
was uns hier geschenkt wurde, bie Gewiszheit, dasz Gott in 
feinem verborgenen Wirken realisieren kann, was gegen all 
unser Denken unb vermuten geht.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte abstimmen lassen über 
ben Antrag beS Ausschusses betr. Bruderhilfe, ber ja bereits 
beriefen wurde. — Der Eintrag wird einftimmig angenom- 
men.

Abgeordneter Schneider: Ic bin während ber Mittags- 
pause barauf aufmerksam gemacht worden, das in ber Neu- 
formulierung im Entwurf beS kirchlichen Gesetzes, vielleicht 
eine kurze Umstellung borgenommen werden follte im Abs. 2 
beS Art. 7, bamit Miszverständnisse völlig ausgeschlossen feien. 
Unb zwar wurde ic aufmerksam gemacht durch Herrn Mini- 
sterialdirektor Fleig; denn wir haben schon eine positive 
Unterstützung in Sübbaben erfahren. -

Es heiszt: „... ber ... übernommenen unb iveiter zu 
übernehmenden unb noch gültigen..." Es ift sinnstörend, 
wenn wir „noch iveiter zu übernehmenden" zuerst setzen unb 
bann „noch gültigen Bürgschaftsverpflichtungen". Dieses 
„noch gültig" kann sic nur auf bie früheren beziehen. Wir 
müffen umstellen, sodasz ber 2. Absat heiszen mürbe:

„Die Gesamtsumme ber auf Grund gesetzlicher Ermäch- 
tigungen übernommenen unb noch gültigen fomie iveiter 
zu übernehmenden Bürgschaftsverpflichtungen barf ben 
Betrag Von 1,5 Millionen DM nicht übersteigen."

' Präsident Dr. Umhauer: Ic nehme an, das Sie mit biefer 
redaktionellen Anderung einverstanden sind unb mir unferen 
Beschluß Von vorhin in biefem Sinn torrigieren.

Damit finb mir am Ende ber Vorlagen unb Anträge, bie 
in ber Steuersynode zu behandeln finb. Ich schliesze deshalb 
bie Steuersynode, um gleichzeitig bie Weiterberatung für 
bie neue Tagesordnung zu eröffnen.

♦

Hier zunächst eine Anregung, bie ich selbst geben möchte, 
nämlich bie Frage, einen 2. Stellvertreter beS Präsidenten 
zu bestellen. Die Situation ift bie: Herr Pfarrer Mondon, 
mein Stellvertreter, mar am 1. Tag ber Synode verhindert 
nnb ift ab heute abenb wiederum verhinbert, sodasz, falls auch 
ic verhinbert fein follte, — unb man weis ja nie, ob nicht 
einem etwas zustöszt bei fo langen Verhandlungen, mie wir 
fie pflegen — mir feinen Vorsitzenden hätten. Diese Situa- 
tion möchte ich nicht herbeiführen. *
Ic mache barauf aufmerksam, dasz in § 101 KV nicht etwa 

vorgeschrieben ift. einen Stellvertreter zu wählen, sondern 
eS heiszt in ber Fassung vom Jahre 1932:

„(1) Die Synode wählt zu Beginn jeber ordentlichen 
Tagung in geheimer Abstimmung aus ihrer Mitte einen 
Präsidenten unb einen bzw. mehrere Stellvertreter, fomie 
mehrere Schriftführer. Jede Wahl fann durch Zuruf er- 
folgen, wenn auf entsprechenden Vorschlag niemand wider- 
spricht." 1
Wir brauchen alfo keinerlei Anderung ber Verfassung ober 

sonstige Beschlussfassung herbeiführen. Wir können lediglich

einen 2. Stellvertreter des Präsidenten wählen, wenn Sie 
bie Gründe, bie ic angeführt habe, als stichhaltig erachten.

Abgeordneter Trautmann: Wenn Vorschläge erlaubt sind, 
möchte ic eine Namensnennung vorschlagen: Abgeordneter 
Schneider.

Abgeordneter Rücklin bittet, durch Zuruf abzustimmen.
Präsident Dr. Umhauer: Es wird kein weiterer Vorschlag 

gemacht? Es bleibt also bei bem einzigen Vorschlag, Herrn 
Schneider zum 2. Stellvertreter des Präsidenten zu ernen- 
nen. Es ist weiter beantragt, nicht schriftlich abzustimmen, 
sondern durch Zuruf.

Herr Schneider ist einftimmig gewählt.
3c bitte nun um ben letzten Bericht „Antrag auf Er- 

höhung ber Entschädigung für bie Benützung eigener Kraft- 
wagen auf Dienstreisen".

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der Synode lag 
ein Antrag über „Entschädigung für Benützung eigener 
Kraftwagen auf Dienstreisen betr." Vor, ber von 4 Synodal- 
mitgliebern unterzeichnet war. In demselben war angeregt: 

„Die Landessynode bitter den Evang. Oberkirchenrat, 
baS Gesetz über bie „Entschädigung für bie Benützung 
eigener Kraftwagen auf Dienstreisen" (GVBL. 1937 Nr.5 
S. 37ff.) ben heutigen Verhältnissen anzupassen." 
unterzeichnet: Kühlewein, Zitt, Bernlehr, Dr. Lüdemann- 
Ravit.
Wir haben eingehend über ben Antrag uns ausgesprochen. 

Es ist ja eine Tatsache, das feit bem Erlasz biefeS Gesetzes, 
baS bie Richtlinien für bie vorgesehenen Vergütungssätze 
gibt, 1937, eine entscheidende unb zwar verteuernde Bewe- 
gung auf all ben Gebieten, bie mit ber Unterhaltung eines 
Kraftwagens zusammenhängen, zustandegekommen ift. Wir 
wollten aber von uns aus nicht eine feste Neufestsetzung, 
etwa einen Kilometer-Preis, wie er vorgeschlagen Ivar, etwa 
30—40 Pfg., hier schon beschlieszen, sondern wir möchten 
vorschlagen:

„Die Synode wolle beschlieszen:
Der Evang. Oberkirchenrat wolle baldmöglichst eine neue 

Anordnung über bie Entschädigungs-Sätze für bie Benüt- 
zung eigener Kraftwagen auf Dienstreisen erlassen. Dabei 
wolle eine Anpassung ber Kilometer-Vergütungssätze an 
bie feit ber letzten 1937 erfolgten Regelung wesentlich ge- 
ftiegenen Betriebskosten wohlwollendst berücksichtigt wer- 
den."
Es foil also ber Oberkirchenrat nach eingehender Prüfung 

ber Möglichkeiten bann durch eine Anordnung bem Antrag 
wohlwollendst entsprechen.

Präsident Dr. Umhauer: Es melbet sic niemand zum 
Wort. Ic stelle feft, das ber Antrag einftimmig angenom- 
men ift.

Nun kommt ber Bericht beS Hauptausschusses. Zunächst 
bie Vorlage beS Erweiterten Evang. Oberkirchenrats betr. 
„Die Einführung einer neuen Biblischen Geschichte" (An- 
Lage IV).

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Hohe Synode! 
Der Erweiterte o® hat ber Landessynode bie Biblische Ge- 
schichte „Schild beS Glaubens" von Jörg Erb, im Johannes 
Stauda-Verlag Kassel, mit Bildern versehen Von Paula 
Jordan, Vorgelegt, mit bem Ziel, das biefeS Buch mit ben 
vorgesehenen Änderungen im kirchlichen Unterricht wie 
auch im Religionsunterricht in ben öffentlichen Schulen 
zur Einführung kommt. Der HA hatte sic demgemäsz mit 
ber Vorlage beS Erweiterten o an bie Landessynode (Anl. 
IV) unb bem Buch selbst zu befassen. Wir haben uns im
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Hauptausschusz bie Ausführungen ber in Shren Händen be- 
findlichen Borlage im wesentlichen zu eigen gemacht. Mein 
Bericht gliebert sic in:

I.) Grundsätzliche Stellungnahme zu ber Biblischen Ge- 
schichte „Schild bes Glaubens" von Jörg Erb.

II.) Anderungen, bie am Probeband durchzuführen finb.
III.) Beschluß ber Landessynode.

I.
Grundsätzliche Stellungnahme:

1. Notwendigkeit einer neuen Bibl. Ge- 
schichte. Ein Neudruck ber bisherigen Bibl. Geschichte, bie 
nun feit 70 Jahren ihren wichtigen Dienst getan hat, kommt 
nicht in Frage; neben zahlreichen anberen Bedenken liesz 
ber hiftorifierenbe unb nicht fo sehr heils- unb endgeschicht- 
liche Charakter biefeS Buches vor allem baS prophetische Gut 
ber Bibel zu kurz fommen. Schon feit über 20 Jahren ift bie 
Neuabfassung einer Bibl. Geschichte ein bringenbeS Anliegen 
ber Kirche!

2. Vorgeschichte bes vorl. Probebandes: 
Zur Richtigstellung einiger aufgetretenen irrigen Meinungen 
hat ber HA bie Erklärung bes Referenten im OR, Herrn 
OR Katz, entgegengenommen, wonach bie Bezirkssynoden 
zu bem frühstmöglichen Termin zur Stellungnahme gegen­
über bem Probeband aufgeforbert worden finb. Erst als ber 
Verfasser, ber schon am 17. 5. 1938 erftmalig ben Auftrag 
vom OK erhalten hatte, eine neue Bibl. Geschichte zu schaf- 
fen, fein Werk fertiggestellt hatte, aber eben nicht früher, 
lonnten bie vorbereitenden Arbeiten in Angriff genommen 
werden. Nun erft, mit Fertigstellung biefeS Probebandes, 
lonnten bie Bezirkssynoden an bie Beurteilung herangehen. 
Ein anberer mobuS procedendi war nicht gut möglich bei 
einem Buch, baS bie Arbeit eines Mannes barftellt unb 
darstellen sollte! Zu biefem Punkt wurde auch ber Verfasser 
Jörg Erb felbft vom HA gehört. Er berichtete, dasz bie Ver- 
hanblungen nach 1938 halb wieder auf Grund ber Zeitent- 
wicklung ins Stocken geraten finb. Erst nach Kriegsende 
lonnte er sic wieder bamit befassen unb hat nun, nachdem 
ein 15jähriges inneres unb formales Mühen um bie Form 
unb ben Wortlaut beS Buches vorausging, biefen Entwurf 
borgelegt.

Aus finanziellen Gründen war es nicht möglich, jebem 
Bezirkssynodalen ein Exemplar bes Probebandes zur Ver- 
fügung zu stellen. (800 Exemplare hatte bie Kirchenleitung 
bezogen.) Es war aber bie ausdrückliche Anweisung ergan- 
gen, sie so rasc als möglich ben Synodalen zur Kenntnis zu 
bringen. Mit großem Bebauern wurde festgestellt, das an- 
scheinend einige Pfarrämter biefe Weisung nicht rechtzeitig 
befolgt haben, sodasz ba unb bort Verstimmungen eintreten 
muszten, als gebe man ben Bezirkssynoden nicht genügenb 
Zeit zur Beurteilung. Einige Bezirkssynodale sahen in ber 
Tat ben Probeband zum erften Mal in ber Sitzung ber 
Bezirkssynode.

3. Stellungnahme ber Be3ir1Siynoben.
Die Tatsache, das alle Bezirkssynoden bis auf eine bent . werden. Wir glaubten dies tun zu dürfen, ba in ber Aus-
Vorschlag bes Erweiterten DR zugestimmt haben, ift ge- 
eignet, ben wertvollen Dienst herauszustellen, ben dieses 
Buch zu leiften in ber Sage ift! Auf ber Bezirkssynode 
Karlsruhe-Land hatte ein Oberlehrer baS Referat; als eifri- 
ger Verfechter ber bisherigen Bibl. Geschichte unb durch feine 
Ausführungen, vor allem durch feine Ablehnung ber Be- 
bilderung beS neuen Buches erreichte er bie Ablehnung ber 
Vorlage mit ber Begründung, baS neue Buch fei viel zu

schade, als daß man es zu einem Schulbuch als Biblische Ge- 
schichte degradieren dürfe!

4. Grundsätlicheundpraktische Schwierig- 
leiten. Allerdings wurde auf sämtlichen Bezirkssynoden 
bie Zustimmung zu dem neuen Buch an bie Erfüllung ge- 
wisser Bedingungen geknüpft, beren Zahl fast unübersehbar 
geworden ift. Auch in ber Aussprache des HA trat eine Fülle 
von Vorschlägen, Bedingungen unb Wünschen zutage.

Alle biefe Bedingungen unb Anregungen begegnen aber 
sehr -groszen Schwierigkeiten! Zum erften ift das neue Buch 
das „Kunstwerk" aus ber Hand eines einzelnen unb nicht 
ein Kommissionsprodukt. Deshalb lonnten bem Verfasser 
leine ihm unerträglichen Bindungen unb Bedingungen auf- 
erlegt werden, sondern es tonnte lediglich ber Weg beschritten 
werden, in gründlichen Aussprachen mit bem Verfasser viele 
wesentlichen unb auch unwesentlichen Punkte zu Hären unb 
sic auf gewisse Wortlaute unb Ausdrucksmöglichkeiten zu 
einigen. Dies ift, wie ber HA am Ende feiner bis in tleinfte 
Einzelheiten gehenden Besprechungen bantbar unb erfreut 
feststellte, in den Sitzungen, zu benen ber Verfasser zugezogen 
wurde, weithin gelungen! Deshalb hat ber Hauptausschusz 
bie von einigen Bezirkssynoden geforberte Einsetzung einer 
weiteren Kommission zur endgültigen Überarbeitung des 
Buches abgelehnt.

Zum anbern aber sah sich der HA ber gröszeren unb oft 
heftigstes Bedauern auslösenden Schwierigkeit gegenüber, 
das aus drucktechnischen unb finanziell zeitbedingten Grün- 
bett ber Verlag hinsichtlich ber neu zu druckenden Seiten 
nicht über 1/6 ber Gesamtseitenzahl hinausgehen kann, wenn 
nicht von ihm ber ganze Auftrag ber Drucklegung in einem 
neuen Gewand abgelehnt werden soll. Denn jede, auch bie 
tleinfte Anderung, bebeutet im letzten Grund bie Herstellung 
einer neuen Druckplatte.

Hierdurch waren auch ber Arbeit beS HA Grenzen gesetzt. 
Da bie in ber Vorlage vorgesehenen Anderungen unb Be- 
richtigungen gerabe etwa 60 Seiten, also 1/6 bes gesamten 
Buches umfassen werden, tonnte ber HA barüber hinaus 
nur noch einige sehr spärliche Vorschläge machen. Ja, er 
muszte im Gegenteil einige ihm mehr unwesentlich erschei- 
nenben Anderungsvorschläge fogar noch zurückstellen, um 
innerhalb ber gebotenen Grenzen aber baS Bestmögliche an 
Änderungen, Berichtigungen unb Neuformulierungen zu er- 
reichen. Im Blick auf ben Gesamtwert, den baS Buch aber 
darstellt, glaubte ber HA, biefe Schwierigkeit in Kauf nehmen 
zu sollen, zumal bie wesentlichsten Abänderungsvorschläge, 
bant beS groszen Entgegenkommens beS Verfassers, voll be- 
rücksichtigt werden tonnen.

Noch eine Schwierigkeit fei genannt: An einer Reihe von 
Stellen fann erft nach nochmaliger Drucklegung gesagt wer- 
ben, ob ber vom HA an biefer Stelle vorgesehene Wortlaut 
in vollem Umfang zeilen- unb silbenmäszig eingefügt werden 
fann; aus biefem drucktechnischen Grund muszten deshalb 
einige wenige Wünsche unsererseits bem Verfasser zu treuen 
Händen übergeben unb in dessen eigenes Ermessen gestellt

sprache mit Jörg Erb deutlich wurde, das es ihm ein ber- 
pflichtendes Anliegen ist, unsere Anregungen, wenn irgend- 
möglich, bei ber endgültigen Fassung zu berücksichtigen.

Es gibt bei biefen vorliegenden Schwierigkeiten nur eine 
Entscheidung, entweder Annahme bes Buches, mit 
Berücksichtigung ber noch zu nennenben Anderungen, ober 
Ablehnung! Der HA schlägt ber Synode einstimmig bie An- 
nahme vor.
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5. Sprachgestaltung. Der HA machte sic in länge­
ren Aussprachen ben Standpunkt ber anwesenden Pädagogen 
zu eigen, wonach im groften unb ganzen das Buch sprachlich 
bem Kind gemäsz und den verschiedenen Altersstufen des 
Kindes gerecht werdend bezeichnet werden barf. Während an 
einigen Stellen ber philologische locus classicus nach bent 
Luthertext erhalten bleiben musz, wird in anberen Fällen ein 
Mittelweg freier Übertragung gegangen merben tönnen. Wo 
gegenüber bem Lutherdeutsch geänbert morben ift, ba ift es 
begrünbet. Schlieszlic bleibt jebe Übersetzung aus ber Ur- 
sprache zunächst nur Sinndeutung des ursprünglich Ge- 
fagten.

6. Titel: Der HA hat sic für bie Beibehaltung dieses 
Titels entsprechend ber Borlage des Ermeiterten o® ausge- 
sprochen. Der Titel trifft das, was bie Beschäftigung mit 
ber Biblischen Geschichte zum Ziel hat.

7. Bild auf ber Buchdecke: Der HA sprach sic 
einftimmig für Beibehaltung dieses Titelbildes aus, das 
gröftte Freude bei ben Kindern auslöst unb bereits einen 
kleinen systematischen Hilfsdienst zu leisten geeignet ift.

8. Bilder. Zu ben Ausführungen in ber Borlage des 
Ermeiterten oR mürbe noch hervorgehoben: Sie zeigen eine 
radikale Abkehr von ben bisherigen Darstellungensversuchen 
in folchen Büchern. Zunächst verblüffen fie, man steht vor 
neuen Wegen! Aber nach gründlicher Prüfung kann man 
bem Grundwillen ber Künstlerin, mit einigen Strichen burch 
ein Bilb „Verkündigung" merben ju laffen, feine Zustim- 
mung nicht verfagen. Das Buch hat nun feine Illustrationen 
mehr im herkömmlichen Sinn, fonbern bringt ben Versuch, 
Glauben im Bilb ju geftalten. Wie mir meinten, ift biefer 
Berfuch in ben meisten Bildern glücklich ober befriebigenb 
gelöst morben. Die Kinder merben vor allem nicht auf Un- 
wesentliches abgelenkt. Fast jedes Bilb läszt den Grundwillen 
eines Moments in ber Bibl. Geschichte erkennen unb gut 
herausarbeiten.

Es ift zuzugeben, baft bei Befragen viele Kinder selbst ben 
Schnorr V. Karolsfeld’schen Bildern ben Borjug geben wür- 
ben. Aber bieS fönnte meber künstlerisch noch pädagogisch zur 
Richtschnur gemacht merben. Unb selbst menn man hier feine 
Bebenfen aufrechterhalten wollte, fo musz gefagt merben, 
baft bie neuen Biiber mehr Verkündigung an das Kind in 
feiner heutigen ernften Situation darstellen, als bie früheren 
oft weichlich anmutenden Bilder. Bielmehr fei herausgestellt, 
baft auf vielen Bilbern bie majestätische Christusgestalt, ober 
ba, wo fie fehlt, gerabe das Schreien ber ganzen Bildsituation 
nach biefer Person recht beutlich geworden ift.

Der HA begrüszt deshalb bie Ausstattung ber neuen Bibl. 
Geschichte mit diesen Bilbern unb wünscht feine Kürzung ber 
Anzahl derselben.

9. Drucktype. Der HA hat sic einftimmig für Bei- 
behaltung ber Fraktur ausgesprochen. Die Sorge mancher 
Religionslehrer, baft ber Übergang von Antiqua ju Fraktur 
für bie Kinder heute ju schwierig fei, bürfte nicht wesentlich 
sein. Diese BeforgniS rührt daher, baft es Religionslehrer 
gibt, bie meinen, fie müftten vom 2. Schuljahr an vom Buch 
aus ihre Untermeifung bieten. Jedoch soll bas Kind vom 
Hören beS Wortes Gottes her bie Geschichte vom Heil aller 
Welt begreifen lernen, unb nicht vom mühsamen Lesen eines 
bem Kind noch gar nicht bekannten Stoffes.

10. Druckbild. Die Anordnung beS Druckbildes soll 
entsprechend ben Ausführungen in ber Borlage beS Ermeit. 
OR unb entsprechend bem Probeband, ber in Ihren Händen 
ift (3. Aufl.) erhalten bleiben. Zwar fönnte sic eine geglie-

derte, unterschiedliche Schrift bem Gedächtnis und ber visuel- 
len Veranlagung vieler Kinder leichter einprägen. Aber 
unter Berücksichtigung des Ausgangspunktes dieses Buches, • 
ein Buch auch für bie Familie unb nicht nur ein Lernbuc 
zu fein, unb unter bent Hinweis darauf, das aus drucktech- 
nischen Gründen etwaigen Wünschen in dieser Richtung leider 
nicht mehr entsprochen werden kann, glaubte ber HA, auch 
hier bie jetzige Anordnung des Druckbildes ber Synode jur 
Annahme empfehlen ju dürfen. Einige Wünsche werden, 
nachdem ntan in ber kommenden Zeit Erfahrungen gesam- 
melt haben wird, in einer fpäteren verbesserten Auflage be- 
rücksichtigt werden können. Entscheidend bleibt auch über 
biefem Fragengebiet das im Hören unb Reden sic darstel- 
lenbe Zeugnis Von ben groszen Taten Gottes, auch i^ Reli- 
gionsunterricht!

11. Buchausstattung. Der eingetroffene Probeband 
läszt erkennen, baft er als ein fester Halbleinenband ausge- 
ftattet ift. Der Leinenrücken ift anscheinend das für ben 
Augenblick unb bei biefer Preislage allein Mögliche. Das 
Anbringen Von versteiften Leinwandecken mürbe ben Preis 
des Buches wesentlich erhöhen. Der HA mürbe bei einer 
Verstärkung unb Verbesserung ber Haltbarkeit des Buches 
eher einer geringen Preiserhöhung von ca. 20 Pfg. das 
Wort reden, als baft in furjer Zeit ben Familien unseres 
Landes das Reubinden des Buches zugemutet werden müftte.

12. er Preis. Eine Herabsetzung des an sic sehr zu
bedauernder hohen Preises unter 4,20 DD ift, mie ber Ver- 
lag neuerdings erklärt hat unb mie bie abschlieszenden Be- 
sprechungen gezeigt haben, nicht möglich. Im Vergleich ju 
anberen Schulbüchern aber, beten mehrfache Einzelausgaben 
zusammengefaszt einen wesentlich höheren Preis ergeben 
mürben, kann biefer Preis für das wertvolle Buch unb feine 
gute Ausstattung in Kauf genommen werden. Schlieszlic fei 
auch auf bie Vom Staat in Aussicht gestellte unb wohl auch 
schon geplante Befreiung von ben Lehrmittelkosten hinge- 
miefen.

Eine etwaige Zweiteilung des Buches für eine Vor- unb 
Hauptstufe ober Unter- unb Oberstufe mürbe, abgesehen Von 
einer Reihe anberer Gesichtspunkte, bie bagegen sprechen, das 
Buch nur verteuern.

13. Handbuch. Da das Buch nicht ohne sehr empfind- 
liche Preissteigerung erweitert werden kann, schlug der HA 
Vor, einige Anliegen in das Von Jörg Erb vorgesehene unb 
angekündigte Handbuch für bie Lehrer unb Erzieher hinein- 
zunehmen. Hierzu gehören u.a. neben einigen katechetischen 
Anliegen: bie Besprechung ber Bilder unb ihrer Zielge- 
banfen, eine Erklärung ber biblischen Namen.

II.
Mnderungen, bie am Probeband durchzu- 
führen finb.

Hier mären nun bie über 50 Abänderungen vorzutragen, 
bie ber HA in langen Besprechungen erarbeitet hat. Diese 
Anderungen enthalten bie Stellungnahme ju ben in ber 
Borlage beS Ermeit. o® gemachten Vorschlägen unb zum 
anberen beren Berücksichtigung ober Ergänzung unb jum 
britten weitere Ergänjungen, bie barüber hinaus im Lauf 
ber Sitzungen gemacht morben finb. Um einen genügenben 
Einblick in bie vorl. Probleme unb Schwierigkeiten zu be- 
fommen, müftte nun jeder Abänderungsantrag einzeln vor- 
getragen merben. Mit Rücksicht auf bie furje zur Verfügung 
stehende Zeit bittet ber HA, baft ber über diesen Abschnitt 
(II) im einzelnen schriftlich erstattete Bericht, ber Vom Vor-
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sitzenden beS HA unb bem Berichterstatter unterschrieben 
wird, ohne Vortrag desselben an biefer Stelle genehmigt 
werden möge. Zur Begründung biefer Bitte unb zusammen- 
faffenb weist ber HA nur generell auf folgendes hin:

1. Den Hauptanstosz auf vielen Bezirkssynoden erregte bie 
Darstellung unb Ausdeutung einiger Bilder. Der HA hat 
eine Anderung ober Neukomposition biefer Bilder beantragt.

2. Sämtliche theologischen unb stilistischen Anmerkungen, 
bie in ber Vorlage schon genannt sind, unb bie sich daraus 
ergebenden Formulierungen bzw. sämtliche Vorschläge hin-, 
sichtlich ber Neuaufnahme uns unentbehrlich erfcheinenber 
biblischer Geschichten mürben nach ber Vorlage beS Erweit. 
Oberkirchenrats verarbeitet unb können, trotzdem ständig 
bei jebem Vorschlag unb bei jebem Bild überlegt werben 
muszte, ob bie drucktechnische Möglichkeit hierzu überhaupt 
vorhanden fei, durchgeführt Werben. Dadurch wurden bie 
wesentlichen Einwände aus ber Legion von Bedenken, An- 
regungen unb Abänderungsvorschlägen, bie in ben Bezirks- 
synoden zutage traten, berücksichtigt unb richtiggestellt.

3. Einige Einzelheiten ber in ben Bezirkssynoden genann- 
ten Anliegen Werben in bem Handbuch 9Iufnahme finben.

Ic unterbreche. Ich weisz nicht, ob jetzt an biefer Stelle 
abgestimmt Werben foil, nämlich ob ber Vorschlag beS Haupt- 
ausschusses, bie Berichterstattung im einzelnen wegzulassen, 
geftattet Wirb.

Präsident Dr. Umhauer: Wie ich höre, sollen etwa 76 
Anderungen vorgeschlagen Werben. Wenn wir biefe im ein- 
zelnen Vortragen unb besprechen, brauchen wir unverhältnis- 
mäszig viel Zeit, unb bie Erfahrung lehrt, das bann boCh 
feine grosze Anderung herauskommt. Ic möchte deshalb bie 
Anfrage an Sie richten, ob Sie nicht ben Hauptausschusz er- 
mächtigen wollen, bie Anderungen im einzelnen zu präzi- 
fieren. Es müszte eine Ermächtigung ber Landessynode zu 
biefer Präzisierung gegeben werben.

Abgeordneter Schneider: Wenn ich recht unterrichtet bin, 
füllte doch getrennt Werben zwischen Anderungen, bie in ber 
Vorlage bereits angeregt worben finb, bie wir alfo wahrschein- 
lic teilweife wenigstens kennen unb einmal verglichen unb 
nachgelesen haben — für biefe tönnten wir, wenn ber Haupt- 
ausschusz biefer Vorlage beitritt, ohne weiteres bie Ermäch- 
tigung geben — unb zwischen anderen Abänderungen, bie neu 
hinzugekommen unb erft im Hauptausschusz angeregt unb 
beschlossen worben sind. Für biefe möchte ich bitten, das zum 
mindesten unS barüber ein kurzer Überblick gegeben Wirb.

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Sch bin gerne 
bereit dazu, wenn baS ber Wille ber Synode ift. Nur das es 
nicht fo geht Wie heute morgen unb in bem Augenblick, wo 
wir in einen Punkt eintreten, bie Generaldebatte wieder 
eröffnet wirb. Ic fann nur sporadisch. Wie zudem vorge- 
schlagen Wurbe, vortragen unb bie Bitte hinzufügen, baß 
Wir bann unS nicht zu lange babei verweilen.

Abgeordneter Kühlewein: Ich würbe doch ben Antrag beS 
Hauptausschusses befürworten unb bitte, dasz barüber abge- 
stimmt Wirb. Ic meine, wenn sic ber Hauptausschusz dar- 
über flar geworben ift, dasz Wir uns bann im Plenum nicht 
mehr über 70 ober mehr Einzelheiten informieren müszten.

Abgeordneter Siegel: Ic wäre ber Ansicht, man könnte 
wenigstens bie neu hinzugekommenen Anderungen vorlesen, 
ohne in eine Debatte einzutreten, bamit Wir im Lande dar- 
über Bericht geben können.

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Ic nenne nun 
bie über bie Vorlage beS Evang. Oberkirchenrats hinaus-

gehenden Berichtigungsvorschläge des Hauptausschusses. Wir 
folgen bem Blatt ber Anlage:

Unter II. Bilder:
S. 88: Der Vorlage wurde nicht stattgegeben, ba diese 

zeichnerische Geringfügigkeit belanglos bleiben wird.
S. 94: Der Vorlage wurde nicht stattgegeben. Das Bild 

stellt einen Moment im Kult ber Baalspriester bar, ber 
auszerordentlic packend in feinen Kontrasten zu ber ruhigen 
Prophetengestalt wirkt. Das unzerstückelte Opfertier auf bem 
einen Altar kann deshalb in Kauf genommen werden.

S. 356: Was bie Zeittafel betrifft machte sich ber HA bie 
Ausführung ber Vorlage mit bem Unterschied zu eigen, das 
bie Angabe über ben Märtyrertod beS Petrus unb Paulus 
in Rom nicht mit einem „wahrscheinlich" zu versehen ift, 
fonbern dahingehend zu formulieren ift:

64 Kaiser Nero; neronische Christenverfolgung.
um 64 Märtyrertod beS Paulus unb beS Petrus.
Unter III. Theologisches:

S. 13: 5. Mose 18, 15 soll hier nicht aufgenommen werden, 
ba er nicht im Zusammenhang einer Geschichte steht, fonbern 
S. 64 als Spruch hinter ber Geschichte von Moses Tod ftatt 
ber im Probeband bort vorgesehenen beiben Sprüche Ver- 
wendung finden.

S. 351: Der HA hat einftimmig beschlossen, daß Offb. 1,7 
„Siehe er kommt mit ben Wolken", unb „es werden ihn sehen 
alle Augen" einzufügen ift.

Über bie vorgeschlagenen Anderungen hinaus hat der HA 
auf S. 93 in ber Eliasgeschichte bie Verbesserung vorgesehen: 
„Wie lange hinket ihr auf beibe Seiten?"

S. 319, 4. Zeile von oben muß es heizen: „entbietet ber 
Gemeinde Gottes zu Korinth".

S. 110: Das Problem beS Deutero-Jesaja ergab eine 
lange Aussprache. Der HA hat geglaubt, ben Abschnitt beS 
Deutero-Jesaja in Verbindung mit Jesaja laffen zu bürfen. 
Aber zunächst muß eine neue Überschrift gesetzt werden: 
„Trost für bie Gefangenen".

Der Text dieser Geschichte beginnt folgendermaszen: „Im 
2. Teil beS Buches finben sic herrliche Trostworte unb köst- 
liche Verheiszungen für bie Gefangenen in Babel. Es heiszt 
ba: So spricht ber Herr: Fürchte dich nicht...

Die letzte Entscheidung hierüber muß Vom Plenum ber 
Synode getroffen werden.

Damit ich dem Wunsch, ber vorhin ausgesprochen worden 
ift, voll unb ganz nachkomme, fei auch zu IV. Druckfehler: 
ergänzt:

Seite 151, 14. Zeile Dort unten: . auf ber rechtenrr •
Seite des Altars."

Seite 195 in ber Vorlage: ftatt S. 195 musz es heiszenS. 295.
Das finb bie Ergänzungen, bie ber Hauptausschusz für 

nötig befunden hat.
III.

Beschluß ber Landessynode:
Zusammenfassend kann gesagt werden, das mit biefer 

neuen Biblischen Geschichte unserer Landeskirche ein Ge- 
schenk von groszer Tragweite für bie nächsten Jahre gemacht 
wird, bas, wie wir alle hoffen unb erbitten, ber Herr ber 
Kirche an feiner Jugend zum Segen setzen möge! „Lasset bie 
Kindlein zu mir kommen". Aus bem Geist biefer Einladung 
ift dieses Buch entstanden. Diese Feststellung fei ber schlichte 
Ausdruck unseres tiefsten Dankes an ben Verfasser, Herrn 
Jörg Erb. Der Geist Gottes wirke es, dasz biefer Einladung 
im Glauben gefolgt werde! Herzlichen Dank sprechen mir
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allen Bezirkssynoden aus für die fleiszigen, keine Mühe scheu- 
enden Arbeiten, deren Referenten, besonders auch den Mit- 
arbeitern aus unserer Lehrerschaft. Dem Referenten, Herrn 
Oberkirchenrat Katz, sagen wir besonders herzlichen Dank 
für feine grosze Sorarbeit, ohne die in dieser Sitzung der 
umfangreiche Stoff nicht hätte bewältigt Werben können!

Der Hauptausschusz bittet bie Landessynode auf Grund
feines einstimmig gefaszten Beschlusses:

Hohe Synode wolle beschlieszen:
„Die Landessynode genehmigt gemäsz § 106 KV, das 

anfteUe ber jetzt im Schulunterricht verwendeten „Bib- 
lischen Geschichte ber Evang. prot. Kirche in Baden", Ver- 
lag Moritz Schauenburg-Lahr, mit sofortiger Wirkung 
„Schild des Glaubens", britte wesentlich erweiterte unb 
neu bearbeitete Auflage, von Jörg Erb, im Johannes- 
Stauda-Verlag zu Kassel, mit ben aus ber Anlage unb 
bem Bericht des Hauptausschusses ersichtlichen Anderungen 
im kirchlichen wie auch im Religionsunterricht in ben 
öffentlichen Schulen zur Einführung kommt." 
Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: Ich möchte zu bem Titel beS 

Buches sprechen. Es ift hier baS Wort aus bem Epheserbrief 
verwendet Worben als Buchtitel unb wie mir scheint, in einer 
Bedeutung, bie nicht ganz bem paulinischen Sinn entspricht. 
Nac meinem Empfinden kann ein solches Buch, auch das 
vorzüglichste Buch, immer nur eine Hilfe zum Glauben fein 
unb niemals selbst ber Schild beS Glaubens fein. Ic halte 
eine, auch aus beftimmter Absicht borgenommene, nicht ganz 
richtige Verwendung eines Bibelwortes doch für fo bedenklich, 
dasz ich hier biefen Punkt noch einmal zur Sprache bringen 
möchte. Es kommen dazu zwei Erwägungen. Die eine ift, 
das mit diesem Buche in ben Schulen ja nun auch sicherlich 
mancher Gebrauch gemacht Werben Wirb bon Kindern, ber 
nicht gerabe bon Hochachtung erfüllt ift unb wenn man sich 
ausmalt, was eS bebeutet, wenn ba nun immer biefeS Bibel- 
wort für biefen Miszbrauc herangezogen Wirb, wirb baS 
Bedenken verstärkt. Schlieszlic noch folgendes: ES handelt 
sic hier um einen Suchtitel für ben Verkauf. Selbstverständ- 
lich ist jeber Serleger barauf bedacht, einen möglichst zug- 
kräftigen Titel zu finben unb bie meiften Serfaffer finb eS 
ja auch. ES geht mir selbst fo. Unb wenn ba auch keine 
schäbige unb fonft irgenbwie verwerfliche Absicht babei vor- 
liegt, unb hier sicherlich nicht borliegt, eS widerstrebt mir 
boch, Wenn hier ein Bibelwort, nicht eben in ber ganzen 
feinem ursprünglichen Sinn entsprechenden Sebeutung mit 
verwendet wird, um ben Absat eines Buches zu förbern. Ich 
kann, obwohl ber Hauptausschusz ja auch diese Bedenken schon 
erörtert hat, fie doch nicht bei mir als überwunden ansehen 
unb fühle mich baher verpflichtet, fie hier im Plenum noch 
einmal zur Sprache zu bringen. Ic beantrage eine Ande- 
rung beS Titels.

Präsident Dr. Umhauer: können Sie einen Vorschlag 
machen, etwa Biblische Geschichte?

Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: An einem Titel hänge ic 
nicht. Darf ic noch einfügen, WaS ich vergessen habe unb noch 
zum Ausdruck bringen möchte. Wir wissen, dasz nicht alle 
dieses Such so lebhaft begrüszen, wie es hier in unferem 
Kreis ber Fall ift, unb das ber eine ober anbere vielleicht 
Bedenken hat, dieser ober jener Art, bielleicht ernfte, eigene 
innere konfessionelle Bedenken ober auch nur pädagogische 
Bedenken. Je anspruchsvoller ber Titel ift — unb bie Wahl 
eines Bibelwortes ift baS Anspruchsvollste —, um fo mehr 
Werben diejenigen, bie irgendwelche Bedenken haben, dadurch 
verletzt ober gereift. Ic würbe also bitten, einen nicht ber

Sibel entnommenen Titel zu wählen. Sonst habe ich keinen 
bestimmten Vorschlag.

Oberkirchenrat Katz: Ic barf in ber Hoffnung, das baS bie 
Debatte abkürzen wirb, fagen, das baS Buch mit bem Titel 
steht unb fällt. Wenn bie Synode sic dazu verstehen tönnte, 
ben Antrag auf Anderung beS Titels anzunehmen, würbe 
baS Such nicht zur Einführung tommen. Ic glaube nicht, 
das irgendwelche merkantilen Gesichtspunkte bei ber Wahl 
biefeS Titels auch nur bie leiseste Rolle gefpielt haben. Es 
ift ja nicht in bem Titel zum Ausdruck gebracht, das baS ber 
Glaube fei, fonbern wie Herr Prof. v. Dietze ja selbst gesagt 
hat, eine Hilfe zum Glauben. Denn ber Schild ift ja eine 
Hilfe. Wir müssen uns barüber tlar fein, dasz, wenn Wir 
biefen Titel ablehnen, Serfaffer unb Serleger ihr Buch zu- 
rückziehen.

Landesbischof D. Bender: Vielleicht hilft unS unb auch 
Ihnen, Herr Professor, ein einfacher exegetischer Hinweis: 
Dieses Wort flammt ja doch aus bem 6. Kapitel beS Epheser- 
briefeS, wo vom Schild beS Glaubens unb Helm beS Heils 
bie Rebe ift. Unb wenn man biefe Stelle lieft, Wirb deutlich, 
ber Schild ift nicht ber Glaube selber, fonbern eS ift bon bem 
Schild für ben Glauben bie Rebe, „welches ift baS baS Wort 
Gottes". ES ift eigentlich bie Umschreibung für „Biblische 
Geschichte", für baS Wort Gottes. In biefem Buch wirb ben 
Kindern Gottes Wort in ihrer Weise bargeboten

Berichterstatter, Abgeordneter Hammann: Alle Stimmen 
unb Wünsche unb Gründe haben ben Hauptausschusz sehr 
lange beschäftigt. Ic kann jetzt zu bem, was gefagt worben 
ift, nur noch hinzufügen: Der Hauptausschusz glaubte, aus 
folgenden 2 Gründen auch noch, fein Placet zu biefer Über- 
schrift geben zu fönnen: Einmal steht auf bem Innen titel- 
blatt unter bem Wort „Schild beS Glaubens" „Geschichten 
ber Sibel Alten unb Reuen Testaments". Der Hauptausschusz 
War ber Meinung, das biefe Formulierung eine glücklichere 
fei als „Biblische Geschichte". Und zweitens. Wir fagten unS, 
dasz biefeS Buch in ben 8 Volksschuljahren für bie meiften 
Kinder eben baS grunblegenbe Such Wäre, aus bem fie baS 
Wort Gottes empfangen bürften, unb nur verhältnismäszig 
Wenige Werben darnach wirklich auch noch regelmäszig zu bem 
„Buch ber Bücher" selbst greifen. Unb deshalb glaubten Wir, 
bem Anliegen beS Verfassers, ber mit biefem Titel ein 
Schibbolet aufgerichtet hat für fein ganzes Werk, bamit 
einigermaßen gerecht Werben zu fönnen.

Abgeordneter D. Dr.d. Dietze: Ich bin banfbar für bie 
Hilfe, aber ic kann fie noch nicht als voll wirksam empfinden. 
Es heißt ja im Epheserbrief: „welches ist baS Wort Gottes", 
nämlic baS Sdhwert beS Geistes; unb eS heiszt bei „Schild 
beS Glaubens": „mit welchem ihr auslöschen fönnt alle 
feurigen Pfeile beS Bösewichts". Wir löschen fie aus mit bem 
Glauben unb nicht mit bem Buch.

Abgeordneter D. Hupfeld: ES kommt in biefem Fall wirk- 
lich auf ben Titel an: „Schild beS Glaubens". Damit ift ein 
Wort vor baS Ganze gestellt, baS ben Inhalt charakterisiert. 
Diese Bezeichnung ift weit vielsagender, als bie Bezeichnung: 
„Biblische Geschichte". ES wirb bamit bon vornherein auch 
ben Lehrern, bie baS Buch behandeln, bie Möglichkeit ge- 
gehen, ben Kindern zu sagen, in welchem Zusammenhang bie 
biblischen Geschichten heute gehören, nämlic in ben beS 
Glaubenskampfes. Schild im Kampf fann babei ben Kindern 
nur ber Glaube fein, ber auS bem Wort Gottes erwächst. 
Unb für biefen Kampf Wirb ihnen eine Waffe gegeben. Der 
Ernft ber Situation, in ber Wir stehen unb in bie auch 
unsere ganze Jugend hineinwächst. Wirb durch biefeS Silb
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so ins Licht gesetzt, wie es durch kein anderes Bild geschehen 
kann. „Biblische Geschichte" das ist eine Bezeichnung, die 
mir unter den heutigen Verhältnissen zu harmlos erscheinen 
würde, weil daran sic der Gedanke knüpfen könnte: was 
dies Buch enthält, sind Geschichten. Nein es sind nicht Ge- 
schichten, es wird eine Waffe gereicht; das ist entscheidend.

Abgeordneter Siegel: Es wird vielleicht die Debatte ver- 
einfachen, wenn mir daran denken, dasz es im Psalm 84 heiszt: 
„Der Herr ist Sonne und Schild". Im Buch wird den Kin- 
dern das Wort Gottes gezeigt. Der Name Schild bezieht sic 
nicht auf das Buch an sich, sondern auf das, was in dem 
Buch bem Kind nahegebracht wird. In diesem Sinn ift ber 
Titel unbedingt richtig.

Herr Erb: Mein erstes Wort in ber Synode fei ein Wort 
des Dankes, dasz ic für mein Werk einstehen barf. Ic 
habe im Hauptausschusz erklärt, das, wenn bie Kirche dieses 
Buch als Lehrbuch einführt, fie ermarten barf, das alle ihre 
Wünsche auf Schriftgemäszheit erfüllt merben sollen, daß es 
bis an bie äuszerste Grenze beS Tragbaren geht, das ic aber 
in diesem Punkt beS Titels persönlich im Tiefsten getroffen 
märe unb es geradezu an meine Existenz geht. Ic habe baS 
Buch in ber schwersten Zeit beS Kirchenkampfes unter schwe- 
ren äuszeren unb inneren Anfechtungen unb — ic barf fagen 
— nicht ohne einiges Risiko geschrieben als eine Wehr unb 
Waffe zur Verteidigung beS Glaubens. Es hängt baran ein 
Stück Leben, unb ich bin vielleicht im selben Masze mie mein 
Buch Frucht biefer Arbeit am Wort. Ic weist nicht, in 
welchem Masz — ic spüre baS — man hier eine Anmaszung 
sehen könnte, als ob ich mir einen Schein leihen wollte, ber 
mir persönlich nicht zukäme. Sc meine weniger, das ber 
Eindruck entstehe, als ob es auf ben Verfasser ginge. Was 
steht in biefem Buch? 3c meine hier fagen zu bürfen, das 
kein Wort von mir drin steht, fonbern baS Wort Gottes.

Ic könnte auch auf eine praktische Erwägung hinweisen, 
das ic es für unmöglich halte, das ein Buch, baS biefen 
Weg unb biefe Geschichte hinter sic hat, nun ben Kopf 
abgehauen bekommt. Ich kann mich dazu meber verstehen 
noch kann ic baS als beglückend erachten. Ich mache weiter 
keine Worte, fonbern glaube deutlich gemacht zu haben, mie 
tief biefe Frage geht, unb mie wenig ic hier, so gern ic es 
täte, nachgeben tönnte.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Ic verstehe es durchaus, 
wenn ein Verfasser am Titel hängt, gerabe wenn fo viel 
eigenes Erleben baran ift. Aber wenn bann jemand anbereS 
ben Eindruck hat, bag ber Titel gerabe für biefen Gebrauch 
unter ben Schulkindern mit ihren alltäglichen Ungezogen- 
heilen einem zu schade ift, zu hoc ift, bann foil sic doch ber 
Verfasser nicht persönlich getroffen fühlen; baS hat mir 
durchaus fern gelegen. Ic bin durch baS Gehörte nicht 
anberer Meinung gemorben.

Präsident Dr. Umbauer: Wir schreiten zur Abstimmung, 
auch über ben Vorschlag v. Dietze, ob ber Titel durch einen 
anberen ersetzt wird. — Gegen brei Stimmen ohne Ent- 
haltung mirb ber Antrag abgelehnt.

Ic bitte abzustimmen über ben Antrag beS Hauptaus- 
schusses. — Bei zwei Enthaltungen mirb ber Eintrag ange- 
nommen.

Präsident Dr. Umbauer: Wir besprechen jetzt ben Antrag 
des Abgeordneten Dr. Schmidt betr. Zurücknahme bereits 
gelieferter Bücher „Schild beS Glaubens".

Oberkirchenrat Katz: Ic kann dazu erklären, das ber Ver- 
lag sehr gerne bereit ift, bie Exemplare zurückzunehmen unb 
eS beSmegen in biefer Sache keine Schwierigkeiten gibt.

Präsident Dr. Umhauer: Wir nehmen biefe Erklärung beS 
Herrn Oberkirchenrat Kat entgegen, bie durchaus bem ent- 
spricht, was ber Antragsteller wünscht, unb fragen, ob bei 
biefer Sachlage ber Antrag zweckmäszigerweise zurückge- 
nommen mirb.

Abgeordneter Dr. Schmidt nimmt ben Antrag zurück.
Präsident Dr. Umhauer: Als meiteren Punkt ber einge- 

gangenen Eingaben hat Ihnen Herr Pfarrer Eifinger als 
Berichterstatter eine Entschlieszung beS Hauptausschusses baS 
kirchliche Pressewesen betr. bekanntzugeben.

Berichterstatter Abgeordneter Eisinger: Zum Antrag bon 
Pfarrer Dr. Stürmer-Mannheim, baS kirchliche Pressewesen 
betr., empfiehlt ber Hauptausschusz nach eingehender Bera- 
tung ber Synode folgende Entschlieszung:

„In ber Erkenntnis, das nur ein umfaffenbeS kirch- 
liches Blatt ber Aufgabe einer kirchlichen Presse gerecht 
mirb, kann bie Synode keine Zersplitterung unseres kirch- 
lichen Pressewesens gutheiszen.

Wir wünschen, das alle schriftstellerisch begabten Kräfte 
unserer Landeskirche jur Mitarbeit an biefem Blatt heran- 
gezogen merben.

Dabei follen bie Gemeinden ihre befonbere Anliegen in 
einer Beilage zu biefem Blatt vertreten.

Die Synode mill aber bamit nicht befonberen Begabun- 
gen, bie ben heutigen Menschen in neuer Sprache unb auf 
neuen Wegen anzusprechen versuchen, in ihren Bemühungen 
in ben Weg treten."
Nach längerer Aussprache, in ber betont murbe, das bie 

Synode nicht zuständig fei, totale Verhältnisse ju klären, son- 
dern dasz fie nur eine prinzipielle Aussage ju machen habe, 
murbe bie Entschlieszung beS Hauptausschusses einstimmig 
angenommen.

Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zum Punkt 3 ber 
Tagesordnung, bie Eingabe bon Pfarrern beS Kirchenbezirkes 
Schopfheim bie Konfirmationsordnung betr.

Berichterstatter Abgeordneter Müller: Fünf Pfarrer beS 
Bezirks Schopfheim haben ber Landessynode einen Vorschlag 
jur Anderung ber Konfirmationsordnung unterbreitet. Darin 
mirb gebeten, dasz anstelle beS Konfirmationsgelübdes ober 
mindestens neben biefem ein ähnliches Formular, mie eS 
Bischof Marahrens in Hannover im Jahre 1940 veröffent- 
lichte, freigegeben werde. In biefem Formular stellt ber
Pastor an bie Sinder 3 Fragen, welche von ben Konfirman- 
ben mit Bibelstellen beantwortet werden.

Als weiteres Anliegen mirb bie Bitte ausgesprochen, ben 
Pfarrern freizustellen, evtl, einen geschlossenen Abendmahls- 
gang ber Neukonfirmierten völlig zu unterlaffen unb es ber 
freien Entscheidung ber Konfirmanden anheim zu stellen, in 
ber Karwoche zum Tisch beS Herrn zu gehen. Neben biefem 
Antrag vom 17. 10. 49 liegt noch ein zweiter Antrag vom 
1. 8. 49 ber Antragsteller zur gleichen Sache vor.

Der Hauptausschusz hat beschlossen, biefen Antrag bem 
Oberkirchenrat zur meiteren Behandlung unb Bearbeitung zu 
überweisen. Die Synode mirb gebeten, biefem Beschlusz zu- 
zustimmen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte meinen, dasz mir 
nicht in eine Diskussion über bie Konfirmationsordnungs- 
fragen eingehen. Das mürbe zu meit führen unb bebarf einer 
gründlichen Vorbereitung. Ic möchte vorschlagen, baß mir 
auf eine Diskussion verzichten unb nur abstimmen über ben 
Antrag, das mir bem Oberkirchenrat biefe Eingabe über- 
weisen.

/
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Abgeordneter Schneider: Ic möchte darum bitten, das die 
Kirchenleitung bann diese Frage im Saufe ber nächsten Zeit 
noch behandelt, bevor eine endgültige Stellungnahme erfolgt 
unb sic die Synode doch noch einmal mit dieser Materie be-
faßt, denn es ift eine Anfrage!

%

Abgeordneter Haus: Wäre eS nicht möglich, einem ftänbig 
tagenden Ausschusz, etwa bem liturgischen Ausschusz, biefe 
Frage zu übergeben zur weiteren Erörterung unb Behand- 
lung?

Landesbischof D. Bender: Ich würde bitten, es bem Ober- 
kirchenrat zu überlassen, in welcher Form er biefe Dinge be- 
arbeitet. Er Wirb selbstverständlich irgendwie einen Ausschuß 
bafür einsetzen müffen, benn biefe Dinge erforbern ein ge- 
WaltigeS Studium. ES ift dies eine fehr schwere Frage, die 
bie Kirdje schon lange heftig bewegt. Darum möchte ich bitten, 
es dem Oberkirchenrat zu überlassen, in welcher Form er 
mit biefer Materie bis dahin fertig Wirb, um es auf ber 
nächsten Synode vorzulegen.

Oberkirchenrat Katz: ES ift mir mitgeteilt morden, baß bie 
Amtsbrüder des Schopfheimer Bezirks offenbar erwarten, 
baß schon bei ber Konfirmation im kommenden Jahr nach 
biefem Antrag verfahren werben möchte. Ic muß auSbrüd* 
lich feststellen, baß baS nicht möglich ift. Der Antrag ift am 
Samstag früh in unfere Hände gekommen. ES ift nicht mög- 
lich, fo rasc Stellung dazu zu nehmen. Vielleicht ift es aber 
gut, wenn man baS biefen Pfarrern, bie die Eingabe unter- 
zeichnet haben, von bem Herrn Präsidenten aus mitteilt.

Präsident-Stellvertreter Mondon: Wir finb gebeten, ben 
Antragstellern mitzuteilen, baß jetzt auf ber Synode bie 
Frage nicht entschieden werben kann, fonbern baß ber An- 
trag bem Ebang. Oberkirchenrat zur Weiteren Behandlung 
Vorgelegt Wirb, unb baß keinesfalls bie Frage noch vor ber 
nächsten Konfirmation entschieden Werben kann.

Landesbischof D. Bender ergänzt: Unb baß bis dahin bie 
bisherige KonfirmationSorbnung in Geltung bleibt.

Präsident-Stellvertreter Mondon: Wir stimmen ab über 
biefen Antrag, bie genannte Frage an ben Evang. Ober- 
kirchenrat zu überweifen. — Der Antrag wirb einstimmig 
angenommen.

Wir kommen zu Punkt 4 ber TageSorbnung: Eingabe von 
Kirchenältesten ber Gemeinde Schopfheim „das Elternrecht" 
betr.

Berichterstatter Abgeordneter Müller: Der Landessynode 
ging ein Schreiben beS Schopfheimer evang. Männerkreises 
unb feiner Pfarrer zu, in welchem verschiedene Gedanken zum 
Thema „Elternrecht" unterbreitet werben. ES ift barin bie 
Rede Von bem Elternhaus unb feinen Pflichten als wichtig- 
ftem Faktor christlicher Erziehung. In ber staatlichen Schule 
foil fein Lehrer gezwungen Werben, Religionsunterricht er- 
teilen zu müffen. Die Kirche möchte ihr Augenmerk besonders 
auch auf bie Ausbildung ber fünftigen Lehrer für ben Reli- 
gionsunterricht lenken. Sobann finb Fragen ber Simultan- 
schulen unb Bekenntnisschule erörtert unb was etwa geschehen 
müßte, wenn bie katholische Kirche bie Bekenntnisschule ein- 
führte.

Im Hauptausschusß Wurbe barauf hingewiesen, baß 
bie SimultanfChule in Sübbaben durch bie Verfassung fest- 
gelegt fei, unb wir an ber christlichen Simultanschule fest- 
halten..

Im übrigen hat ber Hauptausschuß beschlossen, auch biefe 
Vorlage bem Oberkirchenrat — zur Kenntnisnahme, wie 
nachträglich ergänzt Wurbe — zu überweifen.

Die Synode wird gebeten, auch diesem Beschluß des Haupt- 
ausschusses zustimmen zu wollen.

Präsident Dr. Umhauer: Da sic niemand zum Wort 
meldet, darf ic annehmen, daß dieser Antrag angenommen 
wird.

Wir kämen zum nächsten Punkt, Ziff. 6 der Tagesordnung: 
„Die Eingabe ber Bezirkssynode Weinheim betr. Sport und 
Tanz am Sonntag."

Berichterstatter Abgeordneter Eisinger: Die Bezirkssynode 
des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim hat folgende Ein- 
gäbe an die Landessynode gerichtet:

„Die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Ladenburg-Wein- 
heim bedauert, baß immer wieder Jugendliche durch Sport- 
veranstaltungen vom Besuch der Gottesdienste und Chri- 
stenlehre abgehalten werden. Sie befürchtet eine Wieder- 
kehr von Zuständen, die sie überwunden glaubte. Die Kirche 
ift dem Sportbedürfnis fo Weit entgegengekommen, daß die 
Christenlehre faft überall vom Nachmittag auf den Vor- 
mittag verlegt morden ift. Sie hält aber auch ihre Arbeit 
an ber Jugend für so wichtig, baß fie bie Sportverbände 
bringend bitten möchte, dafür Sorge zu tragen, baß Ju- 
gendspiele nur am Nachmittag ftattfinben unb zeitlich fo 
gelegt werden, baß auch auswärtige Spieler am Vormittag 
ihre Christenlehre besuchen können."
Die Aussprache über ben Eintrag ergab, baß sic ber Haupt- 

ausschusz von einem entsprechenden Schreiben an bie Sport- 
verbände nicht viel verspricht. Die Sportverbände mürben 
vermutlich antworten, baß ihre Wettspiele jeweils an ben 
Sonntagnachmittagen ftattfinben, baß fie aber bie Aus- 
scheidungsspiele am Sonntagvormittag nicht verhindern 
können.

Es mürbe darauf hingewiesen, daß noch mehr als durch bie 
sportlichen Veranstaltungen durch Tanzvergnügungen unb 
Wirtshausbesuc ber Sonntag entheiligt merbe. Die Jugend- 
lichen, bie kaum aus ber Schule entlassen, an biefen Veran- 
staltungen teilnehmen, feien dadurch stark gefährdet. Auszer 
ben beftehenben Gesetzen zum Schut ber Sonn- unb Feiertage 
feien bie f. 8t. ergangenen Verordnungen zum Schutz ber 
Jugend noth in Kraft. Kontrollen ber Bezirkspolizei in Wirt- 
schaften unb Tanzsälen unb Schul- unb gerichtliche Strafen, 
bie über bie Betroffenen verhängt murben, hätten Erfolge 
gezeitigt. Die entscheidende Einwirkung auf bie Jugendlichen 
müffe jedoch vom Elternhaus ausgehen.

Der Hauptausschusz schlägt baher ber Synode vor: 
1. ein Schreiben an bie beiben Innenministerien, das folgen- 
ben Wortlaut hat:

„Auf ber derzeitigen Tagung ber Landessynode ber Ev. 
prot. Landeskirche wurde barüber Klage geführt, baß durch 
sportliche Veranstaltungen am Sonntagvormittag bie Ju- 
gendlichen Vom Besuch beS Gottesdienstes unb ber Christen- 
lehre abgehalten werben.

Bor allem aber sieht bie Synode mit Sorge bie wach- 
fenbe Gefährdung vieler Jugendlicher, bie kaum aus ber 
Schule entlassen, Wirtshäuser besuchen unb an öffentlichen 
Tanzveranstaltungen teilnehmen.

Die Landessynode bittet daher das Innenministerium 
bringend, bie zuständigen Stetten an bie beftehenben Ge- 
setzesbestimmungen „zum Schut der Sonn- und Feiertage" 
unb bie „Verordnungen zum Schutz ber Jugend" nachdrück- 
lich erinnern unb ihre genaue Beachtung überwachen laffen
zu wollen."

Z
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2. Ein Wort an die Eltern folgenden Inhalts:
„In einer ernsten Sorge wendet sic die Landessynode 

an die Eltern unserer heranwachsenden Jugend. Wir stehen 
in den Nachkriegsjahren in der groszen Gefahr, dasz nach 
dem Zerbrechen der Macht und Autorität des Staates auch 
alle anderen Autoritäten zu zerbrechen drohen, und das 
junge Menschen bindungslos und hemmungslos werden. Es 
ist in Stadt und Land zu beobachten, dasz sic schon bie 
schulpflichtige Jugend unbeaufsichtigt herumtreibt unb be- 
sonders in ben Abendstunden zu allerlei Unfug unb Ge- 
setzesübertretung verführt wird. Auch bie schulentlassene 
Jugend ift groszen Gefahren ausgesetzt. Überall locken 
Stätten des Vergnügens unb des Genusses. Mit Verboten 
unb polizeilichen Verordnungen allein kann nicht erreicht 
werden, das unsere Jugend sich wieder an Zucht unb Ord- 
nung gewöhnt. Hier fann nur das Elternhaus helfen. Ihr 
Väter unb Mütter, denkt baran, dasz ihr vor Gott bie Ver- 
antwortung für eure Kinder tragt unb dasz ihr dazu be- 
rufen feib, sie zur Ehrfurcht vor Gott unb Menschen zu er- 
ziehen. Nur in einem christlichen Elternhaus tonnen für 
bie Jugend bie Grundlagen gelegt werden, auf benen sic 
fpäter ein Leben ngc ben heiligen Orbnungen Gottes auf- 
bauen kann."
Abgeordneter Hausz: So wertvoll das Wort an bie Mini- 

fterien unb an bie Eltern fein wird, fo wird es natürlich 
nicht an bie tiefsten Ursachen ber Not hinreichen. Da möchte 
ic nun ein Wort sagen, was schon längst gesagt werden sollte, 
unb das ic bei biefer Gelegenheit anbringen möchte, ein 
Wort über unsere Volksmission. Das ift eine Aufgabe ber 
Volksmission, an bie Eltern unb an bie Jugend heranzu- 
kommen. Die Volksmission wird in ihrer Arbeit sehr oft nicht 
gesehen und in ihrer Notwendigkeit wenig beachtet. Volks- 
miffion haben mir in Baden schon in ben 50er Jahren ge- 
habt. Da hat Samuel Hebic etwa in 50 badischen Kirchen je 
8 Tage lang gesprochen unb geprebigt. In ben 80er unb 90er 
Jahren mar Elias Schrenk oft in Baden. Seine Nachwir- 
kungen habe ic noch in meiner Gemeinde beobachten bürfen. 
Im Anfang des Jahrhunderts mar ein Evangelisationsaus- 
schusz tätig, ber in treuer Weise bie Arbeit trug, geführt von 
dem alten Pfarrer Diemer. Da haben bie Missionare Auten- 
rieth unb Moninger gearbeitet. Aber das mar eine Arbeit in 
ber Stille, bie immer nur einem kleinen, begrenzten Kreis 
von bafür offenen Gemeinden zugutekam.

Im Jahre 1934 ift bann bie eine grosze volksmissionarische 
Sache Von ber Bewegung ber deutschen Christen geftartet 
worden, bie mir natürlich nicht gutheiszen tonnten. Aber biefe 
Arbeit hat bann bem Vorsitzenden ber Bekenntnisbewegung, 
unserem jetzigen Oberkirchenrat Dürr, Anlasz gegeben, bie 
volksmissionarische Arbeit ber Bekennenden Kirche ins Leben 
Zu rufen unb mich mit biefer Aufgabe zu betrauen. Unb mir 
mürben nun durch Helmut Kern, ber für bie ganze ERD 
bie volksmissionarische Arbeit führt, angeregt, so dasz unserer 
Arbeit bann ein feiner Aufbruch beschieden mar. Ic habe bie 
ältesten Berichte noch daliegen unb mieber durchstudiert. Es 
liegen 12 Jahresberichte bor, bie etwas toon biefer Arbeit 
qufschlieszen. Dieser Aufbruch im Jahre 1935 mar es wohl, 
ber mit zum Sieg ber Bekenntnisbewegung unferer Bad. 
Landeskirche geführt hat. Ein Jahr fpäter hat bann Landes- 
bischof Kühlewein mir bie Leitung des Volksmissionarischen 
Amtes ber Landeskirche übertragen.

Es mürben im 1. Berichtsjahr 174 Evangelisationswochen, 
98 Bibelwochen unb 63 Vortragsreihen gehalten. Wie mar

das möglich, obwohl mir keine hauptamtlichen Leute hatten 
für biefen Dienst? Das mar nur möglich durch bie selbstlose, 
opferfreubige Mitarbeit unferer Amtsbrüder. Dieser Dienst 
ift nicht nach einem einmaligen Aufbruch wieder- erlahmt, 
sondern er ift bis zum heutigen Tag weitergeführt worden, 
obwohl 6 Kriegsjahre unb bie Nachkriegsjahre dazwischen 
maren unb bie Arbeit weiterhin gelähmt haben, sind doch in 
12 Berichtsjahren 877 Evangelisationen, 1156 Bibelwochen 
unb 225 Vortragswochen gehalten morben. ES entftanben bei 
biefer Arbeit, soweit mir baS statistisch zuging, 259 Männer- 
unb Jungmännerkreise. Aus biefer Arbeit heraus murbe auch 
bie Männerarbeit in Gang gebracht, unb eS murbe bie Be-, 
rufung eines hauptamtlichen Mannes für bie Männerarbeit 
erbeten toom Oberkirchenrat unb bann auch erlangt. Von die- 
fer volksmissionarischen Arbeit aus murbe ber Theologendienst 
gegründet, unb es mürben jebeS Jahr Pfarrer- unb Pfarr- 
frauenfreizeiten gehalten, um auch hier eine geistliche Hilfe 
unb Belebung zu erlangen.

Für biefe Arbeit murben bie Mittel durch bie Kollekten 
unb durch bie Opfer unferer Brüber zusammengebracht. Die 
Finanzabteilung hat gleich nach ihrem Auftreten ber volfs- 
missionarischen Arbeit ber Landeskirche alle Mittel gesperrt, 
bie Kollekten, bie Beiträge ber inneren Mission unb auch die 
Summe, bie im Etat ber Landeskirche ftanb. Seit ben 20er 
Jahren standen 6000 Mark im Etat ber Landeskirche für bie 
Volksmission, bie aber anbermeitig verwendet murben unb 
unferer Arbeit erst feit Herbst letzten Jahres zugebilligt wor- 
den sind.

Man frägt hier im Kreise, mie fann biefe Arbeit, bie doch 
im letzten Jahr mieber 153 Evangelisationswochen unb 190 
Bibelwochen unb 29 Vortragswochen gehalten hat, mit ben 
6000 Mark, bie im Voranschlag unter Bos. XVII namenslos 
drinstecken, bewältigt werden? Ich will barauf eine Antwort 
geben:

Diese Arbeit wird getragen toon bem selbstlosen nebenamt- 
lichen freiwilligen Dienst unferer Amtsbrüder. Wir haben 
nur einen hauptamtlich angestellten Evangelisten. Und ic 
möchte bei biefer Gelegenheit ben Dank aussprechen an meine 
Amtsbrüder für biefen stillen von ber Welt her nicht be- 
achteten, manchmal sogar verachteten ober verkannten Dienst. 
Unb ic möchte bann auch dazu sagen: Wir wollen doch bie 
Kirchenleitung bitten, dasz sie biefen freiwilligen Dienst un- 
serer Amtsbrüder ermöglicht. Natürlich ift er auch mit Opfern 
erlauft, das bie Brüber je unb bann vielleicht 2» ober 3mal 
im Jahr toon ben Gemeinden fern fein müssen, aber bie Ge- 
meinben, bie fie aussenden, tragen biefen Dienst mit für- 
bittendem Gebet unb mit Opfer, dasz fie solange auf ihre 
Pfarrer verzichten. Unb ber Dienst flieszt doch mieber als 
Segen in bie fenbenben Gemeinben zurück. Man möge biefen 
freiwilligen Dienst unferer Amtsbrüder nicht irgendwie 
unterbinben, inbem man fagt, ihre eigene Gemcinbe fomme 
dadurch zu furz. Ic möchte meiter auch danken bafür, das 
ber OR sich nun entschlossen hat, unferer Arbeit eine Landes- 
Kollekte einzuräumen. Wir hoffen, mit biefer Landeskollekte 
unseren Jahresetat toon 21 000 DM bestreiten zu fönnen.

Abgeordneter Dr. Barner: Ich bin schon öfter ben Grün- 
ben nachgegangen, weshalb bie Jugendlichen bie Christen- 
lehre am Sonntagmorgen nicht besuchen. ES ift verhältnis- 
mäszig ganz Wenig toorgefommen, das sie durch eine sportliche 
Veranstaltung verpflichtet maren, megzubleiben. ES gibt 
allerdings sogenannte Schlachtenbummler, bie aus freien
Stücken Zu Sportkämpfen am Sonntagmorgen gehen, wozu
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fie aber von ben Sportverbänden nicht aufgefordert werben. 
Viele bleiben dagegen am Sonntagmorgen zu Bett ober stehen 
nicht rechtzeitig auf. Die jungen Lehrlinge werben WcrftagS 
ziemlich stark beansprucht unb benutzen ben Sonntagmorgen 
zum Ausschlafen. Oft befolgen bie Burschen bas schlechte Bei- 
fpiel ihrer Väter. Auch bei ben Mädchen ift es nicht anberS. 
Die Mütter schonen ihre Töchter in falscher Rücksichtnahme 
unb verrichten bie notwenbige Arbeit allein. Der Geist beS 
Elternhauses unb feine Stellung zum Kirchenbesuc müszte 
zuerst ein anderer Werben, sollte hier Abhilfe geschaffen wer- 
ben. Die Gemeindehelferinnen unb Glieder ber Frauenkreise 
sollten bie Eltern ber fäumigen Mädchen unb biefe selbst auf- 
suchen unb fie zum Christenlehrbesuch anhalten. Die Kirchen- 
ältesten unb aktiven Männer ber Gemeinden füllten sich ber 
Burschen unb ihrer Eltern annehmen. Wo bieS geschah, finb 
schon schöne Erfolge gezeitigt worden. Die Eltern unb bie 
Jugendlichen ersehen aus solchen Besuchen, dasz bie Christen- 
lehre unb bie Teilnahme baran nicht nur ein Anliegen ber 
Pfarrer, fonbern ber ganzen Gemeinde ift. Darum bitte ic 
bie Altesten, bie Glieder unserer Männer- unb Frauenkreise 
fich bod) barin bem Pfarrer helfend zur Seite zu stellen.

Landesbischof D. Bender: Ic bitte bie Synode, dasz ic ein 
ganz kurzes Wort zu bem Bericht von Bruder Hausz, ben wir 
eben über bie volksmissionarische Arbeit gehört haben, sagen 
barf. Es gehört an unb für fich nicht zu biefem Punkt, aber 
eS wirb Wohl feine anbere Gelegenheit mehr gegeben fein, 
doch hier ein notwendiges Wort zu sagen. Unb baS ift nur ein 
Wort beS Dankes, soweit wir von ber Kirchenleitung aus 
überhaupt autorisiert finb zu bauten. Aber es foil einmal 
hier ausgesprochen Werben, bamit bie Brüder, bie in ber 
volksmissionarischen Arbeit stehen, nicht baS Gefühl haben, 
bie Kirchenleitung sehe über biefe Arbeit hinweg. Ich bin ber 
Meinung, daß bie befte Arbeit, bie in ber Kirche geschieht, bie 
stille unb geräuschlose Arbeit ift, Wo bie eine Hand nicht weisz, 
WaS bie anbere tut. Das Besondere in unferer volksmissio- 
narischen Arbeit ift, das sie, wie Wir eben hörten, nur eine 
hauptamtliche Kraft hat unb getragen wirb von unferen 
Brüdern selber. Darin liegt ein boppelter Segen: einmal für 
bie Gemeinde, bie bann baS Evangelium aus bem Munde 
eines anberen hört — es foil ja bekanntlich baS £eugniS auf 
zweierlei beruhen — unb jum anberen: diesen Segen ge- 
nieszen bie Brüder selber, bie biefen wirklich oft fehr an- 
strengenden Dienst tun. Wenn ich das überhaupt fagen barf, 
bann möchte ich hier von ber Kirchenleitung her fagen, das 
ber Dienst ber volksmissionarischen Arbeit nicht fo unbeachtet 
ift, wie eS bann unb Wann ben Brüdern erscheint. Sch denke 
mit Freuden baran, wie wir bie Volksmissionswoche für ben 
Kirchenbezirk Neckargemünd in einem Gottesdienst mit ber 
Gemeinde Schönau unb allen an ber Volksmissionswoche be- 
teiligten Amtsbrüdern begonnen haben. In ber feinen Art ber 
Zusammenarbeit liegt eS auch begrünbet, das bic volksmissio- 
narische Arbeit finanziell nicht ben Aufwand benötigt hat, ben 
anbere Werke unferer Kirche benötigt haben unb benötigen. 
Aus ben wenigen Zahlen, bie uns Bruder Hausz gegeben hat, 
haben Wir gehört, Wie Weit ber Bogen dieser Arbeit sic spannt 
unb was eine solch einzelne Zahl an Arbeit, an Gebet unb an 
Vorbereitung — unb baS sehen wir nicht — an Segen in sic 
birgt, bieS wirb bie EWigfeit offenbaren. Ic möchte hier 
von ber Kirchenleitung her allen unferen Brüdern, bie auszer 
ihrer Gemeindearbeit zusätzlich biefen missionarischen Dienst 
auf sic nehmen, von Herzen danken. Vor allem aber möchte 
ic unserem Bruder Haus banfen, das er mit bicfer Aus-

dauer durch bic Jahre hindurch dieses Werk getan hat zum 
Segen unserer Gemeinde unb nicht zuletzt zum Segen un- 
serer Brüder.

Abgeordneter Dr. Bier: 3dj möchte ganz kurz etwas sagen 
wegen des Besuchs ber Gottesdienste und der Christenlehren. 
In einer früheren Gemeinde waren von sechs ober acht 
Kirchengemeinderäten nur einer ober zwei int Gottesdienst. 
Da ging ic nach bent Gottesdienst in bie betreffenden Häuser 
unb habe „Krankenbesuche" gemacht. Nac kurzer Zeit waren 
sämtliche Kirchengemeinderäte int Gottesdienst. Ebenso muß 
man es bei den Christenlehrpflichtigen machen. Das wirkt. 
Auf solche „Krankenbesuche" legen bie Mütter feinen Wert!

Abgeordneter Frank: Lassen Sie mich bitte noch ein Wort 
zur Christenlehre sagen. Ich habe von einem Pfarrer gehört, 
ber unt dieser Not abzuhelfen, bie Christenlehre am Samstag- 
abend hält unb damit gute Erfahrungen gemacht hat. Es ist 
vielleicht besser, das bie Jugend am Samstag kommt, als das 
am Sonntagmorgen bie Kirchenbänke leer finb, unb ber 
Pfarrer vergeblich auf bie Christenlehrpflichtigen wartet. Ic 
frage bic Kirchenleitung, wie fie zu einer solchen Sache steht.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic möchte daraufhin zunächst 
einmal antworten, das ic es bebauern mürbe, Wenn bic 
Christenlehre am Sonntag nicht stattfinden mürbe. Man kann 
ba sagen sowohl als auch. Bei uns in Lahr ift immer eine 
Wochenandacht ber Jugend. Da fontmen sie zusammen zum 
gemeinsamen Gebet. Aber bie Christenlehre, bie mirb bei uns 
auch — Wenn ic so sagen darf — überwacht, in bem Sinne, 
wie es uns Dr. Barner entwickelt hat. Wir machen es fo: 
beim ersten Fehlen fommt bie Gemeindehelferin, beint zwei- 
ten Fehlen bie zuständigen Altesten. Beim britten Male 
fommt ber Pfarrer. Meistens ift das aber nicht mehr nötig.

Präsident Dr. Umhauer: Ich bringe bett Antrag des Aus- 
schusses zur Abstimmung: 1. Das Schreibett an bie Innen- 
minifterien, 2. das Wort an bic Eltern.

Abgeordneter Kühlewein: Wie wirb dieses Wort an bie 
Eltern veröffentlicht ober bekanntgegeben? Wie ift das ge- 
dacht?

Berichterstatter Abgeordneter Eifinger: Über biefe Frage 
wurde im Hauptausschusz nicht gesprochen. Aber Wir dachten 
an Veröffentlichung in Gemeindeblättern, vielleicht auch Ver- 
lesung im Gottesdienst ober beides.

Landesbischof D. Bender: Erfahrungsgemäß ift bie breitefte 
Front für solche Worte unsere kirchliche Presse. Sic fommt 
in viele Häuser, wirb von vielen gelesen, die feiten ober faft 
nie zum Gottesdienst kommen. Unb auszerdem bin ic ber 
Meinung, wenn bie Synode sic ihr anschlietzt, daß Wir mit 
ben Kanzelabkündigungen sparsam fein sollten, bamit nicht 
das zu einer äuszerlichen kirchlichen Gewohnheit Wirb. Denn 
das kann nur ben übrigen Gottesdienst in vielen Fällen be- 
drücken unb ben Haupteindruck ber Predigt wieder überdecken. 
Weit Kanzelabkündigungen muß äuszerst gespart werben; benn 
nur bann werben fie wirksam. Dann weisz bie Gemeinde, 
wenn einmal eine fommt, ift es etwas ganz besonders Not- 
wendiges.

Präsident Dr. Umhauer: ES Wirb abgestimmt über ben 
Antrag beS Ausschusses. — Der Antrag wirb einstimmig 
angenommen.

ES fommt jetzt ber Antrag auf Anbetung ber Amtsbezeich- 
nung „Kreisdekan" in „Prälat". Es ift ber Antrag ber Herren 
Bier, Schneider, Lindenbach, Odenwald unb Ritz.

Berichterstatter Abgeordneter Frank: Der Hauptausschusz 
empfiehlt ber Synode, es bei ber Amtsbezeichnung „Kreis-
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befan" zu belaffen. Bei ber groszen Zahl von Prälaten auf 
katholischer Seite, vor allem im südbadischen Gebiet, mürbe 
bie Einführung ber Bezeichnung „Prälat" anstelle ber bis­
herigen Bezeichnung „Kreisdekan" nicht eine befonbere Ak- 
zentuierung, fonbern eine Bedeutungsminderung ber Amts- 
bezeichnung in ber Öffentlichkeit darstellen.

Abgeordneter Kühlewein: ES ift schon richtig, dasz auf ber 
katholischen Seite sehr viele Prälaten vorhanden sind, aber 
id; glaube doch, dasz bei ber Tradition bei uns in Südwest- 
deutschland auch auf evangelischer Seite ber Titel Prälat 
viel verständlicher märe als Kreisdekan. Der Titel „Kreis- 
dekan" ift fo unglücklich, dasz ich den Titel „Prälat" für viel 
wirksamer unb richtiger hielte.

Abgeordneter Schneider: Icmusz sagen, ic bin erschüttert 
über biefe Begründung ber Ablehnung beS Antrags, mie jie 
ber Hauptausschusz gibt. Das hätte ich nicht erwartet. Nun 
schiebt man es auf einmal auf bie katholische Kirche, um den 
Titel Prälat herabzumindern, unb mir sollen barum ben 
Titel nicht führen. Dafür habe ich kein Verständnis.

Ic möchte aber doch von Laienseite her zum Ausdruck brin­
gen, das ber Titel „Kreisdekan", ber nun immerhin einige 
Jahre schon besteht, — bie Herren, bie in bie Gemeinden 
hinauskommen, werden baS bestätigen — einfach fein Echo 
gefunben hat. ES ift einfach kein Verständnis für diesen Titel 
ba. Unb ic meine, an einer solchen gegebenen Tatsache, sollte 
man wahrhaftig nicht vorübergehen, unb es märe wichtig, 
dieses Moment, baS von ber Gemeinde, vom Kirchenvolk her- 
kommt, zum minbeften zu hören unb zu beachten. Mir geht 
es auch nicht barum, prunkvolle Titel zu schaffen. Aber ic 
habe baS bestimmte Empfinden, dasz eben baS Kirchenvolk sich 
hinter bem Titel Prälat immerhin einen Mann ber Kirche 
vorstellen kann, ber führenb ift unb ber etwas besonderes mit= 
zubringen unb zu sagen hat.

Dann möchte ic barauf hinweisen, dasz leiber mir Evan- 
gelischen eS nicht verstehen, wenigstens im bescheidenen unb 
bem Wesen unferer Kirche entsprechenden Rahmen doch auch 
in ber Öffentlichkeit etwas in Erscheinung zu treten. Das ift 
feine Fassade, fonbern baS soll nur ber Ausdruck beffen fein, 
dasz mir doch in unferer Kirche auch eine Führung unb eine 
Leitung nicht nur in ber oberften Spitze, fonbern auch in 
biefer Zwischeninstanz haben, bie nun eben führungsmäszig 
unS etwas fein kann unb etwas fein soll. Das Amt an sic 
ift begrünbet unb ift mit Dank aufgenommen worden, unb 
unfer Antrag ift beftrebt, ben leitenden Mann biefeS Amtes 
auch bem Kirchenvolk gegenüber fo verständlich zu machen, 
unb fo — ic möchte jagen — auch durch feine Amtsbezeich- 
nung ihn für uns zum Sinnbild einer leitenden, führenden 
Persönlichkeit zu machen, mie baS notwendig ift unb mie baS
das Kirchenbolk erwartet.

Sc bitte deshalb die Synode dringend darum trot dieser 
Begründung der Ablehnung, die gegeben worden war, wirk- 
lic von Herzen au§ dies zu überlegen und unserem Antrag 
doch zuzustimmen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Wenn Sie entgegen dem 
Antrag des Hauptausschusses entscheiden, bann möchte ich 
zweierlei sagen, eine kleine historische Reminiszenz, unb wei- 
ter, das bie Anderung durch ein Gesetz erfolgen musz. Anders 
kann es nicht fein. Das Gesetz über bie Kreisdekane müszte 
bann eine entsprechende Abänderung erfahren. Es müszte 
also noch ein Gesetzesentwurf nach biefer Seite hin ausge- 
arbeitet werden. Und nun werden Sie faßen: Baden hat ja 
einen Prälaten gehabt? Wie ift bie badische Prälatur ent-

standen? Sie ift seinerzeit im Jahre 1818 entstanden, als bie 
neue badische Verfassung inS Leben trat. Durch bie erfte 
deutsche demokratische Verfassung mürben 2 Kammern ge- 
bildet. In bie erfte Kammer kamen Standesherren, Vertreter 
von Standesorganisationen unb auch bie Kirchen. Unb nun 
mar man beim Staat fehr übel bran. In ber evangelischen 
Kirche mar etwas Entsprechendes gar nicht vorhanden mie 
in ber katholischen Kirche, bie ja ihre eigene Organisations- 
bildung hatte. Unb ba jagte ber Staat: Ic merbe einem Mit- 
glich ber Kirchensektion beS Ministerium beS Innern, — fo 
hieß bie Kirchenbehörde — bie Titel unb bie Rechte eines 
Prälaten verleihen, bamit er mit diesem Titel unb diesen 
Rechten in ber 1. Kammer sitzen kann, gleichwertig an ber 
Seite beS Bischofs, damals von Konstanz, Freiburg bestand 
noch nicht. ES ift also ein StaatSaft gewesen, ber ben Prä- 
latentitel herbeigeführt hat. Für bie Kirche felbft hat baS gar 
feine Bedeutung gehabt. Ein Kirchenrat — baS mar damals 
Johann Peter Hebel, ber mit biefer Auszeichnung beliehen 
wurde — ift bann als Prälat eben in ber 1. Kammer ge- 
sessen.

Abgeordneter Hausz: Ic möchte nur fagen, das mir im 
Hauptausschusz kaum Zeit hatten, über biefe Sache nachzu- 
denken. Der Antrag ift uns erft spät überreicht worden. Wir 
haben unS erinnert an bie Genesis biefeS Amtes. Man hat 
bamals mit Absicht diesen bescheidenen Titel gewählt; denn 
ein Kreisdekan soll nicht eine repräsentative Erscheinung für 
baS Kirchenvolk fein, fonbern er foll Seelsorger ber Pfarrer 
fein. Unb bann foll ber Mann das Amt tragen unb nicht ber 
Titel ben Mann. Das füllten Leute fein, bie Seelsorger fein 
können unb baS Vertrauen ihrer Pfarrbrüder haben. Deshalb 
hat man bamals biefen bescheidenen Titel nach längerer 
Überlegung hier in ber Synode gewählt. Sollte nun ber 
Titel so schnell abgeändert werden, müszte man doch auch bie 
Kreisdekane felbft fragen, maS sie dazu meinen, menn biefer 
Titel geänbert wird. Kreisdekan Hof hat eS heute früh, als 
ic ihn fragte, abgelehnt, ben Titel Prälat zu übernehmen, 
er fei bei ihnen, bei ben vielen Hausprälaten in Südbaden 
feine Hilfe. Aber menn hier eine längere Erörterung fein foll, 
merbe ic vorschlagen, bie Frage bem Verf.- Ausschuß noch- 
mals zu überweisen.

Abgeordneter Frank: Ic wollte als Synodale noch sagen: 
Die Kirche hat also nun ein Amt geschaffen, unb ber Träger 
biefeS Amtes hat bie Bezeichnung Kreisdekan erhalten. Jetzt 
nach ein paar Jahren wollen einige Synodale ben Namen 
wieder ändern. Ic finbe, baS verrät ein Moment ber Un- 
sicherheit auch im Blick auf bie Kirche. Die Kirche ift nicht im 
gewissen Sinn eine Firma, bie eine Bezeichnung erfindet, 
unb wenn jie sich nicht einführt, eine neue wählt. Ich finbe, 
eS fommt barauf an, was ber Träger beS Amtes aus feinem 
Amt macht, und mie er ben Gemeinden bient.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ich müszte meine Vergangenheit 
verleugnen, menn ic mich für einen Titel mie ben beS Prä- 
laten jetzt einsetzen mürbe. Ic habe schon vor rund 20 Jahren 
in ber Synode an einem Antrag mitgewirkt, ben Titel 
Kirchenrat abzuschaffen, unb habe bamals einen kleinen 
Sturm erregt, unb ber Antrag ift mit knapper Not gescheitert. 
Ein Kirchenrat, ber mir unvergeszliche Pfarrer Werrmann, 
hat fräftig geholfen, dasz ber Titel zu Fall gebracht mirb. Sc 
glaube, bie, bie Kirchenrat Herrmann gefannt haben, benfen 
sicher nur in tieffter Dankbarkeit an ihn.

Wenn von bem Einbrucf, ben ber Titel „Kreisdekan" auf 
uns gemacht hat, bie Rede ist, fo barf ic nur barauf hin-

/
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weisen, das unser lieber Kreisdekan den Saal fluchtartig ver- 
Lassen hat vor dem „Prälaten". — Er ist hinausgegangen. — 
Im übrigen, was unser Freund Pfarrer Hausz ausgeführt 
hat, das entspricht bem, was in ber evangelischen Kirche fein 
soll: nicht ber Titel macht es, sondern das Amt wird geprägt 
durch den Träger. Und unsere Kreisdekane haben es geprägt, 
Kreisdekan Hof unb Kreisdekan Maas. Das sind Begriffe; 
das sind mehr als Begriffe, das sind Persönlichkeiten, bie mit 
ihrer Persönlichkeit ben Eindruck machen unb das Amt ge- 
staltet haben so, das es wirkt. Das füllten wir wünschen, das 
fordern, unb unseren Brüdern, bie in biefem Amt stehen, in 
ber Hinsicht helfen. Der Titel bebarf es nicht. Ich möchte also 
bitten, ben Antrag des Hauptausschusses anzunehmen.

Oberkirchenrat Dürr: Wir haben mit groszem Bedacht, als 
mir das Amt des Kreisdekans schufen, die Frage des Titels 
erwogen unb glaubten, zumal mir noch felber gar nicht wusz- 
ten, mie biefe Aufgabe sic in ber Landeskirche praktisch ge- 
stalten mirb. einen anspruchsloseren Titel wählen zu füllen 
als ben Titel Prälat. Es liegt nicht an bem, dasz bie Freudig- 
feit, feinen Dienst zu tun, davon abhängig märe, dasz bie 
Gemeindeglieder mit bem Titel, ben ber Mann trägt, einver- 
standen finb. Auch wenn bie Gemeinde mit bem Titel nichts 
anjufangen weisz, mirb ber Dienst beS Kreisdekans dankbar 
aufgenommen.

Oberkirchenrat Katz: Ic möchte juerft ju bem, maS ic 
fagen will, bemerfen, dasz bie Ausführungen gänzlich un- 
abhängig von ben berjeitigen Trägern unferer Kreisdekanate 
sind unb sic lediglich mit ber grundsätzlichen Seite dieser 
Institution befaffen. Wir haben nun einige Erfahrungen mit 
biefem Amt gesammelt. Ic möchte Ihnen einmal jur über- 
legung folgende Gedanken mitgeben: Es gehört für ein geist- 
liches Mitglied beS Oberkirchenrats ju feinem Lebenselement, 
das eS bie lebenbige Verbindung mit ben Gemeinden, mit 
ben AmtSbrübern, mit ben Kirchenbezirken drauszen hat. 
Wenn einer Pfarrer nicht aus Zufall geworden ift, sondern 
sic baju berufen weisz, bann gehört bie Verkündigung unb 
bie Seelsorge unaufgebbar ju feinem Dienst. Aus ber Ein- 
richtung ber Kreisdekanate in unferer verhältnismäszig kleinen 
Landeskirche ergibt eS sich zwangsläufig, dasz bie geistlichen 
Oberkirchenräte ju reinen Verwaltungsbeamten werden 
müssen. Das ift ihr geistlicher Tob. Darum müssen sie sic 
gegen biefe Entwicklung mehren unb bamit haben mir eine 
Zweigleisigkeit beS Dienstes, bie mir uns nach meiner Auf- 
faffung meber nach ber inneren, geistlichen noch nach der 
äuszeren, finanziellen Seite hin leisten fönnen. Wie proble- 
matisc bie ganze Einrichtung ber Kreisdekanate ift, geht auch 
barauS hervor, das mir ben 3. Kreisdekan bis heute noch nicht 
haben. Wenn bis heute bie Arbeit gut unb ungeftört gelaufen 
ift, fo hängt baS m. 6. mit 2 Dingen zusammen:

1. ift baS menschliche unb brüderliche Verhältnis ber beiben 
Kreisdekane ju ben juftänbigen geistlichen Oberkirchen- 
räten ein ausgezeichnetes, baS feinerlei Schmierigfeiten 
aufkommen liesz.

2. Zum andern aber hat sic dieses Amt ganz anberS ent- 
wickelt, als eS ursprünglich fonjipiert mar.

Es mar nicht geplant als ein kirchenregimentliches, repräsen- 
tatives Amt, fonbern ausdrücklich als ein rein seelsorgerliches. 
Entstanden ift eS wohl aus bem Ruf einiger Pfarrer, das fie 
seelsorgerlic nicht bie Hilfe hätten, bie fie eigentlich not- 
wendig bräuchten. Es hat sic jedoch herausgebildet, dasz ber 
Kreisdekan auch ausgesprochene Leitungsgeschäfte, j. B. Kir- 
chenvisitationen, Erhebungen bei Beschwerden usw. durch-

führt. Dadurch mirb dieses Amt jedoch verfälscht, benn ber 
Pfarrer drauszen muß in bem Kreisdekan wiederum einen 
Vertreter beS Oberkirchenrats sehen, bei dem das, maS man 
ihm fagt, irgendwelche kirchenregimentlichen Konsequenzen 
haben musz. Diese Entwicklung birgt nach ber verwaltungs- 
mäszigen Seite bie Gefahr in sich, dasz ber geistliche Ober- 
kirchenrat feinen Bezirk nicht fo fennt, mie bieS für bie ju 
treffenden Entscheidungen notmenbig ift. So ift biefeS Amt 
ein Doppel, baS bie Arbeit erschwert unb baS nicht bewirkt, 
was es bemirfen füllte, ganz abgesehen davon, dasz eS bie 
geistlichen Oberkirchenräte in ihrem Dienst beschwert.

Ich habe biefe Gelegenheit benützt, um einmal von meiner 
unb wohl auch von Bruder Heidlands Sicht aus bie Dinge 
ju jeigen, um aus meinem Herzen feine Mördergrube ju 
machen. M. E. märe bie richtige Konstruktion bie, das noch 
ein geistlicher Oberkirchenrat ernannt unb dadurch bie Mög- 
lichfeit geschaffen mürbe, dasz bie geistlichen Referenten ihren 
Vejirf intensiver bearbeiten unb bie Aufgaben beS Kreis- 
befanS miterfüllen fönnten. Wichtig ift babei, daß bie Dekane 
verantwortungsfreudig finb, bie rechte AuSrüftung für ihr 
Amt mitbringen unb mit ihren geistlichen Referenten gut zu- 
sammenarbeiten. Hier entsteht feine Doppelgleisigkeit, wäh- • 
rend beim Amt beS Kreisdekans nur ein neuer Gang ein- 
geschaltet mirb, ber baS Getriebe komplizierter unb empfind- 
lieber macht.

Wenn Sie biefe Gedanken in Ihrem Herzen bewegen, märe 
ic Ihnen sehr dankbar.

Landesbischof D. Bender: Liebe Brüder! Sie haben diesen 
Herzensseufzer eines meiner Brüder vom Oberkirchenrat ge- 
hört. Ich mill nicht verheimlichen, das mich bie ganze Frage, 
bie mir eben gehört haben, schon länger bemegt. Tie Synode 
hat 1945 biefeS Amt, als eS geschaffen murbe, absichtlich nicht 
genau umgrenzt, benn biefeS neue Amt füllte erft auf bem 
Wege ber praktischen Erfahrung feine endgültige Ausgestal- 
tung erhalten. Tie Erfahrungen in ben brei Jahren meifen 
in eine beftimmte Richtung; nun müssen mir biefe Erfahrun- 
gen- sich weiten unb jur Reife kommen lassen, ehe an ber 
Konstruktion beS Kreisdekanatsamtes Anderungen bürge» 
nommen werden. ES fönnte fein, dasz bie Entwicklung in bie' 
Richtung beS eben bon Oberkirchenrat Kat ausgeführten geht. 
Gerade weil bie Tinge in einer Entwicklung sic befinden, 
mürbe ic persönlich für diesen Augenblick am Amtstitel so 
wenig ändern als am Amte selbst. Entscheidend bleibt, 
welches Gewicht bie Persönlichkeit bem Amt ju geben ber» 
mag.

Abgeordneter Schneider: Ich habe mich nur deshalb noch 
einmal jum Wort gemeibet, um einiges richtigzustellen. Zu- 
nächl't freue ich mich, das bie Regierungsbank faft geschlossen 
auf einen solchen Antrag hin reagiert hat unb zwar reagiert 
unter Offenbarung ihrer geheimsten Gedanken. TaS ift ein 
gutes Zeichen, menn eine Synode baS fertig bringt.

Aber nun: Ic mar dankbar, dasz OR Friedrich bie histo- 
rischen unb rechtlichen Gedanken baju geäuszert hat. Bezgl. ber 
rechtlichen finb auch mir selbstverständlich ber Meinung, dasz, 
menn ber Antrag jur Annahme fommt, baS auf bem nor» 
malen Weg über eine Prüfung durch ben Oberkirchenrat 
über eine Gesetzesvorlage, bie bie Abänderung beS ursprüng- 
lichen Gesetzes bann ja sanktionieren müszte, erledigt mirb. 
TaS ift selbstverständlich.

Was bie historische Sache anbetrifft, möchte ich doch fagen: 
Wir haben doch auch ben Titel beS Landesbischofs in unferer 
Kirche eingeführt, obwohl er früher nicht ba mar. — (ES mirb
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darauf hingewiesen, das früher der Groszherzog der Landes- 
bischof war.) — Das war ein Ehrentitel, heute ist er Amt 
und Wirksamkeit.

Nun aber, worum es mir vor allem geht: Es ist historisch 
festzustellen, das mir nicht heute erft das verfechten, dasz für 
dieses Amt der Titel Prälat genommen werden musz. Ic er- 
innere, das bei Beratung dieses Gesetzes zur Schaffung dieser 
Zwischenstelle damals von einer nicht unbeachtlichen Minder- 
heit von Anfang an für den Titel „Prälat" gesprochen wor- 
den ift. Und ic glaube, das das in Erinnerung gerufen 
werden darf. Nun ift eigentlich in der Debatte zum Ausdruck 
gekommen, als ginge es uns, den Antragstellern nur darum, 
einen äuszeren Titel für Repräsentationen zu schaffen, als 
ob mir nicht müßten, dasz nicht der Titel das Amt schafft, 
sondern die Persönlichkeit, die dahinter steht. Aber mir haben 
heute eben diesen Antrag gebracht, weil mir der Überzeugung 
sind, baß bie Erfahrung biefer 3 Jahre unb das nicht ge- 
kommene Echo aus ber Gemeinde in Bezug auf bie Aufgaben 
dieses Amtes unb des Verstehens dieses Amtes eben nun 
ba ift unb genügt, um hier ber Gemeinde unb bem Kirchen- 
volk gegenüber durch biefe Anderung ben Begriff des Amtes 
unb ber Persönlichkeit anders zu untermauern. Das ift ber 
Grund, weshalb mir sprechen, unb weshalb mir ben Antrag 
stellen. Ic bitte doch sehr, biefe Beweggründe zu beachten unb 
nicht miszzuverstehen. Uns geht es nicht um den Titel, son- 
bern barum, ber Gemeinde gegenüber das Verständnis für 
dieses Amt unb für bie Träger desselben zu schaffen. Es ist 
so, baß mit bem „Kreisdekan" bie Leute eigentlich nichts an- 
fangen fönnen. Übrigens ift auch bei ber bamaligen Beratung 
über das Wesen dieses Amtes wohl mit in erfter Linie gefagt 
worden, baß es ein seelsorgerliches Amt für bie Geistlichen 
fein soll. Aber es ift ebenso gesagt morben, baß es bamit auch 
ein Amt ift ber engeren Verbindung von Gemeinden unb 
Kirchenregierung. Unb bie Praxis hat es eben gezeigt, — 
moran das hängt, meiß ic nicht, ob bie Pfarrer sich nicht 
gern seelsorgerlich betreuen lassen unb deshalb biefe Seite 
nicht fo zum- Ausdruck tarn — bie Berührung mit ber Ge- 
meinde hat es gezeigt, dasz sie das Bedürfnis hat, einen Ver- 
treter ber Kirche bei ben verschiedenen Gelegenheiten bei sic 
zu sehen, unb bamit sind nun auch biefe nach außen hin wir- 
kenden Verpflichtungen verbunden. Also au§ ber Praxis, wie 
das Amt sic entwickelte, unb aus ber Tatsache, mie bie Ge- 
meinbe auf diesen Titel unb biefeS Amt unter biefem Titel 
reagiert hat, aus biefen Grünben heraus mar unfer Antrag 
erfolgt. Ich märe sehr bamit einverstanden, baß unfer Antrag 
zunächst bem Oberkirchenrat übermiefen mirb, baß er etwa 
bis zur nächsten Synode sich nun felbft noch barüber Ge- 
danken machen kann, ob unb inwieweit er glaubt, zu biefem 
Antrag Stellung nehmen zu tonnen, positive ober mit einer 
Begründung unter Umständen auch negative.

Ob bie Bezirkssynoden eingeschaltet werden sollten? Ich bin 
bafür, nachdem ben Bezirkssynoden halbjährlich bie kirchlichen 
Fragen zur Beratung gegeben werden. Ic bin bantbar, baß 
baS veranlaszt morben ift.

Die Frage, bie bie geheimsten Gebanten von O Kat 
unb auch beS Herrn Landesbischofs zum Ausdruck gebracht 
hat, dieses Amt mieber abzuschaffen, mürbe ich empfehlen, 
nicht in bie Debatte zu werfen. Ich bin nicht bafür, baß biefe 
Zwischeninstanz genommen mirb aus ganz beftimmten Grün- 
ben. Wir waren sehr bantbar in Südbaden, baß mir wenig- 
ftenS einen Kreisdekan hatten, ber bei uns unsere Kirche ver- 
treten hat nach außen. Ich tann nur immer mieber sagen.

es ift leine Ruszerlichkeit, ober Repräsentation allein, sondern 
ein Sichtbarwerden, baß unsere Kirche ba ift, menn mir solche 
Persönlichkeiten auch mit ber entsprechenden Amtsbezeichnung 
haben.

Abgeordneter Kühlewein: Ic möchte fagen, baß dieses 
Amt, baS z- B. in Bayern besteht, bort auch nicht fo geführt 
mirb, baß etwa ber Kreisdekan fo angerebet mirb, sondern 
er hat bort ben Titel Oberkirchenrat, maS bei uns nicht 
günftig märe. Ich möchte aber doch meinen, baß für ben 
Augenblick biefer Antrag zurückgezogen werden sollte; denn 
nicht nur, was vorhin in bewegender Weise vom OR aus 
gefagt morben ift, meil bie Frage problematisch ift, fonbern ic 
meiß auch von Kreisdekan Hof, baß ba allerlei Gebauten in 
feinem Herzen sind in derselben Richtung. Wir sollten jetzt 
nicht in eine Besprechung eintreten, bie meit über baS hin- 
ausgreift, maS im Antrag steht unb fich auf baS Amt felber 
unb ben Inhalt beS Amtes erstrecken mürbe. Ic mürbe 
meinen, bie Brüder, bie ben Antrag gestellt haben, mögen ihn 

zurückziehen. Unb man tönnte ba unb bort über bie Sache 
weitersprechen, bis fie reif ift. Für bie Bezirkssynode eignet 
sich biefe Sache m. E. gar nicht.

Abgeorbneter Rücklin: Herr Uhrig hat vorhin gefagt, baß 
Kreisdekan Maas ein Begriff fei unb ebenso Kreisdekan Hof. 
Wir in Mittelbaden haben noch feinen Begriff, maS ein 
Kreisdekan ist, trotzdem schon Jahre feit Fassung biefeS Ge- 
setzes vergangen sind. Daher meine ich, baß ber Antrag bem 
ständigen Verf. Ausschuß zu übergeben ift, ber sich mit ber 
Neuordnung ber Kirche zu befassen hat unb möchte bieS be- 
antragen.

Landesbischof D. Bender: Ic möchte nur bitten, bie Frage 
beS Amtes beS Kreisdekans noch nicht bem Verfassungsaus- 
schuß Zu überweisen. Es gibt eine lebendige Entwicklung, unb 
mir sehen, baß sich bieS Amt feinen Weg sucht. Ic bitte, baß 
mir baS nicht zu früh zu einer Neuformierung merben lassen.

Liebe Brüder! Da ift etmaS anbereS, was mich bebrüeft, 
unb mo ich gern helfen möchte, baß nämlic unfere Brüder 
im OK nicht in biefer oberkirchenrätlichen Höhe ober Ferne 
gehalten merben Von unferen AmtSbrübern unb Gemeinden. 
Meine Brüder wollen cS nicht, fie ftreben darnach, bas, maS 
allerdings durch lange Trabition in unferer Kirche geschaffen 
morben ift — benn unfer Oberkirchenrat fommt aus ber 
Bürokratie, unb bie Bürokratie haftet in ber Vorstellung ber 
Gemeinte — mieber abzulegen. Haben Sie nicht gemerkt, mie 
unfere Brüder vom Oberkirchenrat versuchen, biefen büro- 
kratischen Charakter abzustreifen unb als Brüder ihren Dienst 
unter ihren AmtSbrübern unb ben Gemeinten zu tun? Unb 
ic kann verstehen, baß eS für fie manchesmal ein Schmerz 
ift, baß man baS nicht recht sehen unb annehmen mill. Ic 
glaube, baß ber Fortgang unferer Kirche wesentlich davon be- 
ftimmt ift, ob es gelingt, baS alte Problem unferer badischen 
Kirche neu zu beantworten, nämlich biefe merkwürdige 
chinesische Mauer zwischen Kirchenleitung einerseits unb ben 
Pfarrern unb ber Gemeinbe anbererfeitS zu durchbrechen. 
Das ift nicht möglich allein von ber Seite ber Kirchenleitung 
her. Ic glaube, mit gutem Gewissen fagen zu fönnen: Meine 
Brüder ringen barum, unb menn fie eS fich fauer merben 
lassen, nach einer Woche, bie wirklich von Arbeit angefüllt 
ift, am Sonntag hinauszugehen zu ben Gemeinden, bann 
sehen Sie darin ben Versuch, eS zu bem lebensvollen Kontakt 
zwischen Gemeinbe, Pfarrer unb Kirchenleitung fommen zu 
lassen. Aber baS kann nicht allein Von uns aus geschehen. 
Helfen Sie alle mit, baß biefe chinesische Mauer zwischen
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Oberkirchenrat unb Gemeinden unb Pfarrern abgetragen mirb 
unb es zu einer redeten Zusammenarbeit kommt, benn mir 
sind alle zusammen Glieder an einem Leib, nur durch bie 
Funktionen unterschieden, aber Glieder an einem Leib.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: 3c möchte nur zu bem 
geäuszerten Gedanken — eS ift nur ein Gedanke einstweilen — 
das baS Amt ber Kreisdekane in ben Oberkirchenrat ein- 
bezogen werden könnte, mit einer kleinen Erfahrung bei- 
tragen. Sie geht in ber Richtung dessen, was Bruber Schnei- 
ber für Südbaden ausgesprochen hat unb ftammt bireft aus 
Freiburg. Mir scheint es für uns in Freiburg von beson- 
berem Werte, bah wir dort eine solche Zwischeninstanz haben. 
ES mürbe für uns in Freiburg ein schmerzlicher Verlust fein, 
wenn biefe nach Karlsruhe zurückgezogen mürbe. Ic kann 
eS von unferer Universität auS betrachtet befräftigen. Gewisz 
mir sind von Herzen dankbar, bah der Herr Landesbischof 
mehrfach, menn er irgendwie tonnte, zu feierlichen Veran- 
staltungen jugegen mar unb ben Gottesdienst an einem Tag 
ber Universitätsfeier gehalten hat. Das ift ihm alle Tage 
nicht möglich. ES geht aber nicht nur um bie Universität, bie 
einmal eine Jahresfeier gerabe am Sitze beS erzbischöflichen 
Ordinariates hat. Wie lange bie Landesregierung noch in 
Freiburg ift, wissen mir nicht, einstweilen ift fie noch ba. 
Dann mürbe ber Wegfall beS Kreisdekanats für Freiburg ein 
schmerzlicher Verlust fein.

Abgeordneter Günther: Studienrat Rücklin hat bereits baS 
geantwortet, maS ich sagen wollte. JCh möchte aber anfragen, 
warum mir in Mittelbaden fo stiefmütterlich behandelt wer- 
ben. Weil mir näher im Herzen an Karlsruhe liegen? Drau- 
hen frägt man oft unter ben Amtsbrüdern: Warum kommt 
niemand zu uns? Selbst unfere Dekane fragen. JCh möchte 
bieS zum Ausdruck bringen.

Landesbischof D. Bender: Auf biefe Frage auS Mittel- 
baden kann ich nur bie Antwort geben, bie iCh schon einmal 
in ber Synode gegeben habe. Dasz baS Kreisdekanat Mittel- 
baden nicht besetzt worden ift, lag zunächst in ber Personen- 
frage. Wir haben nicht bie Persönlichkeit gefunden, bie ben 
für biefeS Amt notwendigen Voraussetzungen entsprochen 
hätte, unb wir hielten eS für besser, bie Stette unbesetzt zu 
lassen, als fie nicht recht zu besetzen. Erleichtert mirb uns biefe 
Vakanz dadurch, das ber Bezirk Mittelbaden ein verhältniS» 
mäszig kleiner Bezirk ift unb Von Karlsruhe leicht erreicht 
Werben kann, fo dasz ber Referent für Mittelbaden im Ober- 
kirchenrat stellvertretend bie Funktion mitzuübernehmen ver- 
sucht.

Abgeordneter Bernlehr: Als ber Herr Landesbischof zum 
ersten Male zu biefer Sache sprach, wollte iCh fagen — id) 
habe mid) nicht gemeldet —: ic möchte bie Synode bitten, 
Von einer überstürzten Entscheidung abzusehen, sowohl was 
ben Titel anbelangt unb auch bie Sache mit ben Kreisdeka- 
naten betrifft. Wir motten uns nichts verbauen für spätere 
notmenbige Entscheidungen.

Präsident Dr. Umhauer: ES liegt ein Antrag beS Haupt- 
ausschusses vor, ber folgendermaszen lautet:

„Der Hauptausschusz empfiehlt ber Synode, es bei ber 
Amtsbezeichnung „Kreisdekan" zu belassen. Bei ber groszen 
Zahl von „Prälaten" auf katholischer Seite, vor allem im 
südbadischen Gebiet, mürbe bie Einführung ber Bezeich- 
nung „Prälat" anstelle ber bisherigen „Kreisdekan" nicht 
eine besondere Akzentuierung, sondern eine Bedeutungs- 
minderung ber Amtsbezeichnung in ber Öffentlichkeit dar- 
stellen."

Der Antrag geht auf Ablehnung des Antrages Bier, 
Schneider, Lindenbach, Odenwald und Ritz.

Es liegt ein zweiter Antrag des Herrn Rücklin Vor: Zu- 
weisung an den Hauptausschusz.

Abgeordneter Rücklin: Ic ziehe meinen Antrag zurück.
Abgeordneter Schneider: Wir könnten uns dazu verstehen, 

das unser Antrag abgeändert wird, etwa in dem Sinne, der 
Oberkirchenrat wolle prüfen, ob eine Underung der Amts- 
bezeichnung „Kreisdekan" in „Prälat" jetzt nach den Erfah- 
rungen möglich und zweckentsprechend wäre. Damit wird 
Zeit gewonnen, und wir könnten bann eine nicht aus dem 
Handgelenk geschüttelte, sondern in aller Ruhe gefertigte Be- 
urteilung des Oberkirchenrates, etwa auf der nächsten Synode 
hören und werden umgekehrt unferem Anliegen unb unferer 
Überzeugung, dasz bie Erfahrungen eines Zeitabschnittes 
schon genügen, um diese Underung zu erweisen, Rechnung 
tragen. Das märe ein Vermittlungsvorschlag, auf ben mir 
uns einigen tönnten.

Präsident Dr. Umhauer: Ic bin ber Meinung, mir hätten • 
sowieso nach ben Rechtsausführungen beS Herrn Oberkirchen- 
rates Dr. Friedrich Ihren Antrag abänbern müssen, weil bie 
Kreisdekane durch baS Gesetz festgelegt sind. Entweder Sie 
müszten beantragen, ein Gesetz auf Abänderung beS Kreis- 
dekanatsgesetzes ober ben Oberkirchenrat ersuchen, zu er- 
mögen, ob er nicht zu ber nächsten Synode ein solches Gesetz 
einbringen möchte.

Abgeordneter Schneider: ES märe bie Folge gewesen, das 
bann ber Oberkirchenrat gezwungen märe. Dies will ic da- 
durch vermeiden, das er von sic aus dazu Stellung nehmen 
kann. Ic mürbe ben Antrag folgendermaszen formulieren:

„Der Oberkirchenrat wolle prüfen, ob bie Amtsbezeich- 
nung ,Kreisdekan’ in geeigneter Zeit in ,Prälat" umge- 
änbert wird."
Abgeordneter Hausz: Ic schlage vor, bie Sache bem Ober- 

kirchenrat zur weiteren Behandlung zu übergeben.
Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic fteUe ben Antrag, ben Antrag 

Bier ufm. abzulehnen.
Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Unb ich beantrage, sofort 

zur Abstimmung zu schreiten.
Präsident Dr. Umhauer: Jetzt haben mir schon brei An- 

träge; ben weitestgehenden Antrag von Herrn Prof. Uhrig. 
ES gibt noch zwei identische Anträge, nämlich ben von Herrn 
Schneider unb ben von Pfarrer Hausz auf Überweisung an 
ben Oberkirchenrat zur Bearbeitung unb gelegentlichen Vor- 
lage.

Wer ist bafür, bah der Eintrag Bier/Schneider auf Ande- 
rung jetzt schon endgültig abgelehnt wird? 7 Stimmen. Dieser 
Antrag beS Herrn Uhrig ift abgelehnt.

Nun wird über ben Vereinigten Antrag Schneider/ Hausz 
abgeftimmt:

„Die Landessynode mode ben Oberkirchenrat ersuchen, zu 
prüfen, ob ber Titel eines ,Kreisdekans‘ nicht durch ,Prä- 
lat’ ersetzt werden kann, unb zu gegebener Zeit eine ent- 
sprechende Borlage machen."
Der Antrag mirb mit allen gegen brei Stimmen ange- 

nommen.
ES liegen noch zwei kurze Eingaben, Eingabe Bierling 

unb Eingabe Dr. Bergdold, vor.
Berichterftatter Abgeordneter D. Dr. von Dietze: ES han- 

belt sich um ben Wunsch beS Oberrechnungsrats Bierling in 
Karlsruhe, im roten Haus beschäftigt, um Höhereinstufung. 
Dieser Wunsch mirb mit ausgiebigen Klagen vorgetragen.

-
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Wir finb ber Überzeugung, dasz das feine Angelegenheit ift, 
mit ber sic bie Synode befassen füllte, unb schlagen bor, 
Hohe Synode wolle zur Tagesordnung übergehen.

Präsident Dr. Umhauer: ES melbet sic niemanb zu Wort. 
Der Vorschlag ift also angenommen.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. V. Dietze: Die Ein- 
gabe Bergdold: Hier handelt es sic um ben Antrag ber 
Kirchengemeinde Mannheim,

„bie Landessynode möge beschlieszen, dasz
a) bie Kirchenverfassung ber Landeskirche,
b) bie Wahlordnung ber Landeskirche,

eine Bestimmung enthält beS Inhaltes:
Kirchengemeinden mit über 100 000 Seelen finb an bie
Höchstzahl von 30 Kirchenältesten nicht gebunben '."

Damit ber Antrag nicht liegen zu bleiben braucht, schlagen 
mir bor, ihn bem ständigen Verfassungsausschusz zu über- 
meifen.

Präsident Dr. Umhauer: Wünscht jemand baS Wort dazu? 
Ic stelle bie einftimmige Annahme beS Ausschuszantrages 
fest.

Wir haben noch ben einen Punkt, bie Vorlage beS Er- 
meiterten Oberkirchenrats betr. Gottesdienstordnung.

Berichterstatter Abgeorbneter Frank: Der Ausschuß ist 
heute zum Schlusz gefommen und, bereit, über biefe Vorlage 
zu berichten.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Damit feine Miszverständ- 
nisse entstehen: Bei ber Arbeit beS Hauptausschusses handelt 
es sicum bie Stellungnahme zu ber Vorlage beS Ermeiterten 
Oberkirchenrats, nicht zur Vorlage ber Kommission. Über bie 
Kommissionsvorlage hatte ber Hauptausschusz feine Zeit zu 
sprechen. Er hatte ber Vorlage beS Ermeit. Oberkirchenrats 
zugestimmt unter Vornahme einiger unwesentlicher Abände- 
rungen. Da bie Gemeinden eine ANuszerung ber Landessynode 
zur Liturgie ermatten, glaube ich, das biefeS Wort beS Haupt- 
ausschusses baS rechte Wort fei.

Abgeorbneter D. Hupfeld: Ic bin ber Meinung, es solle 
sic an biefen Entwurf, mie mir ihn ausgearbeitet haben, 
feine Debatte mehr anschlieszen. Die Kommissionsberatung 
mar beinahe eine Plenarsitzung, bie Mitglieder ber Synode 
finb alle genügenb informiert. Wir fönnen ohne DiSfuffion 
zustimmen unb fönnen bann in bie anbere Aussprache ein- 
treten.

Präsident Dr. Umhauer: Bevor mir mit ben Verhand- 
lungen fortfahren, möchte ic bitten, bie Wahl des Synodalen 
des Erw. Evang. Oberkirchenrats unb feines Stellvertreters 
durchzuführen. ES ift zu bemerfen, dasz bie Amtstätigfeit beS 
Gewählten erft beginnen fann, menn baS Gesetz Rechtskraft 
hat durch bie Verkündigung. Aber mir fönnen bann nicht noch 
einmal zusammentreten, um zu wählen. Desmegen schlagen 
mir bor, dasz jetzt bie Wahl durchgeführt mirb.

Wir haben .im Altestenrat eingehend gesprochen barüber, 
ob ein geistliches ober ein weltliches Mitglied ber Synode 
gewählt werden sollte. Die Mehrheit beS Altestenrats mar 
bafür, dasz ein geistliches Mitglied gewählt werden soll unb 
zwar sowohl als Mitglied als auch als Stellvertreter. Nach- 
bem biefe Grundabstimmung vorgenommen mar, mürbe über 
bie Kandidatur gesprochen. Da hat ber Altestenrat einftimmig 
vorgeschlagen, als Mitglied beS Ermeiterten Evang. Ober- 
kirchenrats Herrn Dekan Dr. Bier zu wählen unb als Stell- 
Vertreter beS Herrn Dr. Bier Herrn Pfarrer Schweikhart.

Ich schlage Ihnen vor, das mir geheim abftimmen unb 
zwar im 1. Wahlgang lediglich über baS ordentliche Mitglied

und im 2. Wahlgang über den Stellvertreter. Sc bitte um 
weitere Vorschläge.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic habe den Vorschlag zu 
machen, dasz für diesen Posten 2 sog. Laien gewählt werden 
sollen, für das ordentliche Mitglied und als Stellvertreter, 
und ic möchte vorschlagen für das ordentliche Mitglied 
Studienrat Rücklin und für den Fall, dasz er gewählt wird, 
würde ic die Wahl zweier Stellvertreter vorschlagen.

Präsident Dr. Umhauer: Also 2. Vorschlag: Studienrat 
Rücklin als ordentliches Mitglied.

Abgeordneter Ruser: Wenn ic einen Vorschlag machen foil, 
ic mürbe Herrn Pfarrer Hammann vorschlagen, ber in 
Karlsruhe wohnt.

Abgeordneter D. Dr. V. Dietze: Was zunächst bie Entschei- 
bung betrifft, ob mir einen Pfarrer ober Nichtpfarrer in ben 
Erweiterten Oberkirchenrat wählen wollen, fo bitte ic aus 
meiner Erfahrung, folgendes beitragen zu bürfen:

Es hat niemals nach meiner Erinnerung im Erweiterten 
Oberkirchenrat irgendeine Frage gegeben, bei ber bie Mei- 
nungsverschiedenheit, bie es bort gab und gibt unb immer 
mieber geben musz, geteilt gemefen märe nach ber Richtung: 
hie Pfarrer, hic Nichtpfarrer. Unb wenn es einmal eine 
solche Meinungsverschiedenheit nach biefer Einteilung geben 
sollte, bann mürben mir Nichtpfarrer 1. Von ben Brüdern im 
Erweiterten Oberkirchenrat sicherlich nicht unbrüderlic über- 
stimmt werden unb 2. menn mir an ferne Zeiten denken, wo 
es Vielleicht weniger einmütig fein sollte, mürben bie Nicht- 
Pfarrer bie Möglichkeit haben, bie Sache vor das Plenum zu 
bringen, mo nicht bie Pfarrer bie Mehrheit haben. Eine 
Zahlenarithmetik ift für bie Zusammensetzung des Erwei- 
terten Oberkirchenrats nicht angebracht. Dagegen scheint es 
mir wichtig zu fein, dasz diejenigen Pfarrer, bie im Ge- 
meinbeamt stehen, im Erweiterten Oberkirchenrat ba sind 
unb zwar mehr, als es 3. 8t. durch Specht unb Hammann 
möglich ift.

Was nun ben personellen Vorschlag betrifft, fo befagt er 
beftimmt nicht, fomeit ic ihn Vertreten habe unb mit Vertrete, 
in erfter ßinie, dasz mir biefe ober jene Person als einzig 
geeignet ansehen, fonbern er ift fehr stark mit aus regionalem 
Gesichtspunkt beftimmt. Derjenige Teil des Landes, .in bem 
bie beiben vom Altestenrat vorgeschlagenen Pfarrer tätig 
finb, ift bisher im Erweiterten Oberkirchenrat gar nicht ver- 
treten, während Karlsruhe schon stark vertreten ift. Ferner 
wollen mir eine verfassungsmäszige Schwierigkeit Vermeiben. 
Es märe mindestens eine Erschwerung, menn mir jetzt ein 
schon vorhandenes stellvertretendes Mitglied wählen mürben; 
benn bie jetzigen Mitglieder unb Stellvertreter finb ja noch 
berufen. Unb bann ift bie Frage: Wie mirb für ben ber Nach- 
folger bestellt, gewählt ober berufen? Dem gehen mir aus 
bem Weg, menn mir neue Mitglieder wählen.

Abgeordneter Nücklin: Ic kann das Von Herrn V. Dietze 
Gesagte Vom Ermeiterten Oberkirchenrat, bem ic auch an- 
gehört habe, nur beftätigen. Ich habe nie erfahren, daß ic 
als Laie bort überfahren worden märe.

Abgeordneter Uhrig: Es geht mir nicht um Zahlenarith- 
metik, fonbern es bewegt mich, dasz tatsächlich, menn mir 
einen Pfarrer noch wählen, 9 Theologen gegen 6 Nichttheo- 
logen stehen, unb es handelt sic doch barum, dasz mir mög- 
lichst mannigfaltige Berufe gerabe auch aus bem Kirchenvolk 
heranziehen zur Kirchenleitung.
. Abgeordneter Ruser: Wenn ich Herrn Hammann vorge- 
schlagen habe, fo besmegen, bamit auch bie Diakonissenhäuser
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dort vertreten sind. Und ic glaube, das das Diakonissenhaus 
Karlsruhe ein wichtiges Wort mit einwerfen kann. Deshalb 
mein Vorschlag.

Abgeordneter Hammann: Wenn schon Abgeordneter Ruser 
diese Begründung gibt, bitte ich, daran zu denken, das unfere 
Diakonie durch den Herrn Landesbischof in traditioneller 
Weise genügend vertreten fein dürfte.

Präsident Dr. Umhauer: Ic mill es nocheinmal zusam- 
menfassen. Es sind vorgeschlagen an ordentlichen Mitgliedern: 
vom Ältestenrat Dekan Bier, bann Herr Studienrat Rücklin 
und bann Herr Pfarrer Hammann. Das sind alle Vorschläge. 
Es folgt bie Wahlhandlung.

Es sind 41 Stimmzettel abgegeben worden. (Diese Zahl 
mürbe später auf 42 berichtigt, weil ein weiszer Zettel babei 
mar.)

Das Ergebnis ber Wahl ift folgendes:
Dekan Dr. Bier 
Pfr. Hammannn 
Stud.-Rat Rücklin
Pfr. Haus
Pfr. Schweikhart 
weiszer Zettel 
ungültig

21
9
8
1
1
1
1

Stimmen
II

II

99 

//
n

//
Ac frage Herrn Dekan Dr.Bier, ob er bie Wahl annimmt? 
Abgeordneter Dr. Bier: Ic nehme an, wenn es fein musz. 
Präsident Dr. Umhauer: Nun bitte ich, ben Stellvertreter 

zu wählen. Der Altestenrat hat vorgeschlagen, Herrn Pfarrer 
Schweikhart als Stellvertreter zu wählen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic schlage ben Hauptlehrer 
Müller von Heidelberg vor.

Präsident Dr. Umhauer: Ic wiederhole meinen Vorschlag 
Pfarrer Dr. Barner aus Heidelberg.

Abgeordneter Frank: Ic schlage Pfarrer Kühlewein- 
Freiburg vor.

Präsident Dr. Umhauer: Ic wiederhole nocheinmal bie 
Vorschläge: Schweikhart, Müller, Barner unb Kühlewein.

Es folgt bie Wahrdes Stellvertreters für ben Erweiterten 
Oberkirchenrat. Das Resultat ift folgendes:

merben kann, bamit mir Zeit dazu haben unb bamit es feine 
berartige Hetze gibt unb Überbeanspruchung. Denn baS mar 
eS zum Teil — wie mir es erlebt haben unb gerne für biefen 
Fall auf unS genommen haben. Ich stelle mir vor, das eS 
genügen follte, menn bie Synode täglich 8—9 Stunben an 
ihren Vorlagen arbeitet.

2. Ic halte eS für ein Bedürfnis aller Synodalen, dasz 
unfere Zusammenkünfte dazu bienen sollen, auch zum persön- 
lichen brüderlichen Austausch zu kommen; dasz mir, bie mir 
einander doch im Laufe ber Jahre näher tennenlernen, als 
evangelische Christen auch unter unS Dinge besprechen können, 
bie unS einfach aus ber Praxis unseres Lebens mie auch aus 
ber praxis unserer Arbeit in ben verschiedensten kirchlichen 
Ämtern auf bem Herzen liegen. Daß mir also Bruderschaft 
auch in diesem Sinne pflegen tönnen. Dazu braucht man 
Zeit unb eine gewisse Ruhe unb Musze.

3. Ic glaube, man follte bie Gelegenheit, dasz auS dem 
gangen Bereich ber Landeskirche Männer zusammenkommen, 
bie im Sehen ber Kirche stehen unb wirken, nützen, um ihnen 
auch auS bem Bereich ber gröszeren Kirche, ber Gesamtkirche, 
einen Überblick ober durch irgendein behandeltes Thema auch 
eine Schau in bie Weite zu geben. Es erinnern sich wohl 
einige ber Synodalen, mie beglückend eS mar, daß mir etwa 
ben Landesbischof Wurm einmal in unferer Mitte hatten. 
Unb ic tönnte mir denken, dasz eS ber Kirchenleitung felbft 
ein Anliegen ift, dasz hier von ber ExiD ober soust von einer 
ausgeprägten evangelischen führenden Persönlichkeit unS an 
einem Abend irgend ein allgemein interessierendes brennen» 
beS Thema geboten wird. Wir dürfen auch von dieser Synode 
etwas mitnehmen unb müffen nicht nur immer auSgeben.

Nach biefen 3 Gesichtspunkten glaube ich, ift mein Antrag
wirklich wesentlich begründet. Y

Pfarrer Schweikhart 
Hauptlehrer Willer 
Pfarrer Dr. Barner 
Pfarrer Kühlewein 
Studienrat Rücklin 
weisze Zettel

21
6
7
4
1
2

Stimmen
11 

//
9t

99

99

Präsident Dr. Umhauer: Mit derselben Mehrheit wie Herr 
Dekan Dr. Bier, nämlich mit 21 gegen 20 Stimmen, ift Herr 
Pfarrer Schweikhart gewählt — Ic frage Herrn Pfarrer 
Schweikhart, ob er bie Wahl annimmt.

Abgeordneter Schweikhart bejaht.

Wir gelangen zur Beratung des Antrags von Bürger- 
meister Schneider über Teilung der Synode. Ic bitte ihn, 
ben Antrag zu stellen.

Abgeordneter Schneider: Der Antrag ift kurz:
„Die Synode wolle beschlieszen, das künftighin pro Jahr

2 Sessionen ber Synode einberufen merben, eine im Früh- 
jahr unb eine im Herbst."
Als Begründung möchte ic3 Punkte aufführen:
1. Es ift von uns allen erlebt in biefen Tagen, dasz eine 

berartige Arbeitshäufung borliegt, bie genügt hätte, 2 Ses- 
sionen zu füllen, bamit bie Arbeit noch gründlicher getan

Abgeordneter D. Hupfeld: Ic möchte bitten, babei aber 
folgendes hinzuzusetzen. Es sollte uns bie Möglichkeit gegeben 
merben, eine biefer Tagungen als eine Freizeit zu organi- 
sieren, bei ber wichtige kirchliche Fragen besprochen merben. 
Ich habe hier in ber Hand ein solches Heft einer Freizeit 
einer anderen evang. Landeskirche, in in 4 Tagen abgehalten 
worden ift unb auf ber alle möglichen Fragen, entscheidende 
Fragen ber Verkündigung, Konfirmationsfragen usw. behan- 
belt worden sind. Das märe für unS sehr wichtig, auf biefe 
Weise, ganz unabhängig von Fragestellungen, bie unmittel» 
bar erlebigt merben müffen, über zentrale Probleme beS 
kirchlichen Lebens in eine vertiefende Arbeit hineingeführt 
zu merben, mobei zugleich eine regelrechte Bibelarbeit ber 
Tagung ganz besondere Tiefe geben tönnte.

Landesbischof D. Bender: Das mar eine Anregung, bie ic 
auch schon gegeben habe, eine lofe, nicht durch vorgeschriebene 
unb vorgelegte Arbeit so zeitlich gebunbene Tagung miteinan- 
ber zu haben. Ic bitte zu erwägen, menn nicht eine Fülle von 
Arbeit unS zu beren Erledigung zwingt, 2 vollständige syno- 
bale Tagungen zu halten, dasz mir eine Arbeitstagung haben 
unb eine Tagung, bie, um es den Mitgliedern zu erleichtern, 
vielleicht nicht volle 6 Tage bauert. Etwa eine ermeiterte Ta» 
gung über bas Wochenende. Anreife Donnerstag, bann haben 
mir ben Freitag, Samstag unb Sonntag unb tönnten bann 
Montags wieder nach Hause fahren. So ungefähr habe ic es 
mir vorgestellt. Das lätszt sic eigentlich für bie Mitglieder ber 
Synode leichter ermöglichen, glaube ich. Nun bitte ich nur, 
dasz mir uns zeitlich nicht unbebingt festlegen. Wir wollen 
einfach einmal fragen, welchen Zeitpunkt im Frühjahr unfere 
Mitglieder ber Synode für geeignet halten.
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Abgeordneter Dr. Uhrig: 8c möchte herzlich bitten, auf bie 
Sage, in ber mir Seute von ber Schule finb, Rücksicht zu 
nehmen. Es ift für mich auszerordentlic schwer, in ber ersten 
Hälfte beS Jahres abzukommen. Ic habe regelmäszig Unter- 
richt in ber Oberprima unb zwar mit einer erklecklichen An- 
zahl von Wochenstunden unb mehreren Stunden am Tag. Die 
jungen Seute machen ja im nächsten halben Jahr ihre Reife- 
prüfung. Sch fönnte fie nur in ganz bringenben hätten im 
Stiche lassen. Ich mürbe das nur mit einem immerhin be- 
drückten Gefühl unb Gewissen tun. Ic müszte mir vorbe- 
halten, mich von einer solchen Tagung beurlauben su lassen. 
Es i|t von mir — ic will eS einmal so sagen, um es nicht 
schärfer zu sagen — lächerlich unb merkwürdig empfunden 
worden, dasz mir Sehrer „immer Zeit haben, bas ganze Jahr 
besteht ja nur aus Ferien unb katholischen Feiertagen unb 
an dem einen Tag, mo bann noch Schule ift, passiert etwas, 
ober eS ift ein Ausflug". So ift baS wirklich nun nicht. In 
Südbaden merben bie Anforderungen an unsere Abiturienten 
von Jahr zu Jahr höher geschraubt. Wenn einer bie Verant- 
mortung hat für ein gutes Abschneiden feiner Schüler, bann 
empfinbet er biefen Verzicht sehr ftarf. Unb menn in ber Tat 
feine Unterrichtsstunden ausfallen mürben — bie Kollegen 
mürben sic fehr freuen, eine Stunde zu gewinnen — ich
mürbe sie verlieren. Der Unterricht in ber Oberprima ift tat- 
sächlic immer eine Hetze. Man fommt nicht zur Ruhe unb 
muß genauestens ausdividieren, mie man ben vorgeschriebenen 
Lehrstoff erlebigt. Bitte, nehmen fie also barauf Rücksicht. 
Insbesondere auch in ber Hinsicht, das hier feine Muszbestim- 
mung ift, märe bie Sache für ben Oberkirchenrat unb für 
uns zweifellos leichter. 3c glaubte, es märe für bie an- 
deren, bie sich in ber gleichen ober in einer ähnlichen Sage 
befinden, auch erträglicher. Ich selbst mürbe also, mie ge- 
fagt, barin eine sehr ernste Belastung erblicken. Ob ic 
nun mit biefer Belastung hierher gehe ober dieser beruf- 
lichen Belastung folgend zuhause bleibe, beides mürbe mich 
nicht ruhig lassen. Sie verstehen, das ich gerne hier märe, 
aber, ic bitte Sie, zu verstehen, das ic ebenso ftarf ben Zug 
verspüre, bort zu bleiben, mo id) meinen Schülern zu bienen 
habe. Diese Synode biefer Tage lag seitlich sehr günstig da- 
durch, das 3 von ben 6 Tagen, bie ausgefallen sind, Feiertage 
waren. Dadurch mar bie Sache sehr erleichtert. Auf Pfingst- 
ferien ift in Südbaden nicht zu rechnen. Pfingstdienstag ober 
ber Samstag vor Pfingsten wird frei, fo dasz also an Pfing- 
sten feine Zeit märe. Am Wochenende mürbe eS mir auch 
immer 4 Tage foften unb infolgedessen müszte ich bann Ur- 
laub in Freiburg erbitten. Ich fühle mich in biefer Sage sehr 
bedrückt.

Präsident Dr. Umhauer: Der Antrag Schneider geht da- 
hin, das bie Synode 2mal im Jahre zusammenkommen soll. 
— Mit allen gegen eine Stimme angenommen.

Nun wird Herr Professor Hupfeld über bie Arbeiten des 
Lebensordnungsausschusses uns noch einen Bericht geben.

Berichterstatter Abgeordneter D. Hupfeld: Es mürbe mir 
gefagt, ber Lebensordnungsausschusz fei wohl eingeschlafen. 
Nein! Er ift nicht eingeschlafen. 3c selber habe ja einen Ent- 
wurf für eine Orbnung für bie Pfarrer unb für bie Ge- 
meinde gemacht. Der Ausschuß ift zusammengetreten unb hat 
sic in brei Sitzungen bisher über einzelne Teile biefer Orb­
nung schon unterhalten. Weiter sind mir noch nicht gekom- 
men. Das übrige mirb mit ber Zeit auch fertig werden. Ic 
hoffe, dasz mir fomeit kommen, ben gröszeren Ausschuß bann

bei ber nächsten Syrtode zur meiteren Mitarbeit heranziehen 
Su fönnen.

Präsident Dr. Umhauer: Wird barüber eine Aussprache 
gewünscht? DaS ift nicht ber Fall.

Nun fommen mir zu ber Vorlage beS Erweiterten Ober- 
kirchenrats über bie Gottesdienstordnung, Ziffer 6 ber Tages- 
orbnung.

Berichterstatter, Abgeordneter Frank verlieft nach kurzen 
einleitenden Ausführungen folgenden Antrag, ber Vom 
Hauptausschusz nach eingehender gründlicher Beratung aus- 
gearbeitet murbe:

„Die Landessynode enthält sic vorläufg einer eigenen 
Stellungnahme zu bem Entwurf, ben bie liturgische Kom- 
miffion über bie Orbnung beS Gottesdienstes erarbeitet 
hat. Sie wünscht, dasz zuvor in ben Gemeinden bie mit 
ber Gottesdienstordnung zusammenhängenden Fragen 
gründlich durchdacht unb zur Entscheidungsreife geführt 
merben. Sie beauftragt ben Oberkirchenrat, bie Durchfüh- 
rung biefer Arbeit in Altesten-, Männer-, Frauen- unb 
Jugendkreisen, in Gemeindeversammlungen, Kirchenchören, 
Pfarrkonferenzen unb Pfarrkonventen unter Berücksichti- 
gung ber Äußerungen ber Bezirkssynoden zu veranlassen. 
Die Synode wünscht, baß in ber kirchlichen Presse bie freie 
Aussprache über biefe Frage geförbert mirb. Denn es ift 
nicht ber Wille ber Landessynode, baß bie ernfte Besinnung 
um bie rechte Anbetung unb baS rechte Sob im Gottesdienst 
in unserer Landeskirche zum Stillstand fommt. Aber bis zum 
endgültigen Beschluss ber Landessynode sollen bie Gemein- 
ben in ben Hauptgottesdiensten über ihren augenblicklichen 
Staub hinaus feine Erweiterungen ber Gottesdienstord- 
nung vornehmen. Wo ber Wunsch nach liturgischer Be- 
reicherung erwacht, kann ihm mie bisher bei besonderen 
festlichen Anlässen unb in liturgischen Gottesdiensten ent- 
sprechend ben Orbnungen für ermeiterte Gottesdienste im 
Kirchenbuch I S. 448 Form. 1 ergänzt durch groszes Gloria 
unb Salutation aus Formular 5 Rechnung getragen wer- 
ben. Die liturgische Kommission mirb beauftragt, einheit- 
liche Weisungen für bie musikalische Gestaltung ber ein- 
seinen gefungenen Stücke ber Liturgie zu geben."

(— „einheitliche Weisungen... zu geben" mirb später 
geänbert in „Vorschläge ... zu machen", s. unten —) 
Abgeordneter Mülhaupt: Ich fann mich ber Notwendigkeit 

nicht verschlieszen, baß man, menn man anheimgibt, bie For- 
mulare ber Erweiterten Gottesdienstordnung nach I 448 zu 
benützen, irgendwelche Anweisungen über bie su verwenden- 
ben Töne unb Melodien babei geben muß. Nur habe ic ein 
wenig bie Sorge — vielleicht geht baS zu weit —, baß, ba
diese Töne nicht im Kirchenbuch angegeben sind, die Melodien, 
die evtl, für die Zusätze-zu verwenden wären, bann bei ben 
für Gesangsstücke empfindlichen Gemeinden unseres Landes 
doch etwas misztrauisc aufgefaszt werden könnten. Ich ge- 
stehe, das ic selbst nicht weisz, wie man ber Gefahr aus dem 
Wege gehen kann. Ich frage mich, ob es ratsam ift, einfach 
biefen Passus über bie Melodien wegzulassen, um ba feinen 
Anstosz zu erregen unb es lieber ber Schickung zu überlassen, 
wie das bann geht.

Oberkirchenrat Dürr: Ich glaube, es wäre Sache ber Lan- 
deskirche, in Verbindung mit bem kirchenmusikalischen Insti- 
tut bie Noten für diese Erweiterte Gottesdienstordnung her- 
auszugeben. Dies kann auf einem verhältnismäßig kleinen 
Blatt für bie Gemeinden erfolgen. Wer biefe Stücke einübt, 
ber foil es gleichmäszig machen, bamit nicht bie verschiedensten
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Formen durchgeführt merben. Es ift so, baft eine Gemeinde, 
bie hier Hemmungen hat, biefe Form gar nicht praktiziert. 
Aber wenn fie praktiziert wird, musz fie nach einheitlichen 
Melodien praktiziert merben.

Abgeordneter D. Hupseld: Vielleicht fönnte man fagen ftatt 
„Weisungen zu geben", „Vorschläge zu machen". Ich habe 
offengeftanben Angst davor, baft Herr Tramnit uns feine 
liturgischen Theorien aufoktroiert. Ic märe bafür, unter 
allen Umständen einen Mann bamit zu beauftragen, ber im 
kirchlichen Leben Badens wurzelt. Professor Poppen märe 
ber Mann, ber zu biefer Arbeit etwas zu fagen hat.

Landesbischof D. Bender: Es handelt sic nicht um Ein- 
führung, fonbern nur um Vorschläge.

Abgeordneter D. Hupfeld: Damit ift bie Sache entgiftet. 
Ic mürbe fagen „Vorschläge machen". Damit bin ich einver- 
ftanben.

Präsident Dr. Umhauer: Diefe Anderung entspricht einem 
Vorschlag des Herrn Prof. Hupfeld. Ic bringe ben Antrag 
ber Kommission, ber Ihnen befannt gegeben worden ift, mit 
ber Abänderung des Prof. Hupfeld zur Abstimmung. — Ein- 
stimmig angenommen.

Nun muft ic Ihnen noch mitteilen, mie sic bie Liturgische 
Kommission zusammensetzt: Dr. Barner, Pfarrer Dreher, 
Kirchenarchivar Erbacher, Pfarrer Hausz, Jugendpfarrer Herr- 
mann, Lic. Mülhaupt, Dozent Tramnitz, Kreisschulrat We-
ber und Dr. Heidland.

Oberkirchenrat Dürr: Sc würde doc auf Grund dessen, 
was vorhin gesagt worden ist, vorschlagen, das wir statt Herrn 
Dozent Tramnit Professor Poppen in die Liturgische Kom- 
mission wählen.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: 3c würde vorschlagen: nicht 
„statt", sondern „zusätzlich". Herr Tramnit hat grosze Fähig- 
feiten, gehört zu den Autoritäten in Deutschland, und mir 
werden um ihn beneidet. Ihn auszuschlieszen, bedeutete einen 
erheblichen Verlust.

Landesbischof D. Bender: Sc möchte sehr darum bitten, 
das auf Herrn Tramnit nicht verzichtet wird. Das mürbe 
vielleicht auch falsch verstanden werden. Ic glaube, baft ge- 
rabe biefe beiben zusammen einanber ergänzen können unb 
beibe eine Hilfe für bie Arbeit ber Liturgischen Kommission 
fein sollen.

Präsident Dr. Umhauer: Es ift vorgeschlagen, Herrn Pro- 
fessor Poppen noch in ben Ausschuß mit hineinzunehmen. Ist 
jemand gegen diesen Vorschlag? Das ift nicht ber Fall. 
Wünscht jemanb, baft Herr Tramnit gestrichen wird? Also 
vermehrt sic bie Kommission um ein Mitglied, um Herrn 
Prof. Poppen.

Abgeordneter Lic. Mülhaupt gab bie Absicht befannt, baft 
er im nächsten Jahr ausscheiden merbe unb führte meiter aus: 
Ic mürbe mic freuen — menn ic dies zum Ausdruck 
bringen barf —, menn Herr Professor Hupfeld ebenfalls in 
bie Liturgische Kommission gewählt merben mürbe. Wir 
haben doc ben Eindruck gewonnen, mie wichtig baS zum 
Ausdruck gebrachte Anliegen Professor Hupfelds ift, baft je- 
manb, ber mehr mit unferen badischen Gewohnheiten unb 
Traditionen Vertraut ift unb ber mehr mit ben Dingen in 
ber Gemeinde eingelebt ift, in ben Ausschuß fommt, Herr 
Professor Hupfeld mirb mir baS nicht übelnehmen. SS ift 
im ganzen Sanbe baS von Herrn Professor geschilderte 
Empfinden vorhanden. Es ift gut, in biefen Dingen einen 
Badener, einen Vertreter badischer landeskirchlicher Gewohn- 
heiten bei sich zu haben, in bem @efühl, er hat bas rechte 
Verständnis. Icmürbe barum gebeten haben.

Präsident Dr. Umhauer: Wird gegen biefen Vorschlag etwas 
eingemenbet? Sind Sie (zu Prof. Hupfeld) bereit, in bie 
Liturgische Kommission einzutreten?

Abgeordneter D. Hupfeld: Ic tue es um ber Sache willen.
Präsident Dr. Umhauer: Nun haben mir aufter Herrn 

Professor Poppen noch Herrn Professor Hupfeld in ber nun 
beträchtlich groszen Liturgischen Kommission.

Abgeordneter D. Dr. V. Dietze: Tritt Herr Hupfeld jetzt 
fofort in bie Kommission ein?

Präsident Dr. Umhauer: Schon jetzt!
Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic mürbe vorschlagen, baft auch 

aus ber Industriestadt Mannheim ein Pfarrer mit hinzu- 
gesogen mirb. Ic schlage Pfarrer Dr. Weber vor.

Präsident Dr. Umhauer: Werden Bedenken gegen biefen 
Vorschlag geäuszert? — DaS ift nicht ber Fall. Wir merben 
auch Pfarrer Weber aus Mannheim noch mit basu nehmen.

Die Abgeordneten Bernlehr, Kuhn unb Rücklin wünschen 
von allen wichtigen Anträgen unb Beschlüssen eine Abschrift.

Präsident Dr. Umbauer stellt an Oberkirchenrat Dr. Fried- 
rich bie Frage, ob baS su machen fei.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Nach Möglichkeit foil die- 
sen Wünschen Rechnung getragen merben.

Es sollen bie Entschliezungen beS Finanzausschusses bagL. 
ber Bruderhilfe, beS Wortes an bie Gemeinden unb ber 
Stellungnahme zum Antrag ber Gewerkschaften allen Syno- 
dalen hektographiert zugesandt merben.

Präsident Dr. Umbauer schlieszt um 22 Uhr bie offizielle 
Sitzung.

Abgeordneter Günther spricht nach Verlesung beS 121. 
Psalms baS Schluszgebet.



Anlage I.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats P

an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 
im Herbst 1949.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes
über die allgemeinen kirchlichen Aasgaben und Einnahmen für die Rechnungsjahre 1949 und 1950 

(1.4.1949-31.3.1951).

Die Landessynode hat am
gende kirchliche Gesetz beschlossen:

-das fol-

Artikel 1.
a) Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für die 

Rechnungsjahre 1949 und 1950 (1. 4. 1949 - 31. 3. 
1951) werden aufgrund des angeschlossenen Vor-
anschlags auf jährlich 
festgesetzt.

10 780 000.- DM

b) Die allgemeinen kirchlichen Einnahmen für die 
Rechnungsjahre 1949 und 1950 (1. 4. 1949 - 31. 3.
1951) werden aufgrund des angeschlossenen Vor-
anschlags auf jährlich 
festgesetzt.

c) Der sich darnach ergebende 
Fehlbetrag von jährlich 
soll aus Betriebsmitteln und,

9 113 300. — DM

. 1 666 700. - DM
soweit diese nicht

ausreichen, durch Aufnahme eines Darlehens ge- 
deckt werden.’

Artikel 2.
Als Steuergrundlagen für die Kirchensteuerjahre 

1950 und 1951 gelten die Ursteuern, die durch die 
vom Präsidenten des Landesbezirks Baden in Karls­
ruhe und durch die vom Bad. Ministerium des.Kul­
tus und Unterrichts in Freiburg gern. Art. 12 Abs. 1 
des Landes- und Ortskirchensteuergesetzes zu erlas­
senden Verordnungen über die Erhebung der 1950er 
und 1951er Kirchensteuer bestimmt werden.

Der Steuerfuß (Kirchensteuersatz) beträgt für die 
1950er und 1951er Kirchensteuer der Lohnsteuerpflich- 
tigen und der veranlagten Einkommensteuerpflichii- 
gen 8 v.H. der Lohnsteuer bzw. der Einkommen­
steuer.

Artikel 3.
Werden während des Voranschlagszeitraums die 

Gesetze über die nach Artikel 12 Abs. 1 des Landes- 
kirchensteuergesetzes und nach Artikel 12 Abs. 1 
des Ortskirchensteuergesetzes der Besteuerung zu-
gründe zu legenden Ursteuern derart geändert, daß
der zu erwartende Sieuererirag nicht erreicht wird, 
so ist der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat ermäch­
tigt, den in Artikel 2 bestimmten Steuerfuß durch 
einen neuen Steuerfestsetzungsbeschluß abzuändern.

Artikel 4.
Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat wird er­

mächtigt, den in Artikel 2 festgesetzten Steuerfuß 
herabzusetzen, wenn die Entwicklung der Einnah­
men, insbesondere des Steueraufkommens, eine Er-
mäßigung des Steuerfußes zuläßt.

0
im Wege - von Kirchenanleihen für Rechnung der 
Evang. Landeskirchenkasse die Mittel aufzubringen, 
die nötigenfalls zur vorübergehenden Verstärkung 
der Betriebsmittel der Evang. Landeskirchenkasse be­
nötigt werden, und zwar bis zum Höchstbetrage von 
2 Millionen Deutsche Mark.

Artikel 6.
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, die 

nach Artikel 5 nötigen Mittel durch Ausgabe von 
Schuldverschreibungen oder in anderer geeigneter 
Weise für Rechnung der Evang. Landeskirchenkasse
durch diese beschaffen zu lassen. Die Bestimmung
des Zinssatzes und der Bedingungen für Schuldver­
schreibungen und sonstige Darlehen bleibt dem 
Evang. Oberkirchenrai überlassen.

., Artikel 7.
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, namens 

der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens 
oder einer seiner unmittelbaren Verwaltung unter­
stehenden Stiftung oder Anstalt für evang. Kirchen­
gemeinden und für im Sinne der Landeskirche arbei­
tende evangelische Körperschaften, Anstalten und 
Vereine zum Zwecke der Aufnahme von Darlehen 
für die Erstellung oder den Umbau kirchlicher Ge­
bäude oder für eine Umschuldung Bürgschaften nach 
§§ 765 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches zu über­
nehmen. <

Die Gesamtsumme der nach Abs. 1 übernommenen 
und noch gültigen Bürgschaftsverpflichtungen darf 
den Betrag von 1,5 Millionen Deutsche Mark nicht 
übersteigen.

Artikel 8.
Sollte bis zum 31. März 1951 das Gesetz über die 

allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rech­
nungsjahr 1951 (1. April 195@ bis 31. März 1952) und 
ihre Deckungsmittel samt Voranschlag für den Haus­
haltszeitraum 1951/52 noch nicht durch die Landes- 
synode beschlossen sein, so können alle Ausgaben 
persönlicher und sachlicher Art in den gleichen Be­
trägen fortgezahlt werden, wie sie im vorliegenden 
Voranschlag nebst etwaigen Nachträgen dazu be­
willigt worden sind.

%

Artikel 5.
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, mit Ge­

nehmigung des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats

Artikel 9.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1949 in Kraft.

Artikel 10.
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug 

dieses Gesetzes beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Kar1sruhe, den 1949.

- Der Evang. Landesbischof:

)
1

\
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Vereinigte Evangelisch-protestantische Landeskirche Badens
*

OZ.

1

2

3
A

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

V

Voranschläge 
für die Rechnungsjahre 1949 und 1950 

(1. 4. 1949—31.3. 1951).

I. Teil: Voranschag der Landeskirche.
Rechnungsergebnisse

Ausgaben

0

A. Lasten

Anteile der Kirchengemeinden an 
der Kirchensteuer vom Ein­
kommen

Abgänge

1945/46 

RM.

1946/47 

RM.

1947/48 

RM.

20.6.48-31.3.
49 (’/«Jahre) 

DM.

Voranschlags­
satz für 1949 
u.1950 jährlich 

DM.

69.350 883.790

183.418 180.179

vorläufig

1.977,610
(46er u. 47er 

Anteile)

615.170 908.000

111.061 61.748 110.000

Zinsen von Schuldigkeiten

Oeffentliche Abgaben

Aufwendungen für Gebäude

Leistungen aus besonderen Rechts­
verpflichtungen der Landeskirche

Prozeßkosten

Sonstige Lasten

Summe A Lasten

B. Zweckausgaben

Verwaltungsaufwand

a) des Oberkirchenrats 
b) im übrigen • 1
Persönlicher Aufwand für den Be­

zirksdienst der landeskirchlichen
Vermögens Verwaltung

Aufwand für die Ausbildung der 
künftigen Geistlichen

Aufwand für die Kirchenbezirke

Aufwand für die Gemeindeseel­
sorge im allgemeinen

• Uebertrag:

/

2.961

922

-
366

1.031

258.048

791.265

82.991

25

22.792

3.442.874

4.339.947
e

1.793 70.000

2.474

292

7.844

1.074.579

1.225.231

58.294

1.500

41.944

\
3.579.458

4.906.427

2.477

453

4.306

3.020

907

5.672

4.000

80.200

10.000

1 5.000

464 2.000

2.095.908

1.266.685

73.682

413

59.642

4.287.824

5.688.246

688.774

862,643

64.299

4.580

43.523

3.264.731

4.239.776
/

1.189.200

288.750
831 570

86 300

75.000

56.200

4.380.200

5.718.020

2
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OZ.

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

Ausgaben

Aufwand für die Studenienseel- 
sorge

Aufwand für den Religionsunter­
richt

Für den Dienst 
meindejugend

an der evang. Ge-

Für das Männerwerk der Landes­
kirche

Für die Frauenarbeit der Landes­
kirche

Für

Für

Für

den Wohlfahrtsdienst

die Pflege der kirchl. Musik

die Ev.-soz. Frauenschule

Ruhegehälter

Unterstützungen

Hinterbliebenenversorgung

Allgemeiner Aufwand

Ueberirag von Seite 2

1

Summe B Zweckausgaben

Summe A Lasten

Gesamtsumme der Ausgaben

Rechnungsergebnisse

1945/46

RM.

610

149.516

40.091

28.456

32.440

22.125

739.872

30.963

1.429.694

16.575

4.339.947

6.830.289

258.048

7.088.337

'•

1946/47

RM.

610

%

217.829

51.775

7.940

14.462

8.578

55.154

35.610

847.476

27.139

1.486.295

• 583.258

4.906.427

8.242.553

1.074.579

9.317.132

1947/48

. RM.

10.785

356.279

108.097

11.106

27.407

18.675

54.445

26.287

1.059.410

180.901

1.315.858

776.612

5.688.246

9.634.108

2.095.908

11.730.016

20.6.48-31.3.
49(8/4Jahre) 

DM.

vorläufig

12.325

306.284

77.601

11.823

27.043

35.393

38.937

24.371

820.227

40.703

608.117

317.096

4.259.776

6.559.696

688.774

7.248.470

Voranschlags- 
satz für 1949 
u.1950 jährlich 

DM.

15.700

422.500

%

131,500

31.500

46.500

51.000

59.100

37.500

1.027.000

64.800

847.000

1.138,680

5.718.020

9.590.800

1.189.200

10.780.000

/

3



.1 Rechnungsergebnisse

OZ. Einnahmen 1945/46 

RM.

1946/47

RM.

1947/48 

RM.

20.0.48-31.3.
49 (’/«Jahre) 

DM.

Voransdilags­
satz für 1949 
u.1950 jährlich 

DM.

10

2 /

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ertrag der Landeskirchensteuer

Reinertrag der Zentralpfarrkasse

Beiträge des Staates

Beiträge der unmittelbaren Fonds 
zum allgemeinen kirchl. Aufwand

Sonstige Beiträge

Einnahmen aus der Hinterbliebe­
nenversorgung der Geistlichen

Einnahmen aus der Erteilung von 
Religionsunterricht

Ueberschüsse kirchl. Fonds

Aus Gebäuden und Grundstücken

Mietzinsen für vermietete Dienst­
und Mietwohnungen

Zinsen

Rückersatz von Betreibungskosten

Niedergeschlagene, nachträglich 
wieder flüssig gewordene Steuer­
beträge

Aus dem Betrieb des Kirchenmusi- 
kalischen Instituts

Aus dem Betrieb der Ev.-soz. 
Frauenschule

Uebertrag:

3.380.660

738.535

240.000

35.990

106.458

212

100

158.195

3.155,

1.137

17.133

84

7.316

12.549

4.701.524

Z

9.087.502

641.936

240.000

35.990

106.423

53

15.646

151.595

8.080

1.256

4.359

6.380

50.379

36.015

21.884

10.407.498

10.037.416

710.634

740.000

35.990

106.432

95.802

153.208

8.380

3.691

1.418

7.970

73.670

26.756

/
11.000

12.012.367

vorläufig

4.678.670

642.003

953.092

27.875

81.874

129.687

117.025

6.760

4.124

1.701

25

430

/

6.643.266

i

©

6.600.000

750.000

1.140.000

36.000

106.500

160.000

8.000

6.500

1.000

5.000

4.000

8.817.000

4



b) Zahl der Angestellten im Forsischutz- U. Forstbetriebsdienst,

deren- Anstellungsbehörde das Kirchenärar ist: 16

hiervon sind eingereiht: in Gruppe TO. A Anzahl der Angestellten

vollbeschäftigt 

vollbeschäftigt

VII

VIII

1

(

/
1

vollbeschäftigt, vergütet m. monatl. 120 DM

zu 2/8 beschäftigt 4

zu 5/8 beschäftigt

zu 3/8 beschäftigt

VII

VIII

rk
‘ %

1

9

1

1 (Anwärter)

1a:
2

A

7 zusammen wieder

7 ".,‘

16.

Die Bezüge der Angestellten unter Ziffer 2a und unter Ziffer

Stiftungen unmittelbar.

/

II. bei den Kreisdekanaten

Zahl der Angestellten: 2

hiervon sind:

1

III. im Gemeindepfarrdienst

r

V

2 b zahlen die landeskirchlichen •

*‘ 
e

in Gruppe TO. A

VII

VIII

1

1

zusammen wieder 2. 
St

Zahl der Angestellten (Prediger, Missionare, Diakone): 9 %

hiervon beziehen /Vergütung ,
/

‘

in Höhe der Beamtenbesoldung der Bes. Gruppe

A 4b 2

A 4e RBes.O.

in Höhe der Ostpfarrerunterstützungssätze

6,

1

2

hiervon sind 4 zur ' 
Uebernahme als Geist- 
Hche vorgesehen

zusammen wieder 9.

1 •
V &

.21

I



Zu 
OZ. -/

Erläuterungen‘ A. Lasten

1 . Die Landes- und Oriskirchensteuer vom Einkommen ist zu einer einheitlichen Kirchensteuer 
vom Einkommen zusammengefaßt und wird bei den veranlagten Einkommensteuerpflichtigen im 
Einkommensteuerbescheid zusammen mit der Einkommensteuer angefordert und bei den Lohn- 
steuerpflichtigen im Wege des Lohnabzugs erhoben. Die Finanzämter liefern das gesamte Auf­
kommen an Kirchensteuer vom Einkommen unter Abzug von 4 % Verwaltungskosien an die 
Evang. Landeskirchenkasse ab, welche die auf die Evang. Kirchengemeinden entfallenden An­
teile an diese überweist.

2

3

Von dem vorgesehenen Betrag entfallen 20 000 DM auf Barerstattungen an entrichteten Kirchen­
steuerbeträgen, die sich bei der Abwicklung laufender Nachlaßgesuche ergeben und auf Rück­
erstattungen zu Ungebühr einbehaltener Kirchenlohnsieuer. Der Rest betrifft Beiträge der 
Kirchengemeinden für die Errichtung von Vikariaten usw., die seit 1939 nicht mehr erhoben 
werden, sowie unbeibringliche Beträge wie Mieten, Zinsen und dergleichen. S. Erläuterungen 
S. 13. OZ. 5.

*
3% % Zins für den noch nicht zurückbezahlten, vom Landesbezirksdirektor der Finanzen in 
Karlsruhe erhaltenen Ueberbrückungskredit in Höhe von 150 000 DM sowie Zinsverpflichtun­
gen, die im Laufe des Rechnungszeitraumes durch erneute Aufnahme von Krediten entstehen 
können.

4 Grundsteuer vom Grundbesitz der Landeskirche in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe und Mann­
heim. Außerdem werden hier die übrigen Steuern und Abgaben (Umsatzsteuer, Gebühren usw.)
verrechnet.

A A
5 Der Betrag ist für den Erwerb und den Wiederaufbau des Gebäudes in der Gartenstraße 27 so­

wie für Feuerversicherungsbeiträge und laufende Unterhaltungskosten der Gebäude vorge- 
sehen. e /

%

/

1

6

7

8

6
• +

' * AX - '

Der Betrag betrifft die Inanspruchnahme der Landeskirche aus Garantieverpflichtungen (z. B. 
Stadtmissionsverein Pforzheim, Bürgschaften usw.). Außerdem werden hier die Versicherungs­
prämie für die mit dem Badischen Gemeindeversicherungsverband für sämtliche Kirchenge­
meinden, Ortsfonds, Kindergärten, Krankenpflegestationen und Nähschulen abgeschlossene
Kollektivhaftpflichiversicherung u. a. verrechnet.

Deckung der durch die Führung von Rechtsstreiten im Interesse der Landeskirche entstehen-
den Kosten. 9

Verrechnung von Ausgaben, die unter den Abschnitten 1-7 nicht untergebracht werden 
können.

46
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Erläuterungen

Unter diesem Abschnitt erscheinen:

.4

/

B. Zweckausgaben

DM

1. die Dienstbezüge der Mitglieder, Beamten und Angestellten des Oberkirchenrats 234 750

2. Dienstreise- und Umzugskosten A 28 000

3. Aufwand für die Neuanschaffung eines Kraftwagens und für den Betrieb der
vorhandenen Kraftwagen . 26 000

Sa. la Verwaltungsaufwand des Oberkirchenrats 288 750

-

/
i

Hier werden verrechnet: DM

1. Kosten der Landessynode und Kosten der Tagungen des Erweiterten Oberkirchenrats 10 500

2. Aufwand für das kirchl. Verwaltungsgericht und für das kirchl. Dienstgericht

3. Umlage der EKD

4. die 4%ige Hebegebühr der Finanzämter für den Einzug der Kirchensteuer der 
veranlagten Einkommensteuerpflichtigen und der Lohnsteuerpflichtigen, sowie 
Kosten für die bei den Finanzämtern mit Veranlagungsarbeiten für die Kirchen­
steuer vom Grundvermögen u. Gewerbebetrieb beschäftigten kirchl. Hilfskräfte

5. Aufwand für das Kirchenbauamt i

1 000

41 200

280 000

62 800

6. Aufwand für das Rechnungsprüfungsamt

7. Aufwand für die Evang. Landeskirchenkasse

8. Aufwand für die Kirchensteuerstelle der Evang. Landeskirchenkasse

9. Aufwand für 3 Beamte des Rechnungsamts, die ausschließlich mit der Ver­
waltung der unmittelbaren landeskirchl. Fonds beschäftigt sind

10. der hälftige Aufwand für die Expeditur

11. der hälftige Aufwand für die Registratur

12. Sachliche Amtsunkosten

/

1

a) Mietzins für Dienst- und Wohnräume im Haus Blumenstraße 1.

b) laufende Unterhaltung der Diensträume

c) für Beleuchtung und Heizung

d) für Reinigung der Diensträume

€

/

Uebertrag:
%

J

87 500

61 200

40 000

16 750

30 000*

19 000*

62 000

3 000

40 000

10 000

764 950

* Der Aufwand für die Expeditur und die Registratur erscheint je zur Hälfte unter la 1 und 
unter Ib 10 u. 11. -

7



IX. Die Stelle des Landesjugendsing- und Landesposaunenwaris ist besetzt mit einem Angestellten in 

Gruppe V b TO. A.

\

X. Evang, kirchenmusikalisches Institut Heidelberg

Zahl der Angestellten: 5
i

/

hiervon sind in Gruppe TO. A. m
IX

Vergütet mit monatl. 375 DM
abzügl. Gehaltskürzung

zusammen wieder

2
2 (einer nur mit Beschäftigungsgrad von 70 %)

1

5
1

Ferner werden 10 Lehrkräfte nebenamtlich gegen Siundenvergütung beschäftigt.

XI. Evang.-soz. Frauenschule Freiburg

/.

Zahl der Angestellten: 3

hiervon sind in Gruppe TO. A

IV

VII

I%

T“J.
zusammen wieder

1

.2

3

9

XII. Evang. Akademie Herrenalb

Zahl der Angestellten: 1 weibliche, die in Gruppe VII TO. A eingereiht ist 9

/

0

n’A I

\
#

/

24
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Erläuterungen B. Zweckausgaben

VI Bezüge der beiden hauptamtlichen Siudenienseelsorger in Heidelberg und Freiburg und der 
für die Studentenseelsorge entstehende sonstige Aufwand. Die Studentenseelsorge in Mann­
heim und Karlsruhe wird nebenamtlich ausgeübt. - Stellenplan s. Anlage 3 -

VII Hier werden verrechnet: DM

1. Bezüge der theologisch vorgebildeten Religionslehrer 180 000

2. Bezüge der als Religionslehrer in den Kirchendienst übernommenen Volks- 
und Fortbildungsschullehrer 183 000

3. Dienstreise- und Umzugskosten sowie sachlicher Aufwand für den Religions­
unterricht u. a.

/
19 500

4. Kosten für den nebenamtlich erteilten Religicnsunierricht. durch Geistliche und 
andere Lehrkräfte
- Stellenplan s. Anlage 1 u. 2 -

40 000

zusammen: 422 500

VIII 1. Dienstbezüge des Landesjugendpfarrers und der Jugendsekretäre

DM

23 500

2.

3.

Bezüge der Bezirksjugendwarte

Vergütungen der sonstigen Angestellten des Landesjugendpfarramts

60 000

15 000 -*

4. Dienstreise- und Umzugskosten 10 000

5. Zuschüsse für evang. Jugendpflege 10 000

6. sonstiger Aufwand / 13 000

1

- Stellenplan s. Anlage 2 u. 3 - zusammen: 131 500

IX Dienstbezüge für zwei für das Männerwerk eingesetzte Geistliche sowie für zwei Angestellte 
einschließlich sachlicher Aufwand für das Männerwerk. - Stellenplan s. Anlage 2 u. 3 -

X Hier werden die Bezüge der theol. vorgebildeten Kräfte und der sonstigen Angestellten der 
Frauenarbeit verrechnet. In dem Betrag sind außerdem der sachliche Aufwand und die voraus-
sichtlich entstehenden Dienstreisekosten u. a. enthalten. - Stellenplan s. Anlage 2, 3 u. 4 -

XI

XII

Der Betrag betrifft die Bezüge des Landeswohlfahrtspfarrers und dreier weiteren für den 
Wohlfahrtsdienst eingesetzten Geistlichen, sowie den sonstigen Aufwand, der für den Wohl­
fahrtsdienst entsteht. - Stellenplan s. Anlage 1 u. 3 -

Hier erscheinen die Diensibezüge des Leiters und der hauptamtlichen, sowie der nebenamt­
lichen Lehrkräfte für das Ev. Kirchenmusikalische Institut einschließlich des sachlichen Auf­
wandes für diese Einrichtung. Weiter werden hier die Vergütungen der Orgelprüfungsämter 
und der Aufwand für den Landesobmann der evang. Kirchenmusiker verrechnet. - Stellen­
plan s. Anlage 1 u. 2 -

XIII Persönlicher und sachlicher Aufwand, der aus dem Betrieb der Evang.-sozialen Frauenschule 
in Freiburg erwächst. - Stellenplan s. Anlage 1 u. 2 -

9
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Erläuterungen B. Zweckausgaben

XIV Ruhegehälter sämtlicher früheren Mitglieder und Beamten des Oberkirchenrats einschließlich 
Bezirksverwaltungen, ferner der früheren Religionslehrer und der Geistlichen. Die Zahl der 
Ruhegehaltsempfänger beträgt 161.

XV Einmalige und laufende Unterstützungen an:

1. alleinstehende Pfarrwaisen,

2. Pfarrwitwen und Halbwaisen,

3. ohne Versorgungsberechtigung ausgeschiedene Geistliche,

XVI

4. im Ruhestand und im Dienst befindliche Beamte und Geistliche u.

Unter diesem Abschnitt werden verrechnet:

a.

DM

1. Witwen* und Waisengeld an die Hinterbliebenen früherer Mitglieder und 
Beamten des Oberkirchenrats und der Bauämter 58 000

2. für Hinterbliebene früherer Bezirksbeamten 7 000

3. für Hinterbliebene der übrigen kirchl. Beamten (Religionslehrer) 37 000

4. für Hinterbliebene von Geistlichen 725 000

%
5. Zuweisung an den Versorgungsfonds A für die früheren staatlich-kirchlichen Beamten 20 000

* zusammen: 847 000
—

XVII Hier werden verrechnet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DM 1
Beihilfen an evang. Kirchengemeinden zur Wiederinstandsetzung von Gottes-
diensträumen und Pfarrwohnungen

Dispositionsfonds des Oberkirchenrats

500 000

50 000

Aufwand für die Evang. Akademie in. Herrenalb, Dienstbezüge eines Geistlichen,
einer Angestellten, Miete für die Falkenburg u. a.

Aufwand für das volksmissionarische Amt der Landeskirche

Beiträge für kirchl. Vereinigungen und Einrichtungen u. a.

Verpflichtungen aus dem Kirchenvertrag vom 14. 11. 1932

Kosten der theologischen Prüfungen, Kosten für Teilnahme der Geistlichen und 
Lehrer an Synoden, sowie Unvorhergesehenes u. a.

- Stellenplan s. Anlage 2 u. 3 -

/ i

27 500

6 000

8 180

8 000

14 000

Uebertrag: 613 680

10



Zu 
OZ. 9 Erläuterungen B. Zweckausgaben

DM

Weiter sind hier einzustellen: Uebertrag: 613 680

a) die Rückzahlungen auf den von der Abt. Kultus und Unterricht in Karlsruhe 
erhaltenen Ueberbrückungskredit von ursprünglich 499 801.02 DM mit rund 
die in der Zeit 1. 4. 1949 - 30. 6. 1949 durch Aufrechnung auf die Monaisbetreff­
nisse an Staatsleistungen nach Abschnitt II 3 a und II 3 c der Einnahme erfolgten. 
Der Ueberbrückungskredit von ursprünglich 499 801,02 DM war mit Ablauf des 
Monats Juni 1949 vollständig getilgt.

150 000,

b) für die Rückzahlung des vom Landesbezirksdirekior der Finanzen in Karlsruhe 
erhaltenen Ueberbrückungskredits von 150 000 DM
Die Rückzahlung dieses Kredits ist auf 30. 9. 1949 befristet.

150 000.

c) für Ostpfarrerversorgung (Unterstützungen an nicht verwendete Ostpfarrer 
und an Hinterbliebene von solchen, sowie für den Ostpfarrer-Finanzausgleich) 225 000

Gesamtsumme: 1 138 680

K

(

C

/

%

11
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Erläuterungen Einnahmen

/

1 Der veranschlagte Betrag mit 6 600 000 DM

setzt sich zusammen aus:

1. Kirchensteuer vom Einkommen 6 000 000 DM

2 Kirchensteuer vom Grundvermögen und Gewerbebetrieb = 600 000 DM

zusammen wie oben: 6 600 000 DM
%

1. Kirchensteuer vom Einkommen.

X
.Die Landes- und Ortskirchensteuer vom Einkommen ist zu einer einheitlichen Kirchen­

steuer vom Einkommen zusammengefaßt und wird bei den veranlagten Einkommensteuerpflich­
tigen im Einkommensteuerbescheid zusammen mit der Einkommensteuer angefordert und bei 
den Lohnsteuerpflichtigen im Wege des Lohnabzugs erhoben. Die Kirchensteuer beträgt
8 v. H. der Einkommensteuer und Lohnsteuer, höchstens jedoch 3 v. H. - 2,5 v. H. (je nach
Steuerklasse) des steuerpflichtigen Einkommens. Die Finanzämter liefern das gesamte Auf-
kommen an Kirchensteuer vom Einkommen unter Abzug von 4 % Verwaltungskosfen an die
Evang. Landeskirchenkasse ab, die den Kirchengemeinden die auf sie entfallenden Anteile 
überweist. S. Ausgabe A. Lasten S. 2 OZ. 1.

Das Aufkommen im Rechnungsjahr 1. 4. 1949/50 wird aufgrund der voraussichtlichen Ent­
wicklung des Einkommensteuer- und Lohnsteueraufkommens und aufgrund der Ablieferungen 
der Finanzämter an die Evang. Landeskirchenkasse in der Zeit 1. 4. 1949 - 30. 6. 1949 auf

6 000 000 DM
veranschlagt.

Diese Schätzung ergibt sich aus folgenden Erwägungen: *
Die Ablieferungen der Finanzämter betrugen in den Monaten

April 1949 440 470 DM

Mai 1949 683 000 DM

Juni 1949 640 461 DM

zusammen: 1 763 931 DM

Diese Beträge zeigen, daß das Aufkommen in den einzelnen Monaten größeren Schwan­
kungen unterworfen ist. Durch die Auswirkungen der sog. „kleinen Steuerreform" aufgrund 
des 2. Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 20. 4. 1949, die den einzelnen • 
Steuerpflichtigen Erleichterungen gebracht hat, dürfte sich künftig das Monatsaufkommen 
an Einkommen- und Lohnsteuer und somit auch an Kirchensteuer nicht unbedeutend mindern. 
Dazu kommt, daß nach Verlautbarungen von maßgebenden Stellen damit gerechnet werden 
muß, daß der kleinen Steuerreform in nächster Zeit auch die schon längst angestrebte „große 
Steuerreform" folgen kann, die den Steuerpflichtigen beachtliche Vergünstigungen bringen 
soll und deren Auswirkung auf das Aufkommen an Einkommen- und Lohnsteuer und folglich

12
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Erläuterungen Einnahmen

auch an Kirchensteuer nicht übersehen werden kann. Weiter ist hier noch zu berücksichtigen, 
daß die Arbeitslosigkeit seit der Währungsreform, wenn auch nur in geringem Umfang, weiter­
hin im Wachsen begriffen ist und noch nicht abgesehen werden kann, wie sich die wirtschaft­
lichen Verhältnisse bis Ende des Rechnungszeitraums gestalten werden. Unter Berücksichti­
gung all dieser Umstände kann das Aufkommen an Kirchensteuer vom Einkommen in der 
Zeit 1. 4. 1949 - 31. 3. 1950 mit nur 6 000 000 DM veranschlagt werden.

\
—

- 1
2. Kirchensteuer vom' Grundvermögen und Gewerbebetrieb

(Landeskirchensteuer-Ersa±zbetrag)

Die früher von den Finanzämtern als Zuschlag zur Landessteuer vom Grundvermögen und 
Gewerbebetrieb erhobene Landeskirchensteuer ist seit 1. 4. 1938 bzw. 1. 4. 1937 in die von den 
Kirchengemeinden zu erhebende Kirchensteuer vom Grundvermögen und. Gewerbebetrieb ein­
gebaut. Die Kirchengemeinden liefern nach dem Einzug der Kirchensteuer den Landeskirchen­
steueranteil (Landeskirchensteuer-Ersatzbetrag) an die Evang. Landeskirchenkasse Karlsruhe ab. 
Für das Rechnungsjahr 1. 4. 1949/50 wird der abzuliefernde Betrag auf 600 000 DM veranschlagt.

2

v

Die Einkünfte der Zentralpfarrkasse rühren in der Hauptsache aus der Verpachtung von land­
wirtschaftlichen Grundstücken und aus dem Erlös der sog. Bürgergaben, die von den bürger­
lichen Gemeinden an die Pfarreien zu leisten sind. Der Reinertrag der Zentralpfarrkasse kann 
mit 750 000 DM angenommen werden.

3
v

Der Staat leistete früher jährlich einen Beitrag zur Aufbesserung der Besoldung gering be­
soldeter Geistlicher. Der NS-Staat hat im Jahre 1935 diese Leistungen eingestellt. Im Jahre 1946 
wurden durch die Kirchen die Verhandlungen mit dem Staat wegen Wiederaufnahme der 
Leistungen wieder aufgenommen, die zu dem Ergebnis führten, daß sowohl der nordbadische 
als auch der südbadische Staat nunmehr diese Beiträge wieder leisten. *

Die Leistungen von Nordbaden betragen 500 000 DM

die Leistungen von Südbaden betragen 400 000 DM

außerdem wird hier der Staatsbeitrag mit 240 000 DM

verrechnet, der gemäß Artikel IV des Kirchenvertrages zwischen dem Freistaat
Baden und der Landeskirche vom 14. 11. 1932 zu leisten ist,

zusammen: 1140 000 DM

4

5

6

7

Die sog. unmittelbaren Fonds und die Stiftungen leisten Beiträge aus sog. Matrikularanschlägen.

Hier handelt es sich in der Hauptsache um die von den Kirchengemeinden bei Errichtung
von Vikariaten, Diasporapfarrämtern und landeskirchlichen Pfarrstellen zu zahlenden stän-
digen Beiträge (Dotationen). Die Beiträge werden gegenwärtig jedoch nicht erhoben, sondern 
abgängig verrechnet, s. Erläuterung Ausgabe S. 6 OZ. 2. Der Rest betrifft Beiträge der un­
mittelbaren Fonds zum Aufwand für. das Kirchenbauamt u. a.

Gebühren des Staates für die Erteilung von Religionsunterricht an höheren Schulen und Fach* 
schulen durch kirchliche Kräfte.

13
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Erläuterungen Einnahmen

X

8 Die nachgenannten kirchlichen Fonds:

Unterländer Evang. Kirchenfonds,

• Evang. Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim,

Evang. Stiftschaffnei Lahr,

Neuer Evang. Kirchenfonds,

Evang. Landeskirchenfonds,

Evang. kirchl. Kapitalienverwaltungsanstalt

erbringen im laufenden Jahr keine Ueberschüsse.

9 Mietzinsen von Gebäuden der Landeskirche.

10 Das Verwaltungsgebäude des Oberkirchenrats steht im Eigentum des Unterl. Evang. Kirchen­
fonds und ist von diesem gemietet. Der Mietzins für die in diesem Haus vermieteten Dienst­
wohnungen ist hier zu verrechnen.

11 Zinsen aus dem Geldverkehr mit den Banken und aus den Festkonten aufgrund der Wäh­
rungsgesetze.

12

13

i

14 Eintrittsgelder und Schulgelder.

15 -

16

Eintrittsgelder, Verpflegungsgelder und Schulgelder.

Hier ist der Besoldungsaufwand für den Bezirksdienst der landeskirchlichen Vermögensver­
waltung, der nach OZ. II der Erläuterungen (S. 8) von den landeskirchlichen Fonds end­
gültig zu tragen ist, zu verrechnen. Dieser Aufwand beträgt im Rechnungsjahr 1. 4. 1949/50

4

der Rest mit
86 300 DM
60 000 DM

betrifft die Bezüge der Bezirksjugendwarte (s. S. 9 OZ. VIII Ziffer 2)- die von den Kirchenbe­
zirken und dem Landesjugendpfarram± je hälftig zu ersetzen sind.

X

17

18 Hier erscheinen:

1. das monatlich zur Erhebung gelangende Notopfer der Landeskirche mit etwa 130 000 DM,

2. Prüfungsgebühren für theol. Prüfungen, Pauschgebühren für Fernsprechanschlüsse, Heizungs- 
kostenbeiträge, Vergütungen für die Anstaltsseelsorge in Emmendingen und Wiesloch und 
Ersatzbeträge, die unter OZ. 16 nicht untergebracht werden können u. a.

14



Stellen

I. Verwaltungsdienst /

1

Anlage 1
(zu OZ. I, II, VII, XI, XII u. XIII der Ausgabe)

Stellenplan-der Beamten.

(Evang. Oberkirchenrat, 4 Be­
zirksfinanzstellen u. Bauami)

a) planmäßige Beamte

1. Mitglieder
des Oberkirchenrats

Landesbischof
%

Oberkirchenrat, geschäftsleiten- 
der Vorsitzender des Ober­
kirchenrats

Oberkirchenräte

/

2. Oberkirchenrat 
(Zentralverwaltung)

Stellen des höheren Dienstes

Besoldungs­
gruppe nach 

dem bad.
Bes.-Gesetz 
v.24.2.1928

Stellen-, 
zahl

Pfarrer (Hilfsarbeiter)

Oberfinanzrat (Hilfsarbeiter)

Finanzrat (Vorsteher d. Rechn.- 
Amts u. Hilfsarbeiter)

Finanzräte (Hilfsarbeiter)

Finanzrat (Hilfsarbeiter)

Kirchenarchivar

B 1

. B 2

A la

■ •

A 2b

A 2b

A 2c

A 2c

A 2d

A 2d

0

/

Uebertrag:

1

1

5

1

1

1

2

1

1

14

Zahl der

besetz­
ten

Stellen

nicht 
besetz­

ten
Bemerkungen

1

1

5

1

1

1

2

1

1

14

Bezieht ein Aufwendungsgeld von 
jährl. 2000 DM.

Der derzeitige Stelleninhaber erhält 
statt der Bezüge- nach B 2 jene nach 
der Gruppe A la und eine ruhe­
gehaltsfähige unwiderrufliche Stel­
lenzulage von jährl. 1200 DM.

Eine Stelle ist besetzt mit dem 
Hauptgeschäftsführer des Hilfs-
werks, einem landeskirchlichen
Geistlichen, der Bezüge nach der 
Pfarrbesold.-Ordnung und außer­
dem ein widerrufliches, nicht ruhe­
gehaltsfähiges Funktionsgehalt von 
jährlich 1200 DM erhält.

Erhält eine ruhegehaltsfähige un­
widerrufliche Stellenzulage nach 
Anmerkung 3 zu Gruppe A 2c der 
Bes.Ord. von jährlich 300 DM.

%

15



wh

/

Stellen

Stellen des gehobenen Dienstes

Oberrechnungsräte

Oberrechnungsräte

/ Rechnungsräte

Finanzoberinspektoren

Besoldungs- 
gruppe nach 

dem bad.
Bes.-Gesetz 
v.24.2.1928

Uebertrag:

-

Finanz*, Verwaltungsinspektoren

Stellen des mittleren Dienstes

Finanz-, Verwaltungssekretäre

Finanz-, Verwaltungssekretäre

Finanz-, Verwaltungsassistenten

Hausinspektor

Stellen des unteren Dienstes

Hausmeister

3. Bezirksvermögensverwaltung

Stellen des höheren Dienstes

Oberfinanzrat

16

Zahl der e

Oberfinanzrat

Finanzra±

Stellen des gehobenen Dienstes

Oberrechnungsrat

Finanzoberinspektoren 

Finanzoberinspektoren

Finanzinspektoren

%

Stellen­
zahl

besetz­
ten

Stellen

nicht 
besetz­

ten
Bemerkungen

14 14

A 2d

A 3b

A 4a

A 4b2

A 4b 1

A 4c

A 7a

A 8

A 8

%

A 10a

)

+

A 2a

A 2b

A’2c

X

A 3b

A 4a

A4b2 

Ä 4b l

Uebertrag:

4

6

2

2

6

4

3
2

1

• 1 -

1

1

1

1

3

3

7 c

4

6

2

2

5

2

i
1

1

2

3

2

1

1

2

3

6

11

Erhält eine ruhegehaltsfähige 
widerrufliche Stellenzulage 
jährlich 375 DM.

un- 
von

1

1

1

1

62 50 12

Der Stelleninhaber erhält nach der 
Anmerkung 1 zu Gruppe A 10 a der 
Bes.Ordg. eine ruhegehaltsfähige 
unwiderrufliche Stellenzulage von
jährlich 375 DM. o

/

Vorstand einer Bezirksbehörde auf 
besonders wichtiger Stelle.

Vorstand einer großen Bezirksbe-
hörde. X
Vorstand einer Bezirksbehörde.

(



\

Stellen

Besoldungs­
gruppe nach 

dem bad.
Bes.-Gesetz 
v. 24.2.1928

Zahl der

/. *

Uebertrag:

Stellen des mittleren Dienstes

Verwaltungssekretäre
Finanzsekretäre 1

Revierförsier

Finanzsekretär

Stellen des unteren Dienstes

Kanzleiassistent

4. Bauamt

Oberbaurat (Vorstand)

Baurat

Bauamtmann 

Bauoberinspektor 

Bauinspektor 

Oberwerkführer

A 4c

A 5b

A Ta

A9

A 2b

1 A 2d

A 3b

A 4a

4b1

. A 7a

zusammen:

Stellen-
-zahl

besetz­
ten

Stellen

nicht 
besetz­

ten

62

1

2

1

1

1

1

1

1’
1

1

73

r

50

1

2

1

j

r
10

L

•1

56

12

1

1

1‘

1

1

17

*

Bemerkungen

17
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Stellen

b) außerplanmäßige Beamte

Assessoren

a.p. Finanzinspektoren

a.p. Finanzassistenten

II. Religionslehrer

a) planmäßige

+

zusammen:

Religionslehrer mit theol. Vor­
bildung, Pfarrer d. Landeskirche

Religionslehrer mit theol. Vor­
bildung, Pfarrer d. Landeskirche

Religionslehrer mit seminaristi­
scher Vorbildung

Religionslehrer mit seminaristi­
scher Vorbildung

Religionslehrer mit seminaristi­
scher Vorbildung

zusammen:

18

b) außerplanmäßige

Religionslehrer mit theol. Vor- 
bildung, Vikare

Religionslehrerinnen mit theol. 
Vorbildung

-

zusammen:

)

Stellen* 
zahl

2

4

3

9

5

16

8

12

3

44

i

/

8‘

2

10

Besoldungsgruppe 
nach dem badischen

Besoldungsgesetz 
vom 24. 2. 1928

A2

A4

A8
X

/

A2c

A 2d

A 3b

.A 4a

A 4b 1

erhalten Vergütung 
wie unständige

Geistliche
/

»

Bemerkungen

Eine Stelle im Bezirksdienst.

Zwei Stellen im Bezirksdienst.

Zwei Stellen im Bezirksdienst.

$

/

e
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Stellen Stellen­
zahl

Besoldungsgruppe 
nach dem badischen

Besoldungsgesetz 
vom 24.2. 1928

Bemerkungen

III. Kirchenmusik

Landesobmann der evang. 
Kirchenmusiker

Dozent am Ev. Kirchenmusika­
lischen Institut

IV. Ev.-soz. Frauenschule Freiburg

Direktorin der Ev.-soz. Frauen­
schule Freiburg

Heimleiterin der Ev.-soz. 
Frauenschule Freiburg

/

V. Gesamiverband der Inneren
Mission

Oberrechnungsrat

1

1

1

1

1

A 2d

A2d

A 2c

A 4b2

A 2d

@
S

€

Zusammenstellung der Beamtenstellen
Stellen für 
planmäßige 

Beamte
-

Stellen für 
außerplanmäßige

Beamte

Anzahl Anzahl

I. Verwaltungsdienst • 73 9

II. Religionslehrer 44 10

III. Kirchenmusik 2

IV. Ev.-soz. Frauenschule Freiburg 2 ♦

V. Gesamtverband der Inneren Mission 1

zusammen

insgesamt

122 / 19

141
.19



Anlage 2
(Zu OZ. I. IV. V, VII, VIII, IX, X. XII, Xin u. XVII der Ausgabe).

Stellenplan der Angestellten.

I. Im Verwaltungsdienst

1
1. beim Evang. Oberkirchenrat

bei der Evang. Landeskirchenkasse Karlsruhe .

beim Evang. Kirchenbauamt Baden Karlsruhe und

bei der Kirchensteuerstelle des Finanzamts Karlsruhe-Stadt
%

Zahl der Angestellten: 56

hiervon sind in Gruppe TO. A

II

IV

Va

Vb

VI b

VII

VIII 

IX

/
Anzahl der Angestellten

1

1

1

2

3

/
e

29

14 -

4

außertariflich vergütet 
mit monatlich 700 DM 1 (1 Diplom-Ing.)

zusammen wieder 56.

2. Bezirksfinanzstellen in Heidelberg,

Offenburg und

Mosbach

%

a) Zahl der Angestellten im Bürodienst: 20

hiervon sind in Gruppe TO. A

/

Va

VI b

VII

VIII

IX

1

3

5

%

zusammen wieder

7

4

20.

20



Rechnungsergebnisse
OZ. Einnahmen 1945/46 

RM.

1946/47 

RM.

1947/48

RM.

20.6.48-31.3.
49 (’/«Jahre) 

DM.

Voranschlags- 
satz für 1949 

u.1950 jährlich 
DM.

A

a

16

17

Ersatzbeträge

Ersatz von Kosten aus der Tätigkeit 
des Dienstgerichts und des Ver­
waltungsgerichts

81.308 65.735

18

%

101.198

vorläufig

64.299 146.300

1

Sonstige Einnahmen

Ueberirag von Seite 4

Gesamtsumme der Einnahmen

960.122

4.701.524

5.742.954

792.528

10.407.498

11.265.761

575.610

12.012.367

12.689.175

Gesamtsumme der Ausgaben 7.088.337 9.317.132 11.730.016

Mehrausgabe

$

95.426

6.643.266

6.802.994

7.248.470

die aus Betriebsmitteln und, soweit diese nicht ausreichen, durch Aufnahme eines 
Darlehens gedeckt werden soll.

0

150.000

8.817.000

9.113.300

10.780.000

1.666.700

‘

8
%

/

a

S

/
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/

-

%

22

IV. Gemeindehelferinnen

1

Zahl der Gemeindehelferinnenstellen:

hiervon sind besetzt:

Von den 100 Stelleninhaberinnen sind eingereiht:

in Gruppe TO. A

V. Religionslehrer

114, •

100.

VI b

VII

VIII
uni

vergütet mit monail. 120 DM 

0 zusammen wieder

33

59

7

1 (Diakonisse) 

100.
0

%

%

Anzahl der auf Privatdienstvertrag angestellten Religionslehrer: 21

hiervon sind in Gruppe TO. A

/

6

1

VI b

VII

vm.

4

1

3

%

Vergütung in Höhe der Beamtenbesoldung 
erhalten hach Bes.Gruppe

A2d

A4b1

vergütet mit monail. 152.- DM

vergütet mit monatl. 186.50 DM

%

2

9

1

1

zusammen wieder 21.

9
■7

1/ /



VI. in der Jugendarbeit i

a) beim Evang. Landesjugendpfarramt Karlsruhe

Zahl der Angestellten: 6

hiervon sind in Gruppe TO. A

/

Vb

VI b

VII

IX
/

1

2

1

%
.v - 

i
zusammen’' wieder 6

i

b) in den Kirchenbezirken

Zahl der Jugendwarte: 13

11
/ ~ hiervon sind in Gruppe TO. A. 2

1.
VI b

VII

VIII

3

6

4

zusammen wieder 13

%

VII. beim Männerwerk der Landeskirche
*

Zahl der Angestellten: 2

hiervon erhält / a-,
- - ls-

1 Missionar Vergütung in Höhe der Beamtenbesoldung der Besoldungsgruppe A 4b2 und

1 Landesmännerwart Vergütung nach Gruppe V b TO. A. 17

VIII. in der Frauenarbeit

Zahl der Angestellten: 6

hiervon sind in Gruppe TO. A

Vb

VIb

VII

VIII

IX

♦
1

1

2

1

1

zusammen wieder 6

/ 9

% 23



1

Y

1■

2

8

Zu
oz.

Ib

n

III

IV

/

V
%

i

Erläuterungen B. Zweckausgaben *

%

Uebertrag:
t.

e) für Porto- und Frachtkosten

f) für Schreibmaterialien, Druckkosten und Literatur

g) für die Bücherei des Oberkirchenrats

h) Amtsunkosten der Ev. Landeskirchenkasse und des Kirchenbauamts

i) für verschiedene sonstige Bedürfnisse

k) Sonstige Verwaltungskosten (2 000 + 120)

— Stellenplan zu OZ. la u. Ib s. Anlage 1 u. 2 —
01

e

/

1

DM

764 950

20 000

20000

5000

2500

17 000

2 120

Summe I b 
— ------------

o

831 570

Diesem Aufwand stehen unter der Einnahme OZ. 16 die entsprechenden Ersatzbeträge der ° 
landeskirchlichen Fonds, die den Aufwand endgültig zu tragen haben, gegenüber.
- Stellenplan s. Anlage 1 - 1

Stipendien für bedürftige Theologiestudenten. Außerdem ist hier ein Betrag von 50 000 DM zur 
Errichtung eines Predigerseminars, vorgesehen.

Hier werden verrechnet: DM

1. Bezüge der Kreisdekane und hauptamtlichen Dekane sowie deren Schreibkräfte

2. Aufwandsentschädigungen der übrigen Dekane

3. Sachlicher Aufwand

- Stellenplan s. Anlage 2 ü. 3 —

H

Unter diesem Abschnitt erscheinen:

1. Dienstbezüge der planmäßigen Geistlichen

t

zusammen:

37 200

17 000

2 000

56 200

DM

3 300 000

.%

2. Dienstbezüge der außerplanmäßigen Geistlichen

3. Dienstbezüge der Gemeindehelferinnen

4. Filial- und Diasporadienstvergütungen

5. Umzugskosten
/

6. Betriebszuschüsse für Motorräder und Kleinautos

/
P p

7. Für Dienstaushilfe und Stellvertretung (verwendete Ostpfarrer) u. a.

8. NebenVergütungen für Mitversehung, Beihilfen für die Ausbildung und Fort­
bildung von Gemeindehelferinnen sowie von Geistlichen und sonstiger Aufwand

- Stellenplan s. Anlage 2, 3 u. 4-‘ ’ 'zusammen:

390 000

350 000

58 200

50 000

10 000

200 000

22 000

4 380 200

—



Zusammenstellung der Zahl der vorhandenen Angestellten

im Dienst der Landeskirche 

laut vorstehendem Stellenplan.
X /

/

i

>

I. im Verwaltungsdienst

a) Evang. Oberkirchenrat V

Anzahl der Angestellten

9 1
Evang. Landeskirchenkasse Karlsruhe
Evang. Kirchenbauamt Baden in Karlsruhe und
Kirchensteuerstelle beim Finanzamt Karlsruhe* Stadt

b) Bezirksfinanzstellen in Heidelberg, 
Offenburg und 
Mosbach

im Bürodienst

im Forstdienst

II. bei den Kreisdekanaten

L

% 
i

56

20

16

2

%

III. Prediger, Missionare und Diakone im Gemeindepfarrdienst

IV. Gemeindehelferinnen

V. Religionslehrer

\VI. in der Jugendarbeit
* 1

1

a) beim Landesjugendpfarramt Karlsruhe

b) in den Kirchenbezirken
%

/

/

%

9

100

21

6

13

V

%
%

VII. beim Männerwerk der Landeskirche

% )
2

VIII. in der Frauenarbeit der Landeskirche
4

6

/
4

IX. Landesjugendsing- und Landesposaunenwart
7. 1

1

X. beim Ev. kirchenmusikalischen Institut Heidelberg
C. - %

5

XI. bei der Ev.-soz. Frauenschule Freiburg 3

XII. bei der Ev. Akademie Herrenalb 1

*
9 ..0

das sind zusammen 261.

25

1
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%

Anlage 3
(Zu OZ. IV, V, VI, VIII, IX, X, XI u. XVn der Ausgabe).

Stellenplan für die Pfarrstellen.
/

a) Pfarrstellen in Gemeinden und zwar: 
bereits vorhandene Stellen:

Nach dem Haushaltsplan für 1948 waren vorhanden

Im Haushaltsjahr 1948 neu errichtet 
(Mannheim-Neuostheim, Kehl-Sundheim, 
Mannheim-Käfertal-Süd)

Im Mai 1949 wurden weiter errichtet: 
Heidelberg-Christus II, Lörrach III und 
auf 1. 8. 1949 Ludwigshafen a. See

#
510 Stellen

3 Stellen

zusammen

zusammen

b) Seelsorgestellen an Krankenhäusern

(Freiburg, Heidelberg I u. II, Karlsruhe, Mannheim
und Achem). I

Im Haushaltsjahr 1948 neu errichtet Karlsruhe 2. Pfarrstelle
1 zusammen

513

3

6

1

c) Dienst an der Jugend %

Zahl der Stellen

/

/

516

7

Landesjugendpfarrer

Zugang Vikarinnenstelle für Mädchenwerk

d) Studentenseelsorge

Heidelberg und Freiburg

e) Männerwerk der Landeskirche

Karlsruhe und Heidelberg

f) Frauenarbeit der Landeskirche

Zugang Geschäftsführerin

**

(Die bisherige Leiterin ist als Volltheologin 
besonders beschäftigt)

/ 1

1
zusammen 2

/

2 1

1

1
%

zusammen
.:

2 .

2
ths

1
Übertrag 531

26



I /
Zahl der Stellen

g) Dienst in der sozialen Fürsorge und im Wohlfahrisdienst %
Übertrag 531

Landeswohlfahrtspfarrer (1. Geschäftsführer des 
Gesamtverbands der Inneren Mission)

Stellvertreter des Landeswohlfahrtspfarrers 
(2. Geschäftsführer des Gesamtverbands der 
Inneren Mission)

Wohlfahrtspfarrer (bisher Jugendpfarrer) 5

1

i

,

1
€

hiervon wegfallend 2 )

I

I

h) Hauptamtliche Dekane

Kreisdekanate

Bezirksdekanate /

/

Rest 3
zusammen 5

zusammen

,

3

1
4

i) Volksmissionarische Arbeit.

Leiter der Ev. Akademie in Herrenalb 1

/

-2

zusammen
1

541
X

4

1

Weitere Planstellen für Geistliche, die als Religionslehrer verwendet sind (Pfarrer der Landeskirche) 
siehe Stellenplan Anlage 1.

%
o

/
€

Der Aufwand der oben aufgeführten Stellen erscheint wie folgt:
0

1
1

a und b unter Abschnitt

c

d

IIe
II

II

/

/ rr

e 

f

u II

11 11

9 

h

i

ff 

II

II

fi

ti 11

V

VIII

VI

IX

X

XI

IV

XVII

\

1

a v

27

/

% >



Anlage 4
(Zu OZ. V, X, und XI der Ausgabe)

/

Stellenplan für die Stellen der unständigen Geistlichen.

Zahl der Stellen

>

1

einzeln zusammen

a) Unständige Geistliche auf Vikarsstellen 
und zwar

& %

I. mit Pfründen

II. mit Gehaltsbeiträgen 
%

III. ohne Pfründen und ohne Gehaltsbeitrag

I
18

50

/

und zwar

1. Dekanatsvikariate %
2. Gemeindevikariaie

Durch Umwandlung in Pfarrstellen sind weggefallen 
(Mannheim-Neuostheim und Kehl-Sundheim)

3. Jugendvikariate

4. Aushilfsstellen

56

2

15

54

3

8 80

b) Diasporapfarrämter 2

%

Zugang Mudau und Jestetten 2 4

c) Frauenarbeit der Landeskirche
%
d) Hilfsgeistliche im Wohlfahrtsdienst

%

1
A

2

4

Unständige Geistliche zusammen

-

%
10

158

V

%
Vermerk. Außer den vorstehend aufgeführten unständigen Geistlichen sind weitere als Religions- 
lehrer (Vikare) verwendet - siehe besonderen Stellenplan, Anlage 1 -.

Es erscheint der Aufwand für 6

28

%
a und b unter Abschnitt V

c 

d

II

II

II

II

X

XI

/



Vereinigte evangelisch-protestantische Landeskirche Badens

II. Teil

Voranschlag
der Evang. Zentralpfarrkasse, des Unterländer Evang. Kirchenfonds, der Evang.
Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim, der Evang. Stiftschaffnei Lahr und des St.

Jakobsfonds Gernsbach
%

für

1949 und 1950
(1. 4. 1949/51)

Vorbericht
Die hier vorliegenden Voranschläge der Evang. 

Zentralpfarrkasse und der sogenannten unmittel­
baren Fonds geben einen Ueberblick über die Bewirt­
schaftung des kirchlichen Liegenschaftsvermögens.

Die Einnahmen in ihren Hauptposien bestehen 
aus Pacht- und Mieterträgnissen und aus dem Erlös

Da diese Summe nicht aufbringbar ist, wurde ge­
trennt zwischen Bauaufgaben, die auf die Rechnungs­
jahre 1951 und folgende verschoben werden können, 
und solchen, die in den Haushaltsjahren 1949 und 
1950 ganz oder teilweise durchzuführen sind. Dabei 
ergibt sich, daß

von Holz., Sie hängen also im wesentlichen von wiri-
schaftlichen Faktoren ab und sind deshalb nicht be­
liebig zu steigern.

Die Ausgaben der unmittelbaren Fonds be­
stehen einmal in den durch die Vermögensverwal- 
tung selbst verursachten Kosten. Dazu kommt der 
Aufwand für die Unterhaltung und den Wiederauf­
bau derjenigen Gebäude, die für die Unterbringung 
der Verwaltung und die Bereitstellung von Dienstwoh­
nungen erforderlich sind, oder die seinerzeit als Ver­
mögensanlage erworben wurden. Die wichtigsten 
Ausgaben sind aber die Zweckausgaben, d. h. die 
Leistungen, die ähnlich einer dinglichen Belastung 
auf dem Grundbesitz liegen. Sie bestehen einmal in 
Kompetenzen, d. h. in Leistungen an die Pfründen 
für den Unterhalt des Pfründeinhabers und in Bau- 
verpflichtungen für eine bestimmte Anzahl von 
Kirchen und Pfarrhäusern. Die Kompetenzen der un­
mittelbaren Fonds erscheinen dann unter den Ein­
nahmen der Evang. Zentralpfarrkasse, der zentrali-

beim Unterländer Eväng.
Kirchenfonds von

bei der Stiftschaffnei 
Lahr von

3 864 130 DM 1 800 480 DM,

183 600 DM 163 800 DM,

sierten Pfründeverwaltung.
Während in wirtschaftlich normalen Zeiten die 

kirchlichen Fonds diese Ausgaben ohne weiteres 
tragen konnten und darüber hinaus noch einen 
Ueberschuß abwarfen, der dem Vermögen zugeschla­
gen werden konnte, ist jetzt das Bild insofern ein 
ganz anderes, als die Bauverpflichtungen in einem 
Uebermaß angewachsen sind. Seit mehr als 10 Jah­
ren war eine ordnungsmäßige Bauunterhaltung nicht 
möglich oder ist unterblieben. Dazu kamen die durch 
die Kriegseinwirkung verursachten Bauschäden.

Wollten wir heute all diesen Bauverpflichtungen 
nachkommen, so wären dafür erforderlich

beim Unterländer Kirchenfonds 
bei der Ev. Stiftschaffnei Lahr 
bei der Kirchenschaffnei

Rheinbischofsheim

3 864 130 DM,
183 600 DM,

298 500 DM,

zusammen: 4 346 230 DM.

und bei der Kirchenschaffnei
Rheinbischofsheim von 298 500 DM 226 500 DM,

zusammen: 2 190 780 DM

aufzubringen sind. Dazu kommen für unerläßliche
laufende Unterhaltung an 
Lastengebäuden

allen Verwaltungs- und

beim Unterländer Evang. Kirchenfonds 182 870 DM,

bei der Evang. Stiftschaffnei Lahr

bei der Kirchenschaffnei
Rheinbischofsheim

1 900 DM,

6 600 DM,

zusammen: 191 370 DM.

In diesem Sinn ist der Voranschlag aufgestellt, 
der dann beim Unterländer Evang. Kirchenfonds mit 
556 199 DM Fehlbetrag pro Jahr abschließt, während 
die anderen Fonds sich fast ausgleichen. Dieser Fehl­
betrag soll durch eine Anleihe gedeckt werden.

Will man diesen Weg nicht beschreiten, dann 
müssen die Bauausgaben vor allem beim Unterlän­
der Evang. Kirchenfonds noch weiter gedrosselt wer­
den, allerdings nicht dadurch, daß man einfach die 
gesamten Bauarbeiten einstellt, sondern daß man 
noch nicht begonnene Abbau- und Wiederherstel­
lungsarbeiten unterläßt, auch auf die Gefahr, daß 
dadurch zum Teil weiterer Schaden entsteht. Im Wie­
deraufbau befindliche Gebäude müssen zu Ende ge­
führt werden. Auf diese Weise könnten noch nicht 
begonnene Bauarbeiten im ungefähren Umfang von 
275 000 DM abgesetzt werden, sodaß nur ein Fehl­
betrag von rund 280 000 DM entstehen würde.

I /
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/

Einnahme
Zentralpfarrkasse 

jährlich
/Unterländer Evang.

Kirchenfonds 
jährlich

DA

1. Aus Gebäuden

2. Aus landwirtschaftl. Grundstücken

3. Aus Waldungen

4. Aus Berechtigungen (Holz, Jagd, Fischerei u. a.)

5. Aus Zinsen

6. Kompetenzen

7. Bürgernutzungen

8. Aus Gerätschaften und Materialien ..

9. Beiträge von anderen kirchl. Fonds und Kassen

10. Rückersatz von Prozeß- und Gefäll-
betreibungskosten

11. Sonstige Einnahmen

Summe Einnahme:

Ausgabe

A. Lasten

1. Oeffentliche Abgaben

2. Abgaben aus besonderen Verhältnissen
(Berechtigungen Dritter)

3. Zinsen .....

4. Abgang und Nachlaß

5. Sonstige Lasten

Summe A:

1)

4)

5)

6)

8)

50.400. -

228.700. -

21.600. —

53.900. -

392. -

701.968. -

6.600.-

140. —

10.—

270. -

1.063.980.-

63.440. —

70.-

169.088. —

232.598. -
1

2)

4)

7)

9)

245.021.-.

475,035.—

728.659. -

2,200.—

1.150. —

500. —

1.000. -
7 — 7

20. —

7.500. -

1.461.085.—

K

235.976. -

1.830.—

25.000. -

14.080. -

276.886. -

/2



Kirchenschaffnei
Rheinbischofsheim

%
jährlich

3) 20,300. —

4) 74.000.-

224,340. -

7.640.—

50.-

5.000.-

331.330.—

43.000. -

9) 7.000.-

50 000.-

✓

Stiftschaffnei 
Lahr 

jährlich 
SAL

4) 31,000. —

125.300.-

1.275.-

263.-

50.-

400. —

158,288.-

7)

9)

14,200. —

500.-

3.000.-

17.700. -

St. Jakobsfonds 
Gernsbach 

jährlich
OM

4) 871.-

%

871. —

178.-

10.-

188.—

Bemerkungen

1) Mieten aus untervermieteten Räumen von Pfarr­
häusern, denen unter Ausgabe OZ. 15 b bauliche 
Unterhaltungskosten gegenüberstehen.

2) Der Unterl. Ev. Kirchenfonds ist Eigentümer des 
Oberkirchenratsgebäudes, der Verwaltungsge­
bäude in Heidelberg und Mosbach und von 
Miethäusern in Karlsruhe, Mannheim, Heidel­
berg, Sinsheim, Schönau b. H., Grötzingen und 
Dossenheim (siehe Anmerkung 11).’

3) Der Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim gehören 
die 3 Häuser in Offenburg, Okenstraße 8-12, 
wo auch die Verwaltung untergebracht ist, die 
i. J. 1942 erworbenen Häuser Saarlandstr. 8 u. 10, 
sowie das Pfarrhaus in Spielberg.

4) Die Pachtzinsen waren in den letzten 12 Jahren 
zurückgegangen, weil sie früher durch staatl. Ein­
griffe {Grundstücksverkehrsbekanntmachung vom 
26. 1. 37) niedergehalten worden sind. Sie steigen 
langsam wieder an.

5) Das verzinsliche Kapitalvermögen ist durch die 
Währungsumstellung zum größten Teil verloren 

.gegangen. Neue Kapitalbildungen sind für die 
nächsten Jahre kaum möglich.

6) Darunter sind 167 881 DM in Abgang verrechnete 
Gehaltsbeiträge und Geldkompeienzen der örtl. 
kirchl. Fonds enthalten (s. OZ. 4 der Ausgabe).

7) Schuldzinsen für im Laufe des Voranschlagszeit­
raums zur Finanzierung der hohen Baukosten auf­
zunehmende Darlehen.

8) Darunter sind 167 881 DM in Abgang verrechnete 
Gehaltsbeiträge und Geldkompetenzen der örtl. 
kirchl. Fonds enthalten (s. OZ. 6 der Einnahme).

9) Darunter sind für Rabattbewilligungen bei Zah­
lung von Holzgeldschuldigkeiten eingestellt bei
Unterländer Evang. Kirchenfonds 
Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim 
Stiftschaffnei Lahr

%

10 000 DM,
6 000 DM,
2 500 DM.

%

%

5
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Ausgabe
Zentralpfarrkasse 

jährlich

ONA

Unterländer Evang.
Kirchenfonds

jährlich
04 0 :

B. Verwaltungskosten /

6. Beiträge zum Aufwand für den Oberkirchenrat

7. Bezüge der planmäßigen Beamten

8. Vergütungen der außerplanmäßigen Beamten

9. Andere persönliche Ausgaben (Vergütungen der 
Angestellten, Unterhaltszuschüsse der Beamten­
anwärter, Tagegelder, Reisekosten u. a.).

10. Umzugskosten

11. Für früher geleistete Dienste {Ruhegehalte, Hin-
terbliebenenversorgung, Unterstützungen)

12. Für sachliche Amtsunkosten ..

13. Aufwand für die Besorgung des kirchlichen
Bauwesens.....................................................

14. Versicherungskosten .................................

15. Für Gebäude (mit Ausnahme der Lastengebäude)

a) Feuerversicherungsbeiträge ...........................

b) Unterhaltungskosten ...............................................

c) Neubaukosten ........................................

Summe 15:

10)

%

22.857. -

T

17.339. -

4.594. - 
•.

> 640.-

50.-

15.000. -

15.050.-

11)

11)

12)
►

e

0

16. Für gemietete Diensträume

17. Für landwirtschaftliche Grundstücke 13)

27.800. -

32.652. —

1.041—

48.098. —

240. -

9.558. -

10.920.-

25.450. -

5,686.-

147.678. -

529.500. -

10.000. -

692.864. -

e

18., Für Waldungen 14) s

19. Für Berechtigungen (Holzberechtigungen, 
Jagden, Fischereien usw.)...................

20. Für Bürgernutzungen .................................

21. Für Gerätschaften und Materialien

22. Versendungskosten ........................................

23. Prozeß- und Gefällbetreibungskosten . 
%

24. Sonstige Verwalfungskosten . . ..

Summe B:

518.-

3.568. -

7,159.-

2.250. -

650. -

2,160.-

980.-

20.-

205. —

77.990, -

22.-

17.740. -

394.911.-

900. -

5.690. -

220.-

1.330.-

1.269.436. -

4
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Kirchenschaffnei 
Rheinbischofsheim 

jährlich

5.200. -

15.760. -

6.700. -

500. —

4.150. -

6.000. -

4.480. —

1.100. —

11) 28.200.-

29,300. -

e
325. -

6.500.-

86.680.-

450.

4.500.—

100.-

100.-

170.735.—

Stiftschaffnei
Lahr

jährlich

DM

2.800.-

7.500.—

2.900. —

)

830. -

5.250. -

1.700. —

11)

180.—

7.125. -

7.305. —

218,-

2.900. -

39.423. -

50.-

900.-

50.-

71.826. —

%

St. Jakobsfonds 
Gernsbach 

jährlich
SA

70.-

1

4

70.-

/

Bemerkungen

10) Bauunterhaltungen für untervermietete Räume in 
Pfarrhäusern.

11) Der Unterl. Ev. Kirchenfonds ist Eigentümer von 
47 Wohngebäuden, 3 Hofgebäuden und 16 Schutz- 
hütten. Von den Wohngebäuden sind durch 
Kriegseinwirkung 15 zerstört und 13 beschädigt. 
Die Ev. Stiftschaffnei Lahr ist Eigentümerin von 
4 Hofgebäuden. Die Kirchenschaffnei Rhein­
bischofsheim ist Eigentümerin von 10 Hofgebäu- 
den und 5 Wohngebäuden, letztere sind sämt­
liche durch Kriegseinwirkung beschädigt.

12) Als Tilgungsrate für einen aufzunehmenden Bau­
kredit wurden für die beiden Voranschlagsjahre 
je 10 000 DM vorgesehen.

13) Hierunter fallen Ausgaben für Aufsichtskosten, 
für Düngerbeschaffung, für Bewässerungs- und 
Entwässerungsanlagen sowie sonstige Verbesse­
rungen der selbstbewirtschafteten Grundstücke, 
insbesondere der Wiesen, deren Graserträgnis 

. , versteigert wird.

14) Die hier vorgesehenen Kosten erstrecken sich in 
der Hauptsache auf Waldhui, Weganlagen, Kul­
turen (darunter teils größere Aufforstungen), so- 
wie auf Holzhauerei.

e
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Ausgabe
Zentralpfarrkasse 

jährlich

SA

Unterländer Evang. 
Kirchenfonds 

jährlich

C. Zweckausgaben

25. Kompetenzen für Kirchendienste

26. Notwendiger Bauaufwand für Kirchen und 
Pfarrhäuser

15) 140.772. -

1

a) Fundierte Lasten: 4

a Feuerversicherungsbeiträge .

3 Unterhaltungskosten

Y Neubaukosten

) 18)

7.300. -

205.275. —

100.000. -

Summe a:

b) Guttaisweise Leistungen für Kirchengebäude 
in sog. ausgefallenen Kirchengemeinden

a Unterhaltungskosten

3 Neubaukosten
1

312.575.-

P

mr /

Summe b:

Summe 26:

27. Für den nicht unter die Baupflicht fallenden 
Kircheninbau (Glocken u. a.).

28. Für innere kirchl. Bedürfnisse (Abendmahls- 
Bedürfnisse u. a.)......................................

29. Beiträge an andere kirchl. Fonds und Kassen

30. Leistungen an Schulen und Höhere Lehr-
anstalten, Kompetenzen und Schulbeiträge

31. Sonstige Ausgaben auf die Fondszwecke

21) 9.350. -

t

0 - 9,350. -

x 321.925. -

156. -

8,109,-

Summe C:

Summe A:

Summe B:

232.598. -

77.990. -

470.962.-

276.886. -

Summe Ausgabe:

Summe Einnahme:

Einnahme-Ueberschuß:

Mehrausgabe:

310.588. -

1.063.980. -

22) 753.392.-

/

/

7

1.269.436. -

2.017.284.—

1.461.085. -

24) 556.199. —

6



Kirchenschaffnei 
Rheinbischofsheim 

jährlich
94

Stiftschaffnei 
Lahr 

jährlich
DM

St. Jakobsfonds 
Gernsbach 

jährlich Bemerkungen

%

16) 22.025.—

%

1.200. -

19) 88.350.-

89.550. -

’s

89.550. -

100.-

111.675. -

50.000. -

170.735. -

332.410.—.

331.330.—

1.080.-

17) 9,366, —

800. -

20) 5.725.-

20) 70.000.-

76,525.-

— 1

76.525. —

40.-

85.931.—

17.700, -

71.826.-

175.457, -

158.288. -

23) 17,169.-

/ 188.-

70.-

258. -

871.-

613.—

15) Der Unterl. Ev. Kirchenfonds ist kompetenzpflich­
tig für 98 evang. Pfarreien, 4 Vikariate u. 8 nie­
dere Kirchendienste.

16) Die Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim ist kom­
petenzpflichtig für 16 Pfarreien und 1 Vikariat.

17) Die Stiftschaffnei Lahr ist kompetenzpflichtig für 
‘ 3 Pfarreien.

18) Der Unterl. Ev. Kirchenfonds ist baupflichtig zu 
54 Kirchen und 42 Pfarrhäusern, davon sind 
durch Kriegseinwirkung 3 Kirchen ganz zerstört 
und 2 Kirchen und 1 Pfarrhaus beschädigt.

19) Die Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim ist bau- 
pflichtig zu 13 Kirchen und 6 Pfarrhäusern. Durch 
Kriegseinwirkung ist eine Kirche (Eckartsweier) 
völlig zerstört, während 7 Kirchen und 3 Pfarr­
häuser beschädigt sind.

20) Die Stiftschaffnei Lahr ist zu 5 Kirchen und
3 Pfarrhäusern baupflichtig, davon ist 1 Kirche 
völlig zerstört (Altenheim), während 1 Kirche u. 
1 Pfarrhaus beschädigt sind.

21) Der Unterl. Ev. Kirchenfonds ist guttatsweise 
baupflichtig zu 14 Kirchen.

22) Der Ueberschuß wird an die Ev. Landeskirchen­
kasse Karlsruhe abgeführt. VergL OZ. 2 der Ein­
nahme des Landeskirchensteuervoranschlags.

23) Die Mehrausgabe der Ev. Stiftschaffnei Lahr 
kann etwa zur Hälfte aus den am 1. 4. 1949 vor­
handen gewesenen Betriebsmitteln bestritten 
werden. Für den dann noch verbleibenden klei­
nen Restbetrag ist die Aufnahme eines Darlehens 
in Aussicht genommen.

24) Die Mehrausgabe soll durch eine Anleihe ge­
deckt werden.

%
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/ Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats

Anlage II.

. an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens
im Herbst 1949.

8

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.
7

Die Besetzung von Pfarrstellen betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

in die Wählerliste (§ 13 u. § 13 a WO) eingetragen 
sind.

§ 1. #
Die Landeskirche beruft durch den Landesbischof 

die Pfarrer auf die Gemeinde- oder landeskirchlichen 
Pfarrstellen, wobei nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen die Gemeinde, deren Pfarrstelle zu 
besetzen ist, und die Kirchenleitung zusammenwir- 
ken. Dem Pfarrer wird von der Landeskirche, in
deren Auftrag er steht, über seine Berufung auf die
Pfarrstelle eine Urkunde ausgestellt.

I. Verfahren mit Gemeindewahl.

§ 2.
Eine freie Gemeindepfarrstelle, die nach dem in 

diesem Abschnitt bestimmten Verfahren besetzt wer­
den soll, schreibt der Evang. Oberkirchenrat im Ver­
ordnungsblatt der Landeskirche mit einer Frist von 
3 Wochen zur Bewerbung aus. Aus dringenden Grün­
den kann die Frist verlängert oder auf 2 Wochen 
verkürzt werden. Die Bewerbungen sind beim Evang. 
Oberkirchenrat einzureichen. Bewerben kann sich 
nur, wer unter die Pfarrkandidaten oder die Pfarrer 
aufgenommen ist. Bewerbungen, die nach der Frist 
eingehen, bleiben unberücksichtigt. Der Bewerber 
kann seine Bewerbung zurückziehen, solange die 
Wahlhandlung nicht stattgefunden hat.

%
§ 3.

Nach Ablauf der Meldefrist schlägt der Evang. 
Oberkirchenrat der Gemeinde in der Regel 3 Bewer­
ber vor. Hat sich niemand oder nur ein Bewerber 
gemeldet oder ist nach der Auffassung des Erweiter­
ten Evang. Oberkirchenrats keiner oder nur ein Be­
werber für das Pfarramt geeignet, so erfolgt die Be­
setzung nach Abschnitt II des Gesetzes. Die Ge­
meinde ist darüber zu verständigen. Bittet sie um 
eine nochmalige Ausschreibung, so ist dem zu ent­
sprechen, wenn begründete Aussicht auf Erfolg 
besteht.

§ 4.
Der Gemeinde, deren Pfarrstelle zu besetzen ist, 

werden im Gottesdienst die Bewerber bekanntge­
geben mit dem Hinweis, daß die Gemeinde an dem 
Besetzungsverfahren teilnimmt, und daß die Wahl 
durch die Gemeindeglieder vorgenommen wird, die

85
1. Der Kirchengemeinderat lädt die vorgeschlage­

nen Bewerber zur Abhaltung eines Hauptgoties- 
diensies ein, falls nicht innerhalb von 2 Wochen nach
der Bekanntgabe von einem Mitglied des Kirchen-
gemeinderais oder von wenigstens 10 wahlberechtig­
ten Gemeindegliedern der Wunsch geäußert wird, 
die Gemeinde möge auf die Wahl verzichten.

2. Wird dieser Wunsch geäußert, so ist von dem 
Dekan oder von einem von ihm beauftragten geist­
lichen Mitglied des Bezirkskirchenrats baldigst eine 
Gemeindeversammlung der wahlberechtigten Ge­
meindeglieder abzuhalten. Nur dadurch, daß eine 
solche Versammlung es mit Mehrheit beschließt, ver­
zichtet die Gemeinde auf die Wahl.

§ 6.
1. Sobald die Gemeinde dem Dekan mitieilt, daß 

sie zur Wahl bereit ist, setzt der Dekan die Zeit zur
Abhaltung der Wahlhandlung an, die er leitet und
über die eine Niederschrift anzufertigen ist.

2. Die Einladung zur Wahlhandlung erfolgt an
2 Sonntagen im Hauptgottesdienst und durch An­
schlag an der Kirche. In der Einladung ist auf das 
Erfordernis des § 7 Abs. 1 des Gesetzes und auf die 
Zeitdauer der Wahlhandlung ausdrücklich hinzu­
weisen. .•

3. Zwischen der letzten Abkündigung der Wahl­
einladung und dem Tag der Wahlhandlung muß 
mindestens eine und dürfen höchstens zwei Wochen 
liegen.

4. Die Wahlhandlung, für die eine angemessene 
Zeit festzusetzen ist, wird mit einem Gottesdienst ein­
geleitet.

§ 7.
1. Wahlberechtigt ist nur, wer in der Wählerliste 

eingetragen ist.
2. Eine Wahl ist nur gültig, wenn wenigstens ein 

Fünftel aller Wahlberechtigten an der Abstimmung 
ieilnimmt.

3. Gewählt wird mit Stimmzettel, auf dem der 
Name des zu Wählenden eindeutig bezeichnet sein 
muß. Andere Stimmzettel sind ungültig.

4. Gewählt ist derjenige Bewerber, der die meisten 
Stimmen, mindestens aber ein Drittel der abgegebe-

7
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4. diejenigen Gemeindepfarrstellen, bei deren Be- 
alsbald die Entscheidung des Landesbischofs herbei- | setzung die Gemeindeversammlung auf die Wahl
nen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird

geführt.
§ 8.

Nach Abschluß der Wahlhandlung wird das Wahl­
ergebnis durch den Dekan und 2 Kirchenälteste er­
mittelt und in der Niederschrift festgelegt. Der Ge­
meinde wird im folgenden Sonntagshauptgottesdienst 
das Ergebnis bekanntgegeben. Hat die Gemeinde

verzichtet hat oder nach § 7 Abs. 2 keine gültige 
Wahl zustandegekommen ist, oder bei denen der Er­
weiterte Evang. Oberkirchenrat gemäß § 9 Abs. 4 die 
Besetzung durch Ernennung anordnet/

5. alle landeskirchlichen Pfarrstellen, wobei eine 
Ausschreibung unterbleiben kann.

mehrere Predigtstellen, so ist die Bekanntgabe am
Sitze des Pfarramts maßgebend.

§ 9.1
1. Der Kirchengemeinderat legt das Wahlprotokoll 

mit den Stimmzefteln dem Evang. Oberkirchenrat vor.
Hat dieser keine Bedenken
keine Wahlanfechtung vor, i

zu erheben und liegt
so vollzieht der Landes-

bischof die Berufung nach § 1.
2. Die Wahl kann von jedem wahlberechtigten 

Gemeindeglied innerhalb einer Woche nach Bekannt­
gabe des Ergebnisses beim Evang. Oberkirchenrat 
angefochten werden. Eine Anfechtung kann nur da- 

. mit begründet werden, daß Wahlvorschriften ver­
letzt worden sind und daß dadurch das Wahlergeb­
nis beeinflußt worden ist.

3. Hat der Evang. Oberkirchenrai Bedenken zu er­
heben, die bei einer Wahlanfechiung zur Ungültig­
keit der Wahl geführt hätten, oder liegt eine Wahl-
anfechtung vor, so entscheidet der Erweiterte Evang
Oberkirchenrat endgültig.

4. Entscheidet der Erweiterte Evang. Oberkirchen­
rat, daß die Wahl ungültig ist, so kann er anordnen, 
daß die Besetzung der Pfarrstelle im Wege der Er­
nennung durch den Landesbischof nach Abschnitt II
erfolgt. Ordnet er dies nicht an, dann ist die Pfarrei
erneut zur Besetzung durch Wahl auszuschreiben.

§ 11. 2
In den Fällen des § 10 Ziff. 1-4 können die Aelte- 

sten der Gemeinde vor der Entscheidung über den 
zu berufenden Pfarrer gehört werden.

§ 12.
Die Bestimmungen über die Versetzung eines 

Pfarrers aus dringenden Rücksichten des Dienstes 
(§ 68 KV u. §§ 3 u. 5 des Dienstgesetzes) werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt.

III. Verfahren bei Patronatspfarrstellen.

§ 13.
1. Die Bekanntmachung des Evang. Oberkirchen- 

rais vom 26. 10. 1922 (VBI. S. 130) über die Be­
setzung der standesherrlichen Patronatspfarreien 
bleibt unberührt mit der Maßgabe, daß anstelle des 
Kirchengemeindeausschusses in § 3 der Bekannt­
machung die Gemeindeversammlung tritt.

2. Die Verordnung des Evang. Oberkirchenrats 
vom 6. 7. 1921 (VBI. S. 71) über das Ternaverfahren 
für die Besetzung der grundherrlichen Paironats- 
pfarreien bleibt unberührt mit der Maßgabe, daß der 
in § 3 der Verordnung vorgesehene Beschluß und 
die gemäß § 6 der Verordnung vorgesehene Wahl 
durch die Gemeindeversammlung erfolgt.

II. Verfahren bei Besetzung durch die Kirchenleitung.

§ 10. >
Nach Anhörung des Erweiterten Evang. Ober­

kirchenrats besetzt der Landesbischof
1. innerhalb des Kalenderjahres zehn (fünfzehn) 

vom Evang. Oberkirchenrat zu bestimmende Ge­
meindepfarrstellen mit oder ohne Ausschreibung 
(§ 2). Es soll vermieden werden, daß dieselbe Pfarr­
sielle zweimal nacheinander durch den Landesbischof 
besetzt wird;

2. diejenigen zur Wahl ausgeschriebenen Ge­
meindepfarrstellen, für welche sich kein oder nur 
ein geeigneter Bewerber (§ 3) gemeldet hat;

3. diejenigen Gemeindepfarrstellen, deren Inhaber 
mit dem Amt des Dekans betraut werden sollen. 
Wird nach Ablauf der Dekanatsamtszeit der Pfarrer 
nicht wieder zum Dekan bestellt, so kann er durch 
den Erweiterten Evang. Oberkirchenrai ohne seine 
Zustimmung versetzt werden;

IV. Uebergangs- und Durchführungsbestimmungen.

§ 14.
1. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1950 in Kraft und 

findet Anwendung auf die von diesem Tag an einzu­
leitenden Besetzungsverfahren.

2. Alle entgegenstehenden oder abweichenden 
Bestimmungen, insbesondere das kirchliche Gesetz, 
die Besetzung der Pfarrstellen betr., vom 9. 12. 1940/ 
4. 3. 1948 (VBI. 1940 S. 117 u. 1948 S. 6) treten mit 
dem 1. Januar 1950 außer Kraft.

3. Der Evang. Oberkirchenrai wird ermächtigt, die 
zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Ver- 
ordnungen zu erlassen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Evang. Landesbischof:

%

Begründung.

I.
Es kann als unbestritten gelten, daß bei der Be­

setzung der Gemeindepfarrsiellen die Gemeinde und 
die Kirchenleiiung zusammenzuwirken haben. Keines­
wegs einheitlich ist aber die Auffassung, in welcher

Weise dieses Zusammenwirken auszugestalten ist. 
Ueberblickt man die einschlägige Gesetzgebung in 
den Landeskirchen, so muß man feststellen, daß in 
jeder Landeskirche dieses Zusammenwirken von Ge-
meinde und Kirchenleitung anders ausgestaltet ist.
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In der Kirche der A1tpreußischen Union 
mit Ausnahme von Rheinland-Westfalen bestand das 
sog. alternierende Besetzungsverfahren, d. h. eine 
Pfarrstelle wurde bei der einen Vakanz durch Ge­
meindewahl, bei der folgenden Vakanz durch das 
Konsistorium besetzt. Da die einzelnen Provinzial­
kirchen in Altpreußen unterdessen eine gewisse 
Selbständigkeit angenommen haben, mag dieses Ver­
fahren in der einen oder anderen Provinzialkirche 
eine Abänderung erfahren haben.

Die neue Grundordnung der Evang. Kirche in 
Ber1in-Brandenburg vom 15. 12. 1948 be­
stimmt in Art. 20, daß die Besetzung der Pfarrstellen 
eine gemeinschaftliche Aufgabe der Kirchengemeinde 
und der Kirchenprovinz ist und legt grundsätzlich

zur Besetzung der Pfarrstellen infest, daß die Pflicht 
einer Gemeinde abwechselnd bei dem Gemeinde-
kirchenrat unter Bestätigung des Konsistoriums und 

‘beim Konsistorium unter vorheriger Beteiligung der 
Kirchengemeinde liegt. Aus schwerwiegenden Grün­
den kann die Kirchenleitung nach Anhörung des 
Gemeindekirchenrats dem Konsistorium die Pflicht 
zur Besetzung übertragen, wie die Kirchenleitung 
ihrerseits die Verpflichtung zur Besetzung dem Ge­
meindekirchenrat übertragen kann. Das zur Aus- 
'führung dieser Bestimmung ergangene Kirchengesetz 

über die Besetzung der Pfarrstellen vom 15. Dezem­
ber 1948 sieht für den Fall der Besetzung durch die 

■ Gemeinde vor, daß die Entscheidung der Gemeinde 
durch Wahl erfolgt, die getätigt wird durch den Ge­
meindekirchenrat, der durch die Ersatzleute der 
Aeltesten erweitert wird. Ist die Wahl ordnungs­
mäßig abgeschlossen, so erfolgt letztlich die Berufung 
durch das Konsistorium, dem es zusteht, die Bestäti­
gung der Wahl auch zu versagen. Die Besetzung 
durch das Konsistorium erfolgt dergestalt, daß dieses 
wegen der Auswahl eines geeigneten Pfarrers mit 
dem Gemeindekirchenrat Fühlung nimmt. Der von 
dem Konsistorium ausersehene Bewerber wird auf­
gefordert, sich der Gemeinde vorzustellen. Innerhalb 
von 2 Wochen nach der Vorstellung kann jedes zum 
Hl. Abendmahl zugelassene Gemeindeglied Einspruch 
bei dem Gemeindekirchenrat einlegen, über den die 
Kirchenleitung entscheidet.

In Bayern rechts des Rheins besetzt der Landes­
kirchenrat nach vorherigen Erhebungen in der Ge­
meinde (Art. 10 KV).

'In Württemberg ist das Verfahren ähnlich 
wie bei uns geregelt: Pfarrbesetzungsgesetz v. 24. 6. 
1920. Es erfolgt Ausschreibung, nachdem eine Be­
setzungssitzung mit dem Kirchengemeinderat durch 
den zuständigen Prälaten abgehalten wurde, wobei 
der Kirchengemeinderai Gelegenheit hat, sich über 
den Zustand der Gemeinde sowie über das Vor­
handensein besonderer Verhältnisse, Bedürfnisse 
und Wünsche im Zusammenhang mit der Besetzung 
zu äußern. Aus den eingehenden Bewerbungen wählt 
der Oberkirchenrat einen Pfarrer aus und benennt 
denselben dem Kirchengemeinderat, der befugt ist, 
gegen die Ernennung des Benannten begründete Ein­
wendungen binnen 3 Wochen zu erheben. Zieht der 
Benannte seine Bewerbung zurück oder hält der 
Oberkirchenrat die Einwendungen für begründet, so 
wird ein anderer Bewerber benannt. Hat aber der 

, Oberkirchenrai Bedenken, "dem Einspruch Folge zu
leisten, so erfolgt die Besetzung durch den Landes­
kirchenausschuß.

A

Die Pfälzische Landeskirche hat das 
Wechselverfahren (§ 27 KVerf.). Wahlkörper ist das 
Presbyterium, verstärkt durch die Ersatzleute (§ 32 
KVerf.). Die Kirchenregierung besetzt jede Stelle, bei 
der das Wahlverfahren nicht durchführbar oder er­
gebnislos oder die mit dem Dekanatsamt verbunden 
ist (§§ 28 u. 29 KVerf.).

Alternierendes Verfahren besteht auch in der 
Kirche von Waldeck-Pyrmont, von Anhalt, 
von Braunschweig und von Lippe.

Die lutherische Kirche von Hannover hat 
ebenfalls das alternierende Verfahren, bei dem der’ 
Wechsel aber nicht immer eingehalten werden kann.

Die neue Kirchenordnung der lutherischen Kirche 
in Lübeck vom 22. 4. 1948 bestimmt in Art. 46: 
Das Recht, den Pastor zu wählen, steht grundsätzlich 
der Gemeinde zu. Das Gemeindewahlrecht wird durch
den Kirchenvorstand ausgeübt, zu dem der Bischof
und der Präses der Synode mit Stimmrecht hinzu­
treten. Die Wahlhandlung wird durch den Bischof 
geleitet. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die 
Kirchenleitung. Zur Versagung der Bestätigung ist
ein Beschluß der Erweiterten Kirchenleitung 
forderlich.

er-

Die lutherische Landeskirche S ch1eswig -Ho1- 
steins bestimmt in dem Gesetz vom 11. November 
1948, daß die Pfarrstellen abwechselnd durch Ge­
meindewahl oder Ernennung besetzt werden. Nach 
Ausschreibung der Pfarrstelle durch den Synodalaus- 
schuß präsentiert der Kirchenvorstand der Gemeinde 
3 Bewerber. Die Präsentation bedarf der Bestätigung 
durch den Bischof. Der Wahlakt erfolgt entweder 
durch die wahlberechtigten Gemeindeglieder oder 
den Kirchenvorstand, der vor der Ausschreibung 
hierüber zu beschließen hat. Wahlberechtigt sind

/

alle Gemeindeglieder, die am Wahltag das 21. Le­
bensjahr vollendet haben und in der Wählerliste 
nach Maßgabe der Wahlordnung aufgenommen sind. 
Die Bewerber haben vor der Gemeinde zu predigen. 
Die Wahl ist durch den Bischof zu bestätigen, der 
nur aus bestimmten Gründen die Bestätigung nach 
Anhörung der Kirchenleitung versagen kann. Erfolgt 
die Besetzung der Pfarrstelle durch Ernennung, so 
geschieht diese durch den Bischof nach Beratung mit 
dem Landeskirchenamt und zwar in den Fällen, in 
denen bei der vorhergehenden Vakanz Gemeinde­
wahl war, dann bei den Pfarrstellen, mit denen das 
Amt eines Probstes verbunden ist, und in einigen 
anderen Fällen, die hier weniger von Bedeutung 
sind.

Die Kirche von Hess en u. Nassau hat durch
das Gesetz vom 11. Mai 1949 das Besetzungsverfahren
neu geregelt. Nach Ausschreibung der Pfarrstelle
stellt die Kirchenleitung die Bewerberliste auf, wobei 
sie diese Liste auch von sich aus noch ergänzen kann, 
und teilt die Liste dem Kirchenvorstand zur Aeuße- 
rung und Ergänzung mit. Dieser soll über den Zu­
stand der Gemeinde und die bei der Besetzung zu 
berücksichtigenden besonderen Verhältnisse in per­
sönlichem Gespräch mit dem Dekan, dem Probst oder 
dem Kirchenpräsidenten gehört werden. Die Be­
setzung der Pfarrstellen erfolgt innerhalb jeder Ge­
meinde in zeitlicher Folge zweimal durch Wahl der 
Kirchengemeinde und einmal durch die Kirchenlei­
tung. In diesem Falle wählt die Kirchenleitung, nach­
dem die erwähnte Fühlungnahme in persönlichem
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Gespräch stattgefunden hat, einen Bewerber aus und
stellt ihn der Gemeinde vor, welche Bedenken gegen 
Gabe, Wandel und Lehre erheben kann. Erfolgen 
diese Bedenken nicht, so ernennt die Kirchenleitung. 
Im Falle der Gemeindewahl läßt sich der Kirchenvor­
stand durch die Kirchenleitung über die Eignung 
der Bewerber beraten. Der Kirchenvorstand unter­
richtet dann die Gemeindevertretung, die den Pfarrer 
wählt. Nach der Ordnung der Evang. Kirche in Hes­
sen u. Nassau vom 21. 3.1949 Art. 9 besteht die Kirchen­
gemeindevertretung aus dem Pfarrer, den Gemeinde­
vorstehern und den Kirchengemeindevertretern. Nach 
der Wahlordnung vom 17. 3. 1949 werden ebensoviel 
Vertreter als Kirchenvorsteher gewählt, z. B. in Ge­
meinden bis 1000 Seelen 4 Vorsteher und 4 Vertreter. 
Die Zahl steigt bis zu 16, sodaß in den größten Ge­
meinden mit 10000 Seelen 16 Vorsteher und 16 Ver­
treter vorhanden sind. Vor der Wahl sollen in der 
Regel Vorbesprechungen des Kirchenvorstandes, der 
Kirchengemeindevertreiung sowie des Rats der ge­
meindlichen Dienste stattfinden. Nach diesen Be­
sprechungen beschließt die Kirchengemeindevertre­
tung, ob und in welcher Weise sie sich über die 
Persönlichkeit des Bewerbers vergewissern will. Die 
Wahl soll binnen 3 Monaten nach Eingang der Liste 
der Bewerber vollzogen werden. Die Frist kann auf 
Antrag des Kirchenvorstandes bis auf 6 Monate ver­
längert werden. Erfolgt nach getätigter Wahl ein Ein­
spruch, so hat sich der Gewählte darüber zu äußern. 
Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Kirchen­
leitung, welche diese nur aus bestimmten Gründen 
versagen kann. Die Kirchenleitung beruft dann in 
das Amt.

In dem 1denburgischen Entwurf einer
Kirchenordnung von 1947 ist in Art. 43 gesagt: Das 
Recht, den Pfarrer zu wählen, steht grundsätzlich der 
Gemeinde zu. In Art. 44 heißt es aber: Die Kirchen- 
leitung wählt aus der Zahl der Bewerber unter Be­
rücksichtigung aller kirchlich wesentlichen Gesichts­
punkte 2 aus, die dem Kirchengemeinderat zur Wahl 
vorgeschlagen werden..Nachdem alle vorgeschlage­
nen Bewerber in der Gemeinde eine Probepredigt 
und eine Katechese gehalten haben, erfolgt die 
Wahl unter Leitung des Probstes.... Wenn weniger 
als 2 Bewerber vorhanden sind, oder unter den Be- 
werbern nicht 2 als geeignet befunden werden, steht 
das Besetzungsrecht der Kirchenleitung zu. Wenn 
das Besetzungsrecht der Kirchenleitung zusteht, kann 
diese auf eine Ausschreibung der Pfarrstelle ver­
zichten. _____

Diese Uebersicht möge genügen, um zu zeigen, 
wie verschiedenartig im einzelnen die Besetzungs­
verfahren ausgestaltet sind. Nach dieser Richtung 
hin gleicht kein Verfahren dem andern. Eine allent-
halben aber zu beobachtende Tendenz geht dahin,
daß nirgends reine Gemeindewahl besteht, daß viel­
mehr Gemeindewahl mit Bestätigung durch die 
Kirchenleitung und Besetzung durch die Kirchen­
leitung in enger Fühlung mit der Gemeinde mitein­
ander irgendwie in Beziehung gesetzt sind.

Die Pfarrwahl kennt unsere Landeskirche seit der 
Verfassung vom 5. 9. 1861. Nach § 95 dieser Verfas­
sung war, abgesehen von den Patronatspfarreien, das 
Verfahren folgendermaßen: Auf Ausschreiben er­
folgte die Bewerbung beim Oberkirchenrat. Dieser 
wählte 6 Bewerber aus. Mit Genehmigung des Groß­
herzogs wurden diese der Gemeinde genannt, welche

nach den erforderlichen Erhebungen dann durch die 
Kirchengemeindeversammlung gewählt hat. Der Ge-
wählte wurde dem Großherzog präsentiert und 
ihm zum Pfarrer ernannt. Die Kirchenverfassung

von 
von

1919 hat hier nichts grundsätzlich Neues gebracht. 
§ 60 bestimmte: Die Besetzung erledigter Pfarreien 
erfolgt durch Gemeindewahl oder durch Ernennung 
seitens der Kirchenregierung. Im Falle der Gemeinde- 
wahl nannte die Kirchenregierung der Gemeinde bis 
zu 8 Bewerber, von denen der Kirchengemeindeaus- 
schuß einen Bewerber wählte. Die Wahl bedurfte der 
Bestätigung durch die Kirchenregierung. Von den
in einem Jahr zur Besetzung kommenden Pfarreien
konnten durch die Kirchenregierung 10 Pfarreien be­
setzt werden, die in der Regel auszuschreiben waren. 
Außerdem ernannte die Kirchenregierung, wenn kein 
Bewerber aufirat, wenn die Pfarrwahl ergebnislos 
verlief, wenn die Gemeinde auf die Pfarrwahl ver­
zichtete, oder wenn die Gemeinde die Versetzung 
eines ihrer Pfarrer auf diese Stelle im Einverständnis 
mit ihm beantragte und die Gründe als erheblich an- J 
erkannt wurden.

Die Erfahrungen mit dem Pfarrwahlrecht waren 
nicht befriedigend. Die kirchlichen Gruppen, deren 
es 3 und zeitweilig 4 gab, haben immer wieder ver­
sucht, durch das Mittel der Wahl ihre Machtposition 
zu stärken oder zu erweitern. Daß dabei nicht immer 
die kirchlich-geistlichen Bedürfnisse der Gemeinde 
ausschlaggebend waren, braucht nicht näher be­
gründet zu werden. Man entschloß sich daher 1933, 
ein neues Pfarrbesetzungsrecht zu schaffen, wobei 
eine Mitwirkung der Gemeinde, die aber nicht durch 
einen Wahlakt zu erfolgen habe, vorgesehen werden 
sollte. Es schwebte der Landessynode damals ein Be­
setzungsverfahren ähnlich demjenigen von Württem­
berg vor. Bis zur endgültigen Fassung des Gesetzes 
wurde durch Gesetz vom 19. September 1933 be­
stimmt, daß die Besetzung ausschließlich im Wege 
der Ernennung durch den Landesbischof nach An­
hörung des Evang. Oberkirchenrats erfolgt. In Aus­
wirkung der kirchenpoliiischen Gegensätze konnte 
dieses Gesetz in den nächsten Jahren nicht erlassen 
werden. Erst im Jahre 1940, als die damalige Finanz­
abteilung versuchte, in das Beseizungsverfahren maß­
geblich sich einzuschalten, gelang es, den Gegen-,
stand durch Gesetz vom 9. 12. 1940 (VBl. S. 117) zu
ordnen. Dieses Gesetz ist- heute noch in Anwendung. 
Nach ihm ist das Verfahren folgendermaßen geregelt: 
Die Pfarreien sind auszuschreiben. Von einem 
solchen Ausschreiben kann bei höchstens 10 Stellen 
jährlich Abstand genommen werden. Gleichzeitig mit 
dem Ausschreiben wird der zuständige Dekan be­
auftragt, die erforderlichen Erhebungen über den 
kirchlichen Zustand und die Bedürfnisse der Ge­
meinde anzustellen. Nach Eingang des dekanatiichen 
Berichts und der Meldungen wählt der Bischof nach 
Anhörung des Evang. Oberkirchenrats einen Geist­
lichen aus und benennt ihn dem Kirchengemeinde- 
rai. Dieser kann gegen die beabsichtigte Ernennung 
Einspruch erheben, wenn er berechtigte Einwendun­

Be-gen gegen Lehre, Wandel und Gaben des zu 
rufenden hat. Der Einspruch wird dem Vorgeschla-,
genen mitgeteilt, der seine Bewerbung zurückziehen 
kann. Wird dem Einspruch stattgegeben, oder zieht 
der Vorgeschlagene seine Bewerbung zurück, so wird 
der Gemeinde ein neuer Bewerber genannt. Wird der
Einspruch verworfen, so wird das Besetzungsverfah-
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ren zu Ende geführt. Ueber den Einspruch entscheidet 
der Evang, Oberkirchenrat. Dieses Verfahren hat zwei 
Mängel, die sich aus der geschichtlichen Entstehung 
ergeben. Einmal wird mit Recht beanstandet, daß die 
Gemeinde ein Urteil abgeben soll über eine Persön­
lichkeit, die sie in den meisten Fällen nicht kennt.
Und dann erscheint es nicht angängig, daß der
Evang. Oberkirchenrat auch über den Einspruch der 
Gemeinde entscheidet, nachdem er vorher bei der 
Auswahl des Bewerbers selbst mitgewirkt hat.

II. -
Der von der Landessynode in ihrer Sitzung vom 

4. März 1948 eingesetzte ständige Verfassungsaus­
schuß, der einen Entwurf einer Grundordnung unse­
rer Landeskirche ausarbeiien soll, hat sich bei diesen 
Vorarbeiten auch mit dem Pfarrbesetzungsrecht be­
faßt mit dem Ergebnis, daß das bisherige Verfahren 
in nicht ausreichender Weise dem Einfluß, den die 
Gemeinde bei der Berufung ihres Pfarrers haben 
muß, Rechnung trägt.*)  Das Ergebnis der Beratungen 
ist der hier vorliegende Entwurf eines Gesetzes über 
die Besetzung von Pfarrstellen, den der Erweiterte 
Oberkirchenrat vorlegt.

Der Entwurf geht davon aus, daß das Pfarramt ein 
von Gott gestiftetes Amt der Kirche ist, und daß die 
Berufung auf eine Pfarrstelle daher nicht von der 
Einzelgemeinde, sondern von der Kirche durch den 
Landesbischof erfolgt, wobei Gemeinde und Lan­
deskirche in geeigneter Weise zusammenzuwirken 
haben (§ 1).

Für die Mehrheit der Besetzungsfälle ist Ge­
meindewahl (Abschn. I) vorgesehen. Es entstand hier 
die Frage, wer als Wahlkörper anzusprechen sei. Das 
Nächstliegende wäre, den Kirchengemeinderat und 
in geteilten Gemeinden den Kreis der Kirchenälte-
sten mit der Wahl zu beauftragen. Der Entwurf ist
diesen Weg nicht gegangen, weil er glaubt, daß
dieses Gremium zu klein sei. Bis 1933 wurde die
Wahl durch den Kirchengemeindeausschuß getätigt, 
der in der kleinsten Gemeinde mindestens 24 Mit­
glieder umfaßte. Hier ist nun ein neuer Weg be­
schritten. Die Gemeinde soll durch alle Gemeinde- 
glieder selbst die Entscheidung in die Hand nehmen
(§§ 4 u. 7). Die kirchliche Wahlordnung vom 27. Sep-
tember 1946 hat den Kirchengemeindeausschuß ab­
geschafft, nicht etwa, um die Gemeinde in ihrer An­
teilnahme und in ihrem Mitwirken an den kirch­
lichen Aufgaben einzuschränken, sondern um sie 
dadurch weiterhin zu verlebendigen, daß die Ein-

emeindeversammlung beirichtung der
der künftigen Ausgestaltung der Ordnung der Kirche 
ins Auge gefaßt wird (vergl. Begründung der Wahl­
ordnung IV zu § 1 Abs. 3). Die dahingehende An­
regung der Landessynode hat hier ein Stück Ver­
wirklichung gefunden dadurch, daß als wahlberech­
tigt alle in die Wählerliste eingetragenen Gemeinde- 
,glieder erklärt sind (§ 7 Abs. 1). Der Wahlkörper ist 
also nicht eine, im einzelnen nicht abgegrenzte An­
zahl beliebiger Gemeindeglieder, sondern er besteht 
aus denjenigen Gemeindegliedern, die sich seiner­
zeit bei der Wahl der Aeltesten in die Wählerliste

*) Auch den Bezirkssynoden wurde Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben. Ueber das Ergebnis wird 
in der Landessynode Auskunft gegeben werden. Die 
überwiegende Mehrheit der Synoden hat sich für die 
Gemeindewahl ausgesprochen.

eingetragen haben. Da nun aber unterdessen ein 
Wandel im Bestand der Gemeinde eingetreten ist 
und künftig auch immer wieder eintreten wird 
durch Tod, durch Weg- und Zuzug und durch Her­
anwachsen der damals noch nicht Wahlberechtigten, 
ist es erforderlich, die Wählerliste auf dem laufen-
den zu halten. Deswegen muß im Zusammenhang 
mit diesem Gesetzesentwurf auch die kirchliche
Wahlordnung vom 27. 9. 1946 ergänzt werden. Der 
Synode wird deshalb ein entsprechender “Gesetzes- 
entwurf gleichzeitig vorgelegt und insbesondere auf 
Artikel 2 dieses Entwurfs verwiesen.

Es ergeben sich immer wieder Besetzungsfälle, in 
denen der Kirchenleitung die’ maßgebende Ent­
scheidung zustehen muß, insbesondere um Pfarrer,
die um persönlicher oder allgemein-kirchlicher Be-
lange willen mit einem anderen Pfarramt betraut 
werden sollten, auf diese Stelle zu bringen. In Ab­
schnitt II ist daher ein Verfahren bei Besetzung durch 
die Kirchenleitung vorgesehen. Dieser sollen (§ 10 
Abs. 1) innerhalb eines Kalenderjahres 10 Gemeinde­
pfarrstellen zur unmittelbaren Besetzung freigegeben 
werden. Im Erweiterten Oberkirchenrat ist erwogen 
worden, ob diese Zahl nicht auf 15 zu erhöhen ist. 
Es würden dann etwa ein Drittel aller in einem Jahr 
zur Besetzung kommenden Pfarrstellen durch Ernen­
nung besetzt werden. Würde ein alternierendes Ver­
fahren eingeführt werden, sodaß die Hälfte der freien 
Stellen durch Ernennung ihre Besetzung fänden, so 
wären dies mindestens 20 Fälle. Weiterhin sollen im 
gleichen Verfahren besetzt werden, diejenigen Pfarr­
stellen, deren Inhaber das Dekanatsami bekleiden 
sollen. Denn hier kommen nur ganz bestimmte Per­
sönlichkeiten in Frage, deren Bestimmung einer Ge­
meindewahl nicht anheimgegeben werden kann. Im 
übrigen muß die Besetzung durch Ernennung er­
folgen in den Fällen, in denen eine Wahl nicht mög­
lich ist oder zu keinem Ergebnis geführt hat oder 
von der Gemeinde auf die Wahl verzichtet wird. 
Aber auch wenn die Besetzung durch Ernennung er­
folgt, ist der Gemeinde ein Mitwirkungsrecht da­
durch vorbehalten, daß die Aeltesten der Gemeinde 
vor der Entscheidung über den zu berufenden Pfarrer 
gehört werden können.

Bei der Beratung des Entwurfs im Erweiterten 
Oberkirchenrat sind Stimmen dahin laut geworden, 
daß gegen das Besetzungsverfahren durch Gemeinde­
wahl im wesentlichen zwei Bedenken erhoben wer­
den müssen. Einmal, so meinte man, wäre es nicht 
ausgeschlossen, daß rich wieder Zustände heraus­
bilden, wie sie oben für die Zeit bis 1933 ange­
deutet wurden. Sicherlich wird niemand erwarten, 
daß in unserer Landeskirche in allen Stücken, soweit 
nicht die Grundlagen unseres Glaubens in Frage 
kommen, einheitliche Meinung besteht. Meinungs­
verschiedenheit und Meinungsaustausch sind ein 
Stück Lebensäußerung. Und wenn sich hier echte 
Fronten bilden, die im letzten einig sind in der 
grundlegenden Wahrheit unseres Glaubens, so ist
das nur zu begrüßen und zu fördern. Wenn es aber,
wie dies vor 1933 der Fall war, um die Behauptung 
von Machtpositionen geht, so leidet darunter die 
Kirche, und ihre Glieder erfahren Anfechtungen, die 
dem Wirken des Wortes nachteilig sind. Ein zweites 
Bedenken macht geltend, daß das Besetzungsverfah­
ren durch Gemeindewahl sich zeitlich sehr lange 
hinzieht. Der zeitliche Aufwand für den regelmäßi-
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gen Ablauf des vorgeschlagenen Wahlverfahrens 
wird sein: Ausschreiben im Verordnungsblatt etwa 
2 Wochen nach Erledigung der Pfarrei, 3 Wochen 

, Meldefrist, 1-2 Wochen Vorschlag der Bewerber,
4-5 Wochen Abhör der Bewerber, 2 Wochen Be­
kanntgabe der Einladung zur Wahl, 1 Woche La­
dungsfrist zur Wahl, 1 Woche bis zur Bekanntgabe 
des Ergebnisses, 1 Woche Einspruchsfrist, 1-2 
Wochen Berufung durch den Bischof. Zusammen sind 
das 16-19 Wochen, d. h. das Besetzungsverfahren 
durch Wahl wird mindestens ein Vierteljahr in An­
spruch nehmen. Die Fristen können aber, wenn nicht 
die Rechte der Beteiligten stark geschmälert wer-

den sollen, kaum eingeschränkt werden. Bei den Be­
ratungen im Erweiterten Oberkirchenrai ist deshalb 
dem Gedanken Ausdruck gegeben worden, ob es
nicht vielleicht doch zweckmäßig wäre, an dem bis-
herigen Verfahren festzuhalten, wobei die Mängel 
dieses Verfahrens in geeigneter Weise zu beheben 
sind. Der Oberkirchenrat wurde beauftragt, einen 
entsprechenden Eventual-Entwurf ebenfalls der Sy­
node vorzulegen. Dies ist in der Anlage geschehen. 
Einer besonderen Erläuterung dürfte dieser Entwurf 
nach allem bisher Vorgetragenen nicht mehr bedür­
fen. Die beiden Beanstandungen gegen das bisherige 
Verfahren sind behoben.

Eventualentwurf.

Die Besetzung von Pfarrstellen betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.
1. Eine freie Gemeindepfarrstelle,

*

die wieder be­
setzt werden soll, schreibt der Evang. Oberkirchen­
rat im Gesetzes- und Verordnungsblatt der Landes­
kirche mit einer Frist von 3 Wochen zur Bewerbung
aus. Aus dringenden Gründen kann die Frist ver-
längert oder auf 2 Wochen verkürzt werden. Bewer­
bungen, die nach Ablauf der Frist eingehen, bleiben 
unberücksichtigt.

2. Die Bewerbungen sind beim Evang. Ober­
kirchenrat einzureichen, soweit bei Patronatspfarreien 
nicht ein anderes gilt.

3. Bewerben kann sich nur, wer unter die Pfarr­
kandidaten oder die Pfarrer aufgenommen ist.

§ 2.
Gleichzeitig mit dem Ausschreiben nimmt der 

Evang. Oberkirchenrai mit der Kirchengemeinde 
durch den Kirchengemeinderat und bei den Gemein­
den mit mehreren Pfarrern (geteilte Kirchengemein-
den) mit dem Aeltestenkreis (Sprengelrat) der zu be-
setzenden Pfarrsielle Fühlung auf, um ein Bild von 
dem Zustand der Gemeinde und ihren Bedürfnissen 
und Wünschen über den zu berufenden Pfarrer zu 
erhalten..

0 /

II. Besetzung mit Einspruchsrecht der Gemeinde.

Hai sich das Bild von den Bedürfnissen und Wün­
schen der Gemeinde geklärt, was möglichst innerhalb 
der Meldefrist (§ 1 Abs. 1) erfolgen soll, so wählt 
der Landesbischof nach Anhörung des Evang. Ober- 
kirchenrats einen Bewerber aus und schlägt ihn der 
Kirchengemeinde unter Mitteilung der wichtigsten 
Personalangaben als Pfarrer vor.

§ 4.
1. Der Landesbischof ist bei der Auswahl der Be­

werber an die Meldeliste gebunden. Meldet sich nie-

mand oder ist im Falle des § 6 die Liste erschöpft 
oder erscheinen nach der Entscheidung des Erwei- 
terten Evang. Oberkirchenrats die Bewerber für die 
Pfarrsielle nicht als geeignet, so trifft der Landes­
bischof seine Wahl aus den Pfarrern der Landes­
kirche.

2. Der Evang. Oberkirchenrat kann die Pfarrstelle 
erneut ausschreiben.

§ 5.

1. Der Kirchengemeinderat bittet innerhalb einer 
Woche nach Eingang des Vorschlages den Vorge­
schlagenen um die Abhaltung eines Hauptgottes- 
dienstes und kann auch andere Erhebungen über 
den Vorgeschlagenen anstellen.

2. Innerhalb 3 Wochen und in geteilten Kirchen­
gemeinden innerhalb 4 Wochen nach Eingang des 
Vorschlages kann der Kirchengemeinderat, der sich 
in geteilten Kirchengemeinden durch den Aeltesten­
kreis der zu besetzenden Pfarrstelle zu erweitern hat, 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln Einspruch gegen 
den Vorgeschlagenen beim Evang. Oberkirchenrat er­
heben.

3. Der Einspruch kann außer auf Bedenken gegen 
Lehre, Wandel und Gaben des Vorgeschlagenen auch 
auf Tatsachen gestützt werden, die dartun, daß der 
Vorgeschlagene für diese Gemeinde nicht ge­
eignet ist.

§ 6.

1. Der Einspruch wird dem vorgeschlagenen 
Pfarrer mitgeteilt, der seine Bewerbung zurückziehen 
kann. Tut er dies nicht, so entscheidet der Erwei­
terte Evang. Oberkirchenrat über den Einspruch.

2. Zieht der vorgeschlagene Pfarrer seine Bewer­
bung zurück oder wird dem Einspruch stattgegeben, 
so schlägt der Landesbischof entsprechend §§ 3 u. 4 
dem Kirchengemeinderat einen neuen Bewerber vor, 
für den das gleiche Verfahren, wie in § 5 vorge­
sehen, gilt. /

3. Wird ein Einspruch nicht eingelegt oder mit 
Zweidrittelmehrheit verworfen, so vollzieht der Lan­
desbischof die Ernennung des Vorgeschlagenen.

6
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III. Besetzung ohne Einspruchsrecht der Gemeinde.

§ 7.
Nach Anhörung des Evang. Oberkirchenrats wer­

den ohne Einspruchsrecht der Gemeinde besetzt
1. in jedem Kalenderjahr bis zu zehn (fünfzehn) 

Gemeindepfarrstellen. Dieses Verfahren soll bei 
der gleichen Pfarrstelle nicht zweimal hinter­
einander zur Anwendung kommen,

2. diejenigen Gemeindepfarrstellen, deren In­
haber mit dem Amt des Dekans betraut werden 
sollen. Wird nach Ablauf der Dekanatsamtszeit 
der Pfarrer nicht wieder zum Dekan bestellt, 
so kann er durch den Erweiterten Evang. Ober­
kirchenrat ohne seine Zustimmung versetzt 
werden. •

nach § 3 der Bekanntmachung zuständigen Kirchen- 
gemeindeausschusses der Kirchengemeinderat tritt.

2. Die Verordnung des Evang. Oberkirchenrais 
vom 6. 7. 1921 (VBI. S. 71) über das Ternaverfahren 
für die Besetzung der grundherrlichen Patronais­
pfarreien bleibt unberührt mit der Maßgabe, daß an 
Stelle des nach § 3 der Verordnung zuständigen 
Kirchengemeindeausschusses der Kirchengemeinde­
rat trift, und daß die in § 6 der Verordnung vorge­
sehene Wahl durch die Gemeinde ersetzt wird durch 
die Auswahl durch den Landesbischof.

V. Uebergangs- und Durchführungsbestimmungen.
/ 1 § 10.

1. Das Gesetz tritt in Kraft am 1. 1. 1950 und findet

§
1. Bei der Besetzung nach § 7 kann von einem Aus­

schreiben Abstand genommen werden.
2. Mit dem Kirchengemeinderat und in geteilten 

Kirchengemeinden auch mit dem Aeltestenkreis der 
zu besetzenden Gemeindepfarrsielle kann wie in § 2

Anwendung auf die von diesem Tage an einzulei­
tenden Besetzungsverfahren.

Fühlung genommen werden.

IV. Die Besetzung der Patronatspfarrstellen
§ 9.

1. Die Bekanntmachung des Evang. Oberkirchen­
rais vom 26. 10. 1922 (VBI. S. 130) über die Be­
setzung der standesherrlichen Patronatspfarreien 
bleibt unberührt mit der Maßgabe, daß an Stelle des

1

2. Alle entgegenstehenden oder abweichenden Be­
stimmungen, insbesondere das kirchliche Gesetz, die 
Besetzung der Pfarrstellen betr., vom 9. 12. 1940/ 
4. 3. 1948 (VBI. 1940 S. 117 u. 1948 S. 6) treten mit dem 
1. Januar 1950 außer Kraft.

3. Der Evang. Oberkirchenrat wird ermächtigt, die 
zur Durchführung erforderlichen Verordnungen zu 
erlassen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den x
Der Evang. Landesbischof:

‘t
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Anlage III.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

% im Herbst 1949.
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-
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*

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

i
)-

Die Ergänzung der Wahlordnung betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

In der kirchlichen Wahlordnung vom 27. Septem­
ber 1946 (VBI. S. 39) werden folgende Bestimmungen 
ergänzt und abgeändert:

Artikel 1

Nach § 4 der Wahlordnung wird als § 4a einge­
fügt:

Die Gemeindewahlausschüsse, die Bezirkswahlaus­
schüsse und der Landeswahlausschuß bleiben mit 
ihrer Zuständigkeit nach Durchführung der Wahlen 
im Amt. Die Ergänzung ihrer Mitglieder erfolgt in 
der gleichen Weise wie deren erste Berufung (§ 3

Artikel 3
§ 26 der Wahlordnung erhält folgende Fassung:
1. Sind weniger • Aelteste gewählt, als § 2 vor­

schreibt, oder ist die Zahl der Ersaizältesten erschöpft, 
so ergänzen sich die Aeltesten durch Zuwahl. Die 
§§ 15 und 23 finden entsprechende Anwendung.

2. Sinkt die Zahl der Aeltesten auf oder unter die
Hälfte und sind Ersatzälteste nicht vorhanden, so har
der Bezirkswahlausschuß Neuwahl anzuordnen.

3. Mit Zustimmung des Landeswahlausschusses 
kann er dabei bestimmen, daß die Amtszeit der noch 
im Amt stehenden Aeltesten beendet ist.

Abs. 3, § 4 Abs. 1 u. 2)

Artikel 2 ' 1
Nach § 13 der Wahlordnung wird als § 13a ein­

gefügt:

Um die Wählerliste auf dem laufenden zu halten, 
ergeht in jedem Jahr im Monat Januar an die Ge­
meindeglieder, welche in der Wählerliste noch nicht 
eingetragen sind, die Fähigkeit dazu aber schon be­
sessen oder erlangt haben, die Aufforderung zur An­
meldung. Die Bestimmungen der §§ 6-14 finden, 
auf dieses Ergänzungsverfahren der Wählerliste ent­
sprechende Anwendung mit «der Maßgabe, daß die 
Anmeldefrist nach § 10 Abs. 3 des Gesetzes zwei 
Wochen beträgt.

Artikel 4
§ 28 Abs. 1 der Wahlordnung erhält folgende 

Fassung:
Die Aeltesten und der Pfarrer jeder Pfarrgemeinde 

(Pfarrsprengel) wählen aus der Mitte der Aeltesten 
einen Bezirkssynodalen und einen Ersatzsynodalen, 
und wenn mehr als 6 Aelteste vorhanden sind, zwei 
Bezirkssynodale und zwei Ersatzsynodale.

Artikel 5
Der Evang. Oberkirchenrat wird ermächtigt, die 

zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver­
ordnungen zu erlassen. •

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Kar1sruhe, den

•'

e Der Evang. Landesbischof:
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Begründung.
-

Zur Erläuterung des Gesetzes weisen wir auf fol­
gendes hin:

In dem Entwurf eines Gesetzes über die Besetzung 
der Pfarrstellen ist in § 7 bestimmt, daß der beim 
Pfarrbesetzungsverfahren vorgesehene Wahlakt vor­
genommen wird von allen in der Wählerliste einge­
tragenen Gemeindegliedern. Es sollen also diejenigen 
wahlberechtigt sein, die sich seinerzeit bei der Wahl 
der Kirchenältesten nach § 7 WO in die Wählerliste 
eingetragen haben. Da im Laufe der Zeit in einer Ge­
meinde neue Gemeindeglieder» zuziehen, andere Ge­
meindeglieder in das wahlfähige Alter hinein­
wachsen und die Bedenken, welche manche Ge­
meindeglieder bei der Aufstellung der Wählerliste 
seinerzeit gegen eine Eintragung hatten, beseitigt 
sind, ist es erforderlich, die Wählerliste auf dem lau­
fenden zu halten. Daraus ergibt sich die Notwendig­
keit, hinter § 13 den § 13 a, wie er in Art. 2 des Ent­
wurfs vorgesehen ist, einzuschieben.

Die notwendige Folgerung davon ist, daß die Ge­
meindewahlausschüsse, die Bezirkswahlausschüsse 
und der Landeswahlausschuß auch weiterhin im 
Amte bleiben und ihre Ergänzung in der gleichen 
Weise erfolgt wie ihre Berufung. Deshalb ist hinter 
§ 4 als § 4 a eine entsprechende Bestimmung, wie sie 
in Art. 1 des Entwurfs vorgesehen ist, einzufügen.

In § 26 WO sind Bestimmungen über die Ergän­
zung der Aeltesten vorgesehen, wenn nicht die er­
forderliche Zahl gewählt worden oder die Reihe der 
Ersaizältesten erschöpft ist. Es ist nun der Fall vorge- 
kommen, daß die Zahl der Aeltesten auf die Hälfte 
und noch weiter herabgesunken ist. Hier erscheint 
es nicht angängig, daß die übrig bleibenden Aelte­
sten durch Zuwahl die neu zu bestellenden Aeltesten 
bestimmen. Vielmehr sollte in einem solchen Fall der 
Gemeinde selbst wieder die Möglichkeit gegeben 
werden, zu wählen. Für einen solchen Fall ist vorge-

sehen, daß Neuwahl für die zu besetzenden freien
Stellen angeordnet werden muß. Es können nun in
einer Gemeinde Verhältnisse eintreten, die 
ratsam erscheinen lassen, in einem solchen Fall

es

alle Aeliesiensitze neu durch Wahl zu besetzen. Des­
halb ist der bisherige § 26 durch die Hinzufügung 
von 2 Absätzen, wie dies aus Art. 3 des Entwurfs er­
sichtlich ist, ergänzt. Der letzte Satz von § 26 in der 
bisherigen Fassung lautet: „§ 15 findet Anwendung." 
Würde es weiterhin bei dieser Bestimmung bleiben, 
so würde die Ergänzung durch Zuwahl so erfolgen, daß 
die vorhandenen Aeltesten mit dem Pfarrer die neu zu­
zuwählenden Aeltesten bestimmen, ohne daß der Ge­
meinde die Möglichkeit gegeben wäre, irgendwie da­
gegen Einspruch zu erheben. Wir möchten meinen,
daß hier die Gemeinde in der Anteilnahme 
ihrem Geschick und an ihren Aufgaben unnötig ein­

an

geschränkt ist. Deshalb ist, wie aus Art. 3 Abs. 1 zu 
ersehen, auch noch auf die Bestimmungen des § 23 
WO verwiesen. Haben die Aeltesten sich dann 
durch. Zuwahl ergänzt, so ist das Ergebnis der Ge­
meinde entsprechend § 23 WO bekanntzugeben mit 
dem Hinweis, daß die Zuwahl innerhalb einer Woche 
von jedem in die Wählerliste eingetragenen Ge­
meindeglied beim Kirchengemeinderat angefochten 
werden kann. Ueber den Einspruch entscheidet ent- 
gültig und allein der Landeswahlausschuß.

Die Wahlordnung sieht nicht vor, daß für die Be- 
zirkssynodalen auch zugleich Ersatzsynodale zu wäh­
len sind. Diesem Mißstand soll durch den Artikel 4 
des Entwurfs abgeholfen werden.

Der Erweiterte Oberkirchenrat ist auch in Er-

/

wägungen darüber eingetreien, ob nicht auch für die 
Landessynodalen, die nicht Geistliche sind, Ersatz- 
synodale zu wählen sind, und hat diese Frage ver-, 
neint. Er hält es für richtiger, wenn die Ersatzwahl 
jeweils immer erst erfolgt, wenn der Sitz in der Lan- 
dessynode frei wird.

1
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Anlage IV.

/ Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats 1

an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens
im Herbst 1949. %

Die Einführung einer neuen Biblischen Geschichte betr.

Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat legt der Landessynode die Biblische Geschichte „Schild des 
Glaubens" von Jörg Erb, Johannes-Stauda-Verlag, nebst einer Uebersicht über die Aeußerungen der 
Bezirkssynoden vor und bittet die Landessynode um folgende Entschließung:

„Die Landessynode genehmigt gemäß § 106 KV, daß anstelle der jetzt im Schulunterricht ver­
wendeten „Biblischen Geschichte der Evang.-pfot. Kirche in Baden", Verlag Moritz Schauenburg- 
Lahr, mit sofortiger Wirkung „Schild des Glaubens", dritte wesentlich erweiterte und neu be­
arbeitete Auflage, von Jörg Erb, im Johannes-Stauda-Verlag zu Kassel, mit den aus der Anlage er­
sichtlichen Aenderungen im kirchlichen wie auch im Religionsunterricht in den öffentlichen 
Schulen zur Einführung kommt."

Übersicht
über die Äußerungen der Bezirkssynoden zur Vorlage des Evang. Oberkirchenrats, die Einfüh­

rung der Biblischen Geschichte „Schild des Glaubens"- betr.

/

•
Es darf als erstes festgestellt werden, daß alle 

Synoden bis auf eine (Karlsruhe-Land) dem Vorschlag 
des Oberkirchenrats, das im Johannes-Stauda-Verlag 
zu Kassel in 3. Auflage 1949 erschienene Buch „Schild 
des Glaubens, Geschichten der Bibel Alten und 
Neuen Testaments samt einem Auszug aus dem Psal­
ter und den Briefen der Apostel von Jörg Erb, mit 
Bildern von Paula Jordan" als Lehrbuch für den 
evang. Religionsunterricht in Baden einzuführen, zu­
gestimmt haben. Diese Zustimmung wurde jedoch 
von sämtlichen Synoden an die Erfüllung gewisser 
Bedingungen geknüpft, die als Ergebnis der Referate 
und der Aussprachen zusammengefaßt und formu­
liert wurden. Dabei drängt sich dem Bearbeiter der 
Berichte die Tatsache auf, daß diese Ergebnisse der 
Verhandlungen in der Mehrzahl der Fälle von rein 
subjektiven, manchmal sogar zufällig zu nennenden 
Urteilen bestimmt sind. In einigen Synoden wurden 
- dies sei dankbar festgestellt - abgewogene und 
auf guter Sachkenntnis beruhende Referate gehalten 
und ebensolche Beiträge bei den Aussprachen ge­
liefert, sodaß wertvolle Beurteilungen, Kritiken und 
Zustimmungen von diesen Synoden vorliegen. Die 
Materie macht es verständlich, daß eine reife Urteils­
fähigkeit notwendig ist, um Geschmack, Gefühl oder 
theol. Lieblingsgedanken nicht den Ausschlag geben 
zu lassen.

Die heißesten Aussprachen wurden über die Bil­
der geführt. Sie seien darum an erster Stella behan­
delt. Gerade die Bilder dürfen nicht nach dem per­
sönlichen Geschmack beurteilt werden. Der Maßstab 
muß sein, ob sie sich der Aufgabe der Verkündi-

gung des Evangeliums einfügen oder nicht. Da in 
den meisten Fällen die Auffassung und Vorstellung 
der Synodalen, die Traditionsgebundenheit und die 
Erinnerungen an die Jugendzeit die Urteile gestaltet 
haben, finden wir in den Aeußerungen über die Bil­
der alle Nuancen der Gefühlsskala von der glühend­
sten Begeisterung' bis zum heiligen Zorn. Es fallt 
wohl nicht schwer, die Urteile, die auf dem weiten 
Spannungsbogen einer solchen Skala Platz haben, 
sich selber zu formulieren. Erstaunlich ist, daß das 
oben Gesagte auch auf die Urteile der Lehrer zu­
trifft. Einige nennen die Bilder das brauchbarste Illu­
strationsmaterial, weil sie die Kinder unmittelbar 
ansprechen, andere nennen sie absolut unkindlich 
und völlig unbrauchbar im Unterricht. Es darf ge­
sagt werden, daß die reifen Urteile, von denen wir

sprechen wagen, zusammen-bei einigen Synoden zu : 
gefaßt feststellen, daß diese Bilder in ihrer linearen,
holzschniitartigen Ausführung den Inhalt des Wortes 
Gottes darstellen und ihn einprägen. Sie sind ohne 
alle Dekoration und Sentimentalität, voller Spannung 
in Gesicht, Haltung und Gebärde. Sie haben einen 
klaren, inneren Gehalt und erfüllen die Forderung, 
nichts als Verkündigung zu sein, wie keine anderen.
Daneben ist es auch eine große künstlerische *
Leistung, so viele Zeichnungen! hintereinander zu 
reihen, ohne sich zu wiederholen oder langweilig zu 
werden. Das ist Paula Jordan geglückt. Die Bilder 
sind unmittelbar, stark und stehen uns nah. Wir sind 
in der glücklichen Lage, schon Erfahrungen mit die­
sen Bildern zu haben. Die Reichsfrauenhilfe hat vor 
Jahren einzelne Blätter von Paula Jordan mit ähn-
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lichen Zeichnungen zu bibl. Geschichten herausge­
geben. Dabei wurde von fast allen, die diese Bilder 
im praktischen kirchlichen Dienst verwendeten, fest­
gestellt, daß sie sich für die katechetische Arbeit 
hervorragend eignen und die Kinder ihre helle 
Freude an ihnen haben. Das Gewicht dieser prak­
tischen Erfahrung darf nicht übersehen werden.

Einige haben* aus Ablehnung dieser Bilder den 
Vorschlag auf Verzicht jeglicher Illustration des 
Buches gemacht. Es sei nur am Rande angemerkt, 
wie fern aller pädagogischen Sachkenntnis solch ein 
Ansinnen ist. Die visuelle Aufnahme einer Darbie­
tung ist beim Kinde die stärkste und eindrucktiefste. 
Daß nicht alle Bilder auf derselben Höhe stehen, ist 
nicht verwunderlich. Daß einige (s. die Aenderungs- 
vorschläge) abzulehnen sind, mindert nicht das Ge­
samturteil. Die Ablehnung und die Wünsche auf 
Aenderung im Blick auf historische Ungenauigkeiten 
müssen sich auf das Allernotwendigste beschränken, 
weil es nicht angeht, das künstlerische Schaffen in 
zu enge und beengende Fesseln zu spannen. Daß 
Paula Jordan Künstlerin ist, bedarf wohl keiner Un­
terstreichung. Darum müssen wir ihr Schaffen als 
Ganzes annehmen oder ablehnen. Zu letzterem be­
steht wahrlich kein Grund. Die Synode wolle sich

scheint mir aber auch deshalb nicht nötig zu sein, 
weil es nicht angeht, die Einführung von der Er­
füllung der Wünsche der einzelnen Synoden in die­
ser Hinsicht abhängig zu machen. Solche Eventual- 
beschlüsse haben für die Landessynode keine bin­
dende Kraft. Wir haben sämtliche Beanstandungen 
sorgfältig geprüft und die wesentlichen und beacht­
lichen in der Anlage zusammengestellt. Was aus allzu 
subjektivem, oft eigenbrödlerischem Urteil entsprang, 
haben wir unberücksichtigt gelassen. Man darf
einem künstlerisch schaffenden Mann keine un­
erträglichen Bindungen auflegen. Einige Synoden
verlangen die Einsetzung einer Kommission zur

deshalb die Urteile der Bezirkssynoden zu eigen
machen, die die Bilder bejahen ohne Rücksicht auf 
das Zahlenverhältnis zwischen Zustimmung und Ab-
lehnung.

Ueberarbeitung. Dem bitten wir die Synode sich ent­
schlossen zu widersetzen. Es wäre dies das sicherste 
Mittel, das Werk zu zerstören. Daß 25 von 26 Syno­
den dem Werk ihre Zustimmung gaben, ist ein Ver­
trauensbeweis, der uns freudig die Synode bitten 
läßt, das Buch mit den angeführten Aenderungen 
einzuführen.

Ausführlich, manchmal sogar zu sehr, haben sich 
alle Synoden über die äußeren Dinge des Buches 
ausgelassen. Gewiß sind das keine Nebensächlich­
keiten, aber es kommt ihnen doch keine letztlich be­
stimmende Bedeutung zu. Beanstandet ist von fast 
allen Synoden der Preis, der Umfang und die Aus­
stattung des Buches. Der Preis ist hoch, im Vergleich 
mit anderen Schulbüchern aber nicht übersetzt. Der
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In großen Zügen gilt das über die Bilder Gesagte 
auch für den Text. Hier sind die Schwankungen der 
Urteile zwar geringer als bei den Bildern, vorhanden 
sind sie aber auch. Begreiflicherweise finden wir auf 
Seiten der Lehrer mehr rückhaltlose Zustimmung zu 
dem Werk Jörg Erb's als bei den Pfarrern. Die Päda-
gogen auch die unter den Pfarrern - sehen das
Werk mehr mit den Augen des Kindes als des Exe- 
geien oder des Systematikers. Von den Pädagogen 
wird mit Dankbarkeit festgestellt, daß es Jörg Erb 
gegeben ist, bei aller Treue dem Luthertext gegen­
über die unverständlichen Ausdrücke, die Archais­
men und Theologumena in eine schlichte, unge-
künstelte und von Ehrfurcht getragene Sprache zu
übersetzen. Es mußte selbstverständlich das Ziel Jörg 
Erb's sein, die Erfordernisse kindgemäßen Erzählens
nichi von den rein theologischen Gesichtspunkten
überwuchern zu lassen. Freilich muß das Gebotene
exegeiisch und dogmatisch haltbar sein, wenn viel­
leicht auch manchmal bisher ungewohnte Ausdrücke 
gewählt sind. Diese beiden Erfordernisse gegenein­
ander abzuwägen, ist nicht immer leicht. Da das Buch 
nicht nur für die Schule, sondern ursprünglich in 
erster Linie für die Mütter und Väter geschrieben 
ist, mußte der Gedanke an den erklärenden Lehrer 
oder Pfarrer stark zurücktreten. Es muß anerkannt 
werden, daß die erzählerische Gestaltung der Ge­
schichten sowohl Verkündigung des lauteren Gottes­
wortes als auch ein Kunstwerk genannt werden 
darf. Gewiß bleiben Wünsche offen. Kann es
ein Werk dieser Art geben, bei dem das nicht 
der Fall ist? Ein Kommissionsprodukt wäre ge-
wiß nicht befriedigender ausgefallen. Das wird 
von einigen Referenten auch deutlich unterstrichen. 
Die ‘Zahl der theologischen, textkritischen und 
sprachlichen Verbesserungsvorschläge ist Legion. 
Es ist unmöglich, sie in diesem Ueberblick auch
nur einigermaßen vollständig aufzuführen. Dies

Verlag betont, daß von einer gewissen Auflagehöhe
an die Unkosten nicht mehr abnehmen und eine Ver­
billigung deshalb nicht mehr eintriit. Der Preis von 
etwa 4.50 DM sei für eine Massenauflage kalkuliert. 
Daß das Buch der Bad. Evang. Kirche für die Bedürf­
nisse der Einführungsarbeiten zu 1.60 DM überlassen 
wurde, darf nicht, wie es manche Synoden tun, als 
Preismaßstab genommen werden. Nach Mitteilung 
des Verlags sind damit nur die nach Abzug der. 
Spende verbleibenden restlichen Papierkosten und 
Versandspesen gedeckt. Satz, Druck, allgemeine Un­
kosten und Honorar fallen bei diesen 700 Exemplaren 
vollkommen weg. Es wurde angeregt, das Buch zur 
Verbilligung in den Verlag des Evang. Preßver-
bandes für Baden zu übernehmen. Es bedarf keines
Wortes, daß der Stauda-Verlag das Werk nicht ab­
gibt. Wir werden vom Tag der Abfassung dieses Be­
richts bis zur Synode mit dem Verlag über den Preis 
noch weiter verhandeln. Es darf darauf hingewiesen 
werden, daß viele Bezirkssynodale feststellten, daß 
für Vergnügungen, Kirchweih, Ausflüge, Eis, Fuß-
•balltoto, Kino u. dgl. Geldbeträge aufgebracht wer-
den, die zu dem Preis dieses Buches in keinem Ver­
hältnis stehen. Sodann ist ja die Lehrmittelfreiheit
wenigstens für Nordbaden nur noch eine Frage der
Zeit. Freilich wäre es wünschenswert, wenn dies Buch 
in den Besitz der evang. Familien käme. Zusammen­
gefaßt müssen wir betonen, daß der Preis die Einfüh­
rung letztlich nicht unmöglich machen darf’.

Die zweite Not bereitet der Umfang. Es wurde 
von vielen Synoden vorgeschlagen, durch Einspa­
rungen, etwa durch Weglassen der Psalmen und der 
Apostelbriefe, den Umfang zu verringern und dabei 
zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, denn man 
meint, der Preis würde dadurch wesentlich niedriger. 
Sodann glaubten manche Synoden, der reiche Inhalt 
mache das Buch als Schulbuch ungeeignet und ver­
dränge die Bibel. Diesem Einwand sei mit der oben
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genannten Kürzung auch Rechnung getragen. Andere 
freilich setzen sich warm für alles Dargebotene ein. 
Hart nebeneinander stehen in den Aussprachen Ar­
gumente, Psalmen und Briefe beizubehalten und 
solche, die beides entfernt haben wollen. Die einen 
meinen, diese Partien verdrängen die Bibel und
sefen unnötig, weil doch in den Oberklassen 
NT. gelesen werden solle. Die andern wollen 
originellen und sehr guten Einführungen in

das 
die 
die

Briefe unter ‘keinen Umständen vermissen. Hier sei 
etwas Neues geschaffen, das dem Unterricht zugäng­
lich gemacht werden müsse. Wir haben schon vor
Vorlage des Buches an die Synoden über dieses
Problem mit dem Verlag verhandelt. Die Entfernung 
der Psalmen und der Apostelbriefe würde den Preis 
nur um etwa 40 Pfg. ermäßigen. Es scheint uns, daß 
diese Verbilligung in keinem Verhältnis zu dem Ge­
botenen steht. Daß diese Erweiterung des Buches die 
Bibel nicht verdrängen darf, ist selbstverständlich. 
Die Bestimmung des Lehrplans, daß von der 6. Klasse 
ab das NT. im Unterricht zu benutzen ist, sorgt da­
für. Auch wird wohl kein Pfarrer Konfirmandenunter- 
richt ohne Bibel erteilen. Der Verlag möchte beides 
deshalb auch beibehalten, weil das Buch ja nicht nur 
ein Schul-, sondern auch ein Hausbuch ist und nach­
weislich schon Menschen zu diesem Buch gegriffen 
haben, die mit der Bibel nichts mehr anzufangen 
wissen. Einige Synoden schlagen vor, den Umfang 
des Buches durch Weglassen einer Anzahl Bibl. 
Geschichten zu vermindern. Andere vermissen Ge­
schichten und verlangen dringend ihre Aufnahme.
So vor allem die Geschichte von der Einsetzung
Petri in sein Apostelamt, einige Gleichnisse und 
Richtergeschichten. Wie wir einer Kürzung das Wort
nicht reden können, so auch nicht einer weseni-
lichen Erweiterung. Die Richtergeschichten können
entbehrt werden. Allerdings scheinen uns
schichten vom Jüngsten Gericht und von

die Ge- 
der Wie-

Type fast wie bei der Bilderfrage.. Die „fachmänni­
schen" Urteile schwanken durch die Berichte von 
einem Extrem zum andern. Einige Fachleute behaup­
ten, daß die Kinder bis zur 4. Klasse heute nur die 
Antiquatype lesen könnten, die andern betonen mit 
der gleichen Ueberzeugungskraft, daß der Uebergang 
von Fraktur zur Antiquatype keine Schwierigkeit be­
reite. Die einen reden von der Pflicht der Kirche, 
das Kulturgut der gotischen Schrift zu erhalten, die 
andern von der Notwendigkeit der Kirche, fortschritt­
lich zu sein und Rücksicht auf die Besatzungsmacht 
zu nehmen. Deshalb müsse das Buch in Antiqua ge­
druckt werden. Das Für und Wider in dieser Frage 
gibt wohl eine Stimmengleichheit. Bei dieser Sach­
lage bitten wir die eigens für kultische Bedürfnisse 
geschaffene Rudolf Koch-Type, in der das Buch ge­
druckt ist, beizubehalten. Bibel und Gesangbuch sind 
ja in der gleichen Schriftart gedruckt. Von den beiden 
Unterrichtsministerien werden der Druckart wegen 
keine Schwierigkeiten gemacht Not bereitet manchen 
die Anordnung des Druckbildes. Es wird vielfach die 
Numerierung der Abschnitte, die Hervorhebung der 
Zitate, des Zielgedankens, die Absetzung der Sprüche 
und Lieder durch eine andere Druckart gefordert. 
Wenn man den Ausgangsort des Buches, ein Erzähl­
buch für die Familie zu sein, nicht vergißt, versteht 
man, daß die Gestaltung des Druckbildes nicht 
anders sein kann. Gerade so ist das Buch kein Pauk­
buch für das Kind, sondern ein schönes Geschichten­
buch. Wir würden die Aufgliederung des Druck-. 
bildes als diesem Werk wesensfremd empfinden. 
Die Numerierung der Abschnitte wurde selbst von 
Schulmännern, die in langer Praxis stehen, als un­
wesentlich bezeichnet. In den beiden ersten Auf­
lagen waren noch nicht einmal die Geschichten als 
solche mit Nummern versehen. Dies wurde auf un­
seren Wunsch hin durchgeführt, weil das Buch ohne 
diese technische Hilfe in der Schule nicht zu ver-

/

dereinsetzung des Petrus in sein Apostelamt un­
entbehrlich zu sein. Wir haben sie deshalb in die 
Anlage aufgenommen. Einige Synodale schlagen 
eine Teilung des Buches oder die Einführung des 
Bayrischen „Gottbüchleins" für die Klassen 1-4 vor. 
Merkwürdigerweise sind es gerade Lehrer, die für 
die Einheit des Buches aus pädagogischen Gründen 
eintreten und das Buch absolut nicht für zu umfang­
reich halten. Auch hier gehen die Meinungen aus­
einander, sodaß man guten Gewissens bei der jetzigen 
Gestaltung des Buches bleiben kann. Eine Teilung 
oder Einführung eines zweiten Buches würde die 
ganze Angelegenheit nur verteuern. Wir sind über­
zeugt, daß unsere Kinder sich bald an den Umfang 
des Buches gewöhnt haben. Es ist ja auch der Stolz 
eines Kindes, ein dickes Buch zu besitzen.

Die dritte Not, die komplexer Natur' ist, betrifft 
die Ausstattung. Hierher gehört auch die Frage 
nach der Anlage des Werkes. Um beim Aeußeren 
zu beginnen, sei festgesiellt, daß viele Synoden wert­
volle Zeit mit der Kritik des Einbandes zugebracht 
haben. In der Anordnung der Synoden war festge­
stellt, daß der Verlag einen festen Einband für die 
endgültige Ausgabe zugesagt hat. Damit erübrigen 
sich alle diesbezüglichen Ausführungen. Einen brei­
ten Raum nimmt die Frage nach der Schriftart ein. 
Man wird bereits darauf warten, daß wir wieder fest­
stellen, die Meinungen seien in dieser Frage gefeilt. 
Dem ist auch so. Es geht bei der Frage nach der

wenden sein dürfte. Wir bitten aus den angegebe-
nen Gründen die Synode, auf die Aenderung des 
Druckbildes, insbesondere auf Sperr- und Fettdruck 
zu verzichten.

Hierher gehört auch die Forderung nach einer 
heilsgeschichtlichen Gliederung des Buches und 
einer systematischen Ordnung der Geschichten.
Wohl war die alte Bibl. -Geschichte stark und ver-
ständlich gegliedert. Sie kam dadurch aber in 
die Gefahr, die Geschichten aus dem Bereich der 
Verkündigung auf die rein historische Ebene zu ver­
schieben. Namentlich die Einteilung des AT. mußte 
in unserer früheren Bibl. Geschichte so verstanden 
werden. Die meisten Lehrer werden bei dem frühe-
ren Buch der Gefahr erlegen sein, nur israelitische
Volksgeschichten den Kindern darzubieten. Dadurch, 
daß hier unsystematisch und unhistorisch einfach der 
Inhalt der Bibel dargeboten wird, ist der Zeugnis­
charakter überragend betont. Auch weiß jeder, der 
mit Kindern unter 14 Jahren unterrichtlich umgeht, 
wie gering das historisch ordnende und systematische 
Verstehen dieser Altersstufe ist. Wir Theologen 
machen uns schöne Systeme zurecht und der Hörer 
vernimmt, wenn Gott Gnade gibt, das sein Herz tref­
fende gegenwartsmächtige Gotieswort ohne alle 
Systematik. Es verwundert darum nicht, daß nur 
einige wenige Theologen, aber kein Schulmann und 
kein in einem anderen Beruf stehender Synodaler an 
der geringen historisch systematischen Ordnung der

/
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Geschichten Anstoß nimmt. Die Ordnung, die not­
wendig ist, wird durch den Lehrplan gegeben. Die 
Heilsgeschichte leuchtet in den Titelbildern zum AT. 
und NT. hell auf. Durch diese Art der Anordnung 
sowie durch die Geschichten und die Bilder schaut 
alles nach der Mitte des Evangeliums und der Ge­
schichte: Jesus Christus.

Von einigen Referenten und Diskussionsrednern 
wird eine Aenderung des Titels verlangt. Das 
schlichte „Biblische Geschichte" sei eindeutiger 
und bewährt. Uns scheint das aus Epheser 6 genom­
mene, also biblische Wort wertvoll zu sein, weil es

jung und alt auf das hinweist, was das Wort Gottes 
in dieser versuchungsreichen Zeit ist. Wir stehen 
im Kampfe. Darum ist der Titel ein helfendes Zeichen.

Das Wesentliche aus den Verhandlungen der Sy- 
noden ist damit dargelegt. Die uns bewegenden Ge­
danken sind genannt. Wir dürfen hoffen, daß die 
Landessynode sich davon überzeugt, daß uns in- 
dem Werk Jörg Erb's eine brauchbare Biblische 
Geschichte gegeben ist, die Christum verkündigt, 
bibelgeireu das Evangelium bezeugt und dem Kinde 
verständlich erzählt. Wir bitten deshalb, die Einfüh-
rung zu beschließen.

i
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Anlage.

Aenderungen, die vor der Einführung des Buches durch­
zuführen sind.

t

I. Ausstattung:

Fester Halbleinenband, 
Herabsetzung des Preises auf etwa 3.- DM.

.II. Bilder:

S.

S.

18: Das Kind entbehrt der biblischen Be­
gründung und muß wegbleiben?

22: Lot ging nur mit seinen 2 Töchtern 
aus der Stadt. Die übrigen Personen 
sind zu streichen.

S. 24 Zeile 1 u. 2: „Abraham glaubte dem
Wort des Herm und das gefiel Gott 

i wohl" muß als theologischer locus 
.classicus nach dem Luthertext 1. Mose 

15 V. 6 zitiert werden.
x

S. • 55: Die 10 Gebote sind nach dem Wort­
laut der Bibel 2. Mose 20 einzusetzen, 
da es sich um eine „Bibl. Geschichte" 
handelt.

S. 65: Die Bundeslade, die für den Fall 
Jerichos das Entscheidende ist, fehlt.

S. 87 Gesch. 39: Wenn der Fluch Simei's er­
wähnt wird, muß auch die Antwort 
Davids, „daß der Herr es ihn geheißen 
hat", angeführt werden.

S. 88: statt „Pferd" muß es ein „Maultier" sein.

S. 121: Hiob war kein Gutsbesitzer, sondern 
ein Nomadenfürst. Könnte das nicht 
zum Ausdruck gebracht werden? /

•S. 94; nach dem Text sind die Farren zer- 
stückt (1. Könige 18, 23). Es wäre zu 
prüfen, ob die Darstellung dem nicht 
gerecht werden könnte.

S. 135 Abschn. 54: Die Wiedergabe der Psal-

/
S. 176: Könnte das Jesusbild geändert wer­

den, weil es in dieser Fassung zu
wenig männlich ist?

S. 209: Dies Bild ist so unwahrscheinlich und

men erfolgt nach dem Luthertext. 
Warum ist jedoch in Psalm 1, Psalm 
121 und Psalm 130 der Lutheriext ver­
lassen? Es ist wiederum zu betonen, 
daß es sich doch in dem vorliegenden 
Werk um eine „Bibl. Geschichte" han- 
delt, für die der Bibeltext das Aus­
schlaggebende sein muß.

erregt Anstoß. Es ist abzuändern oder 
wegzulassen. S. 157: Die Geschichte schließt mit dem Hin-

III. Theologisches:

Die Zeittafel enthält umstrittene Angaben, 
deren Mitteilung für den Schüler deshalb 
wegzulassen sind. Sie ist wie folgt zu be­
richtigen: ,

Die Angaben über die Entstehungszeit der 
Psalmen, des Buches Hiob, des Buches Daniel, 
des Markusevangeliums, des Matthäusevan- 
geliums und des Johannesevangeliums sind 
zu streichen. Die Angabe über den Märtyrer- 
tod des Petrus und Paulus in Rom ist mit 
einem „wahrscheinlich" zu versehen.

S. 13: In der Geschichte vom Sündenfall darf 
die 1. Verheißung auf Christus 1. 
Mose 3 V. 15 nicht fehlen. Die wei­
tere grundlegende Verheißung auf 
Christus 5. Mose 18 V. 15 sollte auch 
irgendwo erscheinen.

/

weis, daß Josef und Maria nach Na­
zareth heimkehren. Die Geschichten 
Nr. 58 u. 59 spielen wieder in Bethle­
hem. Sollten deshalb nicht einfach auf 
S. 157 die Worte „nach Galiläa in ihre 
Stadt Nazareth" wegbleiben? Auf an­
dere Weise läßt sich eine Harmonie 
der Evangelientexte wohl nicht er­
reichen.

S. 158: Die Angabe, daß die Weisen aus dem
Morgenland „fromme" Männer waren 
und daß sie die Botschaft „von den 
Propheten" vernommen hätten, kann 
nur sehr indirekt aus der Bibel ge­
schlossen werden. Sollte die Erzäh­
lung der Bibl. Geschichte sich nicht 
ausschließlich an den feststehenden 
Wortlaut der Bibel halten?

4

S. 176 Gesch. 69: Das entscheidende Wort % 
„Das Heil kommt von den Juden" ist 
nicht zu entbehren.

*
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S. 179 Zeile 17: Nach Bibel und Bad. Agende 
„Schulden", nicht „Schuld".

S. 214: Die Reihenfolge der Geschichten 91 
bis 95 wäre wie folgt zu ändern: 92, 
91, 93, 95, 94.

S. 108: „Wer glaubt, der bleibt" (Jes. 7) gehört
historisch vor „Jesaja und Hiskia"

S. 218
5

S. 220: Die Geschichte Nr. 96 enthält das 
liturgische Taufformular, das wörtlich 
demi Bibeltext entnommen ist. Darum 
sollte diese Stelle hier auch wörtlich 
erscheinen.

S. 275: Am Schluß der Himmelfahrtsgeschichte
ist der Hinweis auf die Wiederkunft 
Christi nicht zu entbehren.

S. 231

(2. Könige 18-20) auf S. 106.

Zeile 6: Warum ist „Fasten" wegge­
lassen? Es muß „Beten und Fasten" 
heißen.

Zeile 10 u. 2 von unten: Warum ist 
der Betrag einmal in deutschem Geld 
(bei Millionen denkt man unwillkür­
lich an Mark) und das andere Mal in 
vergangener Münzbezeichnung (Gro­
schen) ausgedrückt? Besser wäre die 
biblische Bezeichnung Talente und 
Groschen.

S. 319: Warum ist die Petruspartei nicht ge- 
nannt? Sie sollte noch eingefügt 
werden.

S. 330 Gesch. 151 Zeile 3: muß statt „Anti-

1

ochien" „Cäsarea" heißen. Eine Gefan­
genschaft des Paulus in Antiochien ist 
biblisch nicht begründet.

S. 339: Der Abschnitt 2 „Aengstigei euch 
€ nicht um die Entschlafenen" läßt bei 

der Inhaltsangabe von 1. Thess. 4 den 
entscheidenden Gedanken von der 
Wiederkunft Christi weg. Da die Hoff­
nung sich allein auf die Wiederkunft 
Christi gründet, kann Vers 16 in der 
Uebersicht nicht entbehrt werden.

S. 351: Auch bei der Inhaltsangabe der Offen-

S. 241: Es sind alle Evangelientexte anzufüh­
ren. Auch S. 179 die Matth.-Stelle für 
das Unser-Vater.

S. 244: Die Ueberschrift „Jesus weissagt den 
Untergang des Tempels" ist zu eng. 
Könnte es etwa heißen: „Jesus weis­
sagt den Untergang der Welt"?

S. 304 Abschn. 2: „Bald aber kam es zu Un­
ruhen" ist falsch. Nach der Bibel er­
eignete sich der Aufstand des Deme­
trius erst am Ende des 3jähr. Aufent­
halts in Ephesus.

* V. Sprachliches:

S. 241 Zeile 13: Sollte es nicht „ein gutes 
Werk" heißen (statt: ein gut Werk)?

1

barung erscheint die entscheidende 
Botschaft von der Wiederkunft Christi 
zu sehr am Rande Sie muß an irgend 
einer Stelle in der Inhaltswiedergabe 
markanter hervortreien.

S. 351, 4. Zeile: In dem Abschnitt „die Gottes­
stadt" muß es heißen: „Gott wird 
sein alles in allem".

IV. Textkritisches:

S. 68: „Lauter unrechtes Gut" ist nicht zutref­
fend. Nach Richter 9, 4 war es Geld

VI. Druckfehler:

S. 45 vorletzte Zeile: muß „bleibet" statt 
bleibt heißen.

S.

S.

74

95

Abschn. 2 der Geschichte: „Kies" 
schreibt sich ohne „e".

Zeile 14: Bach „Kison" statt „Kidron".

S. 99: „Naemann" schreibt sich mit einem „n".

S. 101 Zeile 13: muß „Dothan" statt „Dotham" 
heißen.

/

S.

S.

S.

S.

aus dem Baalstempel.

73: Eli saß nicht am Fenster, sondern am 
Stadttor.

75 Zeile 13: Der König heißt nicht Ama- 
lek, sondern Agag von Amalek.

/
84 Zeile 9: Es muß „Mephibosei", nicht 

„Bosei" heißen.

96: Die Ueberschrift „Elia schaut Gott" 
trifft nicht den Tatbestand. Wäre die
alte Ueberschrift „Elia 
Horeb" nicht besser?

am Berge

S. 160, 2. u. 3. Zeile: u und e umgestellt.

S. 195 Zeile 1: „daß der Herr seine Heiligen" 
ist verdruckt.

S. 329: Ueberschrift muß heißen: Galater 5-6, 
nicht Galater 4-6.

VII. Ergänzungen:

Die Geschichten vom Jüngsten Gericht (Matth. 
25, 31-46) und von der Wiedereinsetzung 
des Petrus in sein Apostelamt (Joh. 21) kön­
nen nicht entbehrt werden.

S. 102 Zeile 9 von unten: „Amos predigte ein
Jahr lang" steht nicht in der Bibel. Es 
handelte sich jedenfalls nur um Tage.

- Erwünscht wäre eine Erklärung der bibli- 
schen Namen und Orte mit Akzentuierung 
als Anhang.
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Anlage V.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1949.

A
3

Gottesdienstordnung betr.

Auf Wunsch der Landessynode hat die Liturgische 
Kommission die geltende Gottesdienstordnung der 
Landeskirche überprüft und als Ergebnis den Ent­
wurf einer „Mindestform" und einer „Erweiterten 
Form" des Gottesdienstes ausgearbeitet. Dieser Ent­
wurf wurde zunächst den Bezirkssynoden zur Stel­
lungnahme vorgelegt. Die Verhandlungen der Be- 
zirkssynoden ergaben folgendes Bild (siehe nach­
stehende Uebersicht):

a) Die Urteile der Bezirkssynoden weichen stark 
voneinander ab. Einige Synoden sprechen sich un­
eingeschränkt für die Vorlage aus, andere lehnen sie 
ab, wieder andere machen vermittelnde Vorschläge.

b) In den Begründungen stehen hin und wieder 
historische und theologische Argumente unausge­
glichen einander gegenüber, und beide sind manch­
mal in sich ungeklärt und umstritten.
, c) Auch innerhalb der Bezirkssynoden fehlt meist 

die Einmütigkeit.
Angesichts dieser Sachlage bittet der Erweiterte 

Evang. Oberkirchenrat die Landessynode um fol-
•gende Entschließung:

Die Landessynode enthält sich vorläufig einer 
eigenen Stellungnahme zu dem Entwurf, den die Li­
turgische Kommission über die Ordnung des Gottes­
dienstes erarbeitet hat. Sie wünscht, daß zuvor in 
den Gemeinden die mit der Gottesdienstordnung zu­
sammenhängenden Fragen noch gründlicher durch­
dacht und zur Entscheidungsreife geführt werden. 
Sie beauftragt den Oberkirchenrat, die Durchführung 
dieser Arbeit in Aeltesten-, Männer-, Frauen- und 
Jugendkreisen, in Gemeindeversammlungen, Kirchen­
chören, Pfarrkonferenzen und -konvenien zu veran­
lassen. Die Liturgische Kommission und die kirch­
liche Presse sollen dazu Anregungen und Hand- 
reichungen bieten. Bis zum endgültigen Beschluß der 
Landessynode dürfen die Gemeinden über ihren 
augenblicklichen Stand hinaus keine Erweiterungen 
der Gottesdienstordnung vornehmen. Wo der Wunsch 
nach liturgischer Bereicherung erwacht, kann ihm 
wie bisher bei besonderen festlichen Anlässen ent­
sprechend den Ordnungen für Erweiterte Gottes­
dienste im Kirchenbuch I S. 448 ff. und in liturgi­
schen Gottesdiensten Rechnung getragen werden.

%

1

Stellung der Bezirkssynoden zu der Vorlage der Liturgischen 
Kommission.

Dekanat Mindestform A Erw. Form Besondere Anliegen

~

Adelsheim ja ja

Boxberg

Bretten
I

Durlach

Emmendingen

ja, wenn in EKD

ja, aber noch zu Wenig

ja

ja

nein

ja, probeweise für
1 Jahr 
nein

ja, Einführung er­
scheint in den Land- 
gemeinden fraglich

für Einheitlichkeit innerhalb der
EKD
Gloria, Kyrie in Kindergottesdienst 

und Christenlehre verbindlich

0
behutsame Einführung

0



Dekanat Mindestform Erw. Form Besondere Anliegen

%

4

Freiburg

Heidelberg

Hornberg
(

Karlsruhe-Land

Karlsruhe-Stadt

Konstanz

%

Ladenburg-Weinheim

Lahr

ja - /

ja, ohne 2. Schrift­
lesung

nein

nein

>

)

Lörrach

Mannheim

Mosbach

Müllheim

/

Neckarbischofsheim

Neckargemünd

Pforzheim-Land

Pforzheim-Stadt

Rheinbischofsheim

Schopfheim

Sinsheim

Wertheim

ja

ja, aber nur als 
Höchstgrenze

1

nein 
11

nein

Erweit. Goitesdienstordnung
Kirchenbuch I S. 448

ja, ohne 2. Schrift­
lesung

ja

i

nein

langsame Einführung, wechselndes 
Sündenbekenntnis, Ueberprüfung 
der Lektionen durch Lit. Kom-
mission 1

Abendmahl soll nicht integrieren­
der Bestandteil des sonntäglichen 
Gottesdienstes werden

für alte Ordnung bzw. für Erw.
Gottesdienstordnung von 1930

freigestellt: Ehre sei dem Vater, 
Kyrie und Ehre sei Gott

I

Abendmahl getrennt vom Haupt­
gottesdienst

fakultativ an Sonn- 
u. Festtagen ohne

2. Schriftlesung

ja

nein

(

beides fakultativ

ja, ohne 2. Schriftlesung 
Glaubensbekenntnis fakultativ

nein

ja, wenn in EKD

nein

nein

ja

nein 9

ja, ohne dopp. 
Schriftlesung

i

ja, mit Eingangsgebet, 
ohne 2. Schriftlesung

nein
I

ja, ohne 2. Schrift­
lesung A

%
nein

Erw. Gottesdiensi- 
ordn. von 1930 genügt

nein
1

nein

ja

nein

ja, ohne dopp. 
Schriftlesung

ja, mit Eingangsgebet, 
ohne 2. Schriftlesung

nein

Erweit. Ordnung 
Kirchenbuch I 

S. 448-52, fakultativ

Erweiterung erwünscht, aber nach 
neuer Vorlage. Für Einheitlichkeit 
innerhalb der EKD.

vor der Beschlußfassung der Lan- 
dessynode sollen die Gemeinden 
sich gründlich mit liturgischen Fra­
gen beschäftigen

Abendmahl getrennt vom Haupt­
gottesdienst

grundsätzlich gegen Neuerung

für lit. Früh- u. Abendgottesdienste

für Selbstbestimmungsrecht der Ge­
meinden. Vorarbeit in Lit. Kommis­
sion der Kirchenbezirke

beides fakultativ

kein Nebeneinander verschiedener 
Ordnungen

verschiedene Beurteilung der Ver­
bindung von Predigt und Abend­
mahl, für Einheitlichkeit in der 
Landeskirche

für freie Wahl der Gebete von 1930

Beibehaltung der bisher. Perikopen- 
reihen, wechselnder Lobvers
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Anlage VI.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1949. -

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.
)

Die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde Langenbrücken betr.

Die Landessynode hat nach erfolgter staatlicher 
Genehmigung als kirchliches Gesetz beschiessen, was
folgt:

Artikel 1.

Die Evangelischen, welche auf den Gemarkungen 
der bürgerlichen Gemeinden Langenbrücken, Kronau, 
Malsch, Malschenberg, Mingolsheim, Retiigheim, 
Stettfeld und Weiher wohnen, werden mit Wirkung 
vom 1. April 1949 zu einer Kirchengemeinde Langen-

brücken, deren Kirchspiel die genannten Gemarkun­
gen umfaßt, zusammengeschlossen.

Artikel 2.
Die Evang. Kirchengemeinde Langenbrücken wird 

dem Kirchenbezirk Oberheidelberg zugeteilt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den 1949.

Der Evang. Landesbischof:

Begründung:

i

Von den in Artikel 1 genannten Gemeinden war 
die Diasporagemeinde Langenbrücken, die 1t. Satzung 
vom 29. 8. 1921 die Evangelischen der Orte Langen­
brücken, Stettfeld, Mingolsheim und Kronau umfaßt, 
zusammen mit Malsch und Malschenberg bisher dem 
Pfarramt Wiesloch zur kirchlichen Bedienung zuge- 
teili. Während des letzten Krieges wurden diese Orte 
vorübergehend von Bruchsal aus' kirchlich bedient. 
Ihre geistliche Versorgung ist aber infolge der großen 
Entfernung und der schlechten Zugverbindung so­
wohl für den Geistlichen in Wiesloch als auch für 
den Geistlichen in Bruchsal sehr erschwert. Da sich 
die Zahl der Evangelischen insbesondere durch den 
Zuzug der Neubürger aus dem Osten auf mehr als 
das Doppelte des Standes von 1933 erhöht hat, sah 
sich der Oberkirchenrat im Mai 1946 genötigt, einen 
unständigen Geistlichen nach Langenbrücken zu ent- 

- senden und mit der Versehung des Diasporadiensies 
zu beauftragen. Es wird auch künftig nicht mehr 
möglich sein, den gegenüber früher stark vermehr-

ten Dienst, zu dem allein 17 Wochenstunden Reli­
gionsunterricht gehören, durch einen Nachbargeist-
lichen versehen zu lassen.

Die Errichtung einer Kirchengemeinde Langen­
brücken als Voraussetzung für die Schaffung einer 
ständigen Pfarrstelle ist daher zu einem dringenden 
Bedürfnis geworden. Das neue Kirchspiel soll auch 
die bisher vom Pfarramt Eichtersheim versehene Ge-
meinde Retiigheim und die seither vom Pfarramt
Bruchsal versehene Gemeinde Weiher einschließen, 
da die dort ansässigen Evangelischen dadurch leich­
ter als bisher den Gottesdienst besuchen können. Es 
wird nach der Volkszählung von 1946 insgesamt 
734 Evangelische umfassen.

Der Präsident des Landesbezirks Baden Abt.
Kultus und Unterricht - in Karlsruhe hat mit Erlaß 
vom 11. 4. 1949 Nr. A I 937 die Errichtung einer 
Evang. Kirchengemeinde Langenbrücken gem. Art. 11 
Abs. 1 des Ortskirchensteuergesetzes staatlich ge­
nehmigt.

I

✓
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Anlage VII.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats 
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1949.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes. A

%

Die Bildung des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

Einziger Artikel.
Der Erweiterte Evangelische Oberkirchenrat be­

steht aus dem Landesbischof als Vorsitzenden, den 
Mitgliedern des Oberkirchenrats, den Kreisdekanen

und vier von der Landessynode aus ihrer Mitte zu 
wählenden Mitgliedern. Für jedes synodale Mitglied 
ist ein weiterer Synodale als Stellvertreter zu wählen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Evang. Landesbischof:

Begründung: (

Nach §§ 110 und 111 KV waren sechs durch die 
Landessynode aus ihrer Mitte zu wählende Synodale 
Mitglied der Kirchenregierung, die seit 1933 den 
Namen Erweiterter Evang. Oberkirchenrat führt. 
Durch Gesetz vom 5. Oktober 1932 wurde die Zahl 
der synodalen Mitglieder auf vier herabgesetzt. In 
§ 5 des Gesetzes, den vorläufigen Umbau der Ver­
fassung der Landeskirche betr., vom 1. Juni/1. Juli 1933 
(VBI. S. 69 u. 82), wurde bestimmt, daß die synoda­
len Mitglieder durch den Landesbischof aus der 
Landessynode ernannt werden. Der Rechtszustand 
heute ist also dieser, daß der Erweiterte Evang. 
Oberkirchenrat aus den Mitgliedern des Oberkirchen- 
rats, den Kreisdekanen (vergl. § 6 des Gesetzes, die 
Errichtung der Kreisdekane betr., vom 28. 11. 1945,

VBI. S. 32) und vier vom Landesbischof berufenen 
Synodalen besteht.

Die Landessynode hat bei ihrer letzten Tagung 
angeregt, einen Gesetzesentwurf zur Vorlage zu brin­
gen, welcher insoweit den alten Zustand wieder her­
stellt, als die synodalen Mitglieder des Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrats nicht vom Landesbischof er­
nannt, sondern künftig von der Landessynode ge- 
wählt werden sollen. Diesem Wunsch wird hiermit. 
entsprochen. Tritt das Gesetz in Kraft, so wird damit 
die Berufung der jetzt im Amt befindlichen Mitglie­
der des Erweiterten Evang. Obeikirchenrats und ihrer 
Stellvertreter nicht berührt. Erst wenn eine Stelle 
wieder frei wird, oder wenn die Amtszeit der Lan- 
dessynode abgelaufen ist, wird diese sie durch Wahl 
besetzen.

X



Anlage VIII.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1949.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.
I

Die Hinterbliebenenversorgung der Geistlichen betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

Einziger Artikel.
§ 9 Ziffer 2 des Gesetzes, die Hinterbliebenenver­

sorgung der Geistlichen betr., vom 10. 3. 1927 (VBI. 
S. 31) erhält folgenden Zusatz:

Das Waisengeld kann nach Vollendung des zwan­
zigsten Lebensjahres weiter gewährt werden für eine 
ledige Weise:

a) die sich in der Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, bis zum vollendeten vierundzwan- 
zigsten Lebensjahr,

b) oder die infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen' dauernd außerstande ist, sich selbst
zu unterhalten.

Verzögert sich der Abschluß der.Schul- oder Be­
rufsausbildung durch abgeleisteten Arbeits- oder 
Wehrdienst einschließlich der Kriegsgefangenschaft 
über das vollendete 24. Lebensjahr hinaus, so erwei­
tert sich die Altersgrenze um einen der Zeit dieser 
Ausbildungsverhinderung entsprechenden Zeitraum 
über das 24. Lebensjahr hinaus.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Novem­
ber 1949 an in Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Evang. Landesbischof:

Begründung:

Der angeführte § 9 Ziff. 2 lautet: „Als Hinterblie­
bene im Sinne dieser Bestimmung gelten die unver­
heirateten ehelichen Kinder beiderlei Geschlechts bis 

• zum vollendeten 20. Lebensjahr." Daraus folgt in Ver­
bindung mit § 12 des Hinterbliebenenversorgungs- 
gesetzes, daß diese Kinder ein Waisengeld erhalten, 
das bei Halbwaisen ein Fünftel des Witwengeldes 
und bei Vollwaisen ein Drittel des Witwengeldes 
beträgt. Dieses Waisengeld kann nach den bisher 
geltenden Bestimmungen nur bis zur Vollendung des 
20. Lebensjahres bezahlt werden. Auch wenn das 
Kind sich noch in Berufsausbildung befindet oder 
keinerlei Einnahmen hat, hört mit der Vollendung 
des 20. Lebensjahres das Waisengeld auf. Die staal­

lichen Bestimmungen sind hier günstiger. Sie lassen 
die Zahlung des Waisengeldes unter bestimmten 
Voraussetzungen, wie sie in der hier vorgeschlage­
nen Erweiterung des § 9 des Gesetzes vorgesehen
sind, zu. Es ist von Pfarrwitwen schon hart empfun-
den worden, daß das Waisengeld so früh zur Ein-
Stellung kommt. Wir möchten daher empfehlen, die 
staatlichen Bestimmungen hierher zu übernehmen, 
wie im Gesetzesentwurf vorgesehen ist. Der jährliche 
Mehraufwand wird sich auf rund 12 000.- DM be­
laufen. Ob dieser Mehraufwand bei dem hohen
Fehlbetrag des Voranschlags tragen ist, wirdzu
durch die Landessynode zu entscheiden sein.

-



Anlage IX.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

J im Herbst 1949.
✓

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

* Vorläufige kirchliche Gesetze betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

2. Die Kürzung der Ruhestands- und Hinier-

Artikel 1.
1

Nachstehenden seit der Tagung der Landessynode 
vom 27.-29. September 1948 vom Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat gemäß § 120 KV erlassenen vorläufi­
gen Gesetzen hat die Landessynode nachträglich ihre

/ bliebenenbezüge der Geistlichen betr., vom 
3. März 1949, VBI. S. 10.

Artikel 2.

Diese Gesetze werden hiermit als endgültig ver­
kündet.

Genehmigung erteilt:
1. Die Bezüge der vermißten Pfarrer, Vikare 

und Beamten betr., vom 21. Januar 1949, 
VBI. S. 2,

1

K ar1sruhe, den

Der Evang. Landesbischof:

Gesetzestexte.
/

Die Bezüge der vermißten 
Pfarrer, Vikare und Beamten betr.

Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat auf 
Grund des § 120 KV folgendes vorläufige kirchliche
Gesetz beschlossen:

§ 1
Die Ehefrauen derjenigen Pfarrer, Vikare und Be­

amten, die in Kriegsgefangenschaft sind und von 
denen seit 2 Jahren eine Nachricht nicht vorliegt 
(Vermißte), werden besoldungsrechtlich mit Wirkung 
vom 1. Februar 1949 an wie Witwen behandell.

Dementsprechend erhalten die Kinder vom gleichen 
Zeitpunkt an Waisengeld. Bei der Berechnung des 
ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens werden die 
Zeit bis 1. Februar 1949 als aktive Dienstzeit ein­
gerechnet und die bis dahin angefallenen Dienst­
alterszulagen in Ansatz gebracht.

§ 2
'Weist die Ehefrau des Vermißten nach, daß ihr 

Ehemann lebt, so werden die Bezüge nach Maßgabe 
des Gesetzes vom 29. Mai 1947 und 4. März 1948

. (VBI. 1947 S. 22 und 1948 S. 6) nachbezahlt und wei-
tergeleistet. ?•

§ 3
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Februar 

1949 an in Kraft. e

)

X

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den 21. Januar 1949.

Der Evang. Landesbischof:
D. Bender. \

1
Die Kürzung der Ruhestands- und 
Hinterbliebenenbezüge der Geist­
lichen betr.

Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat auf 
Grund des § 120 KV folgendes vorläufige kirchliche 
Gesetz beschlossen:

Einziger Paragraph.
Das Ruhegehalt der Geistlichen beträgt höchstens 

75 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge. .
Das Ruhegehalt der Geistlichen und die Versor­

gungsbezüge der Witwen von Geistlichen werden 
um 6 % gekürzt. Die Versorgungsbezüge der Witwen 
von Geistlichen dürfen nicht weniger als 160 DM 
monatlich betragen.

Diese Kürzungen treten mit dem 1. April 1949 in 
Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den 3. März 1949.

Der Evang. Landesbischof:
D. Bender. *
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